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1. Ausgangssituation und Projektziele 

Teilzeitbeschäftigung gewinnt in Österreich und international immer mehr an Bedeutung. 
Nach einem kontinuierlichen Anstieg innerhalb der letzten 20 Jahre beläuft sich die Zahl 
der Teilzeitbeschäftigten in Österreich mittlerweile auf mehr als eine halbe Million. Die 
weit überwiegende Mehrheit dieser Teilzeitbeschäftigten, etwa 85%, sind Frauen. 

Teilzeitbeschäftigung wird sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich unter verschiede-
nen Aspekten diskutiert:  

 als arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Instrument,  

 als Instrument, welches auf individueller Ebene die Möglichkeit mit sich bringt, Er-
werbsarbeit und andere Lebensbereiche, insbesondere Familie, zu vereinbaren sowie  

 aus Sicht der Arbeitgeber/innen als Instrument zur zeitlich flexibleren Ausgestaltung 
von Arbeitsverhältnissen.  

Empirisch ist Teilzeitbeschäftigung insbesondere für Arbeitnehmer/innen mit Vorteilen 
wie auch negativen Folgen, Möglichkeiten wie auch Hindernissen verbunden. Viele Frau-
en, insbesondere jene mit Betreuungspflichten, wählen eine Teilzeitbeschäftigung, um 
sowohl eine existenznotwendige Erwerbsarbeit als auch die gesellschaftlich notwendige, 
aber unbezahlte Betreuung von Kleinkindern oder die Pflege von behinderten, kranken 
oder alten Menschen bewerkstelligen zu können. Aber auch Männer, die an einer partner-
schaftlichen Aufteilung der unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeit interessiert sind, 
wünschen und überlegen eine Teilzeitbeschäftigung; der Umsetzung eines Teilzeitwun-
sches steht unter anderem ein Mangel an qualifizierten, insbesondere existenzsichernden 
Teilzeitarbeitsplätzen entgegen.  

In politischen Diskussionen zum Thema Arbeitszeit wird schon seit einiger Zeit die Forde-
rung nach der Einführung eines Rechtsanspruches auf Teilzeitarbeit erhoben1. Argumen-
tiert wird die Notwendigkeit für eine entsprechende gesetzliche Änderung häufig mit dem 
Bedarf an Teilzeitbeschäftigung für Frauen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Schon in dieser Argumentationslinie kommt zum Ausdruck, dass Teilzeitbeschäfti-
gung als Problemlösungsmodell für die Gewährleistung von Frauenerwerbstätigkeit ange-
sehen wird. Die Frage nach der Qualität der Teilzeitarbeitsplätze wird in diesem Zusam-
menhang bisher noch wenig berücksichtigt. Genau zu dieser Fragestellung der Qualität 
von Teilzeitarbeit soll vorliegender Forschungsbericht einen Beitrag liefern.  

Zentrale Zielsetzungen der vorliegenden Studie sind eine Begriffsbestimmung „qualifizier-
ter“ bzw. qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung, eine Analyse des diesbezüglichen 
Status Quo in Österreich und in anderen Ländern sowie die Benennung von Vorausset-
zungen und Handlungsoptionen, die dazu beitragen können, das ungenutzte Potential 
qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung in Österreich auszuschöpfen bzw. dieses 
Potential weiter zu erhöhen.  

Da Teilzeitarbeit nicht von vornherein mit hoher Arbeitsplatzqualität in Verbindung ge-
bracht wird, sondern sowohl theoretisch als auch empirisch meist vom Gegenteil ausge-
gangen wird, ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen oder an Hand welcher Merk-

                                          

1 Am 1. Juli 2004 sind die neuen gesetzlichen Bestimmungen mit dem Recht auf Elternteilzeit und Änderung der 
Lage der Arbeitszeit in Kraft getreten. (Anm. d. Red.) 
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male überhaupt von „qualifizierter“ Teilzeitarbeit gesprochen werden kann, von besonde-
rer Bedeutung. Die Konkretisierung und Operationalisierung des Begriffes „qualifizierte“  

Teilzeitarbeit nimmt daher einen besonderen Stellenwert innerhalb des vorliegenden For-
schungsprojektes ein. Dazu ist anzumerken, dass der von uns verwendete Begriff „quali-
fizierte“ Teilzeitarbeit nicht auf ein bestimmtes Qualifikationsniveau beschränkt ist, son-
dern generell Teilzeitarbeitsplätze umfasst, die eine bestimmte Qualität aufweisen. 

Die Auslotung, Nutzung und Erhöhung des Potentials „qualifizierter“ Teilzeitarbeit in  
Österreich macht eine Aufarbeitung des Status Quo sowie die Erhebung des Potentials in 
Österreich notwendig. Bei der Analyse der österreichischen Situation geht es einerseits 
um die Untersuchung der aktuellen Entwicklung und der Struktur der Teilzeitbeschäfti-
gung sowie um Bedarf und Wünsche von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen be-
treffend „qualifizierte“ Teilzeitarbeit. Andererseits ist aber auch der Frage nachzugehen, 
ob und inwiefern im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung bereits Maßnahmen zur 
Förderung und Schaffung „qualifizierter“ Teilzeitarbeitsplätze enthalten sind und ob diese 
umgesetzt und evaluiert werden. Aus den internationalen Beispielen werden nicht nur 
Informationen über Merkmale von „qualifizierter“ Teilzeitarbeit sowie förderliche oder 
hemmende Rahmenbedingungen gewonnen, sondern es können auch Rückschlüsse auf 
das Potential „qualifizierter“ Teilzeitarbeit in Österreich gezogen werden.  

Als forschungsleitend können daher folgende Fragen formuliert werden: Welche Quali-
tätskriterien von (Teilzeit-)Beschäftigungsverhältnissen können identifiziert werden, und 
wie gestaltet sich die Situation in Österreich hierzu? Welche Potentiale für qualifizierte 
Teilzeitbeschäftigung bestehen in Österreich? Unter welchen Rahmenbedingungen kön-
nen diese Potentiale sowohl von Arbeitnehmer/innen als auch Arbeitgeber/innen genutzt 
bzw. unter welchen Rahmenbedingungen können diese Potentiale erhöht werden? Welche 
Strategien und Ansätze können aus österreichischer und internationaler Literatur sowie 
empirischen Erhebungen gewonnen werden, um einerseits bestehende Teilzeitarbeits-
plätze aufzuwerten, andererseits die Entstehung von Teilzeitarbeitsplätzen mit hoher 
Qualität zu fördern? Wie stellen sich die genannten Fragestellungen insbesondere aus 
gleichstellungspolitischer Sicht dar? 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes geht es also darum, Merkmale und Rahmenbe-
dingungen für „qualifizierte“ Teilzeitarbeit zu formulieren sowie politische Handlungsan-
sätze und -optionen zu identifizieren, die es erlauben, die negativen Begleiterscheinun-
gen von Teilzeitarbeit zumindest zu minimieren und diese Beschäftigungsform qualitativ 
aufzuwerten, um somit das Potential an „qualifizierter“ Teilzeitarbeit in Österreich besser 
ausschöpfen bzw. erhöhen zu können.  
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2. Methode und Aufbau der Untersuchung 

Das Forschungsdesign der vorliegenden Untersuchung folgt einem mehrstufigen Ablauf, 
wobei jeweils unterschiedliche wissenschaftliche Methoden zur Anwendung kommen.  

Abbildung 1: Forschungsdesign 
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Insgesamt basiert die Untersuchung damit auf einem Methodenmix, der auf einer Aus-
wertung und Verdichtung unterschiedlicher Quellen beruht. In die Analyse fließen ein:  

 einschlägige publizierte theoretische Überlegungen, 

 empirische Forschungsergebnisse, 

 publizierte statistische Daten, 

 Informationen zu politischen Strategien und Optionen auf unterschiedlichen nationa-
len sowie der EU-Gemeinschaftsebene, 

 der Nationale Aktionsplan für Beschäftigung – Österreich und vorhandene Evaluierun-
gen sowie  

 insbesondere die Ergebnisse einer im Rahmen dieser Untersuchung erstmals durchge-
führten Befragung unter Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen. 

 

Als Einstieg in die Frage der Begrifflichkeit qualitativ hochwertiger Teilzeitarbeit beschäf-
tigt sich unsere Studie mit einer Analyse der beschäftigungspolitischen Schlüsseldoku-
mente auf EU-Ebene im Hinblick auf die Frage der „Teilzeitarbeit“ bzw. der „Qualität der 
Arbeitsplätze“ (Kapitel 3). Hierzu wurden spezifische Primärquellen herangezogen.  

Ausgehend von der Analyse einschlägiger Berichte, Positionspapiere und politischer Stra-
tegien wird schließlich in Kapitel 4 ein Katalog wesentlicher Merkmale „qualifizierter“ 
Teilzeitarbeit präsentiert, um so den Begriff zu konkretisieren. In diese Begriffsklärung 
fließen auch Ergebnisse ein, die im Rahmen anderer Forschungsschritte (theoretische 
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Überlegungen, repräsentative empirische Erhebung, internationaler Vergleich, Work-
shops) des Forschungsprojektes gewonnen wurden. 

Das darauf folgende Kapitel 5 beschäftigt sich mit generellen soziologischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Erklärungen zur Strukturierung von Arbeitsmärkten. Die Be-
schäftigung mit einschlägigen theoriegeleiteten bzw. theoretischen Befunden zeigt, dass 
(qualifizierte) Teilzeitbeschäftigung unter unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert wer-
den kann. Zentral sind dabei die geschlechtsspezifische Perspektive, der beschäftigungs-
politische Zugang sowie Teilzeitarbeit als betriebliche Flexibilisierungsstrategie bzw. als 
Beitrag zu individueller Zeitautonomie. 

Die Ergebnisse von Kapitel 6 „Teilzeitbeschäftigung in Österreich“ gehen auf ein breites 
Methodenspektrum zurück. Hier wird der Status Quo von Teilzeitbeschäftigung und quali-
fizierter Teilzeitbeschäftigung in Österreich aufgearbeitet. Im Hinblick auf quantitative 
Merkmale von Teilzeitbeschäftigung (Verbreitung und Verteilung) wurden hier vor allem 
von unterschiedlichen Institutionen bereitgestellte oder publizierte statistische Daten ver-
arbeitet. Solche Daten werden zum Teil auch zur Darstellung qualitativer Merkmale von 
Teilzeitbeschäftigung in Österreich verwendet. Ein Gutteil der diesbezüglichen Informati-
onen stammt jedoch aus einer im Rahmen dieses Projektes erstmals durchgeführten Be-
fragung unter 1.200 Arbeitnehmer/innen und 150 Arbeitgeber/innen (vgl. nachstehendes 
Kapitel 2.1). Neben einer Interpretation dieser Befragungsergebnisse bzw. einer Darstel-
lung diverser anderer statistischer Daten beinhaltet dieser Abschnitt auch Reflexionen zu 
den in Österreich für Teilzeitbeschäftigte zur Anwendung kommenden arbeits- und sozial-
rechtlichen Regelungen. 

Kapitel 7 „‚Teilzeitarbeit’ und die ‚Qualität der Arbeitsplätze’ im Rahmen des österreichi-
schen NAP 1998-2002“ nimmt eine Analyse des Nationalen Aktionsplanes bzw. der Um-
setzungsberichte für die Jahre 1998-2002 sowie von deren vorhandenen Evaluierungen 
vor. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern es zu einer Thematisierung 
von „Teilzeitbeschäftigung“ und/oder von Fragen der „Arbeitsplatzqualität“ kommt und ob 
diesbezüglich bereits förderliche Maßnahmen gesetzt wurden.  

Kapitel 8 verortet die Situation in Österreich aus international vergleichender Perspekti-
ve. Neben der Ausarbeitung länderspezifischer „Teilzeit-Modelltypen“ und dahinter lie-
genden Erklärungsmustern werden konkrete Fallbeispiele aus Schweden, den Niederlan-
den, Deutschland und Frankreich analysiert, um vor diesem internationalen Erfahrungs-
hintergrund gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Förderung „qualitativer Teilzeitar-
beit“ zu identifizieren. Die Qualität von Teilzeitbeschäftigung variiert im internationalen 
Vergleich beträchtlich, und es lassen sich politische Strategien und Regelwerke ausma-
chen, die zur Schaffung und Entwicklung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung förderlicher 
sind als jeweils andere.  

Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt sich neben der Erhebung des Status Quo 
qualifizierter Teilzeitbeschäftigung auch mit Fragen nach dem Potential eines Ausbaus 
solcher Erwerbsformen, mit möglichen Hinderungsgründen und mit der Frage nach för-
derlichen Rahmenbedingungen. Die diesbezüglichen Ergebnisse werden in Kapitel 9 dar-
gestellt.  

Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte, der Literatur- und Dokumentenrecherche 
sowie der repräsentativen empirischen Erhebung zum Thema werden schließlich im Kapi-
tel 10 „Handlungsansätze und –optionen“ zusammengeführt, um daraus mögliche Hand-
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lungsoptionen und Strategien der gezielten Forcierung von qualifizierter Teilzeitbeschäfti-
gung in Österreich abzuleiten.  

 

2.1. Befragungsdesign 

Auf Basis der Literaturrecherche und der Diskussion im ersten Workshop wurden zwei 
Fragebögen (für Arbeitnehmer/innen- und Arbeitgeber/innenseite) mit offenen Frageele-
menten für eine telefonische Befragung entwickelt (siehe Anhang). Mittels dieser Befra-
gung wurden Wünsche, Bedürfnisse, Motivationen, Potentiale, aktuelle Situation und 
Rahmenbedingungen für (qualifizierte) Teilzeitarbeit erfasst, um somit eine Grundlage für 
die Entwicklung von Handlungsoptionen zur Stärkung qualifizierter Teilzeit zu bieten. Die 
Auswahl der befragten Personen erfolgte anhand einer Zufallsauswahl aus dem Telefon-
buch. Für beide Fragebögen wurde ein programmiertes Fragenformular basierend auf 
einer ACCESS 2000 – Applikation erarbeitet, welches die Interviewer/innenführung ges-
tattet und überdies dynamische Antwortkategorien ermöglicht. 

 

2.1.1. Quotenplan für die Arbeitnehmer/innen-Befragung 

Um einen repräsentativen Überblick über die Situation in Österreich zu gewährleisten, 
wurde die Stichprobe gemäß der Anzahl der Erwerbstätigen in den jeweiligen Bundes-
ländern zusammengesetzt. Daraus ergibt sich folgende Verteilung nach Bundesländern, 
die in der Tabelle 1 den tatsächlich durchgeführten Interviews im jeweiligen Bundesland 
gegenübergestellt ist: 

Tabelle 1: Quotenplan nach Bundesländern 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
SOLL IST SOLL IST 

SOLL IST 

Wien 150 163 150 170 300 333 
Niederösterreich 115 111 115 104 230 215 
Oberösterreich 93 95 93 93 186 188 
Steiermark 92 89 92 91 184 180 
Burgenland 18 18 18 16 36 34 
Vorarlberg 20 21 20 20 40 41 
Tirol 43 42 43 37 86 79 
Kärnten 37 32 37 29 74 61 
Salzburg 32 33 32 29 64 62 

Gesamt 600 604 600 589 1200 1193 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Innerhalb der einzelnen Bundesländer wurde eine Auswahl an Orten unterschiedlicher 
Einwohnerzahl ausgewählt, die sich aus 5 Kategorien der Bevölkerungszahl zusammen-
setzt:  

 mehr als 50.000 Einwohner/innen 

 20.000 – 50.000 Einwohner/innen 

 10.000 – 20.000 Einwohner/innen 

 5.000 - 10.000 Einwohner/innen 

 unter 5.000 Einwohner/innen 
 
Eine genaue Auflistung der ausgewählten Orte findet sich im Anhang (Kapitel 13.1). 
 

Über den Aspekt der regionalen Verteilung hinausgehend, erfasste die Schichtung der 
Repräsentativbefragung proportional zur Verteilung in der Grundgesamtheit folgende 
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Merkmale: Frauen/Männer, Beschäftigte/Arbeitsuchende, Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigte, 
städtischer/ländlicher Raum.  

Darüber hinaus erfolgte eine laufende Kontrolle hinsichtlich Altersverteilung und der 
höchsten abgeschlossenen Schulbildung anhand Daten der Statistik Austria.  

 

2.1.2. Zusammensetzung der Stichprobe „Arbeitnehmer/innen“ 

Insgesamt wurden 1.193 Personen telefonisch befragt, 604 Frauen und 589 Männer. Die 
hohe Repräsentativität dieser Stichprobe kommt in einer geringen errechneten Schwan-
kungsbreite von 2,8% zum Ausdruck. 

Von den Befragten waren 60,5% Vollzeitbeschäftigte, 15,8% Teilzeitbeschäftigte2 und 
10,3% Arbeitslose. Zum Befragungszeitpunkt befanden sich 4,6% der befragten Perso-
nen in Elternkarenz, 0,5% in Bildungskarenz und 0,4% bezogen Kinderbetreuungsgeld, 
wobei diese drei Kategorien in der weiteren Auswertung zusammengezogen wurden. Die 
weiteren Befragten waren im Haushalt tätig (davon nur 1 Mann), geringfügig beschäftigt, 
freie Dienstnehmer/innen oder Berufseinsteiger/innen (Ausbildung abgeschlossen).  

Tabelle 2: Art der Tätigkeit 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

Vollzeitbeschäftigte 254 42,1% 468 79,5% 722 60,5% 
Teilzeitbeschäftigte 154 25,5% 34 5,8% 188 15,8% 
arbeitslos 62 10,3% 61 10,4% 123 10,3% 
Elternkarenz/Bildungskarenz/ 
Kinderbetreuungsgeldbezieher/in 63 10,4% 3 ,5% 66 5,5% 

im Haushalt tätig 36 6,0% 1 ,2% 37 3,1% 
geringfügig beschäftigt/ 
freie Dienstnehmer/in 29 4,8% 11 1,9% 40 3,4% 

Berufseinsteiger/in 6 1,0% 11 1,9% 17 1,4% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 3 spiegelt die Altersverteilung der befragten Personen wider, und in Tabelle 4 ist 
die höchste abgeschlossene Ausbildung der Interviewpartner/innen festgehalten. Nähere 
Details zur Stichprobe finden sich im Anhang. 

Tabelle 3: Alter der befragten Personen 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 2 0,3% 1 0,2% 3 0,3% 
bis unter  20 Jahre 3 0,5% 10 1,7% 13 1,1% 
20 bis 29 Jahre 150 24,8% 177 30,1% 327 27,4% 
30 bis 39 Jahre 237 39,2% 196 33,3% 433 36,3% 
40 bis 49 Jahre 144 23,8% 129 21,9% 273 22,9% 
50 bis 59 Jahre 62 10,3% 69 11,7% 131 11,0% 

 

60 Jahre und älter 6 1,0% 7 1,2% 13 1,1% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

                                          

2 Teilzeitdefinition: 12 bis 35 Wochenstunden. 
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Tabelle 4: Höchste abgeschlossene Ausbildung der befragten Personen 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 2 0,4% 4 0,7% 6 0,5% 
keine abgeschlos-
sene Ausbildung 6 1,0% 1 0,2% 7 0,6% 

Pflichtschule 47 7,8% 39 6,6% 86 7,2% 
Lehre 180 29,8% 255 43,3% 435 36,5% 
Mittlere Schule 97 16,1% 44 7,5% 141 11,8% 
Sonstige Höhere 
Schule (BHS) 73 12,1% 70 11,9% 143 12,0% 

Allgemeinbildende 
Höhere Schule 91 15,1% 71 12,1% 162 13,6% 

 

Hochschule, Kolleg, 
Fachhochschule 108 17,9% 105 17,8% 213 17,9% 

Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

 

2.1.3. Zusammensetzung der Stichprobe „Arbeitgeber/innen“ 

Ebenso wie bei der Befragung der Arbeitnehmer/innen standen bei diesem Untersu-
chungsteil die Wünsche, Bedürfnisse, Motivationen, Potentiale, die aktuelle Situation und 
Rahmenbedingungen für (qualifizierte) Teilzeitarbeit im Mittelpunkt.  

Die Auswahl der Firmen erfolgte ebenfalls nach dem Zufallsprinzip anhand recherchierter 
Adressen aus dem Verzeichnis der Wirtschaftskammer sowie dem Telefonbuch. Befragt 
wurden Personalverantwortliche (Personalchef/innen oder Firmeninhaber/innen) des je-
weiligen Unternehmens. Die Quote orientierte sich an folgenden Merkmalen: 

 Abdeckung unterschiedlicher Branchen 

 hoher/niedriger Teilzeitkräfteanteil 

 Klein-/Mittel-/Großbetriebe 

 ländlicher/städtischer Raum 

Unter dem Blickwinkel der regionalen Verteilung ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 5: Quote Arbeitgeber/innen Österreich (gesamt) 

 SOLL IST 

Wien 36 33 

Oberösterreich 27 26 

Niederösterreich 23 28 

Burgenland 4 4 

Kärnten 10 7 

Salzburg 11 10 

Steiermark 20 25 

Tirol 12 11 

Vorarlberg 7 6 

GESAMT 150 150 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit - Betriebsbefragung“; 2002, N= 150 

Bei der Verteilung nach Branchen wurde ein Augenmerk darauf gelegt, für jede Branche 
zumindest eine Fallzahl von 10 Unternehmen zu erreichen, um dies auch bei der Auswer-
tung entsprechend berücksichtigen zu können. Wie die nachstehende Tabelle verdeut-
licht, sind am häufigsten Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich sowie dem Han-
del im Sample vertreten. Dies entspricht auch dem Bild der österreichischen Unterneh-
mensstruktur. 
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Tabelle 6: Verteilung nach Branchenzugehörigkeit 

 Häufigkeit Prozent 

Handel 41 27,3 

Dienstleistung 68 45,3 

Industrie 21 14,0 

verarbeitendes 
Gewerbe 10 6,7 

öffentlicher Sektor 10 6,7 

Gesamt 150 100,0 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit - Betriebsbefragung“; 2002, N= 150 

Auch bei der Verteilung nach Betriebsgröße wurde ein Augenmerk darauf gelegt, alle Ka-
tegorien zu entsprechenden Anteilen im Sample inkludiert zu haben. Darüber hinaus 
wurde hierbei berücksichtigt, dass sowohl Betriebe mit niedrigen als auch mit hohen 
Frauenanteilen im Sample beinhaltet sind.  

Tabelle 7: Verteilung nach Betriebsgröße 

 Häufigkeit Prozent 

1-10 (Kleinunternehmen) 50 33,3 

11-50 (Mittelunternehmen klein) 28 18,7 

51-100 (Mittelunternehmen groß) 20 13,3 

über 100 (Großunternehmen) 52 34,7 

Gesamt 150 100,0 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit - Betriebsbefragung“; 2002, N= 150 
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3. EU-Schlüsseldokumente und die Thema-
tisierung von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ 

In diesem Abschnitt des Forschungsprojektes werden die beschäftigungspolitischen 
Schlüsseldokumente auf Ebene der Europäischen Union im Hinblick auf die Thematisie-
rung von Teilzeitarbeit bzw. „qualifizierter Teilzeitarbeit“ analysiert. Die Ergebnisse die-
nen sowohl der Klärung des Begriffes „qualifizierte Teilzeitbeschäftigung“ als auch der 
Weiterentwicklung der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung in 
Österreich. 

Dementsprechend wurden in einem ersten Arbeitsschritt relevante beschäftigungsstrate-
gische Schlüsseldokumente auf EU-Ebene ab dem Jahr 1998 recherchiert. Dieser Zeit-
punkt wurde gewählt, da 1998 der Prozess der koordinierten europäischen Beschäfti-
gungsstrategie seinen Anfang nahm (sogenannter „Luxemburger-Prozess“). Nur im Hin-
blick auf die für das Thema relevante „Teilzeitrichtlinie“ der EU wurde ins Jahr 1997 zu-
rückgegangen. 

Zu den ausgewählten Schlüsseldokumenten zählen: 

 Richtlinie 97/81/EG über Teilzeitarbeit sowie Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit 

 Schlussfolgerungen des Vorsitzes zu den Sitzungen des Europäischen Rates von Lis-
sabon, Nizza, Stockholm, Laeken und Barcelona (einschließlich relevanter Dokumente 
im Anhang, wie beispielsweise: Beschäftigungspolitik und Sozialpolitik: ein Konzept 
für Investitionen in Qualität). 

 Beschäftigungspolitische Leitlinien für die Jahre 1998 - 2002 

 Gemeinsamer Beschäftigungsbericht 1998 - 2001 

 Beschäftigung in Europa 1998 - 2002 

 Indicators on Gender Equality in the European Employment Strategy 2001 

Die Bearbeitung und Analyse dieser Schlüsseldokumente erfolgte auf folgende Weise: 
Zunächst wurde der Frage nachgegangen ob und wie „Teilzeitarbeit“ bzw. „qualifizierte 
Teilzeitarbeit“ thematisiert wird; in welchem Zusammenhang (z.B. „Modernisierung der 
Arbeitsorganisation“ oder „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“) die Begriffe thematisiert 
werden; ob der Begriff „Teilzeitarbeit“ neutral, eher positiv oder negativ konnotiert ist 
und ob „Teilzeitarbeit“ eher nur mit Frauen- oder auch mit Männererwerbstätigkeit in 
Verbindung gebracht wird. Ohne an dieser Stelle bereits genauer auf die Ergebnisse die-
ser Untersuchung einzugehen, muss vorweg angemerkt werden, dass sich die Suche 
nach dem Begriff „qualifizierte Teilzeitarbeit“ als äußerst schwierig erwies. Erst im Zu-
sammenhang mit einer allgemeinen Diskussion zur „Qualität der Arbeitsplätze“ Ende 
2000 ist auch von der „Qualität der Teilzeitarbeit“ die Rede. (Eine Ausnahme stellt die 
Richtlinie 97/81/EG über Teilzeitarbeit bzw. die Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit 
dar.) Daher wurde in einem zweiten Schritt der Frage der Thematisierung der „Qualität 
von Arbeitsplätzen“ allgemein nachgegangen. Da sich die Frage der „Qualität der Arbeits-
plätze“ aber grundsätzlich sowohl auf Vollzeitarbeitsplätze wie auch auf Teilzeitarbeits-
plätze bezieht, dienen die in den Schlüsseldokumenten implizit und explizit angeführten 
allgemeinen Kriterien betreffend die „Arbeitsplatzqualität“ als Grundlage für die Entwick-
lung des Begriffes bzw. auch als Merkmale der „qualifizierten“ Teilzeitarbeit. 
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Mit der nachfolgenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse soll darüber hinaus die 
kontinuierliche Entwicklung des Diskurses betreffend die „Qualität des Arbeitsplatzes“ auf 
EU-Ebene nachgezeichnet werden. Dabei zeigt sich, dass der Frage der „Qualität“ bzw. 
der Qualitätsverbesserung der Arbeit mittlerweile ein sehr großer Stellenwert zukommt. 

 

3.1. „Teilzeitarbeit“ und die „Qualität der Arbeits-
plätze“ auf EU-Ebene 

3.1.1. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu 
der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenver-
einbarung über Teilzeitarbeit 

Inhalt der Richtlinie ist die Durchführung der zwischen den Europäischen Sozialpartnern 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit. Die Mitgliedstaaten werden ver-
pflichtet, die Richtlinie bis 20. Januar 2000 auf nationalstaatlicher Ebene umzusetzen 
(entweder durch Setzung entsprechender Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder 
durch entsprechende Vereinbarungen der Sozialpartner). Bei Schwierigkeiten oder im 
Falle der Durchführung mittels eines Kollektivvertrages wird eine zusätzliche Frist von 
einem Jahr gewährt. 

Die Rahmenvereinbarung beinhaltet „Mindestvorschriften für die Teilzeitarbeit“ und hat 
u.a. zum Ziel, die „Qualität der Teilzeitarbeit“ zu verbessern sowie die „Entwicklung der 
Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis“ zu fördern (§1). Es wird jedoch nicht explizit ausge-
führt, was unter dem Begriff der „Qualität der Teilzeitarbeit“ zu verstehen ist. 

Als „Teilzeitbeschäftigte“ gelten Arbeitnehmer/innen, deren normale, auf Wochenbasis 
oder als Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden Beschäftigungszeitraumes be-
rechnete Arbeitszeit unter der von vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten liegt (§3). In §4 
wird der Grundsatz der Nichtdiskriminierung festgeschrieben. In §5 (Teilzeitarbeitsmög-
lichkeiten) werden sowohl Mitgliedstaaten als auch Sozialpartner aufgefordert, jene Hin-
dernisse, die Teilzeitarbeitsmöglichkeiten beschränken, abzubauen. Darüber hinaus wer-
den die Arbeitgeber/innen aufgefordert, Anträge auf Wechsel zwischen Teilzeitarbeit und 
Vollzeitarbeit zu berücksichtigen sowie 

„Maßnahmen, die den Zugang zur Teilzeitarbeit auf allen Ebenen des Unterneh-
mens einschließlich qualifizierten und leitenden Stellungen erleichtern, und in 
geeigneten Fällen auch Maßnahmen, die den Zugang von Teilzeitbeschäftigten 
zur beruflichen Bildung erleichtern, zur Förderung des beruflichen Fortkommens 
und der beruflichen Mobilität in Erwägung ziehen“ (§5 Abs. 3d). 

Der „Zugang zu qualifizierten und leitenden Stellungen“, die „berufliche Bildung“ sowie 
die „Förderung des beruflichen Fortkommens und der beruflichen Mobilität“ können als 
erste „Qualitätskriterien“ der Erwerbsarbeit identifiziert werden. 

 

3.1.2. Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes 

Die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Lissabon (März 2000) 
thematisieren weder „Teilzeitarbeit“, noch gehen sie direkt der Frage der „Qualität der 
Arbeitsplätze“ nach, jedoch ist im Zusammenhang mit der neuen strategischen Zielset-
zung, der „wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum in 
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der Welt“ zu werden, von der Schaffung von „mehr und besseren Arbeitsplätzen“ die Re-
de. 

In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischer Rates von Nizza (Dezember 
2000) wird die „Qualität des Arbeitsplatzes“ im Hinblick auf die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie erstmals genannt (Europäischer Rat (Nizza) 2000, 3) und in der „Euro-
päischen Sozialagenda“ (als Anlage zu den „Schlussfolgerungen des Rates von Nizza“) 
darauf verwiesen, dass sich 

„eine Mitteilung der Kommission im Jahre 2001 mit dem Beitrag der Beschäfti-
gungspolitik zur Förderung der Arbeitsplatzqualität unter verschiedenen Blick-
winkeln befassen wird (insbesondere Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz 
und Sicherheit, Löhne, Geschlechtergleichstellung, Gleichgewicht: Flexibili-
tät/Sicherheit, Sozialbeziehungen)“ (Europäischer Rat (Nizza) 2000, 20). 

In der „Europäischen Sozialagenda“ werden demnach sowohl Merkmale, die sich auf die 
Erwerbsarbeit selbst beziehen als auch der Arbeitsmarktkontext angesprochen.3 

In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Stockholm (März 
2001) wird die „Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze“ unter dem Abschnitt der 
„Modernisierung des Europäischen Sozialmodells“ thematisiert: 

„Damit erneut Vollbeschäftigung erreicht wird, müssen die Bestrebungen nicht 
nur auf die Schaffung von mehr, sondern auch von besseren Arbeitsplätzen aus-
gerichtet sein. Zur Förderung eines guten Arbeitsumfelds für alle, einschließlich 
der Chancengleichheit für Behinderte, der Gleichstellung von Männern und Frau-
en, einer guten und flexiblen Arbeitsorganisation, die es ermöglicht, das Berufs- 
und das Privatleben besser miteinander zu vereinbaren, des lebenslangen Ler-
nens, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, der Arbeitnehmer-
beteiligung und der Vielfalt in der Arbeitswelt sollten verstärkt Bemühungen un-
ternommen werden“ (Europäischer Rat (Stockholm) 2001). 

Hier wird vor allem auf die notwendigen Rahmenbedingungen bzw. den Arbeitsmarktkon-
text zur „Förderung der Qualität der Arbeitsplätze“ verwiesen.4 

Darüber hinaus wird – bis zum folgenden Gipfel in Laeken – die Entwicklung von „Indi-
katoren für die Qualität der Arbeitsplätze“ in Aussicht gestellt. Diese sollen auch in die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2002 aufgenommen werden, um so die „Arbeits-
platzqualität“ bestimmen und deren Entwicklung beobachten zu können. 

Beim Europäischen Rat von Laeken (Dezember 2001) wurden die vom Beschäftigungs-
ausschuss vorgeschlagenen „Indikatoren für die Qualität der Arbeitsplätze“ dann auch 
gebilligt5 und folglich in die „Europäische Beschäftigungsstrategie“ aufgenommen6. Be-
treffend Teilzeitarbeit wird ein „Schlüsselindikator zur Erfassung der Zahl von Arbeit-
nehmern, die freiwillig oder unfreiwillig in einem Teilzeit- oder befristeten Arbeitsverhält-
nis stehen“ (Mitteilung der Kommission 2001, 4) angeführt;7 

                                          

3  Vgl. dazu: „Qualitätskriterien“ im Anhang. 

4  Vgl. dazu: „Qualitätskriterien“ im Anhang. 

5  Vgl. dazu: Beschäftigungspolitik und Sozialpolitik: ein Konzept für Investitionen in Qualität (Indikatoren für 
die Qualität der Arbeitsplätze): Bericht des Beschäftigungsausschusses (14263/01) (Mitteilung der Kommis-
sion 2001). 

6  Vgl. dazu: weiter unten. 

7  Vgl. zum Begriff „unfreiwillige und freiwillige“ Teilzeitarbeit die Ausführungen zum Bericht „Employment in 
Europe 1999“ sowie die Position der EU Expert/innengruppe „Gender and Employment“ weiter unten. 
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„Diese Daten sollen durch Angaben ergänzt werden, inwieweit die betreffenden 
Arbeitnehmer im Verhältnis zu Vollzeitarbeitnehmern mit unbefristetem Arbeits-
verhältnis gleichwertigen und gleich großen Anspruch auf Sozialschutz und ge-
setzliche Rechte genießen“ (Mitteilung der Kommission 2001, 8). 

Altersteilzeit (zur Anhebung des faktischen Pensionsalters) wird erstmals in den Schluss-
folgerungen des Vorsitzes des Europäischer Rates von Barcelona (März 2002) erwähnt. 
Darüber hinaus wird unter dem Thema „Aktive Vollbeschäftigungspolitik: mehr und bes-
sere Arbeitsplätze“ darauf verwiesen, dass die „Vollbeschäftigung in der Europäischen 
Union das Kernstück der Lissabonner Strategie und das Hauptziel der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik ist; hier müssen mehr und bessere Arbeitsplätze geschaffen werden“ (Euro-
päischer Rat (Barcelona) 2002). 

 

3.1.3. Europäische Beschäftigungsstrategie8 

Hinsichtlich „Teilzeitarbeit“ und „Qualität der Arbeitsplätze“ gibt es in den Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen für das Jahr 1998 zwei Erwähnungen: In Säule III 
(Schaffung einer neuen Kultur der Beschäftigungsfähigkeit) wird die „Senkung der Kosten 
bei der Einstellung weniger qualifizierter Arbeitnehmer“ angeregt, wobei dies mit „Maß-
nahmen zur Anhebung der Kenntnisse und Fertigkeiten verbunden werden soll“ (Mittei-
lung der Kommission 1998, 8). Dies bedeutet de facto eine „Förderung“ von Arbeitsplät-
zen von „niedriger“ Qualität. Säule IV (Stärkung der Maßnahmen für Chancengleichheit) 
spricht im Zusammenhang mit der „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ davon, dass 
„Maßnahmen für Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Elternurlaub und Teilzeitarbeit 
für Frauen besonders wichtig sind“ (Mitteilung der Kommission 1998, 8). Teilzeitarbeit 
wird hier zunächst nur auf Frauen und die Vereinbarkeitsproblematik bezogen. Darüber 
hinaus werden bereits 1998 Maßnahmen zum Abbau der Geschlechterunterschiede am 
Arbeitsmarkt und die Schaffung eines „angemessenen Angebotes an guten Versorgungs-
einrichtungen für Kinder und andere Familiengehörige“ eingefordert. Diese Maßnahmen 
für die Chancengleichheit sind im Hinblick auf den „Arbeitsmarktkontext“ für die „Qualität 
des Arbeitsplatzes“ wichtig.9 

In den Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen für das Jahr 1999 wiederholt 
sich unter Säule II (Entwicklung des Unternehmergeistes) Leitlinie 14 (Beschäftigungs-
freundlichere Gestaltung der Steuersysteme) die Aufforderung betreffend der „weniger 
qualifizierten Arbeitnehmer“, jedoch wird sie diesmal nicht mit „Maßnahmen zur Anhe-
bung der Kenntnisse und Fertigkeiten verbunden“, sondern mit der Feststellung, die öf-
fentlichen Haushalte nicht zu belasten (Rat der Europäischen Union 1999, 9). In Säule III 
(Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Beschäftigten) werden 
die Sozialpartner aufgefordert, Vereinbarungen zur „Modernisierung der Arbeitsorganisa-
tion“ (Leitlinie 16) zu treffen. Diese Vereinbarungen können u.a. Regelungen betreffend 
„Arbeitszeitverkürzung, Abbau von Überstunden, Ausbau der Teilzeitarbeit“ beinhalten 
(Rat der Europäischen Union 1999, 10). Die bereits im Jahr 1998 angeführten Maßnah-
men zum „Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede am Arbeitsmarkt“ (Leitlinie 
20) sowie die Maßnahmenvorschläge zur „Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie 

                                          

8  Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten werden jährlich vom Rat der Europäischen Union erlassen. 

9  Vgl. dazu: „Qualitätskriterien“ im Anhang. 
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und Beruf“ (Leitlinie 21) werden unter Säule IV (Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern) abermals genannt, jedoch wird nun bei der Vereinbarkeit von der besonderen Be-
deutung für Frauen und Männer gesprochen (Rat der Europäischen Union 1999, 12). 

Die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen für das Jahr 2000 und für 2001 
wiederholen betreffend „niedrig qualifizierter Arbeit“ und „Teilzeitarbeit“ die entsprechen-
den Ausführungen der Leitlinien für das Jahr 1999. Darüber hinaus sind im Jahr 2001 
jedoch einige zusätzliche interessante Punkte enthalten: Das Querschnittsziel A (Langfris-
tige Beschäftigungsziele) spricht nicht nur von einer Anhebung der Beschäftigungsquoten 
(insgesamt 70%; Frauen 60%) bis ins Jahr 2010, sondern stellt erstmals fest, dass „da-
bei auch das Ziel der Verbesserung der Arbeitsplatzqualität im Auge behalten werden 
soll“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft 2001, 9).10 Unter Säule III (Förderung 
des Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Beschäftigten) Leitlinie 14 (Moder-
nisierung der Arbeitsorganisation) wird im Unterschied zu den Jahren 1999 und 2000 
festgehalten, dass die Vereinbarungen der Sozialpartner auch im Hinblick auf die „Erhö-
hung der Qualität der Arbeitsplätze“ erfolgen sollen (Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft 2001, 18). Auch unter Säule IV (Verstärkung der Maßnahmen zur Förderung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern) erfolgt direkt der Bezug zur „Qualität 
der Arbeitsplätze“. In Leitlinie 16 (Gender Mainstreaming) heißt es u.a. „zur Verwirkli-
chung der Chancengleichheit ist sicherzustellen, dass Frauen flexible Formen der Arbeits-
organisation auf freiwilliger Basis und ohne Verlust der Arbeitsplatzqualität nutzen kön-
nen“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft 2001, 20). Darüber hinaus gibt es nur 
eine Änderung gegenüber dem Jahr 2000: die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner wer-
den aufgefordert, „Überlegungen zur Festlegung einer nationale Zielvorgabe für die Ver-
besserung der Betreuungseinrichtungen“ anzustellen (Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft 2001, 22).  

Angesicht der Entwicklung der Frage der „Arbeitsplatzqualität“ im Rahmen der Ratsta-
gungen und vor allem unter dem Eindruck des Berichtes „Beschäftigung in Europa 
2001“11 nimmt in den Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen 2002 die „Quali-
tät des Arbeitsplatzes“ eine herausragende Stellung ein. Bereits im „Vorwort“ wird mehr-
fach darauf verwiesen, dass die „Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der 
Arbeit“ ein wichtiges Ziel der europäischen Beschäftigungsstrategie ist (Rat der Europäi-
schen Union 2002). Ein neues Querschnittsziel B zur „Erhaltung und Verbesserung der 
Qualität der Arbeit“ wird eingeführt. Demnach sollen alle Maßnahmen des Nationalen Ak-
tionsplanes für Beschäftigung zur Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Arbeit 
beitragen: 

„In Betracht zu ziehende Bereiche können unter anderem sowohl die Merkmale 
der betreffenden Arbeit (wie die der Arbeit innewohnende Qualität, Qualifikation, 
lebensbegleitendes Lernen und berufliche Entwicklung) umfassen als auch den 
umfassenderen Arbeitsmarktkontext, zu dem folgende Aspekte zählen: Gleich-
stellung der Geschlechter, Arbeitsschutz, Flexibilität und Sicherheit, Eingliede-
rung und Zugang zum Arbeitsmarkt, Arbeitsorganisation und Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben, sozialer Dialog und Arbeitnehmerbeteiligung, Di-
versifizierung und Nichtdiskriminierung sowie Gesamtarbeitsleistung und Pro-
duktivität“ (Rat der Europäischen Union 2002, 3). 

                                          

10  Dies kann als Widerspruch zu Leitlinie 13 (Senkung der Steuerbelastung und der Lohnnebenkosten für gering 
qualifizierte und schlecht bezahlte Arbeit) aufgefasst werden. 

11  Vgl. dazu die Darstellungen zum Bericht „Beschäftigung in Europa 2001“ weiter unten. 
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Hier erfolgt eine Unterscheidung der Kriterien der „Qualität der Arbeitsplätze“ in „Merk-
male der Erwerbsarbeit“ und Rahmenbedingungen bzw. umfassenderer Arbeitsmarkt-
kontext.12 

Querschnittsziel F (Entwicklung gemeinsamer Indikatoren) bezieht sich auf die bei der 
Ratstagung von Laeken (Dezember 2001) gebilligten Indikatoren zur „Qualität der Ar-
beit“. Entsprechend den Schlussfolgerungen von Barcelona (März 2002) wird unter Säule 
I (Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit) die Entwicklung von flexiblen Arbeitsmodel-
len, darunter „beispielsweise das Angebot von Teilzeitarbeit“ im Rahmen des „Aktiven 
Alterns“ (Leitlinie 3) angeführt (Rat der Europäischen Union 2002, 4). Säule II (Entwick-
lung des Unternehmergeistes) bezieht die Schaffung von „mehr und besseren Arbeits-
plätzen“ auch auf den Dienstleistungssektor (Leitlinie 10) (Rat der Europäischen Union 
2002, 6). Betreffend Säule III (Förderung des Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und 
ihrer Beschäftigten) und IV (Chancengleichheit von Frauen und Männern) gibt es keine 
inhaltlichen Änderungen gegenüber dem Jahr 2001 (Rat der Europäischen Union 2002, 
20ff). 

 

3.1.4. Gemeinsamer Beschäftigungsbericht13 

Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht 1998 gibt einerseits im Kapitel „Beschäftigungs-
lage“ darüber Auskunft, dass bereits „zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren die 
Teilzeitarbeit rascher zugenommen hat als die Beschäftigung insgesamt“ (Europäische 
Kommission 1998, 20). Im Kapitel: „Nationale Aktionspläne – Vergleichender Überblick“ 
wird Teilzeitarbeit eher als „unfreiwillige“ individuelle Vereinbarkeitsstrategie von Frauen 
aufgrund fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen dargestellt und ist somit eher negativ 
konnotiert (Europäische Kommission 1998, 40). 

Hingegen wird im Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 1999 Teilzeitarbeit durchaus posi-
tiv erwähnt, wenn es im Kapitel „Beurteilung der Nationalen Aktionspläne für Beschäfti-
gung“ heißt, „nur in Schweden und Finnland haben Arbeitnehmer mit Kleinkindern das 
Recht auf Teilzeitarbeit (in den Niederlanden wird es erwogen)“ (Europäische Kommission 
1999, 86). Betreffend Säule III (Anpassungsfähigkeit) wird zusammenfassend ange-
merkt, dass es in einigen Ländern Maßnahmen zur kollektiven Arbeitszeitverkürzung gibt, 
aber der individuellen Arbeitszeitverkürzung bzw. der „freiwilligen Teilzeitarbeit stärkere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird“ (Europäische Kommission 1999, 69), und „in vielen Mit-
gliedstaaten ist der Ausbau der Teilzeitarbeit Gegenstand von Vereinbarungen der Sozial-
partner oder der staatlichen Rechtsvorschriften“ (Europäische Kommission 1999, 71). 

Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht 2000 weist im Kapitel „Beschäftigungslage“ dar-
auf hin, dass zum ersten Mal seit 1990 die Zahl der neu geschaffenen Vollzeitarbeitsplät-
ze (63%) jene der neuen Teilzeitarbeitsplätze (37%) überstieg. Dennoch stiegen auch 
die Teilzeitarbeitsplätze weiter an. Meist wurden diese mit Frauen besetzt. Die Zahl der 
teilzeitarbeitenden Männer stieg ebenfalls. „Zwischen 1994 und 1999 entfiel die Hälfte 
der Nettoarbeitsplatzbeschaffung für Männer auf Teilzeitarbeitsplätze“ (Europäische 

                                          

12  Vgl. dazu: „Qualitätskriterien“ im Anhang. 

13  Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht des Rates und der Kommission an den Europäischen Rat gibt einen 
Überblick über die Beschäftigungsgrundlagen und nimmt eine politische Einschätzung betreffend der Umset-
zung der beschäftigungspolitischen Leitlinien in den Mitgliedstaaten vor. 
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Kommission 2000a, 17). Im „Kapitel Beurteilung der Nationalen Aktionspläne für Be-
schäftigung“ wird unter Säule III (Anpassungsfähigkeit) erstmals die Einführung von „Al-
tersteilzeit“ als Maßnahme der „Modernisierung der Arbeitsorganisation“ angeführt und 
von Fortschritten bei der Umsetzung der Richtlinie 97/81/EG über Teilzeitarbeit gespro-
chen (Europäische Kommission 2000a, 66). Unter Säule IV (Chancengleichheit) zählen 
flexible Arbeitszeitregelungen (z.B. Teilzeitarbeit) zu jenen Maßnahmen, die am meisten 
verbreitet sind. „Darüber hinaus bemühen sich alle Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
der Kinderbetreuung, die als unerlässliche Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie betrachtet wird“ (Europäische Kommission 2000a, 70). Weiters werden Be-
strebungen zur Regelung von Teilzeitelternurlaub (Finnland) und die Erweiterungen der 
Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung (Deutschland) angeführt (Europäische Kommission 
2000a, 77). Auch hier wird Teilzeitarbeit für Mütter und Väter positiv bewertet. 
Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht 2001 berichtet im Kapitel „Der politische und 
wirtschaftliche Kontext“, dass 2000 das dritte Jahr in Folge war, in dem mehr Vollzeit- als 
Teilzeitarbeitsplätze geschaffen wurden (70%) (Europäische Kommission 2001, 9). Im 
Kapitel „Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien und Empfehlungen für 2001“ 
wird betreffend Querschnittsziel A (Langfristige Beschäftigungsziele) festgehalten, dass 
die angestrebte Verbesserung der Qualität hauptsächlich auf das Arbeitskräfteangebot 
bezogen wird, während die Qualität der Arbeitsplätze an sich nur eine eingeschränkte 
Rolle spielt (Europäische Kommission 2001, 15). Im Hinblick auf Querschnittziel E (Über-
wachung der Leitlinien) hießt es: „Entsprechend den Festlegungen des Stockholmer Gip-
fels sollen künftig in erster Linie Indikatoren für die Qualität der Arbeitsplätze und die 
Chancengleichheit (geschlechtsspezifische Lohnunterschiede und Betreuungsmöglichkei-
ten für Kinder/andere abhängige Personen) entwickelt werden“ (Europäische Kommission 
2001, 18).14 In Säule III (Anpassungsfähigkeit) findet Teilzeitarbeit abermals – hier un-
abhängig von der Vereinbarkeitsproblematik – als positive Beschäftigungsform Erwäh-
nung: „Es gibt eine allgemeine Tendenz zu neuen und flexibleren Arbeitsformen, wodurch 
es leichter wird, über Kollektivvertragsvereinbarungen befristete Arbeitsverträge, Zeitar-
beit und Teilzeitarbeit einzuführen und anzuwenden“ (Europäische Kommission 2001, 
32). In Säule IV (Chancengleichheit) wird resümiert, dass es sich „bei den mehr als 1,6 
Millionen Stellen, die 2000 von Frauen neu besetzt wurden, größtenteils um Teilzeitstel-
len handelt“ (Europäische Kommission 2001, 35). Demzufolge fallen die neu geschaffe-
nen Vollzeitarbeitsplätze mehrheitlich auf Männer. Dies erhöht jedoch den Geschlechter-
unterschied bei der Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten15 gerechnet. 

 

3.1.5. Beschäftigung in Europa16 

Im Bericht Beschäftigung in Europa 1998 – Arbeit für die Menschen: von Leitlinien zu 
Maßnahmen fehlt die Frage der „Arbeitsplatzqualität“ noch zur Gänze. Betreffend Teil-
zeitarbeit wird in der Zusammenfassung und im Kapitel „Entwicklung von Beschäfti-
gungsleistung und Beschäftigungsquote“ festgehalten, dass diese weiter im Vormarsch 

                                          
14  Vgl. dazu: „Indicators on Gender Equality and Employment in the European Employment Strategy” weiter 

unten. 
15  Die Vollzeitäquivalente der Erwerbstätigkeit entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten 

Beschäftigungsverhältnisse. 

16  Im Bericht „Beschäftigung in Europa“ werden die jüngsten Tendenzen der Beschäftigungsentwicklung und 
des Arbeitsmarktes dargestellt. Der Bericht bietet Hintergrundinformationen für die Analyse der Beschäfti-
gungsstrategien und für die Verabschiedung der Leitlinien für das jeweils nächste Jahr. 
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und zwischen 1994 und 1997 um knapp 10% angestiegen ist. Die Zahl der Vollzeitar-
beitsplätze nahm hingegen leicht ab. Die Verlagerung auf die Teilzeitarbeit fand insbe-
sondere bei den Männern statt, hier erhöhte sich die Zahl der Teilzeitarbeiter im Beob-
achtungszeitraum um 20%. Auffallend ist, dass der Übergang zu Teilzeitarbeit vor allem 
in jenen Mitgliedstaaten besonders hoch war, in denen der Aufschwung träge war und die 
Arbeitslosigkeit entweder stieg oder sehr wenig sank (z.B.: Deutschland, Frankreich und 
Österreich). Dementsprechend fanden 14% der vorher beschäftigungslosen Männer und 
40% der vorher beschäftigungslosen Frauen einen Teilzeitarbeitsplatz. Dies ist im Ver-
hältnis zur Teilzeitquote sowohl für Männer als auch Frauen überproportional hoch (Euro-
päische Kommission 1998a, 20, 41ff). 

Der Bericht Employment in Europe 1999 – Jobs in Europe: confidence amidst uncertainty 
enthält bereits ein Kapitel zu „Beschäftigungszuwachs und Arbeitsplatzqualität in der EU“ 
und beschäftigt sich mit der Frage der „Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit“ von Teilzeitar-
beit. Im Kapitel „Beschäftigungszuwachs und Arbeitsplatzqualität in der EU“ geht es vor 
allem um die Veränderung in der Nachfrage nach unterschiedlichen Qualifikationsniveaus 
und die daraus resultierenden notwendigen beschäftigungspolitischen Strategien. Bezo-
gen auf die Arbeitszeit zeigt sich, dass es sich bei vielen der neuen Arbeitsplätze, die in 
den schnell und mittelstark wachsenden Wirtschaftszweigen für Frauen entstanden sind, 
um (niedrig qualifizierte) Teilzeitbeschäftigung handelt. Abschließend wird der Bezug zu 
den beschäftigungspolitischen Leitlinien hergestellt und betont, wie wichtig insbesondere 
die Senkung der Lohnnebenkosten für niedrig Qualifizierte, das lebensbegleitende Lernen 
und die Chancengleichheit von Frauen und Männern sind (European Commission 1999, 
100ff). 

Im Hinblick auf die „Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit“ von Teilzeitbeschäftigung wird 
festgehalten, dass laut Arbeitskräfteerhebung die überwiegende Mehrzahl der Teilzeit-
beschäftigten keine Vollzeitstelle wünscht, weil sie Erwerbstätigkeit mit Ausbildung, Teil-
pensionierung oder Betreuungsarbeit verbinden wollen/müssen. Ein geringerer Teil arbei-
tet „unfreiwillig“ Teilzeit. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass „Freiwilligkeit“ ein 
relativer Begriff ist:  

„...not wanting a full time job may have more to do with force of circumstances 
– such as not being able to reconcile family responsibilities and doing a paid job 
in any other way – rather than with a genuine desire to work part-time” (Euro-
pean Commission 1999, 38). 

Betreffend die “unfreiwillige Teilzeitarbeit” von Männern (ca. 40% der teilzeitarbeitenden 
Männer und 16% der teilzeitarbeitenden Frauen) wird festgehalten: 

“The growth of part-time working among men has to a large extent been invol-
untary and seem to have stemmed more from employers seeking to increase the 
flexibility of working arrangements than more men wanting to have part-time 
rather than full-time jobs” (European Commission 1999, 38). 

Weiters wird darauf verwiesen, dass es (vor allem für Männer) eine Entwicklung in Rich-
tung befristete (unfreiwillige) Teilzeitarbeitsplätze gibt. Dies bedeutet, dass sich zwei Fle-
xibilisierungsaspekte in einem Arbeitsplatz verschränken und durch den negativen Aspekt 
der „Unfreiwilligkeit“ verstärken (European Commission 1999, 40ff). 

Das Kapitel „Wandel der Arbeitsplätze und Unterschiede zwischen den Geschlechtern“ im 
Bericht Beschäftigung in Europa 2000 betont, dass zwischen 1991 und 1999 sowohl der 
Anteil der „freiwilligen“ als auch der „unfreiwilligen“ Teilzeitarbeit zugenommen hat. Bei 
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den Arbeitnehmer/innen, die zuvor arbeitslos waren, ist der Anteil „unfreiwilliger“ Teil-
zeitarbeit besonders hoch (Europäische Kommission 2000a, 31ff). 

Zusammenfassend wird festgehalten: 

„Angesichts des gleichzeitigen Anstieges der Zahl der unfreiwillig Teilzeitbeschäf-
tigten und des Qualifikationsniveaus der befristet Beschäftigten sind Bedenken 
hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit und der Karriereaussichten durchaus an-
gebracht. Viele dieser Arbeitsplätze bieten vielen Alleinstehenden und Haushal-
ten offenbar nicht genug Einkommenssicherheit“ (Europäische Kommission 
2000a, 8). 

Hier werden im Sinne der „Arbeitsplatzqualität“ die Kriterien Arbeitsplatzsicherheit, Auf-
stiegschancen und Einkommenssicherheit angeführt. 

Als vorläufiger Höhepunkt in der Entwicklung der Frage der „Qualität des Arbeitsplatzes“ 
enthält der Bericht Beschäftigung in Europa 2001 – Jüngste Tendenzen und Ausblick in 
die Zukunft ein eigenes Kapitel zum Thema „Qualität der Arbeitsplätze“ und beschäftigt 
sich explizit mit der „Qualität von Teilzeitarbeit“. 

In den zusammenfassenden Bemerkungen betreffend die „Qualität der Teilzeitarbeit“ 
werden jene grundlegenden Kriterien der „Arbeitsplatzqualität“ abermals genannt, die 
bereits im Bericht 2000 angeführt wurden:  

„Die Arbeitsqualität in Form von Einkommen, Sicherheit des Arbeitsplatzes und 
Aufstiegsmöglichkeiten ist unterschiedlich. Während die Mehrzahl aller Teilzeit-
arbeitsplätze eine relativ gute Qualität aufweisen, ist der Übergang in die Ar-
beitslosigkeit im Vergleich zu den Vollzeitbeschäftigten deutlich häufiger. Die 
Aussichten für unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte, von denen nur jeder Zehnte einen 
sicheren Arbeitsplatz und Aufstiegsmöglichkeiten besitzt, sind weniger günstig“ 
(Europäische Kommission 2001a, 11). 

Darüber hinaus wird angeführt, welche Gefahr von Arbeitsplätzen mit schlechter Qualität 
auf die Europäische Wirtschaft ausgeht: 

„Nachteilige Wirkungen auf die Produktivität ergeben sich aufgrund hoher Fluk-
tuationsraten, der nachlassende Motivation der Arbeitnehmer und der letztlich 
mit hohen Kosten verbundenen Absenkungen der Standards des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. Arbeitnehmer mit Tätigkeiten geringer Qualität werden 
häufiger arbeitslos bzw. scheiden häufiger aus dem Erwerbsleben aus“ (Europäi-
sche Kommission 2001a, 11). 

Im Kapitel „Qualität der Arbeitsplätze und soziale Integration“ werden einerseits Kennzei-
chen für „qualitativ hochwertige Arbeitsplätze“ angeführt: „hohe Bildungs- und Qualifika-
tionsanforderungen, eine vergleichsweise hohe Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbildungs-
möglichkeiten und Aufstiegschancen, eine hohe Produktivität und ein relativ hohes Ar-
beitsentgelt“ (Europäische Kommission 2001a, 65). Andererseits wird vor neuen flexiblen 
Beschäftigungsformen gewarnt, die sehr häufig in Gegensatz zu „maßgeblichen Kompo-
nenten der Arbeitsplatzqualität wie Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbildungsmöglichkeiten 
und beruflichen Entwicklungschancen“ stehen (Europäische Kommission 2001a, 65). 

Zur Bestimmung „guter“ und „schlechter“ Arbeitsplätze in Europa (Europäische Kommis-
sion 2001a, 74) wird der Versuch unternommen, den Begriff „Arbeitsplatzqualität“ zu 
fassen. Laut Bericht handelt es sich um einen „relativen Begriff zur Kennzeichnung der 
Beziehung zwischen Arbeitsplatz und Erwerbstätigen, der sowohl objektive Merkmale des 
Arbeitsplatzes als auch die Übereinstimmung zwischen den Qualifikationen des Arbeit-
nehmers und den Arbeitsanforderungen berücksichtigt“ (Europäische Kommission 2001a, 
65). Darüber hinaus findet die subjektive Bewertung der Merkmale des Arbeitsplatzes 
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Berücksichtigung. Zu den objektiven Merkmalen zählen: Arbeitsverdienst, Arbeitsplatz-
sicherheit bzw. Art des Arbeitsvertrages, Arbeitsstunden/-zeit, Arbeitsinhalte, Entschei-
dungs- und Kontrollspielraum, beruflicher Status, Möglichkeiten zur Weiterbildung und 
beruflichen Weiterentwicklung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Produk-
tivität. Die subjektive Bewertung des Arbeitsplatzes durch die Arbeitnehmer/innen be-
zieht sich auf die Zufriedenheit mit dem Haupterwerbstatus, die allgemeine Arbeitszufrie-
denheit sowie die Zufriedenheit mit den objektiven Merkmalen des Arbeitsplatzes (Euro-
päische Kommission 2001a, 65f). 

Bezogen auf die aktuelle Situation wird zusammenfassend festgehalten, dass der Arbeits-
platz von einem Viertel aller Beschäftigten in Europa eine „geringe Qualität“ aufweist (Eu-
ropäische Kommission 2001a, 66). Betreffend die subjektive Bewertung des Arbeitsplat-
zes zeigt sich u.a., dass die Arbeitszufriedenheit stark von den Arbeitsplatzmerkmalen 
„Art des Arbeitsvertrages“ und „Arbeitszeitregelung“ abhängig ist. „Unfreiwillig“ Teilzeit-
beschäftigte geben einen hohen Grad an Arbeitsunzufriedenheit an. 

„Diese Unzufriedenheit betrifft nicht nur die Arbeitsstunden, die Arbeitsplatzsi-
cherheit und das Arbeitsentgelt, sondern ist im Hinblick auf andere Faktoren – 
vor allem auf die Arbeitsinhalte – ebenso stark ausgeprägt“ (Europäische Kom-
mission 2001a, 67). 

Den höchsten Grad an Unzufriedenheit äußern „unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte im Hin-
blick auf Arbeitsplatzsicherheit (40%), Arbeitsentgelt (41%) und die Arbeitsstunden 
(35%). Freiwillig Teilzeitbeschäftigte dagegen geben größte Zufriedenheit mit den mei- 
sten Arbeitsplatzmerkmalen an“ (Europäische Kommission 2001a, 68). 

Die „Struktur und Entwicklung der Determinanten der Arbeitsplatzqualität“ in Europa im 
Zeitraum 1995-2000 wird im Bericht an Hand von fünf objektiven Merkmalen dargestellt. 
Hinsichtlich der Teilzeitarbeit sind folgende Punkte von Interesse:  

 Arbeitszeit: der Anteil der „freiwillig“ Teilzeitbeschäftigten (die angeben, kein Inter-
esse an einer höheren Zahl von Arbeitsstunden zu haben) liegt gleich bleibend bei 
etwa 60%, der Anteil der „unfreiwilligen“ Teilzeitbeschäftigung nahm etwas ab und 
liegt bei 15% (Europäische Kommission 2001a, 70).17 

 Arbeitsplatzsicherheit: Teilzeitarbeitsverhältnisse sind im Zeitablauf relativ stabil. Na-
hezu zwei Drittel aller Teilzeitbeschäftigten behalten diese Stelle in zwei aufeinander 
folgenden Jahren bei (Frauen 68,6%; Männer 37,4%), 20% wechseln in eine Voll-
zeitbeschäftigung über (Frauen: 16,4%, Männer 37,7%), 11% scheiden aus dem Er-
werbsleben aus (Frauen 10,2%, Männer 15,6%) und 5,4% werden arbeitslos (Frauen 
4,8%, Männer 9,4%). Von den „unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten“ scheiden 9,3% aus 
dem Erwerbsleben aus und 16,1% werden arbeitslos (Europäische Kommission 
2001a, 71). 

 Berufliche Entwicklungsaussichten und Bildungsangebote der Arbeitgeber/innen: Im 
Hinblick auf die betriebliche Weiterbildung generell besteht kein signifikanter Unter-
schied zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, jedoch sind die Möglichkeiten für 
junge Teilzeitbeschäftigte eingeschränkt (Europäische Kommission 2001a, 72). 

 Beruflicher Status, Entscheidungs- und Kontrollspielraum und Arbeitsinhalte: Insge-
samt haben in der EU etwa 36% der erwerbstätigen Männer und 20% der erwerbstä-

                                          

17  Vgl. zum Begriff „unfreiwillige und freiwillige“ Teilzeitarbeit die Ausführungen in „Employment in Europe 
1999“ sowie die Position der EU Expert/innengruppe „Gender and Employment“. 
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tigen Frauen eine Aufsichtsfunktion oder eine Zwischenstellung inne. Bei den Teilzeit-
beschäftigen sind es insgesamt nur 11% (Europäische Kommission 2001a, 73). 

 Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz sowie Sicherheit am Arbeitsplatz: Negati-
ve gesundheitliche Auswirkungen traten am häufigsten bei Beschäftigten mit befriste-
tem Arbeitsvertrag auf, allerdings waren sie bei Teilzeitbeschäftigten etwas weniger 
ausgeprägt als bei Vollzeitarbeitsplätzen (Europäische Kommission 2001a, 74). 

Abschließend wird an Hand von drei ausgewählten Kriterien der Arbeitsplatzqualität (Ar-
beitsplatzsicherheit, Weiterbildungsmöglichkeiten/berufliche Entwicklungsaussichten so-
wie Stundenlohn/Produktivität) versucht, vier Arten von Arbeitsplätzen zu unterscheiden 
und quantitativ zu bestimmen. Bezogen auf die Teilzeitarbeitsplätze in der EU ergibt sich 
für 1996 folgendes Bild: 13% sind der Kategorie der „perspektivlosen Arbeitsplätze“ zu-
geordnet, 25% der Kategorie der „Arbeitsplätze mit geringer Bezahlung/Produktivität“, 
33% der Kategorie der „Arbeitsplätze annehmbarer Qualität“ und 29% der Kategorie der 
„guten Arbeitsplätze“. Bei den „unfreiwillig“ Teilzeitbeschäftigten verfügen lediglich 43% 
über einen zumindest „annehmbaren“ Arbeitsplatz, 26% über einen „perspektivlosen“ 
und 31% über einen mit „geringer Bezahlung/Produktivität“ (Europäische Kommission 
2001a, 76f). 

Wesentlich im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzqualität ist auch die „Qualitätsdyna-
mik“ bzw. der Übergang zwischen den verschiedenen Kategorien der Arbeitsplatzquali-
tät18 sowie die Frage nach dem Risiko sozialer Ausgrenzung. Die Gefahr der sozialen Aus-
grenzung ist u.a. für „unfreiwillig“ Teilzeitbeschäftigte besonders hoch. Darüber hinaus 
geben Teilzeitbeschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag am häufigsten an, für ihre Ar-
beitsaufgabe überqualifiziert zu sein, zugleich kommen sie am seltensten in den Genuss 
betrieblicher Weiterbildung (vgl. Europäische Kommission 2001a, 80). 

Der Bericht „Employment in Europe 2002 – Recent Trends and Prospects” geht im Kapitel 
“Synergies between quality and quantity in European labour markets” u.a. der Frage 
nach, ob und inwiefern es eine Synergie zwischen der Schaffung zusätzlicher Arbeits- 
plätze und der „Qualität der Arbeitsplätze” geben kann. Der Bericht kommt zum Schluss, 
dass die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und die Förderung einer positiven Quali-
tätsdynamik nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität der Beschäftigung erhöht 
und u.a. dazu führen könnte, dass durch eine höhere Attraktivität der Arbeitsplätze auch 
das Arbeitskräfteangebot – vor allem von Älteren und Menschen mit Betreuungspflichten 
– steigt. Arbeitsplätze niedrigerer Qualität spielen – laut Bericht – eine wichtige Rolle bei 
der Reintegration in den Arbeitsmarkt, wobei durch entsprechende qualitätsverbessernde 
Maßnahmen die Nachhaltigkeit dieser Arbeitsmarktintegration gestärkt werden muss. Da-
rüber hinaus werden Qualitätsverbesserungen am europäischen Arbeitsmarkt auch als 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen zur weiteren Reduktion der geschlechts- und 
altersspezifischen Beschäftigungsunterschiede angesehen (European Commission 2002, 
106). 

Neben der Synergie zwischen Qualität und Quantität der Beschäftigung wird auf Basis 
von ECHP Daten (1997/98) der Frage der Arbeitsplatzqualität (insbesondere im Hinblick 
auf die Arbeitsplatzzufriedenheit) und der Qualitätsdynamik nachgegangen. Dabei wird 
festgehalten, dass die Arbeitsplatzqualität stark vom „Arbeitszeitstatus“ abhängig ist: im 

                                          

18  Vgl. näher zur allgemeinen Qualitätsdynamik zwischen 1995 und 1996: Europäische Kommission 2001a, 76ff. 



EU-SCHLÜSSELDOKUMENTE UND DIE THEMATISIERUNG  
VON „QUALIFIZIERTER TEILZEIT“ | KAPITEL 3 

20 
 

Durchschnitt ist die Qualität von Teilzeitarbeitsplätze geringer als die von Vollzeitarbeits-
plätzen. Jedoch bestehen zwischen den Teilzeitarbeitplätzen in Abhängigkeit von der 
„Freiwilligkeit“ bzw. der „Unfreiwilligkeit“ große Unterschiede: „freiwillige“ Teilzeitbe-
schäftigungen weisen eine ähnliche Qualität wie Vollzeitbeschäftigungen auf; „unfreiwilli-
ge“ Teilzeitbeschäftigungen und Teilzeitbeschäftigungen mit weniger als 15 Stunden ha-
ben hingegen eine signifikant niedrigere Qualität (European Commission 2002, 82). Be-
treffend die Arbeitsplatzzufriedenheit zeigt sich in allen Mitgliedstaaten eine starke positi-
ve Korrelation mit dem Einkommen, dem beruflichen Status und den Weiterbildungsmög-
lichkeiten; eine negative Korrelation ergibt sich hingegen bei befristeten Arbeitsverträ-
gen, im Falle von Überqualifikation und einer nicht den Fähigkeiten entsprechenden Be-
schäftigung. Darüber hinaus ist die Arbeitsplatzzufriedenheit im Dienstleistungssektor im 
allgemeinen und im öffentlichen Sektor im besonderen signifikant höher (European Com-
mission 2002, 83). 

Die „Qualitätsdynamik“ bzw. der Übergang zwischen den Arbeitsplätzen unterschiedlicher 
Qualität wird u.a. am Übergang zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplätzen dargestellt: 
grundsätzlich zeigt sich, dass sehr wenige Beschäftigte ihre Arbeitszeit von Vollzeit auf 
Teilzeit reduzieren; Teilzeitbeschäftigte (insbesondere Männer) sind viel eher mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes bzw. mit einem Übergang in die Nichterwerbstätigkeit kon-
frontiert; andererseits wechselt nahezu ein Viertel der Teilzeitbeschäftigten (doppelt so-
viel Männer wie Frauen) innerhalb eines Jahres in eine Vollzeitbeschäftigung; teilzeitbe-
schäftigte Frauen mit mehr als 15 Wochenstunden bleiben häufig (62%) auf einem derar-
tigen Arbeitsplatz, und auch bei Männern ist die Kontinuität mit 36% relativ hoch; hinge-
gen erhöhen teilzeitbeschäftigte Frauen und Männer mit weniger als 15 Wochenstunden 
sehr häufig ihr Beschäftigungsausmaß – insbesondere auf „lange“ Teilzeitarbeit (Europe-
an Commission 2002, 87). 

 

3.1.6. Indikatoren zur Gleichstellung der Geschlechter im Rah-
men der europäischen Beschäftigungsstrategie  

Der Bericht „Indicators on Gender Equality in the European Employment Strategy“ der 
Expert/innengruppe „Gender and Employment“ entstand im Auftrag der EU Kommissi-
on.19 Aufgabe war es, die im Rahmen der „Europäischen Beschäftigungsstrategie“ beste-
henden Indikatoren zur Messung der Entwicklung der Gleichstellung der Geschlechter – 
wie beispielweise die Indikatoren: EO1 – absolute unemployment gap, EO2 - absolute 
employment gap, EO5 gender pay gap - zu analysieren und zu bewerten sowie Vorschlä-
ge für Verbesserungen bzw. für neue Indikatoren zu machen.  

Die Thematik wurde im Rahmen von vier Themengruppen erörtert: “Gender Equality in 
Employment and Unemployment”, “Gender Segregation”, “Gender Gaps in Pay and In-
come” und “Reconciling Work and Family Life”. Teilzeitarbeit spielte in allen vier Themen-
gruppen eine Rolle, wie etwa Teilzeitarbeit und das geschlechtsspezifische Arbeitsvolu-
men (FTE20), Teilzeitarbeit und die Frage der geschlechtsspezifischen Segregation des 

                                          

19  Vgl. dazu die Ausführung zum „Gemeinsamer Beschäftigungsbericht 2001“ weiter oben. 

20  FTE bedeutet „full-time-equivalent“ und stellt einen wichtigen Indikator der „gender equality“ dar, denn die 
Umrechung der geschlechtsspezifischen Beschäftigungsquoten in „Vollzeitäquivalente“ gibt Aufschluss über 
das geschlechtsspezifische Arbeitsvolumen bzw. über die geschlechtsspezifische Arbeitszeit. 
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Arbeitsmarktes, Teilzeitarbeit als „Erklärungsfaktor“ im Hinblick auf geschlechtsspezifi-
sche Einkommensdifferenzen, Teilzeitarbeit als individuelle Strategie von Frauen, Er-
werbsarbeit und Versorgungsarbeit zu vereinbaren („freiwillige“ Teilzeitarbeit) (vgl. dazu 
näher: Rubery et al. 2001). 

Auch wurden in allen Themengruppen spezifische Indikatoren vorgeschlagen, die den 
Aspekten bzw. den Auswirkungen von Teilzeitarbeit Rechnung tragen. Die Themengruppe 
„Gender Equality in Employment and Unemployment“ schlägt u.a. einen Indikator zur 
Messung des „gender gap in part-time work“ vor; die Themengruppe „Gender Gaps in 
Pay and Income“ einen Indikator betreffend den Stundenverdienst teilzeitarbeitender 
Frauen im Verhältnis zu dem vollzeitarbeitender Männer; die Themengruppe „Reconciling 
Work and Family Life“ schlägt grundsätzlich vor, dass FTE-Raten verwendet und u.a. 
durch Informationen betreffend die Verteilung der Arbeitszeit zwischen „short part-time“ 
und „long part-time“ ergänzt werden sollten. Darüber hinaus treten sie dafür ein, dass 
der Indikator „unfreiwillige Teilzeitarbeit“ entweder substantiell abgeändert oder fallen-
gelassen werden soll, denn 

„rates of ‚involuntary’ and ‚voluntary’ part-time work can only be interpreted 
with information about the level of collective care services and of social norms 
concerning maternal employment, and with reference to the overall rate of part-
time work“ (Rubery et al. 2002, XVIf). 

Trotz dieser kritischen Haltung gegenüber dem Indikator „unfreiwillige Teilzeitarbeit“ und 
der sehr kritischen Betrachtungen im Bericht Employment in Europe 1999 wurde der In-
dikator – wie bereits weiter oben ausgeführt – beim Europäischen Rat in Laeken gebilligt 
und als Schlüsselindikator betreffend die Frage von „Flexibilität und Sicherheit“ aufge-
nommen. Die von der Expert/innengruppe geforderten zusätzlichen Informationen wer-
den im Rahmen der Beschäftigungspolitischen Leitlinien zum Teil, etwa bezogen auf die 
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen, unter Säule IV (Chancengleichheit) themati-
siert. 

 

3.2. Zwischenresümee 

Die „Qualität der Teilzeitarbeit“ wird erstmals 1997 innerhalb der sogenannten Teilzeit-
richtlinie erwähnt. Implizit werden dabei der „Zugang zu qualifizierten und leitenden Stel-
lungen“, die „berufliche Bildung“ sowie „berufliches Fortkommen“ als Qualitätsmerkmale 
angeführt. 

Im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie war dann bei der Sitzung des Eu-
ropäischen Rates in Lissabon im Frühjahr 2000 – im Zusammenhang mit der neuen stra-
tegischen Zielsetzung – die Rede von „besseren Arbeitsplätzen“. In der „Europäischen 
Sozialagenda“ wurden einzelne Merkmale der Arbeitsplatzqualität angeführt, die sich so-
wohl auf die Erwerbsarbeit selbst als auch auf den Arbeitsmarktkontext (wie etwa Gleich-
stellung von Frauen und Männern) beziehen. Ende 2001 billigte der Rat in Laeken „Indi-
katoren für die Qualität der Arbeitsplätze“. Diese Indikatoren dienen der Bewertung und 
Beobachtung der Entwicklung der Arbeitsplatzqualität in den Mitgliedsländern. Trotz kriti-
scher Betrachtungen sollte u.a. der Anteil der „unfreiwilligen“ Teilzeitarbeit als Indikator 
für die Frage von „Flexibilität und Sicherheit“ herangezogen werden. 

In den Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen ist hingegen seit 1998 die Rede 
von der Förderung weniger qualifizierter Arbeitnehmer/innen durch Reduzierung der Kos-
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ten. Schien Teilzeitarbeit 1998 „nur“ für Frauen – im Zusammenhang mit der Vereinbar-
keit – wichtig, so wurde diese 1999 einerseits als ein Instrument zur Modernisierung der 
Arbeitsorganisation angeführt und andererseits nun auch für Männer als wichtig erachtet. 
Entsprechend der Entwicklung auf Ratsebene war in den beschäftigungspolitischen Leitli-
nien 2001 neben der Quantität erstmals auch von der „Qualität der Beschäftigung“ die 
Rede. Im Jahr 2002 nimmt die „Qualität des Arbeitsplatzes“ dann eine herausragende 
Stellung ein, und es werden eine Reihe von Qualitätsmerkmalen angeführt, die sich so-
wohl auf die Erwerbsarbeit selbst als auch auf den Arbeitsmarktkontext beziehen. 

War im „Gemeinsamen Beschäftigungsbericht“ von 1998 Teilzeitarbeit noch eher negativ 
konnotiert („unfreiwillige“ individuelle Vereinbarungsstrategie von Frauen), so sollte sich 
dies 1999 ändern. Der Bericht 2000 hob die Neuschaffung von mehr Vollzeitarbeitsplät-
zen positiv hervor und brachte somit indirekt eine eher kritische Position gegenüber Teil-
zeitarbeitsplätzen zum Ausdruck. Teilzeitarbeit für Mütter und Väter wurde hingegen po-
sitiv erwähnt. Aus dem Bericht 2001 geht hervor, dass die Mitgliedstaaten die Frage der 
Qualität vor allem auf das Arbeitskräfteangebot und nicht auf den Arbeitsplatz beziehen. 

Interessant im Zusammenhang mit den Berichten „Beschäftigung in Europa“ ist vor allem 
die kritische Auseinandersetzung mit der Frage der sogenannten „Freiwilligkeit“ von Teil-
zeitarbeit im Jahr 1999. „Freiwilligkeit“ wird hier als ein relativer Begriff definiert, der in 
Beziehung zu den jeweiligen „Vereinbarkeitsmöglichkeiten“ in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten gesetzt werden müsse. Der Bericht 2000 betont den qualitativen Unterschied zwi-
schen „freiwilliger“ und „unfreiwilliger“ Teilzeitarbeit und führt als Merkmale der Arbeits-
platzqualität – die insbesondere für „unfreiwillig“ Teilzeitbeschäftigte häufig nicht gege-
ben sind – die Arbeitsplatzsicherheit, die Aufstiegschancen und die Einkommenssicherheit 
an. Im Bericht 2001 wird der explizite Versuch unternommen, den Begriff „Arbeitsplatz-
qualität“ zu fassen und festgehalten, dass es sich dabei um einen „relativen“ Begriff zur 
Kennzeichnung der Beziehung zwischen Arbeitsplatz und Erwerbstätigen handle, der ob-
jektive Merkmale des Arbeitsplatzes, die Übereinstimmungen zwischen Qualifikation der 
Arbeitnehmer/innen und den Arbeitsanforderungen sowie subjektive Bewertungen der 
Arbeitsplatzmerkmale beinhalte. Die dann angeführten Merkmale der „Arbeitsplatzquali-
tät“ stellen einerseits eine systematische Zusammenfassung jener Merkmale dar, die be-
reits in anderen Schlüsseldokumenten Erwähnung fanden, gehen aber – mit Ausnahme 
jener Merkmale, die sich auf den „Arbeitsmarktkontext“ beziehen – auch darüber hinaus. 
Aus der Vielzahl der Merkmale zur Bestimmung der „Arbeitsplatzqualität“ werden drei be-
sonders hervorgehoben: Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbildungs- bzw. Aufstiegsmöglich-
keiten sowie Einkommenssicherheit. Der subjektiven „Arbeitsplatzzufriedenheit“ wird  
ebenfalls eine bedeutende Rolle zugewiesen, wobei die Untersuchungsergebnisse zeigen, 
dass sowohl diese als auch die objektiven Merkmale der „Arbeitsplatzqualität“ auf „unfrei-
willig“ Teilzeitbeschäftigte wenig bzw. kaum zutreffen. Der Bericht 2002 hebt vor allem 
die Synergie zwischen „Quantität und Qualität der Beschäftigung“ hervor. Weiters bestä-
tigen sich bezogen auf die Arbeitsplatzqualität die im Bericht 2001 angeführten Untersu-
chungsergebnisse: Hinsichtlich der „Qualitätsdynamik“ sind Teilzeitbeschäftigte einerseits 
viel stärker dem Risiko des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt. Andererseits scheint „kurze“ 
Teilzeitarbeit ein „Sprungbrett“ für einen Wechsel in „lange Teilzeitarbeit“ und zu einem 
geringeren Ausmaß auch in „Vollzeitarbeit“ zu sein. 
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4. Der Begriff der „qualifizierten“ Teilzeitar-
beit 

Auf Basis der Kriterien der „Arbeitsplatzqualität“, die im Rahmen der Untersuchung der 
EU-Schlüsseldokumente identifiziert werden konnten (vgl. dazu Anhang 13.2) und nach 
intensiver Diskussion dieser Kriterien – durch die Projektmitarbeiter/innen und im Zuge 
der Workshops – sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der empirischen Primärer-
hebung (Kapitel 6 des vorliegenden Berichts) wurden für das vorliegende Forschungspro-
jekt nachfolgend angeführte Merkmale zur Begriffsbestimmung von „qualifizierter“ bzw. 
„qualitativ hochwertiger“ Teilzeitarbeit entwickelt. Vorausschickend muss hier angemerkt 
werden, dass sich der Begriff „qualifizierte“ Teilzeitarbeit nicht auf Teilzeitarbeit mit bzw. 
ab einem bestimmten Qualifikationsniveau bezieht, sondern Teilzeitarbeitplätze meint, 
die eine bestimmte „Qualität“ aufweisen. Der Begriff „qualifizierte“ Teilzeitarbeit wird im 
Rahmen dieses Forschungsprojektes vor allem deshalb mehrheitlich verwendet, weil er 
einerseits im österreichischen Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung und andererseits 
im Zuge der Ausschreibung des vorliegenden Forschungsprojektes verwendet wird. 

Bei den hier entwickelten „Qualitätsmerkmalen“ wird grundsätzlich zwischen zwei Ebenen 
unterschieden: jener, die sich auf die Erwerbsarbeit bzw. den Teilzeitarbeitsplatz selbst 
bezieht (a) und jener, die auf die Rahmenbedingungen abstellt, die für die Zunahme/Ent-
wicklung „qualifizierter“ Teilzeitarbeit förderlich sind (b): 

a) Merkmale „qualifizierter“ Teilzeitarbeit bezogen auf das Beschäftigungs-
verhältnis und den Arbeitsplatz  

 Arbeitsplatzsicherheit: unbefristeter Arbeitsvertrag 

 Arbeitsstunden/Arbeitszeit: „Selbstbestimmtheit“ bezogen auf Länge, Lage und Ver-
teilung (inklusive einem Rückkehrrecht auf Vollzeitarbeit) 

 Möglichkeiten zur beruflichen Aus- und Weiterbildung 

 Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen 

 Einkommenssicherheit: individuell existenzsicherndes Einkommen 

 Beschäftigung, die dem Qualifikationsniveau und den Fähigkeiten entspricht 

 Einbindung in den formellen und informellen betrieblichen Informationsfluss 

b) Förderliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung qualifizierter Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnisse 

 Recht auf einen qualitativ hochwertigen und leistbaren Kinderbetreuungsplatz 

 Gerechte Verteilung der unbezahlten Versorgungsarbeit 

 Gut ausgebauter öffentlicher Sektor 

 Individuell existenzsichernde soziale Absicherung 

 Recht auf Reduzierung der Arbeitszeit und Recht auf Rückkehr zur Vollzeitarbeit 

 Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede 

 Betriebliche Mitbestimmung und Interessensvertretung 

Bei den Merkmalen, die sich auf die „qualifizierte“ Teilzeitarbeit selbst beziehen, handelt 
es sich Großteils um sogenannte objektive Merkmale der Erwerbsarbeit (Arbeitsplatzsi-
cherheit, Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, Entwicklungsmöglichkeiten und Auf-
stiegschancen sowie Einkommenssicherheit), die gerade auch im Hinblick auf Teilzeitar-



DER BEGRIFF DER „QUALIFIZIERTEN“ TEILZEITARBEIT | KAPITEL 4 

24 
 

beit speziell zu gewährleisten sind. Weiters wurde ein Merkmal aufgenommen, das in den 
EU-Schlüsseldokumenten eher zu den „subjektiven“ Merkmalen der Erwerbsarbeit gezählt 
wird, nämlich die „Selbstbestimmtheit“ der Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit. In 
der Literatur wird oft der Begriff der „Freiwilligkeit“ der Arbeitszeitwahl gewählt. Dieser 
Begriff ist aber gerade aus frauenpolitischer Sicht umstritten, da es sich dabei um einen 
relativen Begriff handelt, der stark von gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedin-
gungen (etwa Kinderbetreuungseinrichtungen) abhängig ist. Ob beispielsweise ein Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnis, welches aufgrund fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen 
gewählt wurde, ein „freiwillig“ gewähltes ist, ist umstritten. Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung wird daher bewusst der Begriff der „Selbstbestimmtheit“ herangezogen, 
der stärker zum Ausdruck bringt, dass – um beim Beispiel zu bleiben – Teilzeitbeschäfti-
gung aufgrund fehlender Kinderbetreuung keine selbstbestimmte Wahl ist. Darüber hin-
aus hat für Teilzeitarbeit die Frage, ob es sich um eine dem Qualifikationsniveau und den 
Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung handelt, eine ganz wesentliche Bedeutung. Da-
bei soll es aber nicht um die individuelle Einschätzung gehen, sondern diese Frage soll an 
Hand von objektiven Kriterien (etwa Qualifikationsniveau der Beschäftigten und Arbeits-
inhalte/Tätigkeitsfeld/Funktion) beantwortet werden. Ein weiteres für Teilzeitarbeit be-
sonders wesentliches Qualitätsmerkmal ist die Einbindung in den formellen und infor-
mellen betrieblichen Informationsfluss, der gerade bei reduzierter Arbeitszeit schwierig 
zu sein scheint. 

Betreffend die förderlichen Rahmenbedingungen für „qualifizierte“ Teilzeitarbeit ist die 
Gewährleistung der individuell existenzsichernden sozialen Absicherung und auch die be-
triebliche Mitbestimmung bzw. die entsprechende Vertretung der Teilzeitarbeitskräfte und 
ihrer Interessen im Rahmen von Gewerkschaft und Arbeiterkammer hervorzuheben. Ein 
gut ausgebauter öffentlicher Sektor erhöht die Möglichkeiten zur Schaffung und Einfüh-
rung von „qualifizierter“ Teilzeitarbeit. In diesem Bereich sind die Arbeitsbedingungen 
und Einkommensstrukturen – trotz bestehender Probleme beispielsweise hinsichtlich un-
terschiedlicher Arbeitsplatzbewertungen – besonders für Frauen überwiegend besser als 
in der Privatwirtschaft. Aber auch das Recht auf Arbeitszeitreduzierung und das Rück-
kehrrecht auf Vollzeitarbeit ist im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzqualität sehr wich-
tig. Dem Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede kommt bei Teil-
zeitbeschäftigung zusätzlich enorme Bedeutung zu, da davon auszugehen ist, dass – oh-
ne gegensteuernde Maßnahmen – diese Unterschiede durch Ausdehnung der Teilzeitbe-
schäftigung verstärkt werden. Zudem ist eine eigenständige Existenzsicherung bei Teil-
zeitarbeit in der Regel nur möglich, wenn die Fraueneinkommen jenen der Männer an-
geglichen werden. Ein Recht auf einen qualitativ hochwertigen und leistbaren Kinderbe-
treuungsplatz stellt neben der gerechten Aufteilung der unbezahlten Versorgungsarbeit 
eine wesentliche Voraussetzung für die „Selbstgewähltheit“ der Lage, Dauer und Vertei-
lung der Arbeitszeit dar. 
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5. Theoretische Erklärungen zur Strukturie-
rung von Arbeitsmärkten 

Teilzeitbeschäftigung generell sowie auch qualifizierte Teilzeitbeschäftigung im Besonde-
ren wird in der einschlägigen Fachliteratur aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert. 
Mit einem kurzen Überblick über einschlägige Arbeiten kann das Untersuchungsfeld der 
vorliegenden Studie im gegenständlichen wissenschaftlichen aber auch gesellschaftspol-
itischen Diskurs verortet werden. Zudem können die empirischen Ergebnisse dieser Un-
tersuchung später in einem weiteren Schritt mit Hypothesen der einschlägigen Forschung 
und Theoriebildung kontrastiert werden. 

Wesentliche Zugänge zum Verständnis und der Analyse von Teilzeitbeschäftigung sind 
ein gesellschaftspolitisch-geschlechterspezifischer Blickwinkel, ein beschäftigungspoliti-
scher Ansatz, ein betriebswirtschaftlicher Blickwinkel sowie eine Perspektive, die stärker 
auf Fragen der Zeitautonomie und Zeitsouveränität auf Arbeitnehmer/innenseite abstellt. 
Eine Adaption segmentationstheoretischer Ansätze erlaubt schließlich ein strukturiertes 
theoriegeleitetes Verständnis wesentlicher Einflussfaktoren der Verbreitung und Vertei-
lung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung (jedenfalls im Privatsektor). 

 

5.1. Teilzeitarbeit aus geschlechterspezifischem Blick-
winkel 

Die Verbreitung von Teilzeitarbeit hat in Österreich in den letzten Jahrzehnten stetig an 
Bedeutung gewonnen. Mit einer Teilzeitquote von insgesamt ca. 17% an allen selbständig 
und unselbständig Beschäftigten bewegt sich Österreich mittlerweile im internationalen 
Mittelfeld. Dabei ist Teilzeitbeschäftigung in Österreich in besonders starkem Ausmaß 
nach Geschlechtern ungleich verteilt: ca. 85% der Teilzeitbeschäftigten sind in  
Österreich Frauen. Rund ein Drittel der erwerbstätigen Frauen, aber nur knapp mehr als 
4% der Männer arbeiten kürzer als die Regelarbeitszeit. Diese unproportionale Struktur 
ist im Kontext der geschlechtsspezifischen Verteilung der Familien- und Betreuungsauf-
gaben zu sehen. Vor allem Frauen sind mit der Situation konfrontiert, Familien- und Er-
werbsarbeit im zeitlichen Nebeneinander zu bewältigen. Teilzeitarbeit hat dabei häufig die 
Funktion einer individuellen Vereinbarkeitsstrategie.  

Die systematische Trennung von Erwerbs- und Reproduktionssphäre wird – etwa bei  
Kreckel (1992, S. 254 ff) – als eines der strukturellen Merkmale moderner Arbeitsgesell-
schaften angesehen. Sie beruht darauf, dass in marktwirtschaftlich organisierten Wirt-
schaftssystemen „nur solche Güter hergestellt und nur solche Dienstleistungen erbracht“ 
werden, „für die profitable Vermarktungschancen für einen privaten Unternehmer beste-
hen“ (Kreckel 1992, 254). Für die individuell wie auch gesellschaftlich erforderliche Re-
produktionsarbeit gilt dies aber nur sehr eingeschränkt. Reproduktions- und Betreuungs-
arbeit wird häufig außerhalb des Marktes und damit unter den gegebenen Bedingungen 
weitgehend unbezahlt geleistet (vgl. Kreimer 1999, 171). Die Markt- oder Erwerbsarbeit 
ist demgegenüber häufig so konzipiert, dass sie in der Regel nur von einer von Reproduk-
tionsaufgaben freigestellten Person erfolgreich bewältigt werden kann. Sie bedarf nach 
dieser Überlegung einer zweiten Person im privaten Bereich, die ihr „zuarbeitet“, indem 
sie den/die Beschäftigte/n von Reproduktionsaufgaben entlastet. Hier handelt es sich je-
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doch mehr um eine gewachsene strukturelle Problematik denn um eine quasi unabwend-
bare funktionale Notwendigkeit. 

Empirisch hat sich im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung in vielen Ländern 
(wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß) das „male-breadwinner-model“ („Modell des 
männlichen Familienerhalters“) als familiales Grundmodell durchgesetzt. Hier übernimmt 
der Mann die bezahlte Marktarbeit und damit auch die finanzielle Versorgung der Familie, 
die Frau „spezialisiert sich“ hingegen auf die unbezahlte Familienarbeit und tritt, wenn 
überhaupt, nur zeitlich reduziert als Dazuverdienerin am Markt auf (vgl. Kreimer 1999, 
174). Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich einige Rahmenbedingungen, unter de-
nen das male-breadwinner-model entstanden war, verändert. Die gestiegene Erwerbstä-
tigkeit der Frauen ist nicht nur Folge ökonomischer Notwendigkeit, sondern bringt auch 
eine vermehrte Erwerbsorientierung zum Ausdruck. Der wesentliche Aspekt des male-
breadwinner-model, dass nämlich Familienarbeit in den hauptsächlichen Zuständigkeits-
bereich der Frau fällt, blieb dabei aber unverändert. Becker-Schmidt spricht in diesem 
Zusammenhang von einer „doppelten Vergesellschaftung“, der zufolge Frauen über Fami-
lien- und Erwerbsarbeit in die Gesellschaft eingebunden sind (vgl. Becker-Schmidt 1985, 
10ff). Da die reziproke Einbeziehung der Männer in die Familienarbeit bisher weitgehend 
ausblieb, ist es weiterhin den Frauen überlassen, Beruf und Familie – auch in zeitlicher 
Hinsicht – zu vereinbaren. Das male-breadwinner-model besteht in modernisierter bzw. 
modifizierter Form fort: Grundsätzlich versorgen sich beide Partner/innen selbst, in Le-
bensabschnitten, in denen Kinder zu betreuen sind, übernimmt aber der Mann die traditi-
onelle „Erhalterfunktion“, die Frau unterbricht die Berufstätigkeit und steigt später, häufig 
in einer zeitlich im Vergleich zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit reduzierten Form, wieder in 
den Erwerbsarbeitsmarkt ein. Vor diesem Hintergrund erscheint Teilzeitarbeit als Verein-
barkeitsstrategie neben anderen Aspekten als ein Kernbestandteil, gleichsam als Bauele-
ment eines „modified-male-breadwinner-model“.  

Unter den Bedingungen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung ermöglicht Teilzeitarbeit 
eine teilweise Integration in den Arbeitsmarkt. Diese ist aus gleichstellungspolitischer 
Sicht der Nicht-Integration vorzuziehen, angesichts geschlechtsspezifischer Ungleichhei-
ten am Arbeitsmarkt ist sie aber differenziert zu beurteilen. Der Anspruch auf materielle 
Versorgung bleibt, je nach Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme und der indivi-
duell lukrierbaren Einkommen, mehr oder minder stark an das sogenannte „Normalar-
beitsverhältnis“ gebunden (vgl. Ernst 1999, 11ff). Insgesamt kommt Teilzeitarbeit über 
den Charakter als familiärer Zuverdienst bzw. einer Übergangslösung häufig nicht hinaus. 

In der einschlägigen feministischen Forschung gibt es vor allem dahingehend kritische 
Positionen zur Teilzeitarbeit, „als diese Arbeitsform die strukturelle Arbeitsteilung der Ge-
schlechter sowie das Familienerhaltermodell prinzipiell aufrechterhalte, d.h. dass sie sich 
zur beruflichen Chancengleichheit kontraproduktiv verhalte“ (Rosenberger 2000, 428). 
Für Andrea Freisler-Traub et al. (1999) ist die Zuweisung der Familienarbeit an die Frau-
en ein wichtiger Faktor, der die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt behindert. Die Teil-
zeitarbeit als Option zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie festigt diese Zuständigkeits-
verteilung ebenso wie die Benachteiligung am Arbeitsmarkt (vgl. Freisler-Traub 1999, 
138f). Rosenberger (2000) erkennt in der Teilzeitarbeit eine Doppelfunktion. Einerseits 
wird sie, primär außerhalb des feministischen Diskurses, immer noch als Hoffnungsträger 
für das frauenpolitische Anliegen der Integration in den Arbeitsmarkt angesehen, ande-
rerseits ist sie ein wichtiges Element des sich am Arbeitsmarkt vollziehenden Struktur-
wandels in Richtung Flexibilisierung und sogenannter atypischer Beschäftigung (vgl.  
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Rosenberger 2000, 428). Sie wird als ein, wenn nicht sogar als „das zentrale Instrument 
zur allseits geforderten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ (Kreimer 1999, 56) angese-
hen. 

Allerdings erfüllt Teilzeitbeschäftigung nicht nur die Funktion eines mehr oder minder 
dauerhaften Zuverdienstes zum Haushaltseinkommen. Vielmehr kann Teilzeitbeschäfti-
gung auch als Option für einen sukzessiven Wiedereinstieg in den Erwerbsarbeitsmarkt, 
etwa nach einer vorangegangenen Phase des vollständigen Ausstieges aus diesem wegen 
Kindererziehung etc., verstanden werden.  

In ihrer gegenwärtigen Form bzw. vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Ver-
teilung von Teilzeitbeschäftigung, wie sie in Österreich gegeben ist, ist Teilzeitarbeit Mit-
ursache für die Fortschreibung bzw. Festigung von geschlechtsspezifischen Ungleichhei-
ten am Arbeitsmarkt. Allerdings kann Teilzeitbeschäftigung in sich heterogen und von 
höchst unterschiedlicher Qualität sein. Deshalb könnte sie, bei einer entsprechenden Aus-
weitung hochqualitativer Teilzeitbeschäftigung und entsprechenden Adaption sozialrecht-
licher Regelungen einen Beitrag zur Lösung von gleichstellungspolitischen Problemlagen 
leisten. Damit wären Frauen strukturell nicht mehr in eine empirisch zum größten Teil 
problematische Beschäftigungsform gedrängt. Längerfristig könnten von einer „Qualifizie-
rung“ der Teilzeitarbeit auch Anreize für männliche Erwerbstätige ausgehen, Arbeitszeit 
individuell zu reduzieren. Von einer Schaffung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung könnten 
Impulse in Richtung einer vermehrten Beteiligung der Männer an der familiären Betreu-
ungsarbeit ausgehen.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Teilzeitbeschäftigung nicht nur 
sehr kontrovers, sondern auch in sehr unterschiedlichen Kontexten thematisiert wird. Der 
hier angedeutete gleichstellungspolitische Zugang stellt lediglich eine von mehreren Mög-
lichkeiten dar. Die aus der Beschäftigung mit Teilzeitarbeit gezogenen Schlussfolgerun-
gen hängen stark vom jeweiligen Zugang ab. Im Folgenden sollen einige dieser Zugänge 
vorgestellt werden. 

 

5.2. Beschäftigungspolitische Perspektiven: Teilzeit-
arbeit als Strategie zur Umverteilung des Arbeits-
volumens  

Steigen Arbeitnehmer/innen von Voll- auf Teilzeit um, so ist dies grundsätzlich als indivi-
duelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich zu verstehen. Vor diesem Hintergrund 
wird der Ausbau von Teilzeitarbeit neben anderen Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung 
auch als mögliche Strategie gegen Arbeitslosigkeit diskutiert. Arbeitszeitverkürzungen 
zielen letztlich auf eine Umverteilung des Arbeitsplatzangebots unter den Erwerbstätigen 
bzw. zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen ab. Zielgröße der Umverteilung ist das Ar-
beitsvolumen, das sich als Produkt aus der gesamtwirtschaftlichen Jahresarbeitszeit und 
der Zahl der Beschäftigten ergibt (vgl. Ernst et al 1999, 16). Die beschäftigungsfördernde 
Wirkung von Arbeitszeitverkürzungen lässt sich modellhaft darstellen. Strittig ist dabei 
allerdings, welche gegenteiligen gesamtwirtschaftlichen Effekte eine Verkürzung der Ar-
beitszeit hervorrufen würde und in welchem Ausmaß diese Effekte zu berechnen sind. So 
bleibt etwa zu bedenken, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit ebenso wie ein Ausbau 
von Teilzeitarbeit auch positive Produktivitätseffekte (vgl. unten) auslösen könnte. Je 
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nach Art und Umfang können dadurch die erwarteten mengenmäßigen Arbeitsmarktef-
fekte verringert werden (vgl. Schmal 1997, 18).  

In einem einfachen Modell lässt sich das Bruttoinlandsprodukt als Produkt von Arbeitsvo-
lumen und Arbeitsproduktivitätdarstellen (BIP = AV x P) 21. Zugleich gilt, dass das Ar-
beitsvolumen dem Produkt aus der Jahresarbeitzeit und der Zahl der Erwerbstätigen ent-
spricht (AV = JAZ x ET), Das Bruttoinlandsprodukt entspricht also dem Produkt aus der 
Jahresarbeitszeit, der Zahl der Erwerbstätigen und der Produktivität (BIP = (JAZ x ET) x 
P). Löst man diese Gleichung in Richtung der Zahl der Erwerbstätigen auf, so entspricht 
ihre Zahl dem Bruttoinlandprodukt dividiert durch das Produkt aus Jahresarbeitszeit und 
Produktivität (ET = BIP : (JAZ x P)).  

Im hier dargestellten Modell führt eine Verringerung der Arbeitszeit ceteris paribus zu 
einer Steigerung der Erwerbstätigenanzahl. Zugleich würde ein solcher Effekt auch von 
einer Erhöhung des Wachstums ausgehen, sofern diese Effekte nicht in einer erhöhten 
Stundenproduktivität (etwa durch Verdichtung der Arbeitsleistung oder Einsatz von Tech-
nologie) oder einer Ausweitung der Jahresarbeitszeit (etwa durch Überstunden) aufgehen 
würden.  

Während Arbeitszeitverkürzungen als defensive Strategien von einer Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit bei konstantem oder wenig wachsendem BIP und verringerter Arbeits-
zeit22 ausgehen, setzen offensive Strategien gegen Arbeitslosigkeit am Wirtschaftswachs-
tum als Determinante der Nachfrage nach Produktionsfaktoren und somit des Beschäftig-
tenstandes an. Wenngleich sich die österreichischen Arbeitsmarktdaten im internationa-
len Vergleich relativ positiv darstellen, so fällt dennoch auf, dass sich Vollbeschäftigung 
(abhängig von der Definition) selbst in Hochkonjunkturphasen kaum einstellt. Für Wal-
terskirchen (1994) entsteht der „falsche Eindruck des "jobless growth" dadurch, dass die 
Wirtschaft aufgrund des ständigen Produktivitätsfortschrittes entsprechend schneller wa-
chsen muss, um am Arbeitsmarkt wirksam zu werden (Walterskirchen 1994, 22). Der 
Hauptgrund für den – über einen längeren Zeitraum betrachtet doch steten – Anstieg der 
Arbeitslosigkeit liegt also seiner Meinung nach im zu langsamen Wirtschaftswachstum. 
Vor diesem Hintergrund bezweifeln ökonomische Theorien, dass sich die Beschäftigungs-
krise innerhalb der vorhandenen Strukturen bewältigen lässt. Die Ursachen der „Wachs-
tumsschwäche“ werden zum einen in zu hohen Lohnkosten und Anpassungsproblemen 
des Marktes aufgrund der Starrheit von Institutionen und Regulierungen gesehen (vgl. 
z.B. Franz 1996; Snower 1997). Analog dazu klagen die Unternehmen über beschränkte 
Handlungsspielräume und die Bindung an Regulierungen, welche die Anpassungsge-
schwindigkeit an interne und externe Erfordernisse behindern. Unter der Zielsetzung der 
Erhöhung der Flexibilität wird Teilzeitarbeit auch als betriebliches Anpassungsinstrument 
thematisiert. Eine grundsätzlich andere Wahrnehmung arbeitsmarktpolitischer Probleme 
erklärt anhaltende Arbeitslosigkeit zwar ebenfalls aus zu geringem wirtschaftlichen 
Wachstum. Die Ursachen dafür werden jedoch weniger in zu umfassenden, die Marktkräf-
te behindernden, Regulierungen gesehen, sondern in einer allgemeinen Nachfrage- und 

                                          

21 BIP = Bruttoinlandsprodukt; AV = Arbeitsvolumen; P = Arbeitsstundenproduktivität, JAZ = Jahresarbeitszeit, 
ET = Zahl der Erwerbstätigen; Vgl.: Ernst et al. 1999, S. 18. 

22 Genau genommen sind auch jene Strategien als defensiv zu bezeichnen, die von einer Verringerung der Ar-
beitslosigkeit bei konstantem BIP durch Verringerung der Erwerbstätigenzahl (Frühpensionierungen, Abbau 
ausländischer Arbeitskräfte) ausgehen. 
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insbesondere Investitionsschwäche, die auch auf eine verfehlte Fiskal- und insbesondere 
Geldpolitik zurückgehen (vgl. z.B. Heine/Herr 1998; Heise 1996).  

 

5.3. Teilzeitarbeit als betriebliche Flexibilisierungs-
strategie 

Aus betrieblicher Sicht erscheinen vor allem jene Teilzeitmodelle attraktiv, die sowohl 
hinsichtlich der Lage (Chronologie) als auch der Dauer (Chronometrie) der Arbeitszeit 
variabel sind. Es gibt unterschiedliche Arbeitsorganisationsmodelle, welche die Anpas-
sung des Arbeitskräfteeinsatzes selbst an kurzfristige Schwankungen der Marktnachfrage 
bzw. der Auftragslage erlauben (vgl. Ernst et al. 1999, 29).  

Auch Teilzeitarbeit kann als Beitrag zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch Optimie-
rung des Einsatzes von Produktionsfaktoren verstanden werden. Neben einer solchen 
Verdichtung der Arbeitszeit wird erwartet, dass von kürzeren Arbeitszeiten produktivi-
tätsfördernde Effekte auf die Motivation von Mitarbeiter/innen ausgehen. Auch können 
kostenintensive Überstundenzuschläge vermieden werden, da diese in der Regel erst mit 
dem Erreichen der in der jeweiligen Branche üblichen wöchentlichen Vollarbeitszeit anfal-
len.  

Den betrieblichen Vorteilen sind, gerade bei einer Neueinführung von Teilzeitmodellen, 
auch Kosten gegenüberzustellen, die sich beispielsweise durch die erforderliche Umge-
staltung von Arbeitsplätzen, eine Erhöhung der Personalverrechnungskosten und die Re-
organisation des Arbeitsablaufes ergeben können. Vor diesem Hintergrund lässt sich der 
betriebliche Nutzen flexibler Teilzeitmodelle nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall 
bestimmen. „Es lässt sich aber ablesen, dass viele Vorteile der Teilzeitarbeit in Arbeitsbe-
reichen wahrscheinlich sind, die mit hohen Belastungen, geringer intrinsischer Motivation 
und/oder stundenweisen Nachfrageschwankungen einhergehen. Diese sind eher im aus-
führenden Arbeitsbereich, z.B. Schicht- und Saisonbetrieb, als bei dispositiven Tätigkei-
ten anzunehmen“ (Ernst et al. 1999, 30). Gerade im Hinblick auf höherqualifizierte Tätig-
keit erscheint der Anpassungsdruck an Nachfrageschwankungen geringer zu sein. Hoch-
qualifizierte Arbeitsplätze stehen damit nicht unbedingt im Mittelpunkt des von Unter-
nehmen angestrebten Ausbaus flexibler Teilzeitmodelle. Zugleich dürften in diesem Be-
reich auch die Kosten für eine Reorganisation des Arbeitsablaufes höher sein bzw. ist 
auch an den Fall zu denken, dass entsprechend qualifiziertes Fachpersonal am externen 
Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung steht. 

Ein, wenn nicht sogar das zentrale Motiv für die Unternehmen, qualifizierte Arbeit in Teil-
zeitform zu organisieren, besteht darin, dass dadurch Mitarbeiter/innen, die beispielswei-
se aus familiären Gründen gezwungen sind, die Arbeitszeit zu reduzieren, entweder 
gehalten oder für das Unternehmen neu gewonnen werden können. Dabei ist freilich die 
Qualifikation bzw. die Produktivität des/der Beschäftigten von Bedeutung. Bei unqualifi-
zierten, leicht substituierbaren Beschäftigten wird die Bereitschaft der Unternehmen, Ar-
beitszeit auf deren Bedürfnisse abzustimmen, grundsätzlich eher geringer sein. Hier wer-
den in größerem Ausmaß die oben genannten Überlegungen im Hinblick auf Arbeitsver-
dichtung und Produktivität im Vordergrund stehen. 
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5.4. Teilzeitarbeit und Zeitautonomie bzw. -souveräni-
tät 

Individuell reduzierte und flexibilisierte Arbeitszeitmodelle können zu einer Ausweitung 
der Spielräume im Hinblick auf Arbeitszeit- und Lebensgestaltung führen (vgl. z.B. Tálos 
1999a, 431; Bielenski et al. 1994; Bielenski 2000; Bergmann 1998; Oschmiansky/ 
Schmid 2000, 39; Walwei 1995, 16-18). Angesichts pluralisierter Lebensentwürfe und 
individueller Lebensplanungen ist dabei neben einer befriedigenderen Freizeitgestaltung 
auch an Aspekte wie berufliche Weiterbildung, Vorbereitung oder Absicherung einer be-
ruflichen Selbständigkeit oder gesellschaftliche Teilhabe – etwa in Gestalt eines Ehrenam-
tes – zu denken (vgl. Schmal 1997, 21). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Vari-
abilität von Chronometrie und Chronologie zwar automatisch zu einer Erhöhung von 
Spielräumen führt, diese aber nicht notwendigerweise bei den Beschäftigten anfallen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn die Handlungsspielräume in der von Unternehmen gefor-
derten Flexibilisierung zur Anpassung an externe Produktions- und Marktbedingungen 
aufgehen (vgl. z.B. Rösner 1997; Helfert/Trautwein-Kalms 2000; Döhl et al. 2000, 7-10; 
Sorger 1999; Blanpain 1999). Auch im Falle von Frauen, die nur auf Grund von familiä-
ren Betreuungspflichten in Teilzeit arbeiten, ist kaum von einer generell erhöhten Zeit-
souveränität zu sprechen. Zeitsouveränität wäre hier erst dann gegeben, wenn bei einem 
entsprechenden Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen und haushaltsnahen Dienst-
leistungen (etwa im Pflegebereich) tatsächlich umfassende und individuell finanzierbare 
Wahlmöglichkeiten gegeben wären. 

 

5.5. Teilzeitbeschäftigung aus dem Blickwinkel theo-
retischer Ansätze zur Strukturierung von Arbeits-
märkten 

In der Fachliteratur zu Teilzeitbeschäftigung wird häufig konstatiert, dass solche Erwerbs-
verhältnisse von Vollzeitarbeit im Hinblick auf ihre „Qualität“ im weiteren Sinn abweichen. 
Etwa Klein (1993, 15) diagnostiziert zu Teilzeitarbeitsverhältnissen folgendes: Sie sind 
„überwiegend nicht existenzsichernd, auf niedrig qualifizierte, monotone Arbeiten kon-
zentriert, häufig nicht sozialversicherungspflichtig, insbesondere in den Bereichen Dienst-
leistung und Handel konzentriert, gegenüber Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen niedri-
ger entlohnt und überwiegend ohne berufliche Aufstiegschancen“. Dieser Befund, der sich 
auf die Bundesrepublik Deutschland bezieht, ist freilich stark generalisierend. Teilzeitbe-
schäftigung ist in sich wiederum strukturiert und relativ heterogen ausgestaltet. Dennoch 
deutet die Mehrzahl der einschlägigen Forschungsergebnisse in die Richtung, dass die Ar-
beitsbedingungen bei Teilzeitbeschäftigung der Tendenz nach ungünstiger sind, als bei 
Vollzeiterwerbsverhältnissen. Will man diese Situation verändern, so stellt sich die Frage, 
wie eine solche – offensichtlich systematische – Strukturierung des Arbeitsmarktes er-
klärt werden kann. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich aus einer eher abstrakt-theo-
retischen Perspektive mit dieser Fragestellung. 

Grundgedanke segmentationstheoretischer Ansätze ist, dass sich der Arbeitsmarkt in 
mehrere Segmente unterteilt, die nur ausnahmsweise individuelle Übergänge erlauben 
und die sich im Hinblick auf die jeweils anzutreffenden Arbeitsbedingungen unterschei-
den.  
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Aus den eher betriebswirtschaftlich bzw. humankapitaltheoretisch argumentierenden An-
sätzen bei Sengenberger (1987) oder Lutz (1987) lassen sich bei entsprechender Adap-
tion Schlussfolgerungen ableiten, wonach sich die Arbeitszeit gegenüber den Arbeits-
marktchancen der Beschäftigten, den Arbeitsbedingungen bzw. der Qualität der Arbeit im 
weiteren Sinne nicht neutral verhält. Im Wesentlichen werden bei Sengenberger Qualifi-
kationstypen unterschieden und idealtypischen Segmenten bzw. Teilarbeitsmärkten zuge-
ordnet. Die jeweiligen Segmente lassen sich dahingehend hinterfragen, inwiefern Chan-
cen für die bzw. Barrieren gegenüber der Einrichtung von Teilzeitbeschäftigung im hoch 
qualifizierten Bereich bestehen. 

In unstrukturierten Teilarbeitsmärkten, die auch „sekundäre Arbeitsmarktsegmente“ ge-
nannt werden, werden abstrakte, nahezu beliebig einsetzbare Allgemeinqualifikationen 
nachgefragt. Arbeitskraft ist hier relativ leicht austauschbar. Die dem Unternehmen ent-
stehenden Kosten für Qualifizierung und Rekrutierung sind gering, das Angebot an ent-
sprechenden einsetzbaren Arbeitskräften ist groß. Einstellung und Kündigung nach kurz-
fristigen Nutzen-Gesichtspunkten sind leicht möglich. Grundsätzlich spricht aus betriebli-
cher Sicht nichts dagegen, in diesem Arbeitsmarktsegment Teilzeitarbeitsplätze zu etab-
lieren. Ganz im Gegenteil: Es kann angenommen werden, dass Teilzeitbeschäftigung ein 
Instrument zur Erhöhung der Arbeitsauslastung und generell der Produktivität darstellt. 
Problematisch ist allerdings, dass qualifizierte Tätigkeiten hier grundsätzlich mit geringe-
rer Wahrscheinlichkeit zu finden sind.  

In berufsfachlichen Arbeitsmärkten werden standardisierte Fachqualifikationen nachge-
fragt. Die hier Beschäftigten verfügen über ein in langjähriger Ausbildungszeit erworbe-
nes und mit Zeugnissen ausgewiesenes Qualifikationsprofil. Auch hier widerspricht Teil-
zeitbeschäftigung nicht grundsätzlich dem betriebswirtschaftlichen Kalkül. Immerhin hat 
der/die Arbeitgeber/in nicht primär selbst in das Humankapital des Arbeitnehmers bzw. 
der Arbeitnehmerin investiert. Die anzunehmenden Produktivitätsvorteile treffen auch 
hier zu und die Lohnsetzung erfolgt in der Regel aliquot zur Arbeitszeit. Arbeitnehmer/ 
innen, welche eine Präferenz für Teilzeitbeschäftigung haben, werden diese in diesem, 
was die Arbeitsbedingungen betrifft, relativ günstigen Arbeitsmarkt insbesondere dann 
durchsetzen können, wenn ihre Qualifikation relativ selten ist und zugleich am Markt in 
hohem Umfang nachgefragt wird. Allerdings wird die Präferenz für Vollzeitbeschäftigung 
grundsätzlich umso stärker ausfallen, je weniger Personen mit entsprechender Qualifika-
tion verfügbar sind. Umgekehrt erhöht sich mit letzterem jedoch auch die Verhandlungs-
macht einschlägig qualifizierter Personen mit einer Präferenz für Teilzeitbeschäftigung.  

Die in betriebsspezifischen Arbeitsmärkten gehaltenen Qualifikationen sind, so die Theo-
rie segmentierter Arbeitsmärkte, überbetrieblich nicht anwendbar. Ihr betriebsexterner 
Marktwert ist damit gering und zwischenbetriebliche Mobilität wird der Tendenz nach mit 
Dequalifizierung bestraft. Humankapital ist auf den Bedarf eines einzigen Arbeitgebers 
zugeschnitten. Dieser hat zugleich ein hohes Interesse daran, die von ihm zu tätigenden 
Investitionen in das Humankapital seiner Mitarbeiter/innen möglichst umfassend zu nut-
zen. Zentrale Kategorien sind hier die jeweilige Arbeitszeit und die Dauer des Erwerbs-
verhältnisses insgesamt. Hier investieren Arbeitgeber/innen in das unternehmensspezifi-
sche Humankapital der Arbeitnehmer/innen. Im Gegenzug wollen sie dieses möglichst 
umfassend nutzen; das heißt: mit einer möglichst langen täglichen/wöchentlichen/mo-
natlichen etc. Arbeitszeit und insgesamt für eine möglichst lange Dauer. Die Vorausset-
zungen für qualifizierte Teilzeitarbeit sind in diesem Teilarbeitsmarkt – insbesondere was 
Frauen (vor dem Hintergrund jedenfalls „zugeschriebener“ Temporalisierung, sprich der 
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Annahme, dass Frauen wegen Kinderbetreuungspflichten etc. selten stetige Erwerbsver-
läufe aufweisen) betrifft – relativ ungünstig. Die betriebswirtschaftlichen Rationalitäten 
zur Amortisation der betrieblichen Investitionen in Humankapital und die eher geringe 
Verhandlungsmacht23 in punkto einer „Abwanderungsdrohung“ auf Seiten der Arbeitneh-
mer/innen lassen erwarten, dass Teilzeitbeschäftigung hier, selbst wenn sie von den Ar-
beitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen gewünscht wird, relativ geringe Verbreitung finden 
wird. Ein weiteres betriebswirtschaftliches Hindernis, qualifizierte Arbeitsplätze in Teilzeit-
form zu organisieren, besteht darin, dass die Arbeitszeit bei Fach- und Führungskräften 
sehr stark von der Interaktion mit internen und externen Personen abhängig ist. Kom-
munikations- und Austauschprozesse könnten durch kürzere Arbeitszeiten gestört wer-
den. Zur Forcierung von Teilzeitbeschäftigung in diesem Sektor des Arbeitsmarktes be-
darf es deshalb einer Reorganisation inner- und zwischenbetrieblicher Kommunikations-
prozesse, welche idR mit Kosten verbunden ist.  

Ein möglicher Hinderungsgrund für Teilzeitbeschäftigung im hochqualifizierten Bereich 
bzw. insbesondere für einen innerbetrieblichen Aufstieg von Teilzeitbeschäftigten ist 
daneben, dass kürzere Arbeitszeiten häufig als Indikator für ein geringeres „Job-Involve-
ment“ gewertet werden. Teilzeitbeschäftigung wird dem gemäß häufig als „Signal“ dafür 
gewertet, dass der/die so Beschäftigte nicht bereit ist, der Erwerbstätigkeit gegenüber 
anderen Lebensinhalten eindeutige Präferenz einzuräumen und sich „mit voller Kraft“ den 
beruflichen Aufgaben zu widmen. Entsprechend vergleichsweise ungünstig ist die strate-
gische innerbetriebliche Positionierung von Teilzeitbeschäftigten. 

Abbildung 2 fasst die Überlegungen zu den Zusammenhängen von Arbeitsmarktsegmen-
tierung und Arbeitszeitmustern kurz zusammen. 

Es gibt somit einige gute betriebswirtschaftlich fundierte Argumente dafür, dass sich Teil-
zeiterwerbsverhältnisse eher auf dem betriebsexternen denn auf dem betriebsinternen 
(und damit qualitativ höherwertigen) Teilarbeitsmarkt finden. Die hier dargestellten Ar-
beitsmarktsegmente sind freilich idealtypischer Natur und die Übergänge zwischen ihnen 
sind empirisch fließend. Zugleich bedeutet der hier dargestellte und, was die Etablierung 
von Teilzeitbeschäftigung in qualitativ hochwertigen Arbeitsmarktsegmenten betrifft, eher 
pessimistische Befund freilich nicht, dass die einschlägigen Logiken nicht durchbrochen 
werden können.  

                                          

23 Die Überlegung geht davon aus, dass Arbeitnehmer/innen, welche eine verkürzte Arbeitszeit wünschen, aus 
dem Grund eine relativ geringe Verhandlungsmacht besitzen, dass ihre Qualifikationen primär betriebsspezi-
fischer Natur sind. Eine „Abwanderung“ würde demnach einen qualifikatorischen Abstieg bedeuten. 
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Abbildung 2: Arbeitsmarktsegmentierung und Arbeitszeitmuster 

Arbeitsmarkt  Arbeitszeitmuster 

Nachfrage Angebot  

I. Primärer Arbeitsmarkt   
I.1. Betriebsinterner Arbeitsmarkt  

Primäre Arbeitsplätze, stabil, gut 
bezahlt, betriebsinterne Auf-
stiegsleitern, Karrierechancen, 
betriebliche Qualifizierung, hohe 
betriebliche Investitionen in be-
triebsspezifisches Humankapital. 

Primäre Arbeitskräfte, (ange-
nommenes) stabiles Erwerbs-
verhalten, männliche Arbeits-
kräfte mit hoher betriebs-
spezifischer Qualifikation. 

Überwiegend Vollzeitbeschäfti-
gung. 

 

I.2. Berufsfachlicher Arbeitsmarkt  

Primäre Arbeitsplätze mit relativ 
hohen formalen Qualifikations-
anforderungen, günstige Arbeits-
bedingungen (Bezahlung, 
Selbstbestimmung etc.); weniger 
stabil, geringere Investitionen in 
betriebsspezifisches Humanka-
pital als im betriebsinternen Ar-
beitsmarkt 

Primäre Arbeitskräfte, hohe for-
male Qualifikation und einschlä-
gige Berufserfahrung, (ange-
nommenes) stabiles Erwerbsver-
halten, dieses ist aber von ge-
ringerer Bedeutung als im be-
triebsinternen Arbeitsmarkt. 

Primär Vollzeitbeschäftigung, zum 
Teil Teilzeitbeschäftigung (insbe-
sondere bei seltenen/stark nachge-
fragten Qualifikationen und ent-
sprechender Präferenz auf Seiten 
der Beschäftigten). 

II. Sekundärer Arbeitsmarkt   

Sekundäre Arbeitsplätze, instabil 
und ohne Aufstiegschancen, ge-
ringe Bezahlung, niedrige Quali-
fikationsvoraussetzungen, sehr 
geringe betriebliche Investitionen 
in betriebsspezifisches Human-
kapital 

Sekundäre Arbeitskräfte, (ange-
nommenes) unstetes Erwerbs-
verhalten – Temporalisierung, 
eher gering qualifizierte Perso-
nen. 

Vollzeit- und (relativ häufig) Teil-
zeitbeschäftigung. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Wesentlich sind hier – abstrakt gesprochen – die Einflussparameter von Angebot und 
Nachfrage insgesamt sowie der jeweiligen Kostenrationalität. Je weniger Personen insge-
samt bereit sind, vollzeiterwerbstätig zu sein, umso eher werden Arbeitgeber/innen auch 
in internen Teilarbeitsmärkten Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse anbieten. Der im Hin-
blick auf die geschlechtsspezifische Strukturierung des Arbeitsmarktes existierenden Pro-
blematik, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen grundsätzlich als eher temporalisiert an-
gesehen wird, kann einerseits dadurch begegnet werden, diese zunehmend zu enttem-
poralisieren (z.B. durch eine erhöhte Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen). 
Ein weiterer Ansatzpunkt ist hier eine verstärkt geschlechterparitätische Aufteilung der 
Reproduktionsarbeit zwischen Männern und Frauen. Nicht nur, dass Erwerbstätigkeit von 
Frauen auf diesem Weg der Tendenz nach verstetigt werden könnte. Vielmehr würde die 
(antizipierte) Erwerbstätigkeit von Männern der Tendenz nach temporalisiert. Auf diesem 
Weg könnten die zwischen den Geschlechtern ungleichen Ausgangsbedingungen ein 
Stück weit angeglichen werden. 

Ein weiterer Zugangsweg zu qualifizierter Teilzeitbeschäftigung stellt aus dem Blickwinkel 
der Segmentationstheorie der berufsfachliche Teilarbeitsmarkt dar. Besonders bei selte-
nen bzw. sehr stark nachgefragten Qualifikationen können Arbeitnehmer/innen, sollten 
sie eine Präferenz für Teilzeitbeschäftigung haben, diese am ehesten durchsetzen. 
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5.6. Zwischenresümee 

Teilzeitbeschäftigung wird in der einschlägigen Literatur aus unterschiedlichen Blickwin-
keln analysiert. Der geschlechterspezifische Blickwinkel begreift Teilzeitbeschäftigung – je 
nach tatsächlicher Verbreitung und Verteilung – als Ausdruck einer strukturell ungleichen 
Verteilung von Produktions- und Reproduktionsarbeit. Die Auswirkungen von Teilzeitbe-
schäftigung für Frauen sind ambivalent. Einerseits kann sie die Kombination von Re-
produktions- und Produktionsarbeit erlauben und damit die Arbeitsmarktintegration von 
Frauen fördern. Andererseits wird konstatiert, dass Teilzeitbeschäftigung vor dem Hinter-
grund einer geschlechterspezifisch höchst ungleichen Verteilung die überproportionale 
Erbringung von Reproduktionsarbeiten durch Frauen strukturell perpetuiert und ge-
schlechtsspezifische Spaltungstendenzen am Arbeitsmarkt verfestigt werden. Aus einem 
beschäftigungspolitischen Blickwinkel kann Teilzeitbeschäftigung – im Sinne einer indivi-
duellen Arbeitszeitverkürzung – zur gesamtgesellschaftlichen Umverteilung des Arbeits-
volumens beitragen. Allerdings ist zu bedenken, dass eine Forcierung von Teilzeitbe-
schäftigung durch damit einhergehende Produktivitätssteigerungen das Gesamtarbeitsvo-
lumen, wenn alle anderen wesentlichen Einflussfaktoren konstant bleiben, theoretisch 
auch vermindern kann. Schon aus diesem Grund ist Teilzeitbeschäftigung kein beschäfti-
gungspolitisches „Allheilmittel“. Die Frage, inwiefern die zunehmende Verbreitung von 
Teilzeitarbeit primär auf betriebswirtschaftliche Flexibilisierungsstrategien oder auf Be-
dürfnisse der Zeitautonomie und –souveränität auf Arbeitnehmer/innenseite zurückgeht, 
ist in der einschlägigen Literatur strittig. Wie die später dargestellten empirischen Ergeb-
nisse dieser Studie zeigen, spielen beide Faktoren eine gewisse Rolle. 

Eine Adaption segmentationstheoretischer Ansätze erlaubt ein strukturiertes Verständnis 
der wesentlichen Rahmenbedingungen einer Forcierung qualifizierter Teilzeitbeschäfti-
gung. Diese Überlegungen setzen primär an betriebswirtschaftlichen Überlegungen an 
und beziehen sich somit primär auf den marktlich vermittelten Sektor. Insgesamt kann 
festgehalten werden, dass es gute Argumente dafür gibt, dass eine Forcierung von Teil-
zeitbeschäftigung und eine Forcierung von qualifizierter Beschäftigung – je nach Sektor 
des Arbeitsmarktes – in einem gewissen Sinn konfligierende Zielsetzungen sind. Das be-
deutet, wie internationale Erfahrungen zeigen, nicht, dass sich Teilzeitbeschäftigung und 
qualitativ hochwertige Erwerbsarbeit wechselseitig ausschließen. Allerdings kann gerade 
im marktorientierten Bereich der Wirtschaft gelten, dass die Forcierung qualifizierter Teil-
zeitbeschäftigung besonders günstiger einschlägiger Rahmenbedingungen und Regulative 
bedarf. 
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6. Teilzeitbeschäftigung in Österreich 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich, mit Fokus auf der Situation in Österreich, mit einer 
breiten Palette von Fragen der gegenwärtigen Situation und möglicher zukünftiger Entwick-
lungen von Teilzeitbeschäftigung im allgemeinen sowie von qualifizierter Teilzeitbeschäfti-
gung im besonderen. Die beiden ersten Abschnitte (6.1. und 6.2.) haben den Status Quo 
(qualifizierter) Teilzeitbeschäftigung in Österreich zum Inhalt. Dabei ist eine quantitative 
und eine qualitative Komponente zu unterscheiden. In Abschnitt 6.1. wird neben anderem 
gezeigt, dass Teilzeiterwerbstätigkeit in Österreich in den letzten 30 Jahren und bis zuletzt 
stark zunehmende Verbreitung gefunden hat. Zugleich entfällt der weit überwiegende Teil 
aller Teilzeitbeschäftigten auf Frauen. Qualitative Aspekte von Teilzeitbeschäftigung wer-
den in Abschnitt 6.2. im Hinblick auf mehrere zentrale Dimensionen operationalisiert. Zu 
diesen Dimensionen gehören  

 generelle Einstellungen zu Teilzeiterwerbstätigkeit auf Arbeitgeber/innen- und Arbeit-
nehmer/innenseite,  

 Motivstrukturen für die Ausübung (Arbeitnehmer/innen) bzw. Nutzung von Teilzeit im 
Rahmen der betrieblichen Personalpolitik (Arbeitgeber/innen),  

 Fragen der Zufriedenheit mit der individuellen Ausgestaltung des Beschäftigungsver-
hältnisses (insbesondere im Hinblick auf Arbeitszeitausmaß und -lage),  

 die empirische Situation in punkto der berufshierarchischen Positionierung von Teilzeit-
beschäftigten, 

 deren Lohn- und Einkommenssituation, 

 die sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung von Teilzeitbeschäftigten, 

 die Situation betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 

 sowie Fragen der derzeitigen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit in den Betrieben bzw. exi-
stierender Zugangsschwierigkeiten. 

Ferner wird vor dem Hintergrund, dass eine stärkere Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung 
unter Männern hinkünftig zu einer grundsätzlich gesamtgesellschaftlich veränderten Wahr-
nehmung von Teilzeitbeschäftigung beitragen könnte, untersucht, welche spezifischen Rah-
menbedingungen und Einflussfaktoren in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Die 
Abschnitte 6.1. und 6.2. beruhen in erster Linie auf einer umfassenden, im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung erstmals durchgeführten Befragung von Arbeitnehmer/innen 
und Arbeitgeber/innen zu (qualifizierter) Teilzeitbeschäftigung in Österreich. Weiters wurde 
eine Sekundärauswertung und Verdichtung einschlägiger publizierter Forschungsergebnisse 
und statistischer Daten vorgenommen. 

Abschnitt 6.3 setzt sich explizit mit Männern in Teilzeitbeschäftigung auseinander.  

 

6.1. Verbreitung und Verteilung von Teilzeitbeschäfti-
gung 

Teilzeitbeschäftigung hat in den letzten beiden Dekaden in beinahe allen hoch entwickelten 
westlichen Ländern weiter an Bedeutung gewonnen (vgl. z.B. Smith et al. 1998). Nur we-
nige Länder weichen von diesem Muster ab, wie z.B. Schweden oder Dänemark, wo Teil-
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zeitbeschäftigung während der letzten 20 Jahre (gemessen an der Gesamtbeschäftigung) 
auf relativ hohem Niveau stagnierte bzw. in den 90er Jahren sogar leicht rückgängig war. 
Österreich rangiert zuletzt (2001) mit dem von Eurostat ausgewiesenen Wert von 17,7% 
an allen Beschäftigten im internationalen Mittelfeld. Den weitaus höchsten Wert weisen die 
Niederlande (41,2%) auf. Danach folgen mit großem Abstand das Vereinigte Königreich 
(24,9%), Schweden (22,8%), Dänemark (21,7%) und die Bundesrepublik Deutschland 
(19,4%) (vgl. Eurostat Erhebung über Arbeitskräfte 2001). 

Teilzeitbeschäftigung wird dabei in der weit überwiegenden Mehrzahl von Frauen ausgeübt. 
Das gilt für Österreich genauso wie für die internationalen Vergleichsländer. Nach Eurostat-
Daten entfielen in Österreich zuletzt ca. 85% aller Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse auf 
Frauen. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Eine ähnlich starke bzw. 
noch stärkere Ungleichverteilung von Teilzeitbeschäftigung zwischen den Geschlechtern 
weisen im EU-Vergleich nur Luxemburg, die Bundesrepublik Deutschland und Belgien auf. 
Dies ist nicht dadurch geschuldet, dass in Österreich Teilzeitbeschäftigung bei Frauen im 
Vergleich besonders weit verbreitet ist. Vielmehr liegt dieses Faktum darin begründet, dass 
in Österreich Teilzeitbeschäftigung bei Männern eine vergleichsweise sehr geringe Verbrei-
tung gefunden hat. 

Es wurde oben bereits angeschnitten, dass die Zahl teilzeitbeschäftigter Personen auch in 
Österreich in den letzten beiden Dekaden relativ stark gewachsen ist. Dies sowohl in abso-
luten Zahlen wie auch relativ zur Gesamtbeschäftigung. Die Zahl der insgesamt teilzeitbe-
schäftigten Personen stieg in den letzten 20 Jahren (nach dem Lebensunterhaltskonzept24) 
von gut 170.000 im Jahr 1974 auf zuletzt (2001) über 500.000. Die Teilzeitquote bei Frau-
en stieg nach dieser Definition von 14,6% auf knapp 30%, bei Männern von 0,9% auf 3%. 
(Tabelle 8) 

Daten nach dem heute üblichen Labour-Force-Konzept (hier sind auch Arbeitsverhältnisse 
mit weniger als 12 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit inkludiert) liegen für Österreich seit 
dem Jahr 1995 vor. Nach dieser Definition gab es in Österreich zuletzt (2001) insgesamt 
620.000 Teilzeitbeschäftigte (inkl. Selbständige). Davon waren ca. 526.000 Frauen und 
94.000 Männer. Zieht man nur die unselbständig Beschäftigten heran, so betragen die ent-
sprechenden Werte ca. 538.000 (insgesamt) bzw. 472.000 bei Frauen und 66.000 bei 
Männern. (Tabelle 9) 

                                          

24 Die beim sogenannten Lebensunterhaltskonzept der Statistik Austria zugrunde gelegte Teilzeitdefinition weicht 
von der heute üblicherweise verwendeten (Labour Force Konzept) ab: 1974–1979: 14–36 Wochenstunden, 
1980–1983: 14–35 Wochenstunden, 1984–1990: 13–35 Wochenstunden, seit 1991: 12–35 Wochenstunden; 
1974–1987: ohne Lehrer/innen, einschließlich Karenzurlauber/innen, Präsenz- und Zivildiener; ab 1988: ohne 
Lehrer/innen, Karenzurlauber/innen, Präsenz- und Zivildiener. 
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Tabelle 8: Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Österreich 1974–2001 nach dem Lebensunterhaltskonzept 

 1974 1979 1983 1988 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Teilzeitbeschäftigte insg. 
(Frauen, absolut) 

155.300 163.000 181.100 213.100 243.400 273.400 300.800 336.000 352.000 380.400 402.400 415.100 436.000 

Teilzeitbeschäftigte insg. 
(Männer, absolut) 

15.800 (13.800) 15.500 21.500 29.000 38.100 50.400 50.000 59.000 65.400 62.200 61.300 64.800 

Teilzeitbeschäftigte insg. 
(zusammen, absolut) 

171.200 176.700 196.600 234.600 272.400 311.500 351.200 385.000 410.000 445.800 464.600 476.400 500.800 

Teilzeitquote (erwerbstätige Frauen) 14,6 15,0 16,4 17,2 18,7 18,5 21,6 24,2 25,0 26,8 27,9 28,4 29,6 
Teilzeitquote (erwerbstätige Männer) (0,9) (0,8) 0,8 1,1 1,5 1,8 2,4 2,4 2,8 3,2 3,0 2,9 3,1 
Teilzeitquote (erwerbstätige Frauen und 
Männer) 

6,0 6,1 6,6 7,5 8,5 8,8 10,1 11,1 11,8. 12,7 13,2 13,4 14,1 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(Frauen, absolut) 

135.800 141.900 158.500 182.700 210.400 240.500 267.300 295.400 316.600 341.400 360.700 376.300 396.100 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(Männer, absolut) 

(8.900) (9.600) (10.800) 15.800 20.800 29.400 37.800 36.800 44.300 49.000 47.000 46.700 48.900 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(zusammen, absolut) 

144.700 151.500 169.300 198.400 231.200 269.900 305.100 332.200 360.800
.

390.400 407.600 423.000 445.000 

Teilzeitquote (unselbständig beschäftigte 
Frauen) 

17,0 16,6 18,0 18,0 19,4 19,0 22,2 24,8 26,1 27,7 28,7 29,5 30,8 

Teilzeitquote (unselbständig beschäftigte 
Männer) 

(0,6) (0,6) (0,7) 1,0 1,2 1,6 2,0 2,0 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 

Teilzeitquote (unselbständig beschäftigte 
Frauen und Männer) 

6,4 6,4 6,9 7,6 8,5 8,8 10,1 11,1 12,0 12,9 13,3 13,7 14,4 

 
Anmerkungen: 
Teilzeitdefinitionen: 1974–1979: 14–36 Wochenstunden, 1980–1983: 14–35 Wochenstunden, 1984–1990: 13–35 Wochenstunden, seit 1991: 12–35 
Wochenstunden.  
1974–1987: einschließlich Karenzurlauber/innen, Präsenz- und Zivildiener, ab 1988: ohne Karenzurlauber/innen, Präsenz- und Zivildiener. 
Bei den in Klammern gesetzten Positionen beträgt der Bereich des Stichprobenfehlers unter der Annahme einfacher Zufallsauswahl mehr als +/– 20 %. 
 
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, diverse Jahrgänge, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 9: Teilzeitbeschäftigung in Österreich 2000 und 2001  
nach Beschäftigungsstatus 

 Lebensunterhaltskonzept Labour-Force-Konzept 
 2000 2001 2000 2001 

Teilzeitbeschäftigte insg.  
(Frauen, absolut) 

415.100 436.000 489.200 526.000 

Teilzeitbeschäftigte insg.  
(Männer, absolut) 

61.300 64.800 85.500 94.100 

Teilzeitbeschäftigte insg.  
(zusammen, absolut) 

476.400 500.800 574.700 620.100 

Teilzeitquote (erwerbstätige Frauen) 28,4 29,6 31,8 33,6 
Teilzeitquote (erwerbstätige Männer) 2,9 3,1 4,0 4,4 
Teilzeitquote (erwerbstätige Frauen und 
Männer) 

13,4 14,1 15,7 16,8 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(Frauen, absolut) 

376.300 396.100 437.500 472.100 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(Männer, absolut) 

46.700 48.900 59.200 66.000 

Unselbständig Teilzeitbeschäftigte  
(zusammen, absolut) 

423.000 445.000 496.700 538.100 

Teilzeitquote der unselbst. beschäftigten 
Frauen 

29,5 30,8 32,6 34,5 

Teilzeitquote der unselbst. beschäftigten 
Männer 

2,6 2,7 3,2 3,6 

Teilzeitquote der unselbst. beschäftigten  13,7 14,4 15,7 16,9 

Definitionen: Lebensunterhaltskonzept: 12–35 Wochenstunden, ohne Karenzurlauber/innen, Prä-
senz- und Zivildiener. Labour-Force-Konzept: 1–35 Wochenstunden, ohne Karenzurlauber/innen, 
Präsenz- und Zivildiener. 

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2000 u. 2001, eigene Berechnungen. 

Besonders interessant ist im Vergleich der letzten 6 Jahre, dass Teilzeitbeschäftigung 
(weiterhin) eine stark positive Wachstumsdynamik aufweist, während die Erwerbstätig-
keit insgesamt weitgehend stagniert bzw. die Zahl der vollzeitbeschäftigten Personen so-
gar rückläufig ist. Dabei ging die Zahl der erwerbstätigen Männer insgesamt (inkl. Selb-
ständige) leicht zurück, jene der Frauen hat im Gegensatz dazu zugenommen. Dieser 
Anstieg geht ausschließlich auf Teilzeitbeschäftigung zurück. Die Zahl der vollzeitbeschäf-
tigten Frauen ist seit 1995 fast durchgängig rückläufig. Dabei ist Teilzeitbeschäftigung bei 
Frauen in den letzten 6 Jahren nicht nur nominell stärker gewachsen als bei Männern. 
Dies gilt auch im Verhältnis zum Ausgangsniveau (1995). Bei Frauen ist ein Anstieg von 
über 30% zu verzeichnen, bei Männern von „lediglich“ 9%.  
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Tabelle 10: Teilzeitbeschäftigung 1995-2001; Erwerbstätige insgesamt, LFK25, 
in Tausend 

Erwerbstätige 
insgesamt 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insg. 3611 3559 3572 3597 3636 3656 3683
Männer 2144 2109 2104 2101 2114 2121 2118
Frauen 1467 1450 1468 1469 1522 1535 1565
Vollzeit   
Insg. 3127 3086 3074 3056 3068 3082 3063
Männer 2058 2030 2018 2010 2027 2036 2024
Frauen 1069 1056 1056 1045 1042 1046 1039
Teilzeit   
Insg. 484 473 498 542 568 574 620
Männer 87 78 86 91 88 86 94
Frauen 398 394 412 451 480 489 526

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, diverse Jahrgänge. 

Tabelle 11: Teilzeitbeschäftigung 1995-2001; Erwerbstätige insgesamt, LFK, 
1995=100 

Erwerbstätige 
insgesamt 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insg. 100 99 66 100 101 101 102
Männer 100 98 98 98 99 99 99
Frauen 100 99 100 102 104 105 107
Vollzeit   
Insg. 100 99 98 98 98 99 98
Männer 100 99 98 98 98 99 98
Frauen 100 99 99 98 97 98 97
Teilzeit   
Insg. 100 98 103 112 117 119 128
Männer 100 90 100 105 102 99 109
Frauen 100 99 104 113 121 123 132

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, diverse Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

Der Befund des weit überdurchschnittlichen Wachstums von Teilzeitbeschäftigung bei 
Frauen fällt noch stärker aus, wenn man ausschließlich die Daten der unselbständig Be-
schäftigten betrachtet. Zwar ist die Zahl der insgesamt unselbständig Beschäftigten zwi-
schen 1995 und 2001 von 3.079.000 auf 3.188.000 gestiegen. Zugleich ist jedoch die 
Zahl der abhängig Vollzeiterwerbstätigen von 2.694.000 auf 2.651.000 zurückgegangen. 
Im selben Zeitraum stieg die Zahl der abhängig Teilzeitbeschäftigten von 385.000 auf 
538.000. Diese Zunahme geht – wie erwähnt – zum weit überwiegenden Anteil auf eine 
Zunahme der Teilzeitarbeit bei Frauen zurück. (Tabellen 12, 13) 

                                          

25 LFK = Labour-Force-Konzept; Teilzeit umfasst 1–35 Wochenstunden, inkl. Lehrer/innen, ohne Karenzurlau-
ber/innen, Präsenz- und Zivildiener 
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Tabelle 12: Teilzeitbeschäftigung 1995-2001; Unselbständig Beschäftigte, LFK, 
in Tausend 

Erwerbstätige 
insgesamt 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insg. 3079 3048 3073 3096 3141 3169 3188
Männer 1834 1813 1812 1806 1821 1829 1821
Frauen 1245 1235 1261 1289 1320 1339 1367
Vollzeit   
Insg. 2694 2663 2654 2638 2657 2672 2651
Männer 1782 1764 1753 1744 1761 1770 1755
Frauen 912 899 900 894 897 902 895
Teilzeit   
Insg. 385 385 420 458 484 497 538
Männer 52 49 59 65 61 59 66
Frauen 334 336 361 395 423 437 472

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, diverse Jahrgänge. 

Tabelle 13: Teilzeitbeschäftigung 1995-2001; Unselbständig Beschäftigte, LFK, 
1995=100 

Erwerbstätige 
insgesamt 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insg. 100 99 100 101 102 103 104
Männer 100 99 99 99 99 100 99
Frauen 100 99 101 104 106 108 110
Vollzeit   
Insg. 100 99 99 98 99 99 98
Männer 100 99 98 98 99 99 99
Frauen 100 99 99 98 98 99 98
Teilzeit   
Insg. 100 100 109 119 126 129 140
Männer 100 94 114 120 117 115 128
Frauen 100 101 108 119 127 131 141

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, diverse Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

Teilzeitbeschäftigung hat demnach bei abhängig beschäftigten Frauen zwischen 1995 und 
2001 um ca. 41% zugenommen, bei Männern um 28%. Abhängige Vollzeitbeschäftigung 
war im Vergleich dazu leicht rückläufig. 

Insgesamt ist daraus ein anhaltender Trend zur Pluriformisierung der Arbeitsmärkte ab-
zulesen. Während bei Frauen in Summe ein Ansteigen der Beschäftigtenzahlen zu ver-
zeichnen ist, ist bei Männern ein Rückgang festzustellen. Vollzeitbeschäftigung verliert bei 
beiden Geschlechtern relativ und absolut an Bedeutung und wird zum Teil durch Teilzeit-
beschäftigung substituiert. Dies kommt nicht zuletzt in den ansteigenden Teilzeitquoten 
zum Ausdruck (vgl. Tabelle 14). 
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Tabelle 14: Teilzeitquoten 1995-2001, LFK, in Prozent 

Erwerbstätige 
insgesamt 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insg. 13,4 13,3 13,9 15,1 15,6 15,7 16,8
Männer 4,0 3,7 4,1 4,3 4,2 4,0 4,4
Frauen 27,1 27,2 28,1 30,1 31,6 31,8 33,6
Unselbständig 
Beschäftigte 

  

Insg. 12,5 12,6 13,7 14,8 15,4 15,7 16,9
Männer 2,8 2,7 3,2 3,4 3,3 3,2 3,6
Frauen 26,8 27,2 28,6 30,7 32,1 32,7 34,5

Teilzeitquote = Teilzeitbeschäftigte in % der jeweiligen Gruppe  

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 

Im Hinblick auf die „qualitative Komponente“ dieser Entwicklung ist es besonders interes-
sant, die Zusammensetzung der Teilzeitbeschäftigung nach Arbeitsstundengrößenklassen 
zu analysieren. Dabei fällt auf, dass sich die Zusammensetzung der Teilzeitbeschäftigung 
bei Frauen mit der beschriebenen zahlenmäßigen Zunahme kaum verändert hat. Das be-
deutet, dass Beschäftigungsverhältnisse mit sehr kurzen Arbeitszeiten (bis zu 11 Wo-
chenstunden) relativ in etwa in gleichem Ausmaß an Bedeutung gewonnen haben, wie 
solche mit einer Arbeitszeit mit 12 bis 24 Wochenstunden bzw. 25 bis 35 Wochenstunden 
(vgl. Tabelle 15). Die Zunahme der Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse geht daher nicht 
nur auf solche mit relativ langen Arbeitszeiten zurück, sondern auch auf solche mit rela-
tiv bzw. sehr kurzen Wochenarbeitszeiten. Der relativ größte Anteil teilzeitbeschäftigter 
Frauen fällt nach wie vor in die Klasse zwischen 12 und 24 Stunden (2001: 49%), danach 
folgt jene von 25 bis 35 Stunden (39%). 

Tabelle 15: Unselbständig teilzeitbeschäftigte Frauen 1995-2001  
nach wöchentlicher Normalarbeitszeit 

In Tsd. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

bis 11 Std. 35 27 31 38 45 43 53
12 bis 24 Std. 172 178 184 200 212 225 233
25 bis 35 Std. 126 131 146 157 167 169 186
Insg. 334 336 361 395 423 437 472
Zusammen-
setzung % 

  

bis 11 Std. 11 8 9 10 11 10 11
12 bis 24 Std. 52 53 51 51 50 52 49
25 bis 35 Std. 38 39 40 40 39 39 39
Insg. 100 100 100 100 100 100 100

1995=100   

bis 11 Std. 100 77 89 109 129 123 151
12 bis 24 Std. 100 103 107 116 123 131 135
25 bis 35 Std. 100 104 116 125 133 134 148
Insg. 100 101 108 119 127 131 141

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, eigene Berechnungen. 

Differenziert nach Wirtschaftsklassen bzw. ÖNACE-Abschnitten hat Teilzeitbeschäftigung 
in Österreich – wie auch in internationalen Vergleichsländern – eine höchst unterschiedli-
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che Verbreitung gefunden. Der zahlenmäßig größte Anteil entfällt auf den Wirtschaftsab-
schnitt „Handel, Instandhaltung, Reparatur“. Danach folgen „Gesundheit und Soziales“ 
sowie „Realitätenwesen; Vermietung beweglicher Sachen“. Am stärksten gewachsen ist 
Teilzeitbeschäftigung zwischen 1995 und 2001 im Gaststättenwesen (plus 75%). Die Zahl 
der Vollzeitbeschäftigten nahm hier zugleich um 6% zu. Im Kredit- und Versicherungs-
wesen ist für Vollzeitbeschäftigung ein Minus von 8% zu verzeichnen, für Teilzeitbeschäf-
tigung jedoch ein Plus von knapp 67%. Ein überdurchschnittlich starkes Wachstum zeigt 
Teilzeitbeschäftigung auch in den Bereichen Gesundheit und Soziales, im Realitätenwesen 
sowie im Wirtschaftsabschnitt Handel und Reparatur. Insbesondere in der Sachgüterer-
zeugung gewinnt Teilzeitbeschäftigung hingegen nur langsam an Bedeutung.  

Tabelle 16: Beschäftigte (insgesamt) mit Voll-/Teilzeitarbeit  
nach ÖNACE-Abschnitten, Männer und Frauen, LFK 

 1995 in Tsd. 2001 in Tsd. Veränderung 1995-2001 in %
 Teilz. Vollz. Insg. Teilz. Vollz. Insg. Teilz. Vollz. Insg.

Land u. Forstw. 4 32 36 6 29 35 50,0 -9,4 -2,8 
Sachgütererz. 47 703 750 53 643 696 12,8 -8,5 -7,2 
Bauwesen 10 303 313 15 297 312 50,0 -2 -0,3 
Handel, Reparatur 
etc. 

92 391 483 133 376 509 44,6 -3,8 5,4 

Gaststättenwesen 20 114 134 35 121 156 75,0 6,1 16,4 
Verkehr/Nach-
richten 

14 208 222 19 215 234 35,7 3,4 5,4 

Kredit-/ Versiche-
rungsw. 

12 112 124 20 103 123 66,7 -8,0 -0,8 

Realitätenw./ 
Vermietung etc. 

45 128 173 68 164 232 51,1 28,1 34,1 

Öffentl. Verwaltung 
etc. 

21 206 227 27 203 230 28,6 -1,5 1,3 

Unterrichtswesen 35 160 195 41 170 211 17,1 6,3 8,2 
Gesundheit/ 
Soziales 

53 190 243 82 191 273 54,7 0,5 12,3 

Sonst. öff. u. priv. 
Dienstl. 

21 93 114 29 93 122 38,1 0,0 7,0 

Private Haushalte 9 4 13 9 2 11 0,0 -50 -15,4 
Übrige 3 51 54 1 44 45 -66,7 -13,7 -16,7 
Insgesamt 385 2694 3079 538 2651 3189 39,7 -1,6 3,6 

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 

 

6.2. Empirische Erhebung über Teilzeitbeschäftigung 
in Österreich 

Eingebettet in die eben dargestellte allgemeine Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung 
wurde mit vorliegender Studie eine umfangreiche empirische Erhebung in Österreich 
durchgeführt. Befragt wurden rund 1.200 (potentielle) Arbeitnehmer/innen und 150 Un-
ternehmen (Befragungsdesign siehe Kapitel 2). 

Ein Ziel der empirischen Erhebung war es, die derzeitige Situation hinsichtlich Teilzeitbe-
schäftigung in Österreich darzustellen. Hierzu wurden verschiedene Aspekte und Blick-
winkel einbezogen: Erstens war es von Interesse, die grundlegende Einstellung zu Teil-
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zeitarbeit aus Sicht der Arbeitnehmenden und Unternehmen zu eruieren. Zweitens ging 
es darum, die Situation der derzeit Teilzeitbeschäftigten in einem breiteren Rahmen – 
berücksichtigt wurden auch arbeits- und sozialrechtliche Aspekte sowie die Frage der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – nachzuzeichnen. Schließlich war es auch Anlie-
gen, bestehende Hindernisse und Hürden für qualifizierte Teilzeit zu untersuchen. Alle 
Punkte werden sowohl aus dem Blickwinkel der Arbeitnehmer/innen als auch Unterneh-
men beleuchtet, wobei bei den Arbeitnehmer/innen zusätzlich noch zwischen jenen diffe-
renziert wird, die derzeit einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, und jenen, die vollzeit-
beschäftigt sind oder waren bzw. anderen Arbeitsformen nachgehen. 

Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Erhebung werden mit jenen 
anderer Studien ergänzt bzw. gegenübergestellt, um ein umfassendes Bild von Teilzeit-
beschäftigung zu erlangen und insbesondere eine empirische Annäherung an die Frage-
stellung der „qualifizierten Teilzeitbeschäftigung“ zu erreichen. 

 

6.2.1. Einstellungen der Arbeitnehmer/innen zur Teilzeitarbeit  

Als erste Annäherung an den Begriff „Teilzeit“ war es bei der vorliegenden Befragung von 
Interesse zu erfahren, was von den Arbeitnehmer/innen mit Teilzeit verbunden wird. Bei 
offener Antwortmöglichkeit kristallisierten sich grob drei Kategorien heraus: 

 Knapp die Hälfte der Antworten beziehen sich auf ein verringertes Ausmaß an Ar-
beitszeit. Von den konkreten Stundenangaben wird am häufigsten 20 Stunden ge-
nannt, aber auch 25 bzw. 30 Stunden, 4 bzw. 5 Stunden pro Tag oder 4 Tage pro 
Woche. Die Betonung auf der Reduktion der Arbeitszeit findet sich auch wieder in Be-
griffen wie „Halbtagsarbeit“, „halbe Beschäftigung“ oder einfach „weniger Arbeit“. Der 
Begriff „Flexibilität“ wird ebenfalls von einigen angeführt. 

 In einem etwas geringeren Ausmaß wird auch die Bezahlung – vor allem „weniger 
Einkommen“ – genannt, wobei sich hier geschlechtsspezifische Unterschiede feststel-
len lassen. Bei mehr Männern als Frauen steht der finanzielle Aspekt im Vordergrund. 
Konkrete Zahlen, die genannt werden, sind beispielsweise 6.000 öS im Monat, 
650 Euro im Monat oder 75% der Bezahlung. 

 Speziell Frauen verbinden mit Teilzeit eine Beschäftigungsmöglichkeit für Frauen mit 
Betreuungspflichten und damit eine Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. So nennen beispielsweise 6,5% der Frauen „familienfreundlich“, während dies 
nur 1% der Männer antworten. Bei den Männern scheint dieser Aspekt von Teilzeitar-
beit kaum eine Rolle zu spielen. 

Vorteile und Nachteile von Teilzeit aus Sicht der Arbeitneh-
mer/innen 

Neben den ersten Assoziationen zu Teilzeit wurden die Interviewpartner/innen bei eben-
falls offener Antwortmöglichkeit gefragt, welche Vor- und Nachteile für sie mit Teilzeit 
verbunden sind. Auch bei diesen Antworten kristallisierten sich einige Kategorien heraus, 
denen besonders viele Befragte zugeordnet werden können.  

Bei den Vorteilen der Teilzeitarbeit überwiegen mit rund drei Viertel aller Nennungen 
(650 der insgesamt 882 Nennungen) Angaben, die sich auf die kürzere Arbeitszeit an 
sich beziehen bzw. auf die Möglichkeit, dadurch andere Lebensbereiche und Ansprüche 
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besser vereinbaren zu können: vor allem weibliche Befragte nannten die besseren Ver-
einbarungsmöglichkeiten von Beruf und Familie als großen Vorteil („für Frauen mit Kin-
dern“, „Vereinbarkeit Beruf – Familie“, „Zeit für Kinder“); sowohl für Frauen als auch für 
Männer erscheint es zudem als Vorteil, mehr Zeit für sich und eigene Anliegen zu haben 
(„mehr Freizeit“, „nachmittags frei“, „Zeit für sich“). Häufig genannt wurde auch, dass 
aufgrund der kürzeren Arbeitszeit die Einteilung verschiedener Lebensbereiche flexibler 
möglich ist und stärker an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden kann.  

Vor allem von Frauen wurde zudem die Möglichkeit des „Zuverdienstes“ hervorgehoben – 
hier wird deutlich, dass Teilzeitarbeit als Alternative zu gar keiner Arbeit gesehen wird 
und nicht als alternative Option zur Vollzeitarbeit.  

Daneben wird Teilzeit für einen „leichteren Ausstieg“ am Ende des Arbeitslebens oder, 
dass „bei gesundheitlichen Problemen“ oder „im Alter“ Teilzeitarbeit eher möglich ist, als 
Vorteil genannt. 

Weitere Einzelnennungen beziehen sich auf ganz unterschiedliche Aspekte, wie „mehr 
Arbeitsplätze“, „effizienter“, „immerhin Arbeit“, „mehrere Jobs ist gleich mehr Erfahrung“ 
etc. 

Tabelle 17: Vorteile von Teilzeit 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Nennungen Anteil Nennungen Anteil 

Nennungen Anteil 

Nennungen bezogen auf Arbeitszeit, 
davon   

bezogen auf bessere Vereinbarkeit mit 
Familie / Kinder 

 
152 

 
27,0% 

 
47 

 
8,1% 

 
199 

 
17,5% 

bezogen auf mehr Zeit für sich / Freizeit 144 25,6% 124 21,5% 268 23,5% 
bezogen auf mehr Zeit für andere berufli-
che Tätigkeiten 

 
5 

 
0,9% 

 
11 

1,9% 16 1,4% 

bezogen auf mehr Zeit für Weiterbildung 3 0,5% 1 0,2% 4 0,4% 
bezogen auf mehr Flexibilität und freiere 
Zeiteinteilung 

 
90 

 
16,0% 

 
75 

 
13,0% 

 
165 

 
14,5% 

Nennungen bezogen auf andere Dimen-
sionen, davon       

bezogen auf Neben-, Dazuverdienst, 
steuerliche Vorteile 

 
73 

 
13,0% 

 
35 

 
6,1% 

 
108 

 
9,5% 

bezogen auf Vorteile für Gesundheit bzw. 
im Alter 

 
19 

 
3,4% 

 
18 

 
3,1% 

 
37 

 
3,2% 

sonstige Nennungen 54 9,6% 33 5,7% 87 7,6% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193; Angaben zu den Anteilen beziehen sich auf 
die Gesamtstichprobe 

Die Nachteile der Teilzeitarbeit werden in erster Linie in finanziellen Belangen gese-
hen. Fast zwei Drittel der Nennungen (214 von 351 Nennungen) betreffen diesen Be-
reich. Die Aussagen beziehen sich vor allem auf das niedrigere Einkommen gegenüber 
Vollzeitkräften, in geringerem Ausmaß aber auch darauf, dass bei Überstunden Nachteile 
bestehen sowie längerfristig eine schlechtere soziale Absicherung in Kauf genommen 
werden muss („weniger Geld“, „Versicherungsnachteil“, „weniger Pension“). Weitaus we-
niger Nennungen fallen auf andere Dimensionen: hier sind vor allem eine schwierigere 
Abstimmung mit den Kolleg/innen bzw. eine schlechtere Einbindung in das betriebliche 
Geschehen hervorzuheben („weniger Integration in Betrieb“, „Info-Rückstand“), außer-
dem auch Nachteile, die sich auf belastende Arbeitszeiten („Nachtdienst“, „ständige Be-
reitschaft“, „aufgrund flexibler Arbeitszeiten keine Lebensplanung möglich“) sowie 
schlechtere Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten beziehen („weniger Aufstiegschancen“, 
„kaum Karrierechancen“). Zudem wird problematisiert, dass aufgrund der Teilzeitarbeit 
die „Arbeitsbelastung größer“ ist. Von einigen Befragten wurde auch kritisch angespro-
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chen, dass Teilzeit für Männer kaum möglich bzw. bislang oft nur für Frauen eine Option 
ist. 

Tabelle 18:  Nachteile von Teilzeit 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Nennungen Anteil Nennungen Anteil 

Nennungen Anteil 

finanzielle Nachteile (weniger Geld, 
weniger Bezahlung bei Überstunden ...)  

 
214 

 
38,1% 

 
196 

 
34,0% 

 
410 

 
36,0% 

Nachteile hinsichtlich Arbeitsorganisa-
tion und betrieblicher Integration 

 
45 

 
8,0% 

 
25 

 
4,3% 

 
70 

 
6,1% 

Nachteile hinsichtlich belastender, 
flexibler und/oder unregelmäßiger 
Arbeitszeiten 

28 
 

5,0% 30 
 

5,2% 58 5,1% 

Benachteiligung hinsichtlich Aufstieg, 
Prestige .... 

 
28 

 
5,0% 

 
18 

 
3,1% 

 
46 

 
4,0% 

nur für Frauen / schwierig für Männer 15 2,7% 17 2,9% 32 2,8% 
sonstige Nennungen 41 7,3% 25 4,3% 66 5,8% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193; Angaben zu den Anteilen beziehen sich auf 
die Gesamtstichprobe 

 

Vorteile und Nachteile von Teilzeit aus Sicht der Arbeitge-
ber/innen 

Auch die Arbeitgeber/innen wurden zu den Vor- und Nachteilen von Teilzeit befragt - so-
wohl für sie selber, als auch für die Arbeitnehmer/innen. Im Vergleich zur Befragung der 
Arbeitnehmenden zeigt sich ein deutlich anderes Antwortverhalten: 

Für die Mehrzahl der Unternehmen selbst wurden als Vorteile von Teilzeitarbeit vor 
allem eine „bessere Arbeitsauslastung“ bzw. „ideale Besetzung von Arbeitsplätzen mit 
geringem Zeitaufwand“ genannt. Ebenso wird auf eine „höhere Produktivität“ bzw. „in-
tensivere Nutzung der Arbeitskapazitäten der Mitarbeiter/innen“ eingegangen, z.B. dass 
„Tiefpunktphasen der Arbeitnehmer/innen wegfallen“, „Teilzeit kostensparend ist“,  
„Überstundenzuschläge wegfallen“ etc. Ein weiterer Vorteil wird auch in der Flexibilität 
gesehen. Einige bezeichnen es als „Entgegenkommen für Arbeitnehmer/innen“, aber 
auch als Möglichkeit, um Mitarbeiter/innen länger im Unternehmen zu halten bzw. „nach 
der Phase der Kinderbetreuung wieder als Ganztagskräfte zur Verfügung zu haben“ und 
„Fluktuation zu vermeiden“. Schließlich wird ein Vorteil in der höheren Zufriedenheit und 
Motivation der Mitarbeiter/innen gesehen.  

Die Nachteile von Teilzeitarbeit liegen dem hingegen in der „eingeschränkteren Ver-
fügbarkeit“, insbesondere bei Unternehmen mit Kund/innenkontakt, einem „höheren Or-
ganisations- und Verwaltungsaufwand“, einer „geringeren Einsatzbandbreite“, einer 
„Hemmung des Informationsflusses zwischen den Mitarbeiter/innen“ sowie der Annahme, 
dass „mehr Zeit für Kommunikation und Information“ notwendig sei. Von rund einem 
Drittel der befragten Unternehmen werden keine Nachteile angeführt. 

Neben den Vorteilen für die Unternehmen selbst wurde auch erhoben, welche Vorteile 
und Nachteile von Teilzeitarbeit für Arbeitnehmer/innen aus Sicht der Arbeitge-
ber/innen bestehen können. Vorteile werden beinahe ausschließlich mit der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbunden: „Familienfreundlich“, „mehr Zeit für Kinder“, „flexibler“ 
etc. Manche sehen Teilzeitbeschäftigung auch als Chance, um z.B. während Karenz oder 
Krankheit zu arbeiten und so den Anschluss an den Erwerbsarbeitsmarkt nicht zu verlie-
ren. Schließlich wird noch der Vorteil eines „Zusatzeinkommens“ oder des „Nebener-
werbs“ für Arbeitnehmer/innen genannt. Hier spiegelt sich deutlich die Vorstellung wie-
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der, dass Teilzeit vor allem als Möglichkeit für Mitarbeiter/innen (vor allem Frauen) ange-
sehen wird, Beruf und Familie zu vereinbaren, und weniger als interessantes Arbeitszeit-
modell, um Mitarbeiter/innen die Abstimmung mit anderen Bereichen oder Vorhaben zu 
ermöglichen bzw. generell um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen.  

Nachteile von Teilzeitarbeit für Arbeitnehmer/innen werden in geringerem Ausmaß ange-
sprochen. Wenn, dann betrifft dies folgende Punkte: „finanzielle Einbußen durch geringe-
ren Verdienst“ und „fehlende Abgeltung der Überstunden“, die „Notwendigkeit größerer 
Flexibilität“, die „fehlende soziale Einbindung“ und „Probleme beim Informationsfluss“, 
„geringere Aufstiegschancen“ sowie „höhere Arbeitsintensität“.  

 

Im Einklang mit den offenen Fragen nach den Vor- und Nachteilen von Teilzeitarbeit steht 
auch die Auswertung der Zustimmung zu verschiedenen Aussagen zu Teilzeit, die zeigen, 
dass fast alle befragten Unternehmensvertreter/innen der Aussage zustimmen, dass Teil-
zeit dem Erhalt von Beschäftigung in Zeiten familiärer Betreuungspflichten dient. Andere 
Möglichkeiten, wie Erhöhung der Zufriedenheit der Belegschaft, Verminderung von Burn-
out-Syndromen etc. erfahren deutlich weniger Zustimmung. 

Tabelle 19: Zustimmung zu Aussagen über Teilzeit (Arbeitgeber/innen) 

Gesamt  
 Fälle Anteil 

Teilzeitarbeit dient dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen in Zeiten familiärer Be-
treuungspflichten. 

133 88,7% 

Teilzeitarbeit erhöht die Zufriedenheit 
der Belegschaft. 87 58,0% 

Qualifizierte Arbeitskräfte können durch 
Teilzeitarbeit flexibel eingesetzt werden. 88 58,7% 

Durch Teilzeitarbeit kann ein Burn-out-
Syndrom vermieden werden. 91 60,7% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 150 (alle befragten Unternehmen)  

Die verschiedenen Aussagen verdeutlichen, dass Teilzeitarbeit sehr stark mit besseren 
Vereinbarungsmöglichkeiten anderer Lebensbereiche assoziiert wird und bereits die erste 
Einschätzung zeigt, dass aus Sicht der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen jeweils 
unterschiedliche Erwartungen an Teilzeitarbeit knüpfen. 

 

6.2.2. Qualitätsaspekte von Teilzeitbeschäftigung in Österreich  

Wurde mit Kapitel 6.1 „Verbreitung und Verteilung von Teilzeitbeschäftigung“ ein allge-
meines Bild über die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung gezeichnet, so soll hier auf 
Basis der aktuellen empirischen Erhebung (sowie der Analyse anderer Studien) die Situa-
tion derzeitiger Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse – sowohl aus Sicht der Unternehmen 
als auch Arbeitnehmenden – vor allem unter qualitativen Aspekten erfasst werden.  

Dazu wurden innerhalb der Erhebung die derzeit Teilzeitbeschäftigten und Unternehmen, 
die Teilzeitbeschäftigte angestellt haben, nach verschiedenen relevanten Gesichtspunkten 
befragt. Insgesamt wurden 118 Unternehmen mit Teilzeitbeschäftigung sowie 188 derzeit 
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teilzeitbeschäftigte Personen – davon 154 Frauen und 34 Männer26 – in die Analyse ein-
bezogen (zur näheren Stichprobenbeschreibung siehe Kapitel 2 „Methode und Aufbau der 
Untersuchung“). 

Dabei muss vorausgeschickt werden, dass der Begriff der „Qualität“ von Teilzeitbeschäf-
tigungsverhältnissen kein klar vorherbestimmter ist, eine Operationalisierung also grund-
sätzlich über mehrere Wege möglich ist.  

Im Zuge der Ergebnisse der Dokumenten- und Literaturanalyse auf EU-Gemeinschafts-
ebene (siehe Kapitel 4 „Der Begriff der ‚qualifizierten’ Teilzeitarbeit“) und der Auswertung 
relevanter Untersuchungsergebnisse konnten jedoch einige zentrale Kriterien benannt 
werden, deren empirische Befunde in diesem Kapitel aufbereitet werden.  

Zusammengefasst werden folgende Dimensionen zur Erfassung der qualitativen Aspekte 
von Teilzeit herangezogen: 

I. Ein Ansatzpunkt ist jener, inwiefern die jeweilige Form der Erwerbstätigkeit den in-
dividuellen Bedürfnissen der so Beschäftigten entspricht: hier stehen die Motiv-
strukturen der Teilzeitbeschäftigten im Vordergrund. 

II. Wesentlich ist auch die Frage, inwiefern die Ausgestaltung der Teilzeitbeschäfti-
gung den tatsächlichen Bedürfnissen der Beschäftigten entspricht, insbesondere be-
züglich der Dauer, Länge und Verteilung der Arbeitszeit.  

III. Ein weiteres Qualitätsmerkmal eines Beschäftigungsverhältnisses ist die berufshie-
rarchische Positionierung desselben.  

IV. Auch die in einer bestimmten Form der Erwerbstätigkeit lukrierbaren Einkommen 
können als Qualitätsindikator gelten. 

V. Die Qualität von Teilzeitbeschäftigung lässt sich in einem weiteren Sinn auch an den 
einschlägigen zur Anwendung kommenden arbeits- und sozialrechtlichen Rege-
lungen festmachen.  

VI. Letztendlich geht es in einem weiteren Sinn auch um die entsprechende Gestaltung 
der Rahmenbedingungen – vor allem bezüglich Kinderbetreuung, um eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. 

Zwar wäre als weiterer Indikator die Arbeitsplatzsicherheit, d.h. die Wahrscheinlichkeit, 
den Arbeitsplatz zu verlieren, eine wichtige Größe zur Bestimmung der Qualität von Ar-
beitsverhältnissen. Aufgrund der derzeitigen Datenlage können dazu für Österreich in Be-
zug auf Teilzeit aber keine Aussagen getroffen werden, da die einschlägigen Statistiken 
nicht danach differenzieren, ob Arbeitslose, bevor sie arbeitslos wurden, voll- oder teil-
zeitbeschäftigt waren. Keine detaillierten gesicherten Informationen liegen auch über die 
horizontale und vertikale Mobilität von Teilzeitbeschäftigten vor. Im Rahmen dieses For-
schungsprojektes können daher zu diesem Aspekt keine näheren Ergebnisse präsentiert 
werden. 

                                          

26 Teilzeitbeschäftigte Männer waren somit zwar bezogen auf die Gesamtbevölkerung überproportional vertre-
ten, trotzdem sind aufgrund der geringen Fallzahl die Ergebnisse mit gewissen Einschränkungen zu interpre-
tieren. 
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I. Entspricht die Teilzeitbeschäftigung den individuellen Bedürfnis-
sen? – Motivstruktur für Teilzeitbeschäftigung  

Wesentlich für die Beurteilung von Teilzeitarbeit sind die Gründe, die zur Aufnahme einer 
Teilzeitbeschäftigung geführt haben. Wird Teilzeit nur als "Notfallslösung" gewählt, weil 
keine Vollzeitbeschäftigung gefunden wurde, so ist evident, dass diese Form der Teilzeit 
keine freiwillige ist. Wird Teilzeit beispielsweise zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben gewählt, ist die Beurteilung der "Freiwilligkeit" schwieriger. Teilzeitarbeit wird 
aus individueller Sicht zwar zumeist bewusst und freiwillig gewählt, um berufliche und 
familiäre Anforderungen bewältigen zu können. Da diese „Notwendigkeit“ aber vor allem 
Frauen betrifft und von spezifischen gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen (Stichwort Kinderbetreuungsplätze) abhängt, ist die Natur dieser „Freiwilligkeit“ 
aus gesellschaftspolitischer Sicht keine eindeutige.  

Auch bei vorliegender Untersuchung zeigt sich, dass zur offenen Frage, warum Teilzeit 
gewählt wurde, ein deutlich geschlechtsspezifisches Antwortverhalten beobachtet werden 
kann.  

 Vor allem Frauen gehen dieser Arbeitszeitform zur besseren Vereinbarkeit von Privat-
leben und Beruf nach: 70% der befragten Frauen, die derzeit eine Teilzeitbeschäfti-
gung ausüben, nannten familiäre Gründe, hingegen weniger als 10% der Männer.  

 Bei den teilzeitbeschäftigten Männern dominierten die Aus- und Weiterbildung bzw. 
Zeit für sich und andere Aktivitäten zu haben (zusammen 53%).  

 Keine Vollzeitstelle bekommen zu haben, wurde von immerhin 8% der Befragten ge-
nannt. Auch Aussagen wie „hat sich nichts anderes ergeben“ wurden von fast 10% 
gemacht (bei den Männern entfielen auf diese beiden Kategorien zusammen sogar 
knapp 30% der Nennungen). 

Tabelle 20: Gründe für Teilzeit  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Nennungen Anteil Nennungen Anteil 

Nennungen Anteil 

Altersteilzeit 4 2,6% 0 0,0% 4 2,1% 
Aus-/Weiterbildung 2 1,3% 10 29,4% 12 6,4% 
Familie 105 68,2% 3 8,8% 108 57,4% 
Gesundheit 2 1,3% 1 2,9% 3 1,6% 
hat sich nichts anderes ergeben 13 8,4% 5 14,7% 18 9,6% 
keine Vollzeit bekommen 10 6,5% 5 14,7% 15 8,0% 
Zeit für mich / Hobbies 14 9,1% 8 23,5% 22 11,7% 
Zusatzverdienst 3 1,9% 0 0,0% 3 1,6% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Aktiv eine Teilzeitstelle gesucht hatten rund die Hälfte der Befragten, sowohl Frauen als 
auch Männer. Bei den weiblichen Teilzeitbeschäftigten macht der Wechsel von Voll- auf 
Teilzeit ebenfalls einen sehr großen Anteil aus, bei den Männern (in geringerem Ausmaß 
auch bei den Frauen) entfällt zudem ein Anteil auf die Antwortkategorie nur eine Teilzeit-
beschäftigung gefunden zu haben, obwohl auch Vollzeit gesucht wurde (Männer 12%, 
Frauen 6%). 
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Tabelle 21: Wie zu Teilzeitbeschäftigung gekommen?  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 4 2,6% 4 12,1% 8 4,3% 
Teilzeitstelle gesucht 69 45,1% 14 42,4% 83 44,6% 
vorher Vollzeit am gleichen Arbeitsplatz 
auf Teilzeit gewechselt 65 42,5% 9 27,3% 74 39,8% 

vorher Vollzeit im gleichen Betrieb auf 
anderen TZ-Arbeitsplatz gewechselt 6 3,9% 2 6,1% 8 4,3% 

Vollzeitstelle gesucht, nur Teilzeit be-
kommen 9 5,9% 4 12,1% 13 7,0% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Ergebnisse anderer Studien kommen hinsichtlich der Motive für Teilzeitbeschäftigung 
zu ähnlichen Ergebnissen: Als das zentrale Motiv wird wiederholt die Möglichkeit zur Ver-
bindung beruflicher und familiärer Arbeit genannt (vgl. Tálos 1999a: 431; Bielenski et al. 
1994; Bielenski 2000; Oschmiansky/Schmid 2000: 39; Walwei 1995: 16-18). In ein-
schlägigen Surveys werden nicht nur solche Motive abgefragt, sondern auch erhoben, ob 
Teilzeitbeschäftigung den Präferenzen der in dieser Form Erwerbstätigen entspricht, oder 
ob sie lieber einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen würden. 

Nach der Daten der Arbeitskräfteerhebung 2001 (Statistik Austria) gehen insgesamt 
10,7% der Teilzeitbeschäftigten einer solchen Erwerbstätigkeit nach, weil sie keine Voll-
zeitbeschäftigung gefunden haben (17,2% bei Männern und 9,7% bei Frauen). Eine par-
allele Schul- oder Berufsausbildung stellt für Männer einen wesentlich wichtigeren Grund 
dar, eine Teilzeitbeschäftigung auszuüben als für Frauen (18,8% versus 3,3%). Das 
wichtigste Motiv für Teilzeitbeschäftigung ist insgesamt jenes der Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder Erwachsenen (39,2%). Bei Frauen 
fällt der entsprechende Wert mit 43,8% um ein vielfaches höher aus als bei Männern mit 
10,5%. Addiert man bei Frauen diese Antwortkategorie mit jener „andere familiäre Grün-
de“, so gehen fast 60% primär aus familiären Gründen einer Teilzeitbeschäftigung nach. 
Bei Männern sind es gerade knapp über 17%.  

Bei Frauen spielen familiäre Gründe insbesondere im mittleren Erwerbsalter, d.h. zwi-
schen 25 und 40 Jahren, eine wichtige Rolle. Im Alter zwischen 25 und 29 Jahren sind 
knapp 65% aller Frauen aus im weiteren Sinn familiären Gründen teilzeitbeschäftigt. Im 
Alter zwischen 30 und 39 Jahren sind es bereits über 77%. Im Gegenzug dazu verliert 
das Motiv „Schul- oder Berufsausbildung“ ab einem Alter von 25 Jahren bei Frauen mas-
siv an Bedeutung: die einschlägigen Werte gehen gegen null. Bei Männern hingegen ge-
hen über 57% der Teilzeitbeschäftigten im Alter zwischen 25 und 29 Jahren primär aus 
diesem Grund einer Teilzeitbeschäftigung nach. Selbst im Alter zwischen 30 und 39 Jah-
ren sind es noch immer 11,5%. 

Bei beiden Geschlechtern spielt mit zunehmendem Alter die Antwortkategorie „will keine 
Vollzeittätigkeit“ eine immer wichtigere Rolle. Das deutet in die Richtung, dass sich die 
Zeitpräferenzen (Erwerbsarbeitszeit versus Freizeit etc.) möglicher Weise mit zunehmen-
dem Alter verändern (nähere Angaben siehe Anhang 13.3, Tabelle 84).  

Insgesamt zeigt die Analyse der Motivstruktur der Teilzeitbeschäftigung – sowohl der 
Befragung im Rahmen dieser Studie, als auch anderer Erhebungen – sehr deutlich, dass 
Teilzeit in erster Linie (zumeist von Frauen) als Möglichkeit genutzt wird, Beruf und Pri-
vatleben zur vereinbaren. Diese aus individueller Sicht sinnvolle Strategie führt – wenn 
das Beschäftigungsverhältnis nicht „qualitativ hochwertig“ ist – vor allem in längerfristi-
ger Perspektive zu Nachteilen für die teilzeitbeschäftigten Frauen. Daher ist die Frage der 
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Arbeitsplatzqualität sowie der Rahmenbedingungen von enormer Bedeutung, um diese 
Nachteile zu minimieren. Solange Teilzeitbeschäftigung für Männer und Frauen nicht als 
selbstverständliche Lebensphase innerhalb eines breiteren Lebensarbeitszeitkonzeptes 
behandelt wird, ist die „individuelle“ Motivstruktur und Freiwilligkeit der Teilzeitbeschäfti-
gung aus geschlechtsspezifischem Blickwinkel kritisch zu hinterfragen und jedenfalls kein 
hinreichender Indikator zur Beurteilung von Teilzeitbeschäftigung. 

 

II. Entspricht die konkrete Ausgestaltung der Teilzeitarbeit den 
Wünschen der Betroffenen? – Selbstbestimmtheit und Zufrieden-
heit 

Mit der Motivstruktur werden lediglich die Gründe dafür wiedergegeben, warum über-
haupt einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen wird. Zur Beurteilung der Teilzeitbe-
schäftigung unter qualitativen Gesichtspunkten ist es von grundlegender Bedeutung zu 
erfassen, ob die konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeit auch den Wünschen der Beschäf-
tigten entspricht – sowohl bezüglich der Dauer und Lage als auch der Verteilung.  

Zudem wurden im Rahmen der Studie mittels offener Fragen auch weiterführende Aspek-
te zur Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit dem Beschäftigungsverhältnis erhoben, um hier 
nähere Einschätzungen der Teilzeitverhältnisse aus Sicht der Betroffenen zu treffen bzw. 
auch mögliche weitere Indikatoren zu erkennen. 
 

Art, zeitliche Lage und Ausmaß der angebotenen Teilzeit 

Zur näheren Charakterisierung und Einschätzung der angebotenen Teilzeitarbeit wurden 
den Unternehmen und Arbeitnehmenden Fragen zur Lage und zum Stundenausmaß der 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse gestellt.  

Hinsichtlich der Art der Teilzeitbeschäftigung wird nach Angabe der Betriebe in erster 
Linie Halbtagsarbeit angeboten (mit rund 50% der Nennungen), aber auch Teilzeitschich-
ten sind mit 35% der Nennungen eine wichtige Form der Teilzeitbeschäftigung. Fast 30% 
der Unternehmen geben an, dass „jede Art von Teilzeit“ möglich sei.  

Auch die Befragung der Arbeitnehmer/innen zeigt deutlich, dass bei ihren jetzigen bzw. 
vorherigen Arbeitgeber/innen vor allem Halbtagsarbeit und Teilzeitschichten möglich 
sind/waren, allerdings zu einem deutlich geringeren Prozentsatz als von den Unterneh-
men angegeben: 40% nennen Halbtagsarbeit als Möglichkeit, rund 25% Teilzeitschichten 
und lediglich 10% dass „jede Art von Teilzeit“ möglich sei. 

Tabelle 22: Welche Arten von Teilzeit sind/waren möglich? 

Sicht der Unternehmen 
N= 150 

Sicht der Arbeitnehmer/innen 
N= 1139  

 
Nennungen Anteil Nennungen Anteil 

Halbtagsarbeit 73 48,7% 455 39,9% 
Teilzeitschichten 52 34,7% 271 23,8% 
Block-Teilzeitarbeit 24 16,0% 108 9,5% 
Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing) 16 10,0% 39 3,4% 
jede Art von Teilzeit 42 28,0% 123 10,8% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1139 (Gesamtheit der Befragten ohne Berufsein-
steiger/innen und im Haushalt Tätige) und L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit – Betriebsbefra-
gung“; 2002; N= 150 (alle Unternehmen); Mehrfachnennungen möglich  
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Neben diesen vorgegeben Möglichkeiten wurde als weitere, freie Nennung von den Un-
ternehmen vor allem die Möglichkeit „flexibler Zeiteinteilung“ (20 Nennungen) genannt. 
Auch Arbeitnehmer/innen nannten „flexible Zeiteinteilung“ bzw. „Arbeitszeit nach Abspra-
che mit der/dem Chef/in“ als weitere wichtige Art der Teilzeit. Weitere Einzelnennungen 
von beiden Seiten betrafen „Jahresarbeitszeitmodelle“, „Altersteilzeit“, „Schicht- und 
Nachtdienst“ sowie „stundenweiser Einsatz“.  

Insgesamt zeigen die Antworten, dass Halbtagsarbeit die dominante Form von Teilzeit in 
Österreich darstellt. Die konkrete Beurteilung der Lage und des Stundenausmaßes der 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse stellte einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt dar: 

Eine Auswertung der tatsächlichen Arbeitsstunden der Teilzeitbeschäftigten im 
Rahmen dieser Studie zeigt, dass anteilsmäßig die größte Gruppe 20 Wochenstunden 
arbeitet: 37% der teilzeitbeschäftigten Frauen und 27% der teilzeitbeschäftigten Männer. 
Insgesamt zeigt sich, dass Männer tendenziell längere Arbeitszeiten haben: über 50% 
der Frauen arbeiten bis 20 Wochenstunden, dem hingegen nur 30% der Männer. In der 
Gruppe über 20 bis 25 Wochenstunden finden sich 20% der Frauen und weitere 30% der 
Männer, länger als 25 Wochenstunden arbeiten somit weniger als 30% Frauen und rund 
40% der Männer.  

Zur Einschätzung der Zufriedenheit mit der Arbeitszeit wurde die tatsächliche Wochen-
stundenanzahl der idealen Wochenstundenanzahl gegenübergestellt. Nachfolgende 
Tabelle zeigt, dass von vielen Befragten mehr Wochenstunden gewünscht würden, als 
tatsächlich ausgeübt werden. Besonders auffällig ist, dass doch rund 25% der Frauen 26 
bis 30 Wochenstunden als ideale Arbeitszeit nennen (ebenso wie bei den Männern), der-
zeit aber viel weniger Frauen in dieser Kategorie arbeiten, nämlich 18%. Eine Gegen-
überstellung der derzeitigen mit den idealen Wochenstunden zeigt, dass die ideale Ar-
beitsdauer im Schnitt immerhin 2 Stunden über der tatsächlichen liegt (24 gegenüber 22 
Wochenstunden). Dieses Ergebnis ist auch dahingehend interessant, dass die Länge der 
Teilzeitarbeit auch wesentlich die Qualität mitbestimmen kann. Ein höheres Ausmaß an 
wöchentlichen Teilzeit-Arbeitsstunden bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es 
sich tatsächlich um qualifizierte Teilzeitarbeit handelt (siehe dazu auch Kapitel 3), was 
offenbar auch den Wünschen der Teilzeitbeschäftigten entspricht.  

Tabelle 23: Ideale Wochenarbeitszeit aus Sicht der Teilzeitbeschäftigten  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 6 3,9% 4 11,8% 10 5,3% 
1 bis 10 Std 2 1,3% 0 0% 2 1,1% 
11 bis 15 Std 4 2,6% 1 2,9% 5 2,7% 
16 bis 20 Std 61 39,6% 7 20,6% 68 36,2% 
21 bis 25 Std 27 17,5% 6 17,6% 33 17,6% 
26 bis 30 Std 38 24,7% 9 26,5% 47 25,0% 
31 bis 35 Std 9 5,8% 3 8,8% 12 6,4% 
mehr als 35 Std 7 4,5% 4 11,8% 11 5,9% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 188 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Das Ergebnis steht auch im Einklang mit anderen Auswertungsergebnissen: So zeigt sich 
nach Daten der Arbeitskräfteerhebung 2001, dass sich je nach Normalarbeitszeit zwi-
schen 20 und 30% aller Teilzeitbeschäftigten eine längere Arbeitszeit wünschen. Bei 
Frauen trifft dies in relativ hohem Ausmaß insbesondere für Arbeitnehmerinnen mit sehr 
kurzen Wochenarbeitszeiten (1-11 Stunden pro Woche) zu: Annähernd jede Dritte wün-
scht sich eine längere Wochenarbeitszeit. Bei einer Wochenarbeitszeit zwischen 12 und 
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35 Stunden gilt dies für ca. 20% der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen. Bei Män-
nern sind die entsprechenden Werte in den Arbeitsstundengrößenklassen zwischen 12 
und 24 Stunden bzw. zwischen 25 und 35 Stunden etwas höher: sie betragen knapp 
25%. Eine kürzere Arbeitszeit wünscht sich ein nur sehr geringer Teil der bereits teilzeit-
beschäftigten Personen (nähere Angaben siehe Anhang 13.3, Tabelle 83 und 84). 

Hinsichtlich der zeitlichen Lagerung der Arbeit als einer der wesentlichen Punkte von 
Teilzeitarbeit, ergeben sich aus der durchgeführten Befragung der Unternehmen, die Teil-
zeit anbieten, folgende Optionen für ihre Mitarbeiter/innen: Die meisten (72% der Anga-
ben) bieten Teilzeit am Vormittag an, aber auch der Nachmittag wird von fast 50% ge-
nannt. Teilzeit am Abend wird von immerhin fast 20% angegeben, in der Nacht von 7%.  

Die Angaben über flexible Zeiteinteilungen sind ebenfalls relativ hoch: fast 50% nennen 
„flexibel an Wochentagen“ und über 25% „flexibel über die Woche verteilt“ (also inklusive 
Wochenende) als praktizierte Arbeitszeitformen. 

Tabelle 24: Zeitliche Lagerung der Teilzeit aus Sicht der Arbeitgeber/innen 

Gesamt  
 Fälle Anteil 

vormittags 86 72,9% 
nachmittags 55 46,6% 
abends 21 17,8% 
nachts 8 6,8% 
tageweise an Wochentagen 44 37,3% 
flexibel an Wochentagen 56 47,5% 
flexibel über die Woche verteilt 31 26,3% 
am Wochenende 8 6,8% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit – Betriebsbefragung“; 2002; N= 117 (alle Unternehmen, die 
Teilzeitbeschäftigte haben); Mehrfachnennungen möglich 

Bei den befragten Teilzeitbeschäftigten überwiegen zwar eindeutig jene, die am Vormit-
tag arbeiten – insgesamt macht diese Kategorie 50% aus, aber auch die flexibilisierten 
Arbeitszeitformen zusammengenommen ergeben rund 25% der Angaben, wobei hier 
Männer häufiger angeben, flexibel eingesetzt zu sein. 

Tabelle 25: Derzeitige Arbeitszeitlage der Teilzeitbeschäftigten 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 1 ,7% 1 3,0% 2 1,1% 
vormittags 78 51,0% 10 30,3% 88 47,3% 
nachmittags 8 5,2% 3 9,1% 11 5,9% 
abends 4 2,6% 0 0% 4 2,2% 
nachts 0 0% 1 3,0% 1 ,5% 
tageweise an Wochentagen 26 17,0% 7 21,2% 33 17,7% 
flexibel an Wochentagen 26 17,0% 7 21,2% 33 17,7% 
flexibel über die Woche verteilt 10 6,5% 4 12,1% 14 7,5% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Eine Gegenüberstellung mit der gewünschten Arbeitszeitlage zeigt, dass es insbeson-
dere die Vormittagsbeschäftigung ist, die von den meisten Befragten – vor allem den 
Frauen – gewünscht wird, und zwar in höherem Ausmaß, als es derzeit angeboten wird: 
Insgesamt würden 56% der befragten Teilzeitbeschäftigten vormittags präferieren, bei 
den Frauen sogar 60% gegenüber den 50% der teilzeitbeschäftigten Frauen, die tatsäch-
lich vormittags arbeiten. Männer hingegen nennen den Vormittag nur zu rund 40% als 
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Präferenz. Das sind aber ebenfalls deutlich mehr als jene 30% der Befragten, die tat-
sächlich vormittags Teilzeit arbeiten.  

Auffallend ist weiters, dass Arbeit am Nachmittag, Abend und Wochenende (bzw. flexibel 
über die Woche verteilt) von sehr wenigen Befragten präferiert wird. Eher noch – und 
hier verstärkt von Männern – ist tageweise bzw. flexible Arbeit an Wochentagen eine Op-
tion: rund 30% der Frauen und sogar 40% der befragten Männer äußern diese Präferen-
zen.  

Tabelle 26: Gewünschte Arbeitszeitlage  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 8 5,2% 3 9,1% 11 5,9% 
vormittags 91 59,5% 13 39,4% 104 55,9% 
nachmittags 5 3,3% 1 3,0% 6 3,2% 
abends 2 1,3% 0 0% 2 1,1% 
tageweise an Wochentagen 20 13,1% 7 21,2% 27 14,5% 
flexibel an Wochentagen 23 15,0% 6 18,2% 29 15,6% 
flexibel über die Woche verteilt 4 2,6% 1 3,0% 5 2,7% 
am Wochenende 0 0% 2 6,1% 2 1,1% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Teilzeit wird aus Sicht der Beschäftigten also in sehr hohem Ausmaß nicht zur Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit gewünscht. Vielmehr ist es ein Anliegen vieler Befragter, zu festge-
legten Zeiten zu arbeiten. Hier zeigt sich ein gewisser Widerspruch zu den Anliegen der 
Unternehmen, die Teilzeit auch als Möglichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung sehen. Im 
Vergleich zu jenen Möglichkeiten, die aus Sicht der Arbeitgeber/innen als Teilzeit angebo-
ten werden, ergeben sich somit doch deutliche Interessensunterschiede: So wird – bei 
der Möglichkeit von Mehrfachnennungen – zwar von rund 70% der Unternehmen eben-
falls der Vormittag als häufigste Form genannt, daneben aber auch „Nachmittagsteilzeit“ 
von rund 50% und flexible Teilzeitformen ebenfalls in dieser Größenordnung. Teilzeit am 
Abend wird von rund 20% der befragten Unternehmen genannt. 

Zusammengenommen ergibt sich bezüglich der Arbeitszeiten aus Sicht der Beschäftigten 
also noch weiterer Handlungsbedarf seitens der Unternehmen, vor allem im Hinblick auf 
geregeltere Arbeitszeiten und fallweise auch – bezogen auf die Wochenstunden – längere 
Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten. Allerdings zeigt sich hier auch deutlich, dass es sei-
tens der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen unterschiedliche Wünsche und An-
forderungen an Teilzeitbeschäftigung gibt – ein Aspekt, auf den später noch näher einge-
gangen wird.  
 

Rückkehrmöglichkeiten zur Vollzeitbeschäftigung 

Da Teilzeitbeschäftigung oft für bestimmte Lebensphasen als sinnvolles Modell angesehen 
wird, selten jedoch als durchgängiges „Teilzeit-Lebensarbeitszeitmodell“, ist es zur Be-
stimmung der Qualität von Teilzeit auch von Interesse, ob eine Rückkehrmöglichkeit zur 
Vollzeit besteht. Hier gaben 86% jener Unternehmen, welche Teilzeit anbieten, an, dass 
für Teilzeitbeschäftigte die Möglichkeit besteht, auf Vollzeit zu wechseln. Allerdings wur-
den hier häufig einschränkende Bedingungen genannt: die „Arbeitsauslastung muss ge-
geben sein“ bzw. „eine gute Auftragslage vorherrschen“, es „muss freie Dienstposten ge-
ben“ und „die finanzielle Lage des Unternehmens entsprechend positiv“ sein. Nur ganz 
wenige gaben an, dass ein Wechsel auf Vollzeit sogar erwünscht ist (3 Nennungen) bzw. 
auf jeden Fall möglich ist (8 Nennungen). 
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Demgegenüber ist die Sicht der aktuell Teilzeitbeschäftigten etwas kritischer: Weniger als 
50% sind der Ansicht, dass ein Wechsel auf Vollzeit sicher möglich ist, rund 20% gehen 
eher von dieser Annahme aus. Immerhin rund 10% denken, dass ein Wechsel eher nicht 
möglich ist. Rund 25% gehen davon aus, dass dazu sicher keine Chance besteht. 

Tabelle 27: Möglichkeit auf Vollzeit zu wechseln, aus Sicht der Teilzeitbeschäf-
tigten  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 5 3,3% 0 0% 5 2,7% 
sicher möglich 72 47,1% 14 42,4% 86 46,2% 
eher möglich 27 17,6% 8 24,2% 35 18,8% 
eher nicht möglich 12 7,8% 5 15,2% 17 9,1% 
sicher nicht möglich 37 24,2% 6 18,2% 43 23,1% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Dass ein Wechsel in Vollzeit nicht möglich ist, wird hauptsächlich damit begründet, dass 
dies seitens der Betriebe wegen „Einsparungsmaßnahmen“ nicht umsetzbar ist bzw. der 
Betrieb „zu klein sei“ für eine Vollzeitkraft oder es „zu wenig Arbeit“ gäbe. Hier zeigt sich 
deutlich, dass Teilzeit für bestimmte Lebensphasen zwar durchaus eine passende Option 
sein kann, ein Wechsel zu einer Vollzeitbeschäftigung aber nicht ohne weiters möglich ist 
bzw. diese Befürchtung durchaus auch als hemmend angesehen werden kann.  

 

Mit welchen Aspekten sind die Teilzeitbeschäftigten zufrieden/un-
zufrieden? 

Neben diesen geschlossenen Fragen liefert insbesondere die Auswertung weiterer offener 
Fragen an die Teilzeitbeschäftigten nähere Informationen über positive und negative    
Aspekte der Teilzeitbeschäftigung aus Sicht der Betroffenen. Es wurde danach gefragt, 
womit die Teilzeitbeschäftigten zufrieden oder unzufrieden sind. Hier kristallisierten sich – 
bei freier Antwortmöglichkeit – einige zentrale Faktoren heraus: 

Bei der Zufriedenheit mit der derzeitigen Teilzeitbeschäftigung dominieren klar 
zwei Hauptgründe: einerseits wird die Arbeitszeit an sich hervorgehoben (hinsichtlich 
Dauer, Flexibilität, dass Zeit für Familie bzw. andere Aktivitäten bleibt), andererseits wird 
das Arbeitsklima als weiterer ausschlaggebender Grund genannt. Bei den Frauen machen 
diese Gründe rund die Hälfte der Antworten aus, bei Männern sogar rund zwei Drittel. 
Frauen nennen zu einem weiteren Viertel auch noch die Tätigkeit an sich bzw. den Ar-
beitsbereich als Begründung für die Zufriedenheit. 

Bei den Faktoren, mit welchen die Befragten unzufrieden sind, wird am häufigsten 
die geringe Bezahlung genannt. Andere Gründe beziehen sich auf unterschiedlichste Be-
reiche, wie die Tätigkeit selbst („nicht fordernd genug“, „nicht der Qualifikation entspre-
chend“ etc.) sowie Nachteile, die sich durch kürzere Arbeitszeiten ergeben (wie „man-
gelnde Karrieremöglichkeiten“, „Informationsschwierigkeiten“ etc.). Bei diesen Begrün-
dungen zeigen sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.  

In eine ähnliche Richtung weisen auch die Antworten auf die Frage nach den Vor- und 
Nachteilen von Teilzeit. Diese allen Befragten gestellte Frage wurde eingangs bereits 
vorgestellt (sh. Kapitel 6.2.1 „Einstellungen zur Teilzeitarbeit“). Hier interessiert daher 
vor allem, ob sich im Antwortverhalten der Teilzeitbeschäftigten im Vergleich zu den an-
deren Befragten Unterschiede erkennen lassen. Während dies bei den Vorteilen der Teil-
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zeitbeschäftigung nicht der Fall ist (auch bei dieser Gruppe bezieht sich der Großteil der 
Antworten auf die zeitliche Dimension mit jeweils geschlechtsspezifisch geprägten unter-
schiedlichen Betonungen von Zeit für Familie bzw. Zeit für sich oder Weiterbildung zu 
haben), zeigt sich bei den Nachteilen folgende Differenzierung: Von den Teilzeitbeschäf-
tigten werden zwar Nachteile ebenfalls überwiegend in der Bezahlung gesehen (rund ein 
Drittel aller Nennungen), aber in viel stärkerem Ausmaß werden auch andere Aspekte 
betont, insbesondere die stärkere Arbeitsbelastung – das heißt die Arbeitsverdichtung 
durch Teilzeit – aber auch andere Faktoren, wie mangelnde soziale Einbindung am Ar-
beitsplatz oder geringe Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungsangeboten. Ge-
schlechtsspezifisch betrachtet lassen sich hier keine Unterschiede erkennen. 

Insgesamt wird also Teilzeitbeschäftigung vor allem sehr positiv bezüglich der zeitlichen 
Abstimmungsmöglichkeiten mit anderen Lebensbereichen gesehen; bei Frauen insbeson-
dere mit der Familie, bei Männer mit anderen Aktivitäten. Dass die Vorstellung, durch 
kürzere Arbeitszeiten besser Zeit für andere Bereiche zu haben, in der Realität nicht un-
bedingt reibungsfrei verwirklichbar ist, liegt daran, dass Arbeitgeber/innen oft andere 
Absichten mit Teilzeitbeschäftigung verbinden, wie ein höheres Ausmaß an Arbeitszeitfle-
xibilisierung bzw. Ausweitung der Betriebszeiten sowie Anpassung des Arbeitskräfteein-
satzes. Inwiefern die tatsächliche Arbeitszeitausgestaltung den Anliegen der Beschäftig-
ten entspricht, wird daher auch davon abhängen, wie gut sie ihre Interessen vertreten 
können bzw. ob diese Anliegen auch Teil der betrieblichen und überbetrieblichen Inter- 
essenvertretung sind.  

 

III. Berufshierarchische Positionierung von Teilzeitbeschäftigten 

Als weiterer wichtiger Indikator zur Beurteilung von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen 
können die Positionen, auf welchen Teilzeitbeschäftigte in erster Linie zu finden sind, her-
angezogen werden. In vorliegender Stichprobe wird Teilzeit besonders häufig für mittlere 
und Facharbeiter/innentätigkeiten27 angeboten: über 50% aller befragten Unternehmen 
geben an, dass teilzeitbeschäftigte Frauen in diesen Positionen arbeiten und rund ein 
Viertel, dass teilzeitbeschäftigte Männer mittlere und Facharbeiter/innentätigkeiten aus-
üben. Noch deutlicher wird die Bedeutung des mittleren Tätigkeitsspektrums, wenn nur 
jene Unterehmen betrachtet werden, die Teilzeit anbieten. Bei 75% der Unternehmen, 
die Teilzeitbeschäftigung anbieten, arbeiten Frauen unter anderem im mittleren Tätig-
keitsbereich, bei 70% der Unternehmen Männer in dieser Position. Hinsichtlich der weite-
ren Positionierungen ergeben sich – wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich – deutliche 

                                          
27 Die Auswahlmöglichkeit der beruflichen Position wurde im Fragebogen folgendermaßen vorgegeben: 

Hilfstätigkeit: keine Anlernzeit oder Anlernzeit bis zu einer Woche; Bau- oder Fabrikshilfsarbeiterin, Bedie-
ner/in, Heizer/in, Mitfahrer/in, Portier/in, Telefonist/in etc. 

angelernte Tätigkeit: Anlernzeit 1 Woche bis 3 Monate; Maschinenarbeiter/in, Montierer/in, Kraftfahrer/in, 
Tankwart/in, Ladner/in, Hausgehilf/in, Briefträger/in, angelernte/r Verkäufer/in etc. 

mittlere Tätigkeit und Facharbeiter/innentätigkeit: Lehrabschluss als Mindestvoraussetzung, einfache/r 
Buchhalter/in, qualifizierte/r Sekretär/in, gelernte/r Verkäufer/in, Verkaufsleiter/in, Diplomkrankenpfleger/in, 
Kindergärtner/in, Polizeibeamt/in, Schalterbeamt/in etc. 

höhere Tätigkeit: Kreditberater/in, Programmierer/in, Sachbearbeiter/in, Referent/in, medizinisch-
technische/r Assistent/in, Schadensreferent/in einer Versicherung etc. 

hochqualifizierte Tätigkeit und führende Tätigkeit: Abteilungsleiter/in, Amtsleiter/in, Systemanalytiker/in, 
Chefingenieur/in, Referent/in mit Hochschulbildung, Universitätslehrer/in, Ärztin/Arzt etc. 
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geschlechtspezifische Unterschiede. Hier zeigt sich, dass der Anteil an Teilzeitbeschäftig-
ten in Hilfstätigkeiten sowie angelernten Tätigkeiten bei Frauen (vor allem bezogen auf 
den Anteil an allen Unternehmen) sehr hoch, nämlich bei rund einem Drittel liegt. Bei 
Männern hingegen weit unter 15%. Demhingegen nähert sich der Anteil teilzeitbeschäf-
tigter Männer in hochqualifizierten Tätigkeiten bezogen auf alle Unternehmen viel stärker 
jenem der Frauen an (13% Männeranteil versus 18% Frauenanteil). Werden nur jene 
Unternehmen in die Berechnung einbezogen, die Teilzeitbeschäftigung anbieten, über-
steigt sogar der Männeranteil in höheren und hochqualifizierten Tätigkeiten jenen der 
Frauen. 

Tabelle 28: Position von teilzeitbeschäftigten Frauen und Männern in den Un-
ternehmen 

 
 Frauen Männer 

Position der Teilzeitbeschäf-
tigten in den Unternehmen Fälle 

Anteil an Unter-
nehmen mit Frau-

en in Teilzeit 
N= 112 

Anteil an 
allen Unter-

nehmen 
N= 150 

Fälle 

Anteil an Unter-
nehmen mit Män-

nern in Teilzeit 
N= 54 

Anteil an 
allen Unter-

nehmen 
N= 150 

Hilfstätigkeit 47 43,1% 31,3% 21 38,9% 14% 
angelernte Tätigkeit 50 45,9% 33,3% 17 31,5% 11,3% 
mittlere Tätigkeit 82 75,2% 54,7% 37 68,5% 24,7% 
höhere Tätigkeit 44 40,4% 29,3% 24 44,4% 16% 
hochqualifizierte und führende 
Tätigkeit 28 25,7% 18,7% 20 37,0% 13,3% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit - Betriebsbefragung“; 2002; N= 150; Mehrfachnennungen 
möglich  

Die Analyse der Antworten der aktuell Teilzeitbeschäftigten verdeutlicht noch stärker die 
unterschiedliche Positionierung der teilzeitbeschäftigten Frauen und Männer und bestätigt 
zudem, dass es vor allem „mittlere und Facharbeiter/innentätigkeiten“ sind, welche in 
Teilzeit ausgeführt werden: Fast 50% aller teilzeitbeschäftigten Frauen und knapp 40% 
der teilzeitbeschäftigten Männer ordnen sich dieser Kategorie zu. Bei den weiteren Positi-
onen zeigen sich hier noch deutlicher ausgeprägte Unterschiede zwischen den Frauen und 
Männern als die Unternehmensbefragung vermuten lässt: Frauen sind in hohem Ausmaß 
bei den „angelernten Tätigkeiten“ zu finden (mit 27%), Männer hingegen (mit 30%) bei 
den „höheren“ bzw. (mit 15%) bei „hochqualifzierten Tätigkeiten“.  

Tabelle 29: Teilzeitbeschäftigte nach Positionen  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 1 0,7% 1 2,9% 2 1,1% 
Hilfstätigkeit 15 9,9% 2 5,9% 17 9,2% 
angelernte Tätigkeit 40 26,5% 3 8,8% 43 23,2% 
mittlere Tätigkeit 73 48,3% 13 38,2% 86 46,5% 
höhere Tätigkeit 18 11,9% 10 29,4% 28 15,1% 
hochqualifizierte und führende Tätigkeit 4 2,6% 5 14,7% 9 4,9% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Dass die derzeitige Tätigkeit dem Qualifikationsniveau entspricht, meinen zwar rund zwei 
Drittel. Immerhin je 15% geben jedoch an, dass dieses Kriterium nicht bzw. nur teilweise 
erfüllt ist. Geschlechtsspezifisch zeigen sich hier kaum Unterschiede. 
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Tabelle 30: Tätigkeit entspricht Qualifikationsniveau  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 1 0,7% 0 0% 1 0,5% 
ja 105 68,6% 23 69,7% 128 68,8% 
teilweise 23 15,0% 6 18,2% 29 15,6% 
nein 24 15,7% 4 12,1% 28 15,1% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Wird dieser Aspekt also insgesamt überwiegend positiv beurteilt, so werden vor allem die 
Aufstiegschancen sehr kritisch eingeschätzt. Ob am jetzigen Arbeitsplatz Aufstiegschan-
cen gesehen werden, wird von über 70% der teilzeitbeschäftigten Frauen und rund 60% 
der teilzeitbeschäftigten Männer verneint. Hier zeigt sich also, dass sich vor allem für 
Frauen die Situation sehr problematisch darstellt (noch dazu vor dem Hintergrund, dass 
Frauen sonst tendenziell positiver antworten), was auch durch Ergebnisse anderer Stu-
dien bestätigt wird.  

Tabelle 31: Aufstiegschancen  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 5 3,3% 2 6,1% 7 3,8% 
ja 37 24,2% 12 36,4% 49 26,3% 
nein 111 72,5% 19 57,6% 130 69,9% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 186 (alle Teilzeitbeschäftigten) 

Die Ergebnisse stehen im Einklang bzw. werden noch verdeutlicht durch andere öster-
reich-spezifische und international vergleichende Untersuchungsergebnisse, wo 
konstatiert wird, dass Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse – was ihre berufs-hierarchische 
Positionierung betrifft – häufig ungünstigere Merkmale aufweisen als Vollzeitbeschäfti-
gung (vgl. z.B. Tálos 1999; Tálos/Fink 2000; Keller/Seifert 2000; Klammer 1998; 2000). 
Dies deckt sich auch mit eher theoretisch-abstrakten Überlegungen, wie sie oben im 
Rahmen segmentationstheoretischer Theorien dargestellt wurden. Die entsprechenden 
Daten lassen sich in dem Sinn deuten, dass sich Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse über-
durchschnittlich häufig im Bereich von Randbelegschaften bzw. im sogenannten sekundä-
ren Arbeitsmarktsegment finden. 

Wie aus Daten des Mikrozensus (2000) hervorgeht, trifft der Befund einer relativ ungün-
stigen berufshierarchischen Positionierung für teilzeitbeschäftigte Frauen zu. Knapp 23% 
aller unselbständig teilzeitbeschäftigten Frauen sind nach diesen Informationen Hilfskräf-
te, aber „nur“ knapp 15% der unselbstständig beschäftigten Frauen insgesamt. Umge-
kehrt sind 3,2% der unselbstständig beschäftigten Frauen in Führungspositionen im öf-
fentlichen Dienst oder der Privatwirtschaft tätig, aber nur 1,9% der teilzeitbeschäftigten. 
Noch augenscheinlicher ist das Verhältnis im Bereich der Wissenschaft: Hier sind 11,3% 
der unselbstständig beschäftigten Frauen insgesamt tätig, aber nur 4,8% der unselb-
ständig teilzeitbeschäftigten Frauen. Besonders niedrig ist hier demnach die Teilzeitquo-
te: sie beträgt 13,7%. Bei Führungsaufgaben in der öffentlichen Verwaltung und der Pri-
vatwirtschaft liegt sie bei 18,8%, bei technischen und nichttechnischen Fachkräften 
(mittlere Qualifikationsebene) aber bereits bei knapp 32%. Am höchsten ist sie bei Hilfs-
kräften: hier liegt sie bei über 50%. 
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Tabelle 32: Unselbständig beschäftigte Frauen, gesamt und teilzeitbeschäftig-
te, nach beruflicher Positionierung 

Berufsgruppe Frauen 
 Unselbständig Erwerbs-

tätige Insgesamt 
Unselbständig Erwerbs-
tätige Teilzeit 

Teilzeitquote 

 in 1.000 in % in 1.000 in %  

Angehörige gesetzgebender Körperschaften, 
leitende Verwaltungsbedienstete, Führungskräf-
te in der Privatwirtschaft 

43,0 3,2 8,1 1,9 18,8 

Geschäfts(bereichs)leiter/in großer Unternehmen 37,0 2,8 6,3 1,4 17,0 

Wissenschafter/innen 152,1 11,3 20,8 4,8 13,7 
Physiker/in, Mathematiker/in, Ingenieurwissenschaf-
ter/in 

5,7 0,4 1,6 0,4 27,9 

Biowissenschafter/in, Mediziner/in 10,9 0,8 2,3 0,5 21,4 
Wissenschaftliche Lehrkraft 84,5 6,3 3,5 0,8 4,2 
Sonstige Wissenschafter/in und verwandter Beruf 51,0 3,8 13,3 3,0 26,1 

Techniker/innen und gleichrangige nichttechni-
sche Berufe 

217 16,2 68,6 15,7 31,6 

Technische Fachkraft 18,6 1,4 4,6 1,1 24,5 
Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkraft 92,2 6,9 29,9 6,8 32,4 
Nicht-wissenschaftliche Lehrkraft 37,6 2,8 12,9 3,0 34,3 
Sonstige Fachkraft (mittlere Qualifikationsebene) 68,6 5,1 21,1 4,8 30,8 

Bürokräfte, kaufmännische Angestellte 319,5 23,8 103,5 23,7 32,4 
Büroangestellte/r ohne Kundenkontakt 248,3 18,5 80 18,3 32,2 
Büroangestellte/r mit Kundenkontakt 71,1 5,3 23,6 5,4 33,2 

Dienstleistungsberufe, Verkäufer/innen in Ge-
schäften und auf Märkten 

309,5 23,1 114,5 26,2 37,0 

Personenbezogener Dienstleistungsberuf und Si-
cherheitsdienstleistung 

138,8 10,4 39,1 8,9 28,2 

Modell, Verkäufer/in, Vorführer/in 170,6 12,7 75,2 17,2 44,1 

Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei 5,7 0,4 1,8 0,4 32,2 
Handwerks- und verwandte Berufe 48,9 3,6 11,7 2,7 23,9 
Metallarbeiter/in, Mechaniker/in und verwandter 
Beruf 

8,0 0,6 1,0 0,2 12,5 

Präzisionsarbeiter/in, Kunsthandwerker/in, Dru-
cker/in u. ä. 

9,2 0,7 2,7 0,6 29,1 

Sonstiger Handwerks- und verwandter Beruf 26,9 2,0 7,2 1,6 26,8 

Anlagen- und Maschinenbediener/in, Montie-
rer/innen 

51,1 3,8 9,4 2,2 18,4 

Maschinenbediener/in und Montierer/in 41,6 3,1 6,7 1,5 16,2 

Hilfskräfte 193,6 14,4 99,7 22,8 51,5 
Verkaufs- und Dienstleistungskraft 175,8 13,1 93,2 21,3 53,0 
Hilfsarbeiter/in in Bergbau, Bau-, Verarbeitendem 
Gewerbe und Transportwesen 

15,6 1,2 5,4 1,2 34,9 

Insgesamt 1340,4 100,0 437,0 100,0 32,6 

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2000 (LFK); eigene Berechnungen, Rundungsfehler können auftre-
ten. 

Die Situation bei Männern weicht beträchtlich von jener der Frauen ab. Hier trifft die Un-
gleichverteilung, welche sich hinsichtlich der berufshierarchischen Position im Vergleich 
mit Frauen insgesamt zeigt, auch im Bereich der Teilzeitbeschäftigung zu. Allerdings sind 
auch bei Männern Hilfstätigkeiten mit 13,6% an allen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen 
im Vergleich zu der entsprechenden Zahl für abhängige Beschäftigung insgesamt (6,7%) 
überrepräsentiert. Überrepräsentiert sind jedoch auch wissenschaftliche Tätigkeiten sowie 
technische und gleichrangige nichttechnische Berufe (mittlere Qualifikation). In den 
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Handwerks- und verwandten Berufen ist Teilzeitbeschäftigung hingegen weniger weit 
verbreitet, als es die berufliche Aufgliederung insgesamt erwarten ließe. Zwar weist auch 
bei Männern die Berufsobergruppe „Hilfskräfte“ mit 6,5% die höchste Teilzeitquote – die 
jedoch um ein vielfaches niedriger ist als jene bei Frauen - auf. Danach folgt aber bereits 
die Wissenschaft mit 5,1%.  

Tabelle 33: Unselbständig beschäftigte Männer, gesamt und teilzeitbeschäftig-
te, nach beruflicher Positionierung 

Berufsgruppe Männer 
 Unselbständig Erwerbs-

tätige Insgesamt 
Unselbständig Erwerbs-
tätige Teilzeit 

Teilzeitquote 

 in 1.000 in % in 1.000 in %  

Angehörige gesetzgebender Körperschaften, 
leitende Verwaltungsbedienstete, Führungskräf-
te in der Privatwirtschaft 

108,2 6,0 2,4 4,1 2,2 

Geschäfts(bereichs)leiter/in großer Unternehmen 101,2 5,6 1,9 3,3 1,9 

Wissenschafter/innen 141,7 7,8 7,2 12,4 5,1 
Physiker/in, Mathematiker/in, Ingenieurwissenschaf-
ter/in 

27,2 1,5 0,8 1,4 2,8 

Biowissenschafter/in, Mediziner/in 9,6 0,5 0,3 0,5 3,2 
Wissenschaftliche Lehrkraft 43,8 2,4 1,7 2,9 3,8 
Sonstige Wissenschafter/in und verwandter Beruf 61,1 3,4 4,5 7,7 7,3 

Techniker/innen und gleichrangige nichttechni-
sche Berufe 

243,6 13,4 12,2 21,0 5,0 

Technische Fachkraft 132,2 7,3 5,0 8,6 3,8 
Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkraft 17,4 1,0 1,1 1,9 6,2 
Nicht-wissenschaftliche Lehrkraft 6,9 0,4 0,9 1,5 12,6 
Sonstige Fachkraft (mittlere Qualifikationsebene) 87,2 4,8 5,1 8,8 5,8 

Bürokräfte, kaufmännische Angestellte 168,5 9,3 5,9 10,2 3,5 
Büroangestellte/r ohne Kundenkontakt 108,4 6,0 4,1 7,1 3,8 
Büroangestellte/r mit Kundenkontakt 60,1 3,3 1,8 3,1 3,0 

Dienstleistungsberufe, Verkäufer/innen in Ge-
schäften und auf Märkten 

165,9 9,1 7,5 12,9 4,5 

Personenbezogener Dienstleistungsberuf und Si-
cherheitsdienstleistung 

93,9 5,2 3,0 5,2 3,2 

Modell, Verkäufer/in, Vorführer/in 72,0 4,0 4,4 7,6 6,1 

Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei 16,6 0,9 0,7 1,2 4,1 

Handwerks- und verwandte Berufe 597,9 32,9 10,2 17,6 1,7 
Metallarbeiter/in, Mechaniker/in und verwandter Be-
ruf 

243,7 13,4 3,7 6,4 1,5 

Präzisionsarbeiter/in, Kunsthandwerker/in, Dru-
cker/in u. ä. 

25,2 1,4 0,2 0,3 0,8 

Sonstiger Handwerks- und verwandter Beruf 84,4 4,6 1,7 2,9 2 

Anlagen- und Maschinenbediener/in, Montie-
rer/innen 

252,1 13,9 5,3 9,1 2,1 

Maschinenbediener/in und Montierer/in 63,0 3,5 1,1 1,9 1,8 

Hilfskräfte 121,3 6,7 7,9 13,6 6,5 
Verkaufs- und Dienstleistungskraft 53,1 2,9 5,4 9,3 10,2 
Hilfsarbeiter/in in Bergbau, Bau-, Verarbeitendem 
Gewerbe und Transportwesen 

62,2 3,4 2,0 3,4 3,2 

Insgesamt 1815,8 100,0 59,3 100,0 3,2 

Quelle: Mikrozensus 2000 (LFK); eigene Berechnungen, Rundungsfehler können auftreten. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Konzentration von Teilzeitbeschäftigung auf Beru-
fe eher niedriger Qualifikation (insbesondere bei Frauen) durch deren jeweilige Qualifika-
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tion bzw. ihren formalen Bildungsabschluss mitverschuldet ist. Daten aus dem Mikrozen-
sus zeigen, dass die Überrepräsentierung von vergleichsweise weniger qualifizierten Tä-
tigkeiten im Bereich der Teilzeitbeschäftigung nicht ausschließlich aus relativ niedrigeren 
Formalqualifikationen der teilzeitbeschäftigten Personen erklärt werden kann. Der Anteil 
der Pflichtschulabsolventen/innen an den Teilzeitbeschäftigten liegt nur unwesentlich ü-
ber jenem bei den Vollzeitbeschäftigten. Bei Männern haben Teilzeitbeschäftigte zudem 
überproportional häufig eine postsekundäre Ausbildung vorzuweisen. Im Geschlechter-
vergleich ist die ungünstigere berufshierarchische Positionierung von Frauen, wenn über-
haupt, nur zu einem geringen Teil über eine geringere Formalqualifikation zu erklären. 
Insgesamt deuten diese Daten im Konnex mit den oben angeschnittenen Befunden zur 
berufshierarchischen Positionierung von Teilzeitbeschäftigten in die Richtung, dass Teil-
zeitbeschäftigte für die durch sie ausgeübten Tätigkeiten – gerade im Vergleich mit Voll-
zeitbeschäftigten – häufig überqualifiziert sein dürften. Dies gilt insbesondere für Frauen. 
Dass Frauen im Rahmen unserer Untersuchung dennoch in etwa im gleichen Ausmaß wie 
Männer angeben, dass die momentane Tätigkeit ihrer Qualifikation entspricht, mag damit 
zusammenhängen, dass es geschlechtsspezifisch unterschiedliche Muster der Selbstein-
schätzung gibt. 

Tabelle 34: Voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Erwerbstätige nach höchstem abge-
schlossenen Bildungsgrad 

 Männer  Frauen  
 in %  in %  
Bildung Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit 
Pflichtschule 18,2 24,5 24,9 27,9 
Lehre 50,9 31,4 30,9 34,9 
Fachschule 7,6 5,8 15,1 15,6 
Höhere Schule 14,0 24,6 18,2 15,9 
Hochschulverwandte Lehr-
anstalt 

1,4 2,1 4,1 1,4 

Hochschule 7,8 11,6 6,8 4,2 
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: ÖSTAT Mikrozensus 1999, eigene Berechnungen. 

Teilzeitarbeitsplätze sind entsprechend der oben dargestellten Daten im Vergleich zu Voll-
zeitarbeitsplätzen weit überdurchschnittlich häufig mit einer vergleichsweise geringen be-
rufshierarchischen Positionierung ausgestattet. Dies trifft zu, obwohl die Formalqualifika-
tionen von Teilzeitbeschäftigten nicht generell wesentlich niedriger sind als jene von Voll-
zeitbeschäftigten, bei Männern häufig sogar höher. Dieser Befund deckt sich mit den in 
Kapitel 3 dargestellten segmentationstheoretisch fundierten Überlegungen, wonach die 
Chancenverteilung auf Arbeitsmärkten nicht nur über das Humankapital der Erwerbstäti-
gen zu erklären ist. Vielmehr zeigen sich Strukturierungen am Arbeitsmarkt, deren Ursa-
che auch in spezifischen betriebswirtschaftlichen Kalkülen und Rollenzuschreibungen lie-
gen, die unabhängig von den tatsächlichen persönlichen formal-qualifikatorischen Eigen-
schaften der jeweiligen Arbeitnehmer/innen erfolgen. 
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IV. Einkommen und Löhne von Teilzeitbeschäftigten 

Da die Frage der Einkommen nicht im Mittelpunkt der von uns durchgeführten Erhebung 
stand, beziehen sich die Angaben zu der Einkommensdimension von Teilzeitbeschäfti-
gung hauptsächlich auf eine sekundärstatistische Auswertung anderer Quellen bzw. einer 
Literaturanalyse. Es kann festgehalten werden, dass innerhalb der einschlägigen Literatur 
häufig konstatiert wird, dass Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse im Hinblick auf die jewei-
ligen Einkommen im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen schlechter gestellt 
sind. Dies nicht nur aus dem Grund, dass die Einkommen entsprechend der kürzeren Ar-
beitszeit vergleichsweise niedriger ausfallen. Vielmehr werden die entsprechenden Jobs 
geringer bewertet, d.h. sie gehen mit entsprechend niedrigeren Stundenverdiensten ein-
her.  

Einschlägige Datenauswertungen zeigen, dass dies in Österreich im innergeschlechtlichen 
Vergleich de facto jedoch nur bedingt zutrifft. Bei Frauen sind entsprechend der Ver-
dienststrukturerhebung, welche von Statistik Austria durchgeführt wird, die Bruttostun-
denverdienste in fast allen (hier enthaltenen) Berufsgruppen bei Teilzeitbeschäftigten 
etwas höher als bei Vollzeitbeschäftigten. Eine wesentliche Ausnahme stellt jedoch die 
Gruppe der Führungskräfte dar. Hier liegt der mittlere Bruttostundenverdienst für Voll-
zeitbeschäftigte bei öS 206, für Teilzeitbeschäftigte bei 146 öS. Bei Männern weisen Voll-
zeitbeschäftigte aller Berufsgruppen einen höheren Bruttostundenverdienst auf als die 
Teilzeitbeschäftigten der jeweiligen Berufsgruppe. Besonders eklatant sind die Unter-
schiede hier wiederum in hoch und sehr hoch qualifizierten Tätigkeiten bzw. insbesondere 
bei Führungskräften. Obwohl Teilzeitbeschäftigung bei Männern aller Berufsgruppen zu 
einer merklichen Verringerung des Bruttostundenverdienstes führt, verdienen diese in 
fast allen Berufsgruppen bei Teilzeitbeschäftigung noch immer deutlich mehr als Frauen. 
Die einzige Ausnahme stellt hier – gemessen am Median – die Berufskategorie ‚hochqua-
lifiziertes Personal‘ dar. Insgesamt ist die Diskrepanz der Stundenverdienste zwischen 
Männern und Frauen bei Teilzeitbeschäftigung jedoch geringer als bei Vollzeitbeschäfti-
gung. Vollzeitbeschäftigte Frauen (hier definiert als Beschäftigung mit 30 und mehr 
Stunden wöchentlicher Arbeitszeit) verdienen im Mittel über 20% weniger als vollzeitbe-
schäftigte Männer. Bei Teilzeitbeschäftigung beträgt die Einkommensdiskrepanz auf Stun-
denbasis in etwa 13%. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Bruttostundenver-
dienste hier nach Geschlechtern getrennt ausgewiesen werden. Analysiert man Männer 
und Frauen gemeinsam, so betragen die Bruttostundenverdienste bei Teilzeitbeschäfti-
gung im Mittel 80,5% der Bruttostundenverdienste auf Vollzeitarbeitsplätzen. 
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Tabelle 35: Voll- und teilzeitbeschäftigte Personen* und ihr Stundenver-
dienst** nach Beruf und Geschlecht 1996 

Berufsgruppe  Frauen      
  Vollzeit (30 Wochenstunden und mehr) Teilzeit (weniger als 30 Wochenstunden) 
  in 1.000 in % Bruttostunden-

verdienst (Medi-
an) in Schilling 

In 1.000 in % Bruttostunden-
verdienst (Medi-
an) in Schilling 

Führungskräfte 6,3 1,3 206 0,5 0,4 148 
Hochqualifiziertes Personal 2,9 0,6 199 0,5 0,4 269 
Gehob. Technisches/medizi-
nisches Personal 

6,6 1,4 132 0,5 0,4 165 

Gehobenes Dienstleistungsperso-
nal 

22,3 4,7 149 1,8 1,5 155 

Verwaltungs- und Büropersonal 165,6 35,2 124 28,3 23,3 132 
Einfaches Dienstleistungspersonal 108,2 23 84 38,3 31,5 97 
Handwerkliches Personal mit 
Lehre 

35,5 7,5 85 3,7 3,0 94 

Anlagenbediener/innen 31 6,6 97 1,4 1,2 103 
Hilfsarbeitskräfte 92 19,6 85 46,7 38,4 88 

Insgesamt  470,4 100 98 121,7 100 100 
Berufsgruppe  Männer      
  Vollzeit (30 Wochenstunden und mehr) Teilzeit (weniger als 30 Wochenstunden) 
  in 1.000 in % Bruttostunden-

verdienst (Medi-
an) in Schilling 

In 1.000 in % Bruttostunden-
verdienst (Medi-
an) in Schilling 

Führungskräfte 36,3 3,2 292 0,6 5,5 196 
Hochqualifiziertes Personal 16,9 1,5 238 0,3 2,8 178 
Gehob. Technisches/medizin-
isches Personal 

76,7 6,7 193 1,0 9,2 215 

Gehobenes Dienstleistungsperso-
nal 

64,2 5,6 199 0,4 3,7 158 

Verwaltungs- und Büropersonal 106,2 9,3 148 1,2 11 126 
Einfaches Dienstleistungspersonal 76,1 6,7 102 2,1 19,3 95 
Handwerkliches Personal mit 
Lehre 

457,8 40,1 120 1,9 17,4 116 

Anlagenbediener/innen 159,4 14 119 0,4 3,7 103 
Hilfsarbeitskräfte 148,9 13 105 3,0 27,5 91 
Insgesamt  1142,5 100 125 10,9 100 115 

* Ausschließlich Standardbeschäftigungsverhältnisse (voll sozialversicherungspflichtig). Keine ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. 

** Stundenlöhne im marktorientierten Sektor. Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten wurden 
nicht berücksichtigt. 

Quelle/Datenbasis: Verdienststrukturerhebung; Stand Jänner 1999; in: Gregoritsch et al. 2000: 44. 

 

Dabei hat das Faktum der Teilzeitbeschäftigung bei Frauen insgesamt im Vergleich zu 
Vollzeitbeschäftigung offensichtlich relativ geringe Auswirkungen darauf, in welche Ein-
kommensklasse (Stundenverdienste) eine so beschäftigte Person fällt. Dies gilt jedenfalls 
betreffend des obersten Einkommensdeziles (die obersten 10% der Bruttostundenver-
dienste der Frauen) und des untersten Einkommensquintils (die untersten 20% der Brut-
tostundenverdienste). Die jeweiligen Verteilungen auf diese beiden Einkommensgruppen 
sind bei Frauen bei Voll- und Teilzeitarbeit in etwa gleich: 10,5% der Vollzeitbeschäftig-
ten und 8,1% der Teilzeitbeschäftigten liegen im Bereich der höchsten Bruttostundenver-
dienste (höchstes Einkommensdezil). Zugleich weisen 20,4% der weiblichen Vollzeitbe-
schäftigten und 18,5% der weiblichen Teilzeitbeschäftigten Bruttostundenverdienste auf, 
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die in die unterste Verdienstklasse fallen (unterstes Einkommensquintil). Anders die Situ-
ation bei Männern: Hier sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im obersten Einkommens-
dezil (die obersten 10% der Bruttostundenverdienste der Männer), insbesondere aber im 
untersten Einkommensquintil, im Vergleich zu Vollzeitarbeit deutlich überrepräsentiert. 
Hier gibt es also bei Teilzeitbeschäftigung eine stärkere Ausdifferenzierung in hoch bzw. 
niedrig entlohnte Jobs, als dies bei Vollzeiterwerbstätigkeit der Fall ist. 

Tabelle 36: Voll- und teilzeitbeschäftigte Personen* nach Geschlecht: einkom-
mensstärkste 10% und einkommensschwächste 20%, Bruttostun-
denverdienste** 1996, Verteilung 

 Frauen Männer  Frauen Männer 
 in 1.000 in 1.000  in 1.000 in 1.000 
Vollzeitbeschäftigte 470,4 1142,3 Teilzeitbeschäftigte 121,8 10,7 
Davon in einkommensstärksten 
10% 

49,4 113,4 Davon in einkommensstärksten 
10% 

9,9 1,9 

Davon in einkommens-
schwächsten 20% 

95,9 227,4 Davon in einkommens-
schwächsten 20% 

22,5 3,2 

 Frauen Männer  Frauen Männer 
 in % in %  in % in % 
Vollzeitbeschäftigte 100 100 Teilzeitbeschäftigte 100 100 
Davon in einkommensstärksten 
10% 

10,5 9,9 Davon in einkommensstärksten 
10% 

8,1 17,8 

Davon in einkommens-
schwächsten 20% 

20,4 19,9 Davon in einkommens-
schwächsten 20% 

18,5 29,9 

* Ausschließlich Standardbeschäftigungsverhältnisse (voll sozialversicherungspflichtig). Keine ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. 

** Stundenlöhne im marktorientierten Sektor. Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten wurden 
nicht berücksichtigt.  

Quelle/Datenbasis: Verdienststrukturerhebung; Stand Jänner 1999; in: Gregoritsch et al. 2000: 44ff.; 
eigene Berechnungen. 

 

Diese Daten, welche lediglich Stundenverdienste zum Inhalt haben, geben freilich keine 
Information über die tatsächliche Einkommenssituation der jeweils Teilzeitbeschäftigten, 
welche neben dem Stundenverdienst auch von der jeweiligen entlohnten Arbeitszeit ab-
hängt.  

Die Höhe der monatlichen Nettoerwerbseinkommen von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftig-
ten28 kann den Daten des ECHP entnommen werden (vgl. ECHP 2000). Da in erster Linie 
Frauen auf Teilzeitarbeitsplätzen zu finden sind, ist bei der Interpretation der nachfolgen-
den Tabelle zu berücksichtigen, dass die Gruppe der Männer entsprechend gering besetzt 
ist. Es zeigt sich jedenfalls, dass der überwiegende Anteil der Teilzeitbeschäftigten Netto-
erwerbseinkommen von maximal bis zu 10.000 öS (rund 730 Euro) monatlich erzielt. 

                                          

28 Teilzeitbeschäftigung definiert als Beschäftigung mit einer Arbeitszeit bis zu 35 Wochenstunden, mindestens 
jedoch eine Stunde Erwerbstätigkeit. 
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Tabelle 37: Unselbständig Beschäftigte: Monatliches Nettoerwerbseinkommen 
in öS (ohne Sonderzahlungen) nach Form der Erwerbsbeteiligung 
und Geschlecht 1997 

Nettoeinkommen Insgesamt Vollzeitbeschäftigt Teilzeitbeschäftigt 

 Frauen (%) Männer (%) Frauen (%) Männer (%) Frauen (%) Männer (%) 

bis 5.000 6 1* 1* 0* 17 22* 

5.001–10.000 30 3* 15 2* 55 25* 

10.001–15.000 37 32 48 33 16 10* 

15.001–20.000 18 34 24 35 7* 20* 

20.001–25.000 6 17 9 17 4* 18* 

mehr als 25.001  2 13 3* 14 1* 6* 

gesamt 100 100 100 100 100 100 

* Geringe absolute Besetzung der Gruppe.  

Quelle: ECHP 

Gerade 12% der teilzeitbeschäftigten Frauen verdienen mehr als 15.000 öS (rund 1.090 
Euro) monatlich netto. Bei teilzeitbeschäftigten Männern beträgt der entsprechende An-
teil nach diesen Daten immerhin 44%. 

Neben der absoluten Höhe eines Teilzeiteinkommens – vor allem auch im Hinblick darauf, 
ob aus diesem eine eigenständige Existenzsicherung bestritten werden kann – stellt auch 
der Anteil des Teilzeiteinkommens am gesamten Haushaltseinkommen aus gleichstel-
lungspolitischer Perspektive eine wichtige Kennzahl dar. Bei der empirischen Erhebung zu 
vorliegender Studie nannten fast 40% der befragten vollzeitbeschäftigten Frauen, dass 
ihr Einkommen rund die Hälfte des Haushaltseinkommens ausmacht, während dieser An-
teil bei den teilzeitbeschäftigten Frauen nur mehr rund 15% betrug. Hier entfielen die 
häufigsten Antworten mit jeweils rund 25% der Nennungen auf „ein Viertel“ bzw. „ein 
Drittel“ des Haushaltseinkommens. 

 

V. Arbeits- und sozialrechtliche Absicherung von Teilzeitbeschäf-
tigten 

Die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung von Arbeitsverhältnissen, die in der einen 
oder anderen Art vom Normalarbeitsverhältnis abweichen, kann grundsätzlich aus zwei 
unterschiedlichen Perspektiven diskutiert werden. Die eine beschäftigt sich mit den quan-
titativen Steuerungseffekten der entsprechenden Regelungen, die andere mit den quali-
tativen (vgl. Fink 2000). 

Die direkte politische Steuerbarkeit von Umfang und Verbreitung von Teilzeitbeschäfti-
gung und anderer traditionell als „atypisch“ bezeichneter Erwerbsformen durch arbeits- 
und sozialrechtliche Anreize ist, so wird vielfach konstatiert – insbesondere aus internati-
onal vergleichender Perspektive – eine nur begrenzte (vgl. z.B. auch Walwei 1995a: 200; 
Oschmiansky/Schmid 2000, 37ff; Hoffmann/Walwei 1998). Das Verständnis, dass die 
Verbreitung solcher Beschäftigungsformen mit rechtlichen Instrumentarien umfassend 
und abschließend gesteuert werden kann, kommt aus dieser Sicht vor dem Hintergrund 
eines fundamentalen Wandels der Arbeitsgesellschaft einer Steuerungsillusion gleich. De-
ren relative und absolute Verbreitung ist nämlich nicht allein durch die „spezifischen Re-
gulierungen bzw. die relative Höhe der finanziellen Anreize zu erklären“ (Dingeldey 1998: 
869).  
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Die nur bedingte direkte Steuerbarkeit der Verbreitung von Beschäftigungsverhältnissen, 
die vom Normalarbeitsverhältnis mehr oder minder abweichen, hat ihre Ursache neben 
insgesamt gewandelten Arbeitsorganisationskonzepten und Motivlagen in einer Reihe von 
strukturell intervenierenden Variablen, von denen hier nur die wichtigsten genannt wer-
den sollen:  

 Von Bedeutung erscheint erstens die allgemeine Arbeitsmarktsituation bzw. der von 
dieser abhängige Druck gegenüber Arbeitnehmer/innen, eine vom Normalarbeitsver-
hältnis abweichende Erwerbsform als „zweitbeste“ Lösung zu akzeptieren (vgl. z.B. 
Oschmiansky/Schmid 2000: 38-40; Hoffmann/Walwei 1998).  

 Von Bedeutung ist weiters die Beschäftigungsstruktur nach Branchen, wobei der 
quantitativen Bedeutung des Dienstleistungssektors (insbesondere betreffend Teil-
zeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäftigung) ein nicht unwesentlicher Einfluss 
zugeschrieben wird (vgl. z.B. Oschmiansky/Schmid 2000: 37; Dingeldey 1998: 870; 
De Griep et al. 1998; krit. Hoffmann/Walwei 1998). 

 Die Unternehmensstruktur kann dahingehend eine Rolle spielen, dass insbesondere 
neue kleine und mittlere Unternehmen mit gering ausgeprägten internen Teilarbeits-
märkten ein gesteigertes Interesse an flexibel einsetzbaren Arbeitskräften haben (vgl. 
z.B. Oschmiansky/Schmid 2000: 37). 

 Die Erwerbsbeteiligung von Frauen kann die Verbreitung insbesondere von Teilzeitbe-
schäftigung ebenfalls beeinflussen. Allerdings zeigen international vergleichende Ana-
lysen, dass die Reichweite dieses Erklärungsansatzes eine sehr begrenzte ist (vgl. 
Hoffmann/Walwei 1998). Die Erwerbsquote von Frauen und die Gesamtteilzeitbe-
schäftigungsquote von Frauen weisen aus einer international vergleichenden Perspek-
tive eine relativ geringe Korrelation auf.  

 Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die allgemeine Wertorientierung gegen-
über der (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit von Frauen im allgemeinen und von Müttern im 
besonderen (vgl. z.B. Pfau-Effinger 1998). 

 Die geringe Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung in vielen südeuropäischen Ländern 
kann unter anderem auf das zum Teil sehr niedrige Lohnniveau und die Notwendigkeit 
eines zweiten vollen Einkommens zur Hebung des Familieneinkommens zurückgeführt 
werden (vgl. Fink 1999c: 289). Einen Einfluss auf die Verbreitung von Teil-
zeitbeschäftigung hat demnach auch das generelle um die jeweiligen Lebenshaltungs-
kosten bereinigte Lohnniveau. 

 

Trotz dieser intervenierenden Variablen ist dennoch davon auszugehen, dass die jeweili-
ge Ausgestaltung der im Einzelfall geltenden sozial- und arbeitsrechtlichen Regelungen 
auf die Verbreitung von Arbeitsformen wie Teilzeitbeschäftigung nicht ohne Einfluss 
bleibt. Solche Regelungen modifizieren das Kosten-Nutzen-Verhältnis von sogenannter 
atypischer Beschäftigung (insbesondere im Vergleich zum Normalarbeitsverhältnis) auf 
Arbeitnehmer/innen- und Arbeitgeber/innenseite. Während eine breite arbeits- und sozi-
alrechtliche Einbindung die Akzeptanz solcher Beschäftigung auf Arbeitnehmer/innen-
seite, jedenfalls zumindest in der mittelfristigen Perspektive, erhöhen sollte, senken sol-
che Maßnahmen die „Einsparungspotentiale“, welche auf Arbeitgeber/innenseite mit sol-
chen Erwerbsverhältnissen einhergehen (vgl. z.B. Dingeldey 1998; Smith et al. 1998; 
47ff; Oschmiansky/Schmid 2000: 37-38; Hoffmann/Walwei 1998; Fagan et al. 1999).  
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Für Teilzeitarbeit (im engeren Sinn29) in Österreich kann konstatiert werden, dass auf 
Arbeitgeber/innenseite auf Grund einer weitgehenden arbeits- und sozialrechtlichen 
Gleichstellung mit dem Normalarbeitsverhältnis (Kündigungsschutz, kollektivvertragliche 
Erfassung, Lohnnebenkosten im Bereich der Sozialversicherung) nur im Hinblick auf zwei 
Punkte Anreize bestehen können, Teilzeitbeschäftigung auf Grund von fiskalischen Ein-
sparungspotentialen zu forcieren, die sich direkt aus dem Arbeits- und/oder Sozialrecht 
ergeben. Der eine ist dabei jener, dass teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen (wenn 
nicht eine anders lautende Betriebsvereinbarung existiert) nur dann einen Anspruch auf 
Überstundenzuschläge haben, wenn die jeweils übliche Regelarbeitszeit erreicht wurde. 
Eine andere einschlägige Anreizfunktion konstituiert das Sozialrecht. Für besonders kurze 
Teilzeitbeschäftigung in Form von sogenannter geringfügiger Beschäftigung fallen (trotz 
einer 1998 vollzogenen partiellen Integration in die Sozialversicherungspflicht) niedrigere 
Sozialversicherungsbeiträge an als für Vollzeitbeschäftigte bzw. für Teilzeitbeschäftigte, 
deren Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze liegt. Von dieser Regelung geht ein 
Steuerungsimpuls aus, der nicht in Richtung Forcierung qualifizierter bzw. qualitativ 
hochwertiger Teilzeitbeschäftigung geht. Aus der untenstehenden Tabelle wird deutlich, 
dass die (nach wie vor lückenhafte) Integration geringfügiger Beschäftigung ins ASVG im 
Jahr 1998 das Wachstum dieser Beschäftigung nur bedingt abgebremst hat. 

                                          
29 Gemeint ist damit Teilzeitarbeit im Rahmen einer unbefristeten abhängigen Beschäftigung. Abweichende und 

anders zu bewertende Fälle wären Teilzeitarbeit im Rahmen einer befristeten Beschäftigung, eines Freien 
Dienstvertrages, im Rahmen von Leiharbeit oder einer sogenannten Scheinselbständigkeit. 
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Tabelle 38: Veränderung geringfügiger Beschäftigung im Jahresvergleich 
(in %); Stichtagsdaten 

Geringfügig Beschäftigte 
Veränderung gegenüber Vorjahr (%) 

1995 1996 1997 1998 1999* 2000 2001

insgesamt 9,5 11,9 10,1 2,7 8,6 2,9 3,8

nur geringfügig beschäftigt 7,3 13,6 7,9 10,8 22,8 -1,3 5,9

eine Beschäftigung 7,3 13,3 7,6 11 23 -1,1 6,1

2 oder mehrere Beschäftigungen 7 21,2 14,3 6,2 17,6 -5,6 1

mit anderem Versicherungsverhältnis: 11,4 10,5 11,8 -3,4 -3,9 7,7 1,7

Erwerbstätigkeit 14,2 10,7 9,6 -3,4 3 -3,9 -0,7

Eigenpension 13,2 5,5 7,8 0,7 6,6 6,1 5,9

Leistung aus Arbeitslosenversicherung 2,2 18,1 23,9 -8,7 -35,6 55 1,3

Leistung aus Krankenversicherung 16,7 -1,2 7,3 17,4 32,4 5,9 6,1

mehrere andere Versicherungsverhältnisse 4,2 9,1 -5,1 -5,9 -1,9 20,2 -1,5

In Tsd. 
Männer und Frauen 

1995 1996 1997 1998 1999* 2000 2001

insgesamt 128.389 143.619 158.121 162.452 176.373 181.487 188.451

nur geringfügig beschäftigt 55.991 63.624 68.662 76.056 93.383 92.142 97.595

Mit anderem Versicherungsverhältnis*: 72.398 79.995 89.459 86.396 82.990 89.345 90.856

Frauen 
insgesamt   
nur geringfügig beschäftigt 93.479 103.310 115.113 117.510 127.543 131.094 136.182

mit anderem Versicherungsverhältnis*: 47.060 51.621 56.746 62.104 74.153 73.625 77.790

* Daten für 1999 ohne Notstandshilfe- und Sondernotstandshilfebezieher/innen: Die Zahl der Per-
sonen, die neben einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung geringfügig beschäftigt sind, fällt 
deshalb für 1999 vergleichsweise gering aus. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; veröffentlicht in: Statistische 
Nachrichten, diverse Nummern. 

Umfang und Verbreitung von Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeit und deren nur be-
dingte direkte Steuerbarkeit stellen nur den einen Aspekt der sozial- und arbeitsrechtli-
chen Regulierung dar. Der andere ist jener der politischen Gestaltung der qualitativen 
Ausformung solcher Erwerbsverhältnisse und der mit ihnen verbundenen sozialen Impli-
kationen (vgl. z.B. Tálos 1999; Tálos/Fink 2000; Keller/Seifert 2000; Klammer 1998; 
2000). Aktionsfelder einer qualitativen Steuerung sind  

-   das direkt anwendbare Arbeitsrecht,  

-   das jeweilige Sozialrecht  

sowie die mittelbare Gestaltung der jeweiligen relevanten Rahmenbedingungen (Kon-
textsteuerung).  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Teilzeitbeschäftigung insgesamt. Sie ge-
hen von der Überlegung aus, dass es zur Förderung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung 
notwendig ist, grundlegende arbeits- und sozialrechtliche Standards für Teilzeitbeschäfti-
gung generell zu sichern. 

Bei einer qualitativen arbeitsrechtlichen Regulierung von (auch sogenannten atypischen) 
Beschäftigungsverhältnissen geht es unter anderem darum, eine Balance zwischen Effi-
zienz und Gerechtigkeit (vgl. Schömann et al. 1998: 166) zu finden. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass arbeitsrechtliche Normen wegen ungleicher Ausgangsbedingungen hin-
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sichtlich der Ausstattung mit Ressourcen auf Arbeitgeber/innen- bzw. Arbeitnehmer/in-
nenseite häufig erst die Voraussetzungen für faire Vertragsverhandlungen schaffen (vgl. 
z.B. Oschimiansky/Schmid 2000: 3; Büchtemann/Walwei 1996: 652-665; Keller/Seifert 
1995: 241). Für solche Regelungen sprechen zum anderen auch Argumente betreffend 
die Problematik von betrieblich verursachten, aber gegebenenfalls gesamtgesellschaftlich 
zu tragenden Externalitäten. Des weiteren können kurzfristig betriebswirtschaftlich effi-
zient erscheinende Entscheidungen längerfristig und gesamtwirtschaftlich suboptimal 
sein. 

Wesentliche Zielkategorien sind in diesem Zusammenhang Einkommen, Beschäftigungs-
sicherheit sowie diverse andere Punkte der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen inkl. 
betrieblicher und überbetrieblicher Vertretungs- und Mitbestimmungsrechte (vgl. z.B. 
Tálos 1999: 453ff; Keller/Seifert 1995: 245; Klammer 1998, 2000; Keller/Seifert 2000; 
Hoffmann/Walwei 1998). 

Keller/Seifert (1995, 343) haben betreffend arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen quasi 
als „Leitlinie“ vorgeschlagen, dass unteilbare arbeitsrechtliche Vorschriften auch für Be-
schäftigte Geltung haben sollten, die keinem Normalarbeitsverhältnis nachgehen, bzw. 
durch „Prekaritätsentschädigungen“ bzw. „Risikoentschädigungen“ abgelöst werden soll-
ten. Eine solche „Gleichstellung“ sagt freilich noch wenig über den Inhalt der einschlägi-
gen Regelungen aus. Etwa in Großbritannien bedeutet eine solche inhaltlich relativ wenig, 
weil ein Gutteil der Arbeitsbedingungen der „Normalarbeitnehmer/innen“ nicht allgemein 
oder nur sehr locker geregelt sind (vgl. z.B. Fink 1999a; Blanpain 1999: 27-30). In Län-
dern wie Österreich, wo eine insgesamt höhere Regelungsintensität gegeben ist, sind die 
Implikationen dagegen – zumindest betreffend bestimmte Kategorien – weitergehende. 

Solche Maßnahmen der Integration in allgemeine grundlegende arbeitsrechtliche (gesetz-
liche und kollektivvertragliche) Regelungen sowie Gleichstellungsgebote bzw. Diskriminie-
rungsverbote existieren für Teilzeitbeschäftigung in vielen europäischen Ländern (ebenso 
für Leiharbeit und befristete Beschäftigung; vgl. Tálos 1999: 453). Teilzeitbeschäftigung 
und befristete Beschäftigung (nicht Leiharbeit) sind durch einschlägige Richtlinien im Sin-
ne eines Diskriminierungsverbotes nunmehr auch EU-gemeinschaftsrechtlich geregelt 
(siehe auch Kapitel 3.1.1).30 

Die faktische Wirksamkeit solcher Maßnahmen, die auf ein allgemeines Diskriminierungs-
verbot abstellen, ist betreffend die Einkommensdimension jedoch fraglich. Dies insbeson-
dere dann, wenn sich Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse überdurchschnittlich häufig in 
Niedriglohnbranchen, -berufen und -firmen finden (vgl. Rubery/Fagan 1998: 71ff; Klein 
1993: 16; Fagan et al. 1999: 64; Tam: 1998). Einen Ansatzpunkt stellen in diesem Zu-
sammenhang unter Umständen allgemeine branchenübergreifende Stundenmindestlohn-
regelungen mit einem möglichst breiten Anwendungsspektrum dar (vgl. Fagan et al. 
1999, 63). Solche gibt es z.B. in den Niederlanden (vgl. a.a.O.: 1999: 63). Zuletzt wurde 
eine ähnliche Regelung auch in Großbritannien eingeführt (vgl. Fink 1999a: 175). In Ös-
terreich gibt es eine vergleichbare Regelung bisher nicht; eine umfassende solidarische 
Lohnpolitik ist in Ansätzen zu beobachten. Zuletzt wurde eine solche auf breiterer Basis 
in den Jahren 1990 und 1992 umgesetzt.31 
                                          

30 Für Österreich siehe auch weiter unten, § 19d Abs. 6 Arbeitszeitgesetz. 

31 Zum Vorschlag der Festlegung eines brachenübergreifenden Mindeststundenlohnes wird auf Punkt 8 des Re-
gierungsprogramms vom März 2003 verwiesen (Arbeit und Soziales). Darin vertreten die Regierungsparteien 
die Auffassung, dass jedem/jeder Arbeitnehmer/in für Vollzeitarbeit ein Mindestlohn von 1000 €/Monat zu-
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Nicht gelöst ist mit einer solidarischen Lohnpolitik bzw. einer gesetzlichen oder kollektiv-
vertraglichen Regelung zu branchenübergreifenden Mindestlöhnen hinsichtlich der Ein-
kommensdimension die Problematik, dass Teilzeitbeschäftigung entsprechend der gerin-
geren Arbeitsstundenzahl grundsätzlich mit geringerem Einkommen verknüpft ist (vgl. 
Tálos 1999: 453f).  

Regelungen, die dieses Manko im Falle unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung auf dem Wege 
eines sozialstaatlich organisierten teilweisen Ersatzes des Einkommensentfalls partiell 
ausgleichen, finden sich beispielsweise in Belgien, Schweden oder Finnland (vgl. a.a.O.: 
454). 

Einer allgemeinen Regelung wesentlicher Teile der Arbeitsbedingungen (Vertretungs- und 
Mitbestimmungsrechte, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften, Urlaubsanspruch 
etc.) atypischer Beschäftigungsverhältnisse kommt hinsichtlich der Qualität atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse und hinsichtlich mit diesen verbundener sozialer Implikatio-
nen wesentliche Bedeutung zu (vgl. z.B. Tálos 1999: 458-459; Matthies et al.: 344ff). 
Teilzeitbeschäftigte sind diesbezüglich in Österreich Vollzeitbeschäftigten grundsätzlich 
gleichgestellt (mit Ausnahme der Überstundenabgeltung). Anders stellt sich die Situation 
insbesondere dann dar, wenn Teilzeitbeschäftigung zugleich mit anderen Formen soge-
nannter atypischer Beschäftigung auftritt (etwa im Fall Freier Dienstverträge oder bei 
Leiharbeit).  

Neben den oben genannten Kennzeichen der Arbeitsbedingungen werden häufig auch die 
Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen oder gleichwertige Aufstiegschancen genannt 
und diesbezüglich eine „Gleichstellung“ eingefordert (vgl. Keller/Seifert 1995, 243f; Tálos 
1999, 460). Dazu ist anzumerken, dass in § 19 d Abs. 6 Arbeitszeitgesetz ein ausdrückli-
ches Diskriminierungsverbot Teilzeitbeschäftigter enthalten ist. Danach dürfen teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer/innen wegen der Teilzeitarbeit gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
nicht benachteiligt werden, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigten eine unterschied-
liche Behandlung.  

Soweit der geschlechtsspezifische Aspekt berührt ist, ist weiters auf das Gleichbehand-
lungsgesetz für Frau und Mann im Arbeitsleben zu verweisen. Demnach darf auf Grund 
des Geschlechts im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis niemand diskriminiert 
werden. Benachteiligungen sind u.a. verboten  

- bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung auf betrieblicher Ebene, 

- beim beruflichen Aufstieg. 

Erfasst vom Begriff der Diskriminierung ist nicht nur die unmittelbare Diskriminierung, 
sondern auch die mittelbare Diskriminierung. Eine solche liegt vor, wenn eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Regelung oder Maßnahme an sich geschlechtsneutral ist, aber für 

                                                                                                                                  
stehen soll. Zur Erreichung dieses Ziels werden die Sozialpartner aufgefordert, entsprechende Bestimmungen 
in den Kollektivverträgen zu verankern. Von den o.a. Maßnahmen würden Arbeitnehmer/innen in Nied-
riglohnbranchen profitieren. Dadurch käme es auch zu einer Verbesserung der Einkommenssituation von 
Teilzeitbeschäftigten, da diese -laut vorliegender Studie - überdurchschnittlich in Niedriglohnbranchen be-
schäftigt sind. 

Zur Festlegung eines Mindeststundenlohns durch eine branchenübergreifende Regelung (Generalkollektivver-
trag) oder zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns gibt es verschiedene Auffassungen und Blickwin-
kel, z.B. hinsichtlich der Durchführbarkeit einerseits bzw. Fragen der Wirkung oder Wirksamkeit andererseits. 
(Anm. d. Red., Oktober 2003) 
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Personen des einen Geschlechts nachteiligere Wirkungen entfaltet als für Personen des 
anderen Geschlechts. 

Es besteht auf gesetzlicher Ebene also durchaus die Möglichkeit, sich gegen eine ge-
schlechtsspezifische Diskriminierung bei Weiterbildungsmaßnahmen und beim beruflichen 
Aufstieg zur Wehr zu setzen und die Herstellung eines diskriminierungsfreien Zustandes 
vor den Arbeits- und Sozialgerichten geltend zu machen.32 

Hinsichtlich Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen allgemein (ein Recht darauf be-
steht in der Regel auch für „Normalarbeitnehmer/innen“ nicht) oder Aufstiegschancen für 
Teilzeitbeschäftigte hat die gegebene Struktur der Teilzeitbeschäftigung Bedeutung: Jobs, 
die betrieblichen Randbelegschaften oder betriebsexternen sekundären Arbeitsmarktseg-
menten zuzurechnen sind, weisen per se, unabhängig von direkten arbeitsrechtlichen 
Regulierungen, diesbezüglich ungünstige Merkmale auf (vgl. z.B. Sengenberger 1987). 
Forderungen nach einer „Gleichstellung“ (vgl. Keller/Seifert 1995, 243f; Tálos 1999, 460) 
in den genannten Fragen, was immer diese bei der auch für „Normalarbeitnehmer/innen“ 
in diesem Zusammenhang zu konstatierenden Heterogenität bedeuten mag, sind dem-
nach eher als programmatische Forderungen oder als Aufgaben einer indirekten Kontext-
steuerung zu verstehen (z.B. Zugang zu öffentlichen Weiterbildungsmaßnahmen, Bera-
tung bei der betrieblichen Arbeitsorganisation, generelle Sensibilisierung für die Anliegen 
Teilzeitbeschäftigter etc.; vgl. Keller/Seifert 2000; O´Reilly/Spee 1997). 

Die Problematik diskontinuierlicher Beschäftigung dürfte insbesondere bei einer Überlage-
rung von Teilzeitarbeit mit anderen sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
verstärkt auftreten: Befristet Beschäftigte, Leiharbeitnehmer/innen, Personen, die „Arbeit 
auf Abruf“ praktizieren sowie arbeitnehmerähnliche Selbständige, die vielfach betriebli-
chen Randbelegschaften zuzurechnen sind, sind zusätzlich zur unter Umständen auch 
hier relevanten Einkommensproblematik mit jener der überdurchschnittlichen Instabilität 
und Diskontinuität der Beschäftigung konfrontiert (vgl. Tálos 1999: 454). Bei weitem 
nicht immer stellen solche Beschäftigungsverhältnisse eine Brücke in ein Normalarbeits-
verhältnis dar. Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit sind in Österreich wie 
auch international an besondere Auflagen gebunden oder mit Maximallaufzeiten belegt 
(vgl. Schömann et al. 1998: 160ff; Delsen 1995: 136-137, 140-141). Instrumente wie 
besondere „Prekaritätsentschädigungen“ (Abfindungen bei Vertragsende etc.), wie sie 
von Keller/Seifert (1995: 243, 246ff) vorgeschlagen wurden, finden sich auch im interna-
tionalen Vergleich nur äußerst sporadisch: Im EU-europäischen Vergleich in der einen 
oder anderen Form nur in Frankreich, Portugal und Spanien (vgl. Tálos 1999: 454). 

Auch hier wäre die arbeitsrechtliche Umsetzung von Forderungen nach einer umfassen-
den „Gleichstellung“ (vgl. Keller/Seifert 1995, 243f; Tálos 1999: 460) mit weitgehenden 
Implikationen verbunden. Eine uneingeschränkte arbeitsrechtliche Gleichstellung mit ei-
nem (umfassend regulierten) Normalarbeitsverhältnis würde unter Umständen quasi das 
„atypische“ an atypischen Beschäftigungsverhältnissen aufheben und einem Verbot der-

                                          

32 In diesem Zusammenhang wird auch auf die beiden Art. 13-Richtlinien hingewiesen: Richtlinie 2000/43/EG 
des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder ethnischen 
Herkunft sowie Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (verbietet Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung). Beide Richtlinien 
enthalten das Gebot der Gleichbehandlung bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung auf betrieblicher Ebe-
ne sowie beim beruflichen Aufstieg hinsichtlich der o.a. Tatbestände. Auch hier ist nicht nur die unmittelbare 
sondern auch die mittelbare Diskriminierung untersagt. (Anm. d. R.) 
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selben nahe kommen. Dies wäre exemplarisch dann der Fall, wenn „Freie Dienstverträge“ 
arbeitsrechtlich umfassend dem Normalarbeitsverhältnis angepasst würden. 

Wenn es insgesamt darum geht, „soziale Risiken“ abzusichern „und gleichzeitig Selbstbe-
stimmungsspielräume für die Beschäftigten zu gewährleisten, ohne jedoch den notwendi-
gen Flexibilisierungsbedarf der Betriebe zu blockieren“ (Keller/Seifert 1995: 244), kommt 
neben einer grundlegenden arbeitsrechtlichen Qualitätssicherung der sozialrechtlichen 
Absicherung von Teilzeitbeschäftigung wesentliche Bedeutung zu (vgl. z.B. Klammer 
1998; 2000; Tálos 1999, 442-447; Tálos/Fink 2000; Ginn/Arber 1998; Grimshaw/Rubery 
1998).  

Der internationale Vergleich zeigt eine grundsätzlich beträchtliche Heterogenität der Aus-
gestaltung sozialstaatlicher Sicherungssysteme. Wesentliche Unterscheidungskategorien 
sind dabei neben anderen jene des System- und Leistungszuganges, der Finanzierungs-
instrumente sowie des Leistungsniveaus. Gleichzeitig zeigen sich unterschiedliche Ge-
wichtungen betreffend die drei zentralen Versorgungsinstanzen Staat, Markt und Familie. 
Die existierenden Systeme bzw. Teilsysteme werden entlang dieser Kategorien dem Phä-
nomen zunehmender Teilzeitbeschäftigung, im Sinne einer möglichst umfassenden sozia-
len Sicherung der Betroffenen, in stark differierendem Ausmaß gerecht (vgl. Tálos 1999; 
Klammer 1998; 2000; Ginn/Arber 1998; Grimshaw/Rubery 1998).  

Das österreichische Modell der sozialen Sicherung33 zeichnet sich durch erwerbsarbeits-
orientierte und vorwiegend beitragsfinanzierte Systeme aus. Durch die Dominanz des 
Versicherungsprinzips wirken sich vergleichsweise niedrige und/oder diskontinuierliche 
Einkommen, aber auch nicht durchgängige Erwerbsbiographien, im Leistungsfall der Ten-
denz nach negativ aus (vgl. z.B. Grimshaw/Rubery 1998; Ginn/Arber 1998; Klammer 
2000: 315; Tálos/Fink 2000). Einem relativ hohen Schutzniveau für „Insider“, welche 
einem Normalarbeitsverhältnis nachgehen und eine ungebrochene Erwerbsbiographie 
aufweisen, steht, selbst bei gegebenem Systemzugang, eine problematische Situation 
betreffend die individuelle soziale Sicherung bei „Outsidern“, die diese Kriterien (unge-
brochene Erwerbsbiographie, Normalarbeitsverhältnis) nicht erfüllen, gegenüber.  

Arbeitslosenversicherung: 50% der ausbezahlten Arbeitslosengelder lagen im Jahr 2001 
unter 653 €/Monat. Bei Frauen betrug der entsprechende Wert 591 €, bei Männern 
727 €. Der Median der Notstandshilfebezüge betrug im Gesamtdurchschnitt 532 €. Im 
gleichen Jahr betrug der Richtsatz für die Ausgleichszulage in der Pensionsversicherung 
(umgerechnet auf zwölf Monate) 715 €. Große Teile der Arbeitslosengeld-, noch mehr der 
Notstandshilfebezieher/innen, haben somit ein Arbeitsloseneinkommen unter dem Aus-
gleichszulagenrichtsatz. Betroffen sind davon insbesondere Frauen. Neben anderem geht 
dies auch auf die bei Frauen weiter verbreitete Teilzeitbeschäftigung zurück (vgl. Wetzel 
2001).  

Daten aus dem Europäischen Haushaltspanel, wo Einkommen nach Haushaltsgröße und  
-zusammensetzung gewichtet werden, zeigen für Österreich: 38% der armutsgefährde-
ten Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 60 Jahren gehen einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
nach, weitere 13% üben eine Teilzeiterwerbstätigkeit aus, und ein knappes Fünftel ist im 
Haushalt beschäftigt.34 Das heißt, dass die Hälfte der armutsgefährdeten Bevölkerung im 

                                          

33 Vgl. dazu auch Kap. 8.1.2 Teilzeitmodelle. 

34 Der Rest verteilt sich auf die Kategorien "erwerbslos", "Pension" und "sonstiges". Quelle: ECHP (1997); eige-
ne Berechnungen. 
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Erwerbsalter einer Erwerbstätigkeit nachgeht und dennoch kein Pro-Kopf-Einkommen 
über der Armutsschwelle zur Verfügung steht. Teilzeitbeschäftigte sind in der Gruppe der 
erwerbstätigen Armutsgefährdeten überrepräsentiert.  

Pensionsversicherung: Lagen 2001 50% der Neuzuerkennungen aller Alterspensionen bei 
Männern über/unter 1.718 €, so bei Frauen über/unter 647 €35. Für diese Situation sind 
die zwei wichtigen Einflussfaktoren  die vergleichsweise weniger durchgängigen Erwerbs-
biographien von Frauen und vor allem die vergleichsweise niedrigeren Erwerbseinkom-
men. Unter anderem sind diese auch auf die größeren Teilzeitanteile an der Frauenbe-
schäftigung zurückzuführen. Bei zunehmender Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung 
könnte - je nach den damit verbundenen Einkommen - letzterer Faktor weiter an Bedeu-
tung für die Pensionshöhe gewinnen.  

Niedrige Einkommen, die in die Bemessungsgrundlage eingehen, wirken sich selbst bei 
relativ langer Versicherungsdauer bei der Pensionsberechnung klar ungünstig aus. Nied-
rige Teilzeiteinkommen, welche in die Bemessungsgrundlage eingehen, erhöhen demnach 
strukturell die Wahrscheinlichkeit für Einkommen im Alter, die für den Lebensunterhalt 
nicht ausreichend sind. Gleichzeitig ist das Alterssicherungssystem durch die Bedeutung 
von vom Partner/von der Partnerin abgeleiteten Ansprüchen an der Lebensform der Ehe 
orientiert (vgl. weiterführend Wetzel 2003). Pluriformisierung der Lebensformen (ables-
bar an einer Zunahme von Single-Haushalten, einer ansteigenden Zahl von Alleinerzie-
henden, zunehmenden Scheidungsziffern etc.) und Pluriformisierung der Arbeitsmärkte 
und Beschäftigungskarrieren weisen auf einen zunehmenden Handlungsbedarf in diesem 
Bereich hin.  

Anders ausgedrückt: Die in Österreich existierenden sozialstaatlichen Sicherungssysteme 
führen im Fall von Arbeitslosigkeit primär dann zu existenzsichernden Leistungen, wenn 
vorher relativ hohe Einkommen bezogen wurden (und damit in der Regel einer Vollzeit-
erwerbstätigkeit oder einer „langen“ Teilzeittätigkeit nachgegangen wurde). Im Fall der 
Alterspensionen müssen dazu nach der gegenwärtigen Rechtslage (Stand Ende 2002) 
zumindest 15 Jahre mit relativ hohen Einkommen und eine relativ durchgängige Erwerbs-
biographie vorliegen. Für die Bemessungsgrundlage werden die 15 „besten“ Jahre (mit 
den höchsten Beitragsgrundlagen) herangezogen. Etwaige niedrigere Teilzeiteinkommen 
aus anderen Jahren, die nicht in die Bemessungsgrundlage eingehen, wirken für sich ge-
nommen nicht verringernd auf die Pensionshöhe.36 

Generell gesehen, setzt das System der sozialen Absicherung auf Seiten der Arbeit-
nehmer/innen Incentives, die es wenig erstrebenswert erscheinen lassen, eine kürzere 
als die Normalarbeitszeit anzustreben. Dieser Effekt würde sich bei einer Ausweitung der 
Durchrechnungszeiträume in der Pensionsversicherung verstärken. (Abschluss dieses Ab-
schnitts: 2002) 

Alternative Modelle der sozialen Sicherung wären beispielsweise solche, die verstärkt 
(etwa an Wohnbürgerschaft orientierte) universelle Elemente der Absicherung aufweisen 
und in diesem Sinne durch „weitgehende Offenheit gegenüber veränderten Erwerbs- und 
Lebensformen“ (Klammer, 2000, 315) gekennzeichnet sind.  

                                          

35 Dabei lag der Median der Neuzuerkennungen bei Witwenpensionen 2001 mit 613 Euro nur geringfügig unter 
jenem aller Alterspensionen (647 Euro). 

36 Diese für Teilzeitbeschäftigung besonders relevante Regelung gilt für die Vergleichsberechnung aufgrund der 
Pensionsreform 2003 dauerhaft (Anm. d. R., Oktober 2003). 
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Die bisher diskutierten Regelungsbereiche beziehen sich auf Teilzeitbeschäftigungsver-
hältnisse insgesamt. Diese Überlegungen gehen davon aus, dass es zur Förderung von 
Teilzeitbeschäftigung mit Qualität notwendig ist, grundlegende arbeits- und sozialrechtli-
che Standards für Teilzeitbeschäftigung generell zu sichern. 

Qualifizierte Teilzeitbeschäftigung könnte insbesondere durch unterschiedliche Maßnah-
men der indirekten Kontextsteuerung forciert werden. Mit unterschiedlichen Punkten, die 
in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind (Bereitstellung entsprechender Kinderbe-
treuungseinrichtungen, gezielte Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung bei der betriebli-
chen Arbeitsorganisation etc.) beschäftigen sich auch die folgenden Kapitel des vorliegen-
den Berichtes. 

 

VI. Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und Privatleben 

Da Teilzeitbeschäftigung unter anderem unter dem Aspekt der besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben diskutiert wird, war es ein weiteres Ziel der empirischen Erhe-
bung, diesen Diskurs aus Sicht der Arbeitnehmenden und Unternehmen näher nachzu-
zeichnen bzw. generell den Hintergrund und das Umfeld näher zu analysieren, vor wel-
chem Teilzeit als Vereinbarungsstrategie diskutiert wird.  

Wie auch die bislang präsentierten Befragungsergebnisse bestätigen, wird Teilzeit von 
den Befragten als Strategie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wahrgenommen, ins-
besondere von bzw. für Frauen. Im Rahmen der Befragung wurde (neben Teilzeit) auch 
nach anderen Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarung von Beruf und Privatleben 
gefragt. 

Wie stellt sich die Situation aus Sicht der Arbeitnehmer/innen dar? Hier zeigt sich 
die große Bedeutung von Teilzeit: Weit mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer/innen nann-
ten auf die Frage, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie am Ar-
beitsplatz angeboten werden, „Teilzeit“ als die am häufigsten angebotene Erleichterung.  

Tabelle 39: Welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wer-
den am Arbeitsplatz angeboten? 

Sicht der Arbeitnehmer/innen

N= 1139 

Sicht der Unternehmen 

N= 150  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 

Gleitzeit 415 36,4% 81 54,0% 

Teilzeit 638 56,0% 118 78,7% 

Jobsharing 74 6,5% 30 20,0% 

Freie Diensteinteilung 305 26,8% 59 39,3% 

Änderung der Schichtdiensteinteilung 215 18,9% 42 28,0% 

Betriebskindergarten 130 11,4% 10 6,7% 

Telearbeitsplätze 105 9,1% 27 18,0% 

keine Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 255 22,4% 16 10,7% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1139 (Gesamtheit der Befragten ohne Berufsein-
steiger/innen und im Haushalt Tätige) und L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit - Betriebsbefra-
gung“; 2002; N= 150 (alle Unternehmen); Mehrfachnennungen möglich  

Aber auch die anderen Nennungen – allen voran Gleitzeit, Jobsharing, freie Diensteintei-
lung sowie Änderung der Schichtdiensteinteilung – betreffen vor allem arbeitszeitliche 
Möglichkeiten. Im Unterschied zur Teilzeit betreffen diese Modelle allerdings nicht die 
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Länge der Arbeitszeit, sondern vor allem die Lage, deren Abstimmungsmöglichkeit mit 
den Bedürfnissen der Beschäftigten die Vereinbarkeit individuell erleichtern soll. Betriebs-
kindergärten als betriebliche Lösung wurden hingegen nur von 11% der Befragten ge-
nannt.  

Dass es keine Maßnahmen im Betrieb zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben gibt, wird dezidiert von immerhin 255 Befragten, also 22%, angegeben (absolut und 
prozentuell häufiger von Männern). 

Aus Sicht der Arbeitgeber/innen wird ebenfalls vor allem „Teilzeit“ als Maßnahme, zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben angeboten: fast 80% der befragten 
Unternehmen nennen diese Option. Auch Gleitzeit wird von weit über der Hälfte der Un-
ternehmen genannt. Betriebskindergärten werden hingegen nur von 7% der Unterneh-
men angeboten und finden somit die wenigsten Nennungen. Immerhin 10% gaben auch 
an, überhaupt keine Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
setzen.  

Wenn es also Erleichterungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben seitens der 
Betriebe gibt, betreffen diese vor allem ein gewisses Entgegenkommen bei Arbeitszeit-
fragen.  

Allerdings zeigt die vorliegende Untersuchung auch sehr deutlich, dass nicht einmal diese 
individuelle Vereinbarungserleichterung für alle Arbeitnehmer/innen angeboten wird. 
Denn noch immer stellen gerade die Arbeitszeitvorgaben seitens der Betriebe für viele 
Arbeitnehmer/innen eine große Schwierigkeit hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie dar. So kristallisieren sich bei der Analyse der freien Antwortmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer/innen auf die Frage nach den Problemen hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben zwei Hauptproblemfelder heraus:  

 als häufigstes Problemfeld werden „familienunverträgliche“ Arbeitszeiten genannt: vor 
allem angeordnete Überstunden, unregelmäßige Arbeitszeiten, zu lange Arbeitszeiten, 
ungünstige Schichtzeiten, Arbeit am Wochenende etc.,  

 als zweites wichtiges Problemfeld wird die ungünstige Betreuungssituation – in erster 
Linie fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch zur Betreuung von Pflege-
bedürftigen – hervorgehoben.  

Daneben beziehen sich auch viele Aussagen auf das Unverständnis der Arbeitgeber/innen 
bzw. darauf, dass zumeist die Einstellung vertreten wird, sich für „Karriere“ oder „Fami-
lie“ entscheiden zu müssen und beides zusammen nicht möglich sei. 

Obwohl also für viele Arbeitnehmende Arbeitszeitregelungen die wichtigsten Erleich-
terungen sind, die ihnen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geboten werden, 
zeigt sich, dass hier noch ein enormer weiterer Handlungsbedarf besteht. Einerseits im 
Hinblick darauf, dass tatsächlich alle Beschäftigten hier entsprechende Möglichkeiten be-
kommen, da die Auswertung der Befragung deutlich vor Augen führt, dass für einen be-
achtlichen Teil die betriebliche Handhabung der Arbeitszeitfrage Vereinbarkeitsanforde-
rungen entgegensteht. Andererseits zeigt sich, dass „flexibilisiertere“, „freiere“ und/oder 
kürzere Arbeitszeitformen nicht automatisch zum Nutzen der Beschäftigten sind, sondern 
hier weitere Initiativen notwendig sind, (neue) Arbeitszeitmodelle so zu gestalten, dass 
sie tatsächlich den Anforderungen der Beschäftigten entgegenkommen. 

Neben der Arbeitszeitfrage wird auch die Betreuungssituation als wesentlicher Punkt pro-
blematisiert, der die Vereinbarung von Beruf und Privatleben so schwierig macht. Wie 
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ausgeführt wurde, wird seitens der Betriebe wenig getan, durch Kinderbetreuungsange-
bote die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Daher ist die entsprechende 
öffentliche Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen (bzw. generell auch von Pfle-
geplätzen) eine wichtige Voraussetzung und Unterstützungsleistung.  

Die Auswertung der offenen Antwortmöglichkeiten führt deutlich vor Augen, dass fehlen-
de Betreuungseinrichtungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als gro-
ßes Problem wahrgenommen werden. Da innerhalb der Befragung auch Fragen zu spezi-
fischen Betreuungsangeboten gestellt wurden, kann ein konkreteres Bild von den größten 
Defiziten gezeichnet werden. Wird das Angebot für unterschiedliche Altersgruppen und 
Bedarfslagen differenziert, zeigt sich, dass das Angebot für Kinder zwischen 3 und 6 Jah-
ren am besten eingeschätzt wird: fast 50% der Befragten bezeichnen dieses als ausrei-
chend, dem gegenüber wird das Angebot für Kinder unter 3 Jahren als weitaus lücken-
hafter eingeschätzt. Hier sind unter 25% der Befragten der Ansicht, dass von einem aus-
reichenden Angebot gesprochen werden kann.  

Defizite bestehen offensichtlich insbesondere in punkto eines entsprechenden Angebots 
während der Ferien sowie im Hinblick auf die Flexibilität der Öffnungszeiten: rund 48% 
bzw. 44% orten hier zusätzlichen Bedarf bzw. Anpassungsnotwendigkeiten. Aber auch zu 
hohe Kosten und fehlende Nachmittagsbetreuung werden von fast 40% der Befragten 
kritisiert. Lediglich die Frage der Entfernung wird nur von 13% der Interviewten als kri-
tisch angesehen. 

Eine nähere Differenzierung zwischen Personen mit und ohne Kindern zeigt, dass die Si-
tuation von Befragten mit Kindern noch deutlich ungünstiger eingeschätzt wird. Bei-
spielsweise geben sogar an die 60% der Befragten mit Kindern an, dass es in den Ferien 
zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, und 53%, dass die Öffnungszeiten zu we-
nig flexibel sind. 

Tabelle 40: Einschätzung der Rahmenbedingungen bezüglich Kinderbetreuung 

Gesamt Frauen Männer  
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

ausreichend öffentliche Kinderbetreuungsplätze für 
Kinder unter 3 158 26,2% 123 20,9% 281 23,6% 

ausreichend öffentliche Kinderbetreuungsplätze für 
Kinder zwischen 3 und 6  323 53,5% 227 38,5% 550 46,1% 

Öffnungszeiten zu wenig flexibel 333 55,1% 189 32,1% 522 43,8% 
fehlt an Nachmittagsbetreuung für schulpflichtige 
Kinder 278 46,0% 175 29,7% 453 38,0% 

fehlt an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den Ferien 356 58,9% 214 36,3% 570 47,8% 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind zu teuer 270 44,7% 196 33,3% 466 39,1% 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind zu weit entfernt 93 15,4% 60 10,2% 153 12,8% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193  

Dass das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen durchaus als defizitär angesehen wird, 
verdeutlicht nicht nur dieser geschlossene Frageblock. Neben der oben angeführten Pro-
blematisierung fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen im Hinblick auf die Vereinbar-
keit zwischen Beruf und Familie zeigt auch die aktive Beteiligung bei der Frage nach an-
deren Problemen der Kinderbetreuung, dass hier weiterer Handlungsbedarf gesehen wird. 
Bei dieser offenen Frage wurden von immerhin 218 Befragten noch zusätzliche Anmer-
kungen und Problemfelder angesprochen: diese beinhalten fehlende Tagesmütter, feh-
lende Abendbetreuung, mangelnde Betreuungsqualität, zu hohe Betreuungsschlüssel, 
unflexible Einstiegsmöglichkeiten, zu wenige alternative Kindergärten etc. 
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Die Bedeutung einer Kinderbetreuung ist im Kontext einer Untersuchung zum Thema 
„qualifizierte Teilzeit“ von besonderer Bedeutung, da hier die Freiwilligkeit als ein wesent-
liches Element angesehen werden kann. Tatsächlich freiwillige Entscheidungen sind aber 
nur möglich, wenn nicht die ungünstigen Rahmenbedingungen zur Teilzeitarbeit zwingen 
(vor allem Frauen).  

Daher interessierte im Rahmen der vorliegenden Studie auch, welche Vorschläge für 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie/Privatleben und Beruf sei-
tens der Befragten angeführt werden. Die Vorschläge – mittels offener Antwortmöglich-
keiten erhoben – können zu verschiedenen Gruppen zusammengefasst werden, wobei 
sich zwei Hauptgruppen herauskristallisieren:  

 „familien-“ bzw. „privatlebenfreundliche“ Arbeitszeiten im weitesten Sinn sowie  

 mehr und vor allem an die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden angepasste Kinder-
betreuungsplätze.  

Vorschläge zur Arbeitszeit betreffen sowohl eine Verbesserung der Option Teilzeit, aber 
auch Arbeitszeitverkürzung generell sowie eine entsprechende Adaption der Arbeitszeit-
lage. Daneben werden noch Vorschläge genannt, die darauf abzielen, dass die Bedürfnis-
se der Arbeitnehmenden innerhalb der Betriebe mehr berücksichtigt werden müssen (so-
zial denkende Führungskräfte etc.) und ihnen mehr Mitsprache bei der Arbeitszeiteintei-
lung eingeräumt werden soll. Außerdem wird auch die stärkere Einbindung von Männern 
in die Betreuungsarbeit – vor allem von Frauen – genannt. Einzelne Nennungen wün-
schen sich eine Hebung des Stellenwerts der Familie generell sowie mehr finanzielle Un-
terstützung. 

Teilzeit bzw. andere Formen von „familienfreundlichen“ Arbeitszeitregelungen werden so-
mit von den meisten Befragten als eine Hauptmöglichkeit der Betriebe genannt, eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu gewährleisten. Daneben wird der Frage 
der Kinderbetreuungsplätze ebenfalls sehr große Wichtigkeit eingeräumt, vor allem im 
Hinblick auf ein flexibleres Angebot bzw. Angebot am Nachmittag, in den Ferien sowie für 
Kinder unter drei Jahren.  

Im Zusammenhang mit der Qualitätsdiskussion rund um Teilzeitbeschäftigung ist hier 
auch davon auszugehen, dass – da mit qualifizierter Teilzeitarbeit oft längere und nicht 
nur auf den Vormittag reduzierbare Arbeitszeiten verbunden sind – auch entsprechende 
Kinderbetreuungsplätze vorhanden sein müssen. Hier ist die Frage der Verfügbarkeit, 
Leistbarkeit sowie Flexibilität der Öffnungszeiten besonders wichtig, damit diese von Teil-
zeitbeschäftigten genutzt werden können. 

 

6.2.3. Derzeitige Möglichkeiten für Teilzeitarbeit in den Betrie-
ben und Zugangsschwierigkeiten 

Neben der Darstellung des Status-quo von (qualitativer) Teilzeitbeschäftigung und der 
empirischen Erfassung von entsprechenden Qualitätsmerkmalen war auch ein Anliegen 
der Studie abzuschätzen, welche konkreten Hindernisse und Zugangsschwierigkeiten für 
(qualifizierte) Teilzeit aus Sicht der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen gesehen 
werden. 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln über die Situation der Teilzeitbeschäftigten ange-
führt, zeigte sowohl die Auswertung der Antworten der derzeit Teilzeitbeschäftigten als 
auch der Arbeitgeber/innen, dass Teilzeitarbeit vor allem bis zu mittleren Tätigkeitsberei-
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chen möglich ist. Noch deutlicher werden diese Aussagen mit der Beantwortung nach den 
Möglichkeiten von Teilzeitbeschäftigung durch alle Arbeitnehmenden unterstri-
chen: Rund die Hälfte der Beschäftigten vertritt die Ansicht, dass Teilzeit für Hilfs- bis 
mittlere bzw. Facharbeiter/innentätigkeiten möglich ist, aber nur noch ein Viertel bzw. 
weit darunter sieht diese Möglichkeit für höhere oder hochqualifizierte/führende Tätigkei-
ten. Es lässt sich also festhalten, dass Teilzeitbeschäftigung auch auf Arbeitnehmer/in-
nenseite nach wie vor überwiegend mit weniger qualifizierten Tätigkeiten assoziiert wird. 

Tabelle 41: Für welche Positionen ist/war Teilzeit möglich?  

Gesamt 
 

Fälle Anteil 

Hilfstätigkeit 477 41,9 
angelernte Tätigkeit 540 47,4 
mittlere Tätigkeit 531 46,6 
höhere Tätigkeit 310 27,2 
hochqualifizierte und führende Tätigkeit 184 16,1 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1139 (alle Befragten, die innerhalb der letzten fünf 
Jahre in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden sind) 

Bei der Frage nach den Zugangsschwierigkeiten zur Teilzeit wird - neben der Haupt-
nennung, dass es „keine Schwierigkeiten“ im Zugang zur Teilzeit gibt - in erster Linie an-
geführt, dass dies von Firmen- oder Amtsleitung nicht gewünscht ist (20% aller Befrag-
ten). Außerdem geben jeweils rund 16% der Befragten an, dass Teilzeit nur für bestimm-
te Tätigkeiten möglich bzw. für leitende Positionen nicht erwünscht ist. Dass Teilzeit sei-
tens der Kolleg/innen auf Missbilligung stößt, wird von nur 5% der Befragten als Zu-
gangsschwierigkeit genannt. Aus Sicht der Arbeitnehmer/innen ist es also vor allem die 
Personalpolitik des Unternehmens, die beim Zugang zu Teilzeit eine Hürde darstellt, vor 
allem auch im Hinblick auf bestimmte Positionen, bei welchen Teilzeit nicht erwünscht ist. 
Dass Teilzeit dezidiert für Männer nicht erwünscht ist, wird nur von rund 7% der Befrag-
ten vermutet. 

Tabelle 42: Zugangsschwierigkeiten zur Teilzeit aus Sicht der Arbeitnehmer/in-
nen 

Gesamt 
 
 Fälle Anteil 

wird von der Firmen- oder Amtsleitung nicht gewünscht 232 20,4% 
trifft bei den KollegInnen auf Missbilligung 55 4,8% 
ist für Männer nicht erwünscht 79 6,9% 
ist nur zu bestimmten Arbeitszeiten erwünscht 84 7,4% 
ist nur für bestimmte Tätigkeiten möglich 181 15,9% 
ist für leitende Positionen nicht erwünscht 186 16,3% 
es gibt keine Schwierigkeiten 415 36,4% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1139 (alle Befragten, die innerhalb der letzten fünf 
Jahre in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden sind) 

Auch die Betriebsbefragung bekräftigt die von den Arbeitnehmer/innen getroffenen 
Einschätzungen: 45% jener Unternehmen, die Teilzeitbeschäftigte haben, sind der Mei-
nung, dass Teilzeitbeschäftigung nur in bestimmten Tätigkeitsbereichen möglich ist. Am 
häufigsten wird hier – bei offenen Antwortmöglichkeiten – als Grund genannt, dass in 
führenden Positionen Teilzeit unmöglich ist oder bestimmte Tätigkeitsbereiche für Teil-
zeitbeschäftigung nicht geeignet seien. Genannt werden hier Aufgaben wie Kund/innen-



TEILZEITBESCHÄFTIGUNG IN ÖSTERREICH | KAPITEL 6 

78 
 

Beratung oder Montagetätigkeiten, weiters Bereiche, wo alle Mitarbeiter/innen zur glei-
chen Zeit anwesend sein müssen sowie Schichtdienst, wo Teilzeit nur bedingt einsetzbar 
sei. Außerdem wird auf eine fehlende Nachfrage auf Seiten der Mitarbeiter/innen hinge-
wiesen.  

Unterstrichen werden diese Aussagen durch die hauptsächlichen Zugangsschwierigkei-
ten zur Teilzeit, die seitens der Unternehmensseite genannt werden. Die Frage nach 
den Hindernissen für Teilzeitbeschäftigung wurde – bei vorgegebenen Antwortmöglichkei-
ten – allen Unternehmen gestellt. Mehr als bzw. nahezu die Hälfte gibt an, dass Teilzeit in 
leitender Position nicht möglich sei bzw. nur für bestimmte Tätigkeitsbereiche. Auch grö-
ßere Schwierigkeiten bei der Arbeitsorganisation werden von über 40% genannt. 

Demgegenüber ist nur rund ein Viertel der Ansicht, dass Teilzeitarbeit für das Unterneh-
men teurer kommt oder zuviel Verwaltungsaufwand verursacht. Dass Teilzeit auf die 
Missbilligung der Kolleg/innen stoßen würde, wird überhaupt nur von sehr wenigen be-
fragten Arbeitgeber/innen vermutet. 

Tabelle 43: Hindernisse für Teilzeitbeschäftigung aus Sicht der Arbeitgeber/in-
nen 

Gesamt  
 Fälle Anteil 

in leitender Position nicht möglich 85 56,7% 
trifft bei den KollegInnen auf Missbilligung 7 4,7% 
Arbeit lässt sich schwieriger organisieren 64 42,7% 
teurer für das Unternehmen als Vollzeit 41 27,3% 
verursacht zu viel Verwaltungsaufwand 40 26,7% 
nur für bestimmte Tätigkeitsbereiche möglich 74 49,3% 
keine Angabe 12 8,0% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 150 

Zudem wurde – wiederum bei offenen Antwortmöglichkeiten – nach weiteren Hinder-
nissen für eine Teilzeitbeschäftigung gefragt. Die meisten Antworten lassen sich zur Aus-
sage subsumieren, dass die Tätigkeitsbereiche nicht für Teilzeit geeignet seien („Arbeit 
nicht geeignet für Teilzeit“, „nicht sinnvoll“, „nur für Bürojobs möglich“ etc.). Zudem 
wurde angeführt, dass das Unternehmen eine zu geringe Beschäftigtenzahl hat, um Teil-
zeit anbieten zu können, im Schichtbetrieb Teilzeit nicht möglich ist etc. Im öffentlichen 
Sektor wird auch als Problem angesprochen, dass eine Planstelle nur von einer Person 
besetzt werden darf. 

Bei der Frage nach qualifizierter Teilzeitbeschäftigung sehen die befragten Unter-
nehmensvertreter/innen wesentlich mehr Hindernisse als bei Teilzeitbeschäftigung gene-
rell: Überwiegend wird die Meinung vertreten, dass das Anforderungsprofil für Leitungs-
funktionen einfach zu umfassend ist, um dieses im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung 
umsetzen zu können. Zudem besteht nach wie vor die Meinung, dass Führungskräfte 
ganztätig im Betrieb anwesend sein sollten. Wiederum wird aber auch die Betriebsgröße 
genannt, da mitunter Klein- und Mittelbetriebe kaum Möglichkeiten für qualifizierte Teil-
zeit sehen, sowie teilweise auch mangelndes Interesse seitens der Beschäftigten. 

 

Rückschlüsse lassen sich auch aus der Begründung von Unternehmen, die keine Teilzeit 
anbieten, ableiten. Auf die Frage warum sie keine Teilzeitbeschäftigten haben, do-
miniert einerseits klar die Antwort, dass Teilzeit „für höher qualifizierte Tätigkeiten und 
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Leitungspositionen kaum möglich“ sei. Daneben wird aber zu einem großen Prozentsatz 
auch genannt, dass seitens der Beschäftigten keine diesbezüglichen Wünsche vorhanden 
sind. 

Auch der hohe Organisationsaufwand bzw. dass für die jeweilige Art der Tätigkeit Teilzeit 
schwer möglich ist, wird von rund der Hälfte ins Treffen geführt. Interessanterweise wird 
Teilzeit aber nur von wenigen Befragten als „zu teuer“ bezeichnet oder befürchtet, dass 
sich Weiterbildungsinvestitionen für Teilzeitbeschäftigte nicht lohnen.  

Tabelle 44: Begründung, warum bisher keine Teilzeitbeschäftigung im Unter-
nehmen vorhanden ist  

Gesamt  
 Fälle Anteil 

zu teuer 6 18,8% 
zu hoher Organisationsaufwand 15 46,9% 
für höher qualifizierte Tätigkeiten und Leitungspositionen 
kaum möglich 22 68,8% 

für Art der Tätigkeit schwer möglich 17 53,1% 
keine Wünsche der Beschäftigten 21 65,6% 
Weiterbildungsinvestitionen für Teilzeitbeschäftigte 
lohnen sich nicht 3 9,4% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 32 (Unternehmen ohne TZB) 

Hieraus zeigt sich auch sehr deutlich, dass es weniger Kostenargumente sind, die Teilzeit 
bzw. insbesondere qualifizierte Teilzeit für Unternehmen nicht attraktiv erscheinen las-
sen, sondern vor allem Einstellungs- und Organisationsfragen. Quer über die verschie-
densten Antworten zieht sich die Einschätzung, dass Führungspositionen oder leitende 
Funktionen aufgrund ihres vielfältigen Aufgabenspektrums sowie notwendiger Anwesen-
heits- und Überwachungsfunktionen in Teilzeit schwer möglich sind. Insgesamt wird mit 
Teilzeit das Bild verbunden, dass Organisations- und Informationsflüsse schwerer zu or-
ganisieren sind.  

Diese Ergebnisse widersprechen in gewissem Sinn jenen Befunden, welche die Struktu-
rierung von Arbeitsmärkten aus segmentationstheoretischer Perspektive erklären wollen 
(vgl. Kapitel 5). Dort spielen Argumente der Investitionen in Humankapital eine wesent-
lich größere Rolle, als diese von den Arbeitgeber/innen selbst eingeschätzt wird. Dies er-
öffnet mehr Möglichkeiten der Förderung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung durch Bera-
tung in Sachen Personalorganisation etc., als es die einschlägigen theoretischen Argu-
mente vermuten lassen.  

Dass die Zugangsschwierigkeiten und Hürden zur (qualifizierten) Teilzeit stark in Einstel-
lungs- und Organisationsfragen begründet liegen, wird noch deutlicher, wenn nach den 
Begründungen gefragt wird, warum Männer nicht teilzeitbeschäftigt sind, wobei hier im 
Speziellen auch gesellschaftspolitische Einstellungsfragen und Normen eine große Rolle 
spielen. Welche speziellen Argumentationsmuster hier erkennbar sind, wird im Kapitel 
6.3 näher ausgeführt.  

Wie auch in Kapitel 5 theoretisch dargelegt, stellt Teilzeitbeschäftigung eine Beschäfti-
gungsform dar, die strukturell vor allem auf „sekundären Arbeitsplätzen“ angeboten wird, 
die durch verschiedene, für die Beschäftigten nachteilige Bedingungen gekennzeichnet 
sind. Diese Nachteile werden zumeist für Frauenarbeitsplätze weniger kritisch gesehen 
als für Männerarbeitsplätze, nicht zuletzt da Teilzeit für Frauen oft nur als „Übergangslö-
sung“ oder „Zuverdienstmöglichkeit“ angesehen wird.  
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Die Befragung der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen verdeutlicht, dass mit Teil-
zeitbeschäftigung zwar verschiedene Vorteile und Chancen verbunden werden – vor al-
lem im Hinblick auf bessere Gestaltungsmöglichkeiten mit anderen Lebensbereichen - 
diese aber in der Realität nicht unbedingt so verwirklicht werden können und zudem da-
für Nachteile in Kauf genommen werden müssen.  
Eine Diskussion der Aufwertung von Teilzeitbeschäftigung und Förderung von qualifizier-
ter Teilzeit muss daher neben anderen Fragen immer auch gleichstellungsrelevante As-
pekte mitbedenken.  

 

6.3. Männer in Teilzeitbeschäftigung 

Neben der allgemeinen Situation der Teilzeitbeschäftigten wurde daher mit vorliegender 
Studie auch ein besonderes Augenmerk auf Männer in Teilzeitbeschäftigung gelegt.  

Wie aus den vorangestellten Analysen ersichtlich, sind die Motive der teilzeitbeschäf-
tigten Männer deutlich andere als jene der Frauen. Während Aus- und Weiterbildung 
sowie mehr (Frei-)Zeit mit jeweils 30% der Nennungen zu den wichtigsten Motiven der 
Männer zählen, war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für weniger als 10% der 
Männer ausschlaggebend (gegenüber 70% der Frauen). Dass keine Vollzeitstelle gefun-
den wurde bzw. sich nichts anderes ergeben hat, wurde von insgesamt rund 30% der 
Männer angegeben und somit von rund doppelt so vielen wie bei Frauen. 

Jene Arbeitgeber/innen, bei denen teilzeitbeschäftigte Männer arbeiten, wurden – bei 
offenen Antwortmöglichkeiten – gefragt, was in ihren Unternehmen dafür gesprochen 
hat, Teilzeit für Männer zu ermöglichen. Als Hauptgrund für die Beschäftigung von 
Männern in Teilzeit wurde am weitaus häufigsten der Wunsch des Arbeitnehmers ge-
nannt („auf Wunsch des Arbeitnehmers“, „aus familiären Gründen“, als „zweites berufli-
ches Standbein“, „damit er eine Ausbildung absolvieren kann“ etc.). Deutlich weniger 
Aussagen beziehen sich auf die Art der Tätigkeit oder die geringe Arbeitsauslastung des 
Unternehmens, die Teilzeit notwendig machen („für bestimmte anstrengende Tätigkei-
ten“, „der Arbeitsbereich ist nicht in Vollzeit möglich“, „Arbeitsaufwand nicht so groß“ 
etc.). Jeweils 6 Nennungen entfallen auf „Altersteilzeit“ sowie die „Gleichberechtigung 
von Mann und Frau“ als Begründung für die Teilzeitbeschäftigung der Männer. 

In ebenfalls offenen Fragestellungen wurde eruiert, welche positiven und negativen 
Erfahrungen es aus Sicht der Unternehmen mit Männern in Teilzeitbeschäftigung gibt. 
Bei den – bei weitem überwiegenden – positiven Nennungen wurde einerseits angemerkt, 
dass es „keinen Unterschied zu den teilzeitbeschäftigten Frauen gibt“ (und auf die Ant-
worten zu den bereits genannten Vorteilen von Teilzeitbeschäftigung generell verwiesen). 
Hervorgehoben wurde aber auch, dass durch die Teilzeitbeschäftigung das Know-How 
des Mitarbeiters erhalten bleibt und die Mitarbeiter „sehr motiviert“ und „zufrieden“ sind. 
Bei Männern, die noch andere berufliche Tätigkeiten ausüben, wird positiv vermerkt, dass 
hier ein Mehrwert für das Unternehmen entsteht. Interessanterweise wurden von nur fünf 
Betrieben (von 54) auch negative Erfahrungen angegeben, die sich vor allem darauf be-
ziehen, dass die Beschäftigten das andere berufliche Standbein wichtiger nehmen.  

Seitens der Arbeitgeber/innen, die Männer in Teilzeit beschäftigt haben, überwiegen also 
eindeutig die positiven Aussagen. Zu erwähnen ist auch die Tatsache, dass die Initiativen 
zur Teilzeitbeschäftigung de facto zu einem großen Teil von den Beschäftigten selbst aus-
gehen. Im Gegensatz zu zahlreichen Teilzeitarbeitsplätzen für Frauen, die bereits als sol-
che eingerichtet sind, gibt es für Männerberufe bzw. Berufsfelder, wo Männer tätig sind, 
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kaum Arbeitsplätze, die per se als Teilzeitarbeitsplätze angeboten werden. Da Teilzeit für 
Männer zu einem großen Teil auf Wunsch der männlichen Beschäftigten zustande kommt, 
gilt es, seitens der Betriebe die Bereitschaft zu erhöhen, diesem Anliegen auch tatsäch-
lich nachzukommen.  
 

Gründe für den geringen Männeranteil an Teilzeitbeschäftigung 

Teilzeitbeschäftigung wird in der weit überwiegenden Mehrzahl von Frauen ausgeübt. Das 
gilt für die internationalen Vergleichsländer ebenso wie für Österreich, wobei der Wert 
hier mit einem Anteil von etwa 85% aller Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sehr hoch 
ist. Dieser hohe Frauenanteil ist nicht darauf zurückzuführen, dass in Österreich Teilzeit-
beschäftigung bei Frauen im Vergleich besonders weit verbreitet ist, sondern darauf, dass 
Teilzeitbeschäftigung bei Männern vergleichsweise sehr gering verbreitet ist. Worauf ist 
das zurückzuführen?  

Wenn nach den Begründungen gefragt wird, warum Männer nicht teilzeitbeschäftigt 
sind, zeigt sich, dass gesellschaftspolitische Einstellungsfragen eine große Rolle spielen.  

Aus Sicht der Unternehmen, die bisher keine Männer in Teilzeitbeschäftigung ange-
stellt haben, wird dies überwiegend mit mangelnder Bereitschaft seitens der Männer 
(„Familienerhalter“, „zu geringer Verdienst“, „wäre möglich, aber keine Nachfrage“ ...) 
begründet. Von einigen wurde auch angemerkt, dass Teilzeitberufe in manchen Unter-
nehmen eher „Frauenberufe“ seien, wogegen in den männerdominierten Arbeitsbereichen 
Teilzeit schwer umsetzbar sei. Weitere Gründe waren zu geringe Betriebsgröße oder auch 
einfach, dass „Teilzeitbeschäftigung von Männern“ nicht üblich sei.  

Aus Sicht der Arbeitnehmer/innen erhält von den möglichen Gründen für die geringe-
re Teilzeitquote der Männer die Erklärung, dass Teilzeitbeschäftigung als Vereinbarkeits-
strategie für Frauen von größerer Bedeutung ist, mit rund 81% die höchste Zustimmung. 
Diese Erklärung zielt auf die bestehenden Rollenbilder ab – Mann als Familienernährer, 
Frau als Familienversorgerin und höchstens Zuverdienerin. Während Teilzeit für Frauen 
als adäquate Strategie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben angesehen wird und 
die damit einhergehenden Nachteile wenig problematisiert werden, stellt sich die Situati-
on für Männer offenbar anders dar. Hier werden all jene Aspekte, die Frauen mehr oder 
weniger selbstverständlich in Kauf nehmen sollen, als Hindernis angesprochen, wie ge-
ringeres Einkommen und schlechtere Karrieremöglichkeiten. In diesem Antwortverhalten 
spiegelt sich das in Österreich stark vertretene Familienpolitikmodell wieder, nach dem 
die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie primär den Frauen zugeschrieben wird.  

Tabelle 45: Ursachen für geringe Teilzeitquote von Männern 

 Frauen Männer Gesamt 

Teilzeitbeschäftigung ist Erleichterung zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und daher für Frauen wichtiger 83% 79% 81% 

Männer nehmen aufgrund der schlechteren Entlohnung keine Teilzeit-
beschäftigung an 79% 77% 78% 

Familie hätte mit Teilzeitbeschäftigung des Mannes zuwenig Einkom-
men 80% 74% 77% 

Männer wollen keine Teilzeitbeschäftigung, weil sie dann schlechtere 
Karrierechancen hätten 77% 65% 71% 

Teilzeit für Männer ist einfach nicht üblich 77% 65% 71% 
Teilzeitbeschäftigung für Männer wird von Betrieben nicht angeboten 54% 53% 53% 

Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193    
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Hieraus wird noch einmal deutlich, dass Teilzeitbeschäftigung (derzeit) keine „ge-
schlechtsneutrale“ Beschäftigungsoption ist, die in einem „geschlechtsneutralen“ Umfeld 
ausgeübt wird, sondern sehr stark mit geschlechtsspezifischen Aspekten behaftet ist. Die 
Vermutung, dass Teilzeitbeschäftigung für Männer vom Betrieb her nicht angeboten wird, 
stellt sich als vergleichsweise unwichtigste Begründung heraus: knapp über 50% der Be-
fragten stimmen dieser Aussage zu. 

 

6.4. Exkurs: Betriebsbeispiele 
Beispiele für Teilzeitregelungen in drei österreichischen Betrieben 
Um zusätzlich zur Befragung der Unternehmen Informationen über betriebliche Arbeitszeitmodelle 
zu bekommen, wurden im Rahmen dieser Studie drei Personalverantwortliche von Unternehmen, 
die bereits längerfristige Erfahrungen mit Arbeitszeitmodellen bzw. insbesondere Teilzeitbeschäfti-
gung haben, ausführlicher befragt. Die ausgewählten Betriebe entsprachen bei genauerer Analyse 
zwar kaum den von uns definierten Qualitätskriterien von Teilzeitarbeit. Die hier angeführten Be-
triebe sind als exemplarische Beispiele zu verstehen, um einen näheren Einblick in die Umsetzung 
von Arbeitszeitmodellen und damit verbundene Schwierigkeiten sowie weitere Gestaltungsvor-
schläge zu bieten. Bei den drei Unternehmen handelt es sich um einen Mittelbetrieb (70 Beschäftig-
te) und zwei Großbetriebe (rund 900 und 4.500 Beschäftigte) aus folgenden Branchen: öffentlicher 
Bereich, Bank- und Kreditwesen sowie Papierindustrie. 

Beispiel 1 
Das Arbeitszeitmodell dieses Unternehmens nennt sich „Vertrauensarbeitszeit“. Ab 15 Wochen-
stunden sind im Rahmen des Modells alle Arbeitszeitlängen möglich. Die Einteilung der Stunden – 
also die Lage und Verteilung der Arbeitszeit – erfolgt jeweils in Absprache mit der/dem Vorgesetz-
ten. Die Abmachungen beinhalten vollkommen unterschiedliche Regelungen und reichen von "jeden 
Tag ein paar Stunden arbeiten" bis "2 Wochen arbeiten und dann 2 Wochen nicht". Betont wird, 
dass wirklich jede Arbeitszeitform für alle Ebenen möglich ist. „Vertrauensarbeitszeit“ wird dieses 
Modell deshalb genannt, da es keine Stechuhr oder Ähnliches gibt, sondern die Arbeitszeiten von 
den Arbeitnehmer/innen eingetragen werden. Eckdaten zum Modell (Einkommen, Urlaubsregelun-
gen etc.) werden mittels betrieblicher Vereinbarungen geregelt, die konkrete Aushandlung der Ar-
beitszeit erfolgt mit der/dem Vorgesetzten. Die Interessen der Arbeitnehmer/innen werden durch 
die aktive Einbindung der Personalvertretung bei der Konzeptionierung der Arbeitszeitregelungen 
als gesichert angesehen.  

Beispiel 2  
Das zweite Unternehmen bietet jeweils innerhalb von "Mitarbeiter/innen-Pools" (Mitarbeiter/innen 
die sich verschiedene Aufgaben teilen) relativ autonome (Teilzeit-)Arbeitszeiten an. Die Wochenar-
beitszeit wird im Dienstvertrag festgelegt, die Arbeitszeitlage bzw. genaue Einteilung wird vom Mit-
arbeiter/innen-Pool gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten erarbeitet. Je nach Tätigkeitsbereich 
werden für diese selbstständige Aushandlung der Lage der Arbeitszeit verschiedene Vorgaben ge-
geben (beispielsweise, dass immer mindestens eine Person in einer bestimmten Zeitspanne anwe-
send sein muss), prinzipiell sind aber die konkreten Vereinbarungen im Interesse der Arbeitneh-
mer/innen auszuhandeln. Das Ausmaß für Teilzeitbeschäftigung reicht von 15 bis 30 Wochenstun-
den. Im Gegensatz zum ersten Betriebsbeispiel beinhaltete die Einführung dieser Möglichkeit aber 
auch die Installation eines Zeiterfassungssystems. Erwünschte Aufstockungen auf Vollzeitbeschäfti-
gung sind in der Regel problemlos möglich. Bevor eine neue Stelle ausgeschrieben wird, erfolgt 
zuvor eine interne Ausschreibung für jene, die sich verändern oder ihre Wochenstunden erhöhen 
wollen. Aus der relativ autonomen Zeiteinteilung resultiert auch die Notwendigkeit, dass alle Mitar-
beiter/innen eines Pools prinzipiell alle Aufgaben beherrschen müssen. Daher wird betont, dass 
Weiterbildung eine große Rolle spielt und die Teilzeitbeschäftigten hier aktiv gefördert werden. Zur 
Sicherstellung des Informationsflusses gibt es ein umfangreiches Intranetsystem, ein "ausgeklügel-
tes System an Abteilungsversammlungen", welches sicherstellen soll, dass auch Teilzeitbeschäftig- 
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te teilnehmen können, sowie mehrmals pro Jahr "Dialog-Veranstaltungen" für alle Mitarbeiter/innen 
zum abteilungsübergreifenden Austausch und zur Information über neue Entwicklungen. 

Beispiel 3 
Auch beim dritten Unternehmen wird die Frage der Teilzeitbeschäftigung sehr frei gehandhabt. 
Grundlage ist ein Gleitzeitmodell für alle Beschäftigten, welches im Gegensatz zu den meisten der-
artigen Modellen keine Kernzeiten als Einschränkung beinhaltet. Dieses Modell wurde von Ge-
schäftsleitung, Personalabteilung und Betriebsrat ausgehandelt. Die Arbeitszeitlänge wird mittels 
Arbeitsvertrag festgelegt, die konkrete Lage der Arbeitszeit dann mit der Abteilungsleitung verein-
bart. Grundsätzlich wird es seitens der Geschäftsleitung präferiert, wenn die Arbeitszeit auf alle 
fünf Wochentage verteilt wird, im Einzelfall kann aber von dieser Vorgabe abgegangen werden. 
Teilzeit ist ab 15 Wochenstunden möglich. Zudem gibt es das Instrument der "zeitlich befristeten 
Reduktion der Arbeitszeit", demzufolge für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel bis zu einem 
Jahr) die Arbeitsstunden reduziert werden können und danach automatisch wieder eine Aufsto-
ckung erfolgt. Im Unternehmen finden sich vom Sekretariat bis zur Geschäftsführung Teilzeitbe-
schäftigte. Das Funktionieren des Modells wird in hohem Ausmaß davon abhängig gesehen, dass 
die verschiedenen Arbeitszeitwünsche der Arbeitnehmer/innen mit den Arbeitsanforderungen in 
den Abteilungen organisiert und kombiniert werden müssen. Hier werde aber mit Unterstützung 
der Personalabteilung immer ein Weg gefunden. Von der Firmenphilosophie her wird außerdem von 
der Abteilungsleitung bzw. hoch qualifiziertem Personal abverlangt, hier adäquate Wege zu finden, 
insbesondere auch was die Organisation und das Informationsmanagement betrifft.  

Insgesamt zieht sich durch alle Modelle die Frage der Balance zwischen eigenständiger Zeiteintei-
lung der Arbeitnehmer/innen und der Anpassung an den Bedarf des Unternehmens. Generell wird 
mit derartigen Modellen viel an Eigenverantwortung an die Beschäftigten übertragen – bis hin zur 
Aushandlung der Arbeitszeiten untereinander bzw. in Absprache mit den Vorgesetzten. Hier ist es 
wichtig sicherzustellen, dass tatsächlich die Interessen der Arbeitnehmer/innen im Mittelpunkt der 
Aushandlungsprozesse stehen. 

Als Vorteil dieser relativ freien Arbeitszeitsysteme werden für die Arbeitnehmer/innen genannt, 
dass diesen in größtmöglichem Ausmaß ein Entgegenkommen bei der Arbeitszeiteinteilung zuge-
standen und so die Zufriedenheit und Motivation erhöht wird. Als Nachteile werden – neben finan-
ziellen Aspekten – angeführt, dass trotz diverser Bemühungen der Sicherstellung des Informations-
flusses und der Einbindung in das Unternehmen davon ausgegangen werden kann, dass vor allem 
die soziale Einbindung etwas geringer ist, einfach auch, weil weniger Zeit zum Austausch mit ande-
ren Kolleg/innen besteht.  

Aus Sicht der Arbeitgeber/innen ist mit der Einführung flexibler Teilzeitmodelle zumeist eine besse-
re Organisation betrieblicher Informationsabläufe notwendig. Weil damit eine höhere Motivation der 
Mitarbeiter/innen einhergeht bzw. letztendlich ein besseres Informationssystem dem Unternehmen 
insgesamt zu Gute kommt, wird dies eher als Vorteil betrachtet. Da die Einbindung in den betriebli-
chen Informationsfluss gerade für höher qualifizierte Mitarbeiter/innen besonders wichtig ist (bzw. 
dies ein großes Hindernis darstellt, eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen), wird als ein konkreter 
Vorschlag zur Unterstützung von Unternehmen genannt, dass die Entwicklung von betriebsinternen 
Kommunikations- und Informationssystemen (finanziell) gefördert werden könnte.  

Insgesamt wird von den befragten Personalverantwortlichen davon ausgegangen, dass – wenn ein-
mal probiert – es für die meisten Bereiche keine Schwierigkeiten bezüglich der Einführung von Teil-
zeitbeschäftigung gibt. So konnten sie zwar – vor allem vor Einführung neuer Modelle – in man-
chen Bereichen Widerstände seitens der Abteilungsleitung orten, die Praxis hat aber zumeist die 
Bedenken zerstreut. Trotz dieser insgesamt positiven Einschätzung sehen die Personalverantwortli-
chen aber doch auch für manche Bereiche Grenzen des Modells - beispielsweise Bereiche, wo 
Schichtarbeitsmodelle bestehen oder bei den Top-Führungskräften. Selbst Personalverantwortliche 
in aufgeschlossenen Betrieben haben Schwierigkeiten, sich vor allem im hochqualifizierten Seg-
ment Teilzeitbeschäftigung vorzustellen, aber auch hier wäre eine Umsetzung in der Praxis sicher 
impulsgebend für weitere Initiativen. 
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6.5. Zwischenresümee 

Dass Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird durch 
sämtliche arbeitsmarktrelevante Statistiken bestätigt. Die Zahl der insgesamt teilzeitbe-
schäftigten Personen stieg in den letzten 20 Jahren (nach dem Lebensunterhaltskonzept) 
von gut 170.000 im Jahr 1974 auf zuletzt über 500.000. Die Teilzeitquote bei Frauen 
stieg von 14,6% auf knapp 30%, bei Männern von 0,9% auf 3%.  

Mit vorliegendem Kapitel war es aber insbesondere von Interesse, eine erste empirische 
Annäherung an die Fragestellung der „qualifizierten Teilzeitbeschäftigung“ zu erreichen. 

Eine erste Eingrenzung des Begriffs der „qualifizierten Teilzeit“ wurde auf Basis der vor-
angegangenen Dokumentenanalyse vorgenommen und durch die empirische Erhebung 
bzw. zusätzliche Heranziehung anderer Studien und sekundärstatistischer Daten auf Teil-
zeitbeschäftigung in Österreich umgelegt. 

Aus der Analyse verschiedener zentraler Dimensionen (Motivstrukturen der Teilzeitbe-
schäftigten, konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeit, berufshierarchische Positionierung, 
lukrierbare Einkommen, arbeits- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen sowie Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie) können folgende Schlussfolge-
rungen gezogen werden:  

 Aspekte, die auf die Qualität von Teilzeitbeschäftigung abzielen, können teilweise 
durch bestehende Erhebungen abgedeckt werden, bei einigen Dimensionen ist aber 
eine zusätzliche (wie sie in dieser Studie vorgenommen wurde) Erfassung zielführend, 
um tatsächlich ein umfassendes Bild der Qualität von (Teilzeit-) Beschäftigungsver-
hältnissen zu erhalten. Prinzipiell ist der Begriff der „qualifizierten Teilzeit“ aber opera-
tionalisierbar. 

 Bezogen auf die Situation der derzeit Teilzeitbeschäftigten zeigt sich, dass – vor allem 
aus Sicht der Arbeitnehmer/innen – noch weiterer großer Handlungsbedarf besteht, 
wenn es darum geht, dass in Österreich Teilzeitbeschäftigung wirklich mit hoher Ar-
beitsplatzqualität verbunden sein soll. Zur Bewältigung von außerberuflichen Anforde-
rungen – Familie, Kinder, Weiterbildung – wird die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäfti-
gung zwar durchaus positiv eingeschätzt. Der nähere Blick auf die Situation der Teil-
zeitbeschäftigten zeigt aber, dass sie dafür Nachteile in Kauf nehmen müssen bzw. 
Teilzeit zumeist nur bis zu mittleren berufshierarchischen Positionen angeboten wird. 
Lediglich 20% der befragten Teilzeitbeschäftigten arbeiten in höheren oder hochquali-
fizierten/führenden Tätigkeiten (bei deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschieden: 
45% der befragten Männer versus 15% der befragten Frauen). Zudem stehen der 
besseren Vereinbarkeit mit außerberuflichen Anforderungen, die eine Zeiteinteilung 
nach den Wünschen der Arbeitnehmer/innen notwendig machen, die Ansprüche der 
Unternehmen nach mehr Flexibilität und Einsatz der Arbeitskräfte nach betrieblichen 
Anforderungen entgegen.  

 Insbesondere die derzeitige finanzielle Situation eines Großteils der Teilzeitbeschäftig-
ten – auch im Hinblick auf die weitere soziale Absicherung während Arbeitslosigkeit 
oder der Pension – steht im Widerspruch zu einem qualitativ hochwertigen Beschäfti-
gungsverhältnis; ein aus geschlechtsspezifischer Sicht besonders kritischer Befund. 

 Andere zentrale Dimensionen, wie beispielsweise die Frage der Aufstiegschancen Teil-
zeitbeschäftigter, werden ebenfalls kritisch eingeschätzt: 70% der teilzeitbeschäftigten 
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Frauen und 60% der teilzeitbeschäftigten Männer sehen am jetzigen Arbeitsplatz keine 
Aufstiegschancen. 

 Bezogen auf den Arbeitsplatz bzw. die Art der Beschäftigung im Unternehmen zeigt 
sich auch, dass (vor allem aus Sicht der Arbeitgeber/innen) für qualifizierte Teilzeit 
Hindernisse bestehen: mit höherwertigen Tätigkeiten verknüpfte Anforderungen –  
breites Tätigkeitsspektrum, betriebliche Informationsschnittstelle, Führungs- und Lei-
tungskompetenz etc. – werden oft mit möglichst langer zeitlicher Anwesenheit gleich-
gesetzt, die im Rahmen von Teilzeitarbeit nicht möglich ist. Aus geschlechtsspezifi-
scher Perspektive kommt hier noch hinzu, dass diese Ansprüche noch stärker an Män-
ner gestellt werden bzw. für diese Arbeitszeitreduzierung als noch unüblicher angese-
hen wird. 
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7. „Teilzeitarbeit“ und die „Qualität der Ar-
beitsplätze“ im Rahmen des österreichi-
schen NAP 1998-2002 

Im nachfolgenden Kapitel geht es um eine Analyse des Nationalen Aktionsplanes bzw. 
der Umsetzungsberichte für die Jahre 1998-2002. Dabei wird zunächst der Frage nach-
gegangen, ob und inwiefern es zu einer Thematisierung von „Teilzeitbeschäftigung“ 
und/oder von Fragen der „Arbeitsplatzqualität“ kommt und ob bereits förderliche Maß-
nahmen genannt wurden. Die Identifizierung förderlicher Maßnahmen erfolgt dabei auf 
Basis der weiter oben angeführten Merkmale zur Begriffsbestimmung „qualifizierter“ Teil-
zeitarbeit, wobei der Schwerpunkt auf den Merkmalen der qualifizierten Teilzeitarbeit 
selbst liegt. Auf die Rahmenbedingungen zur Ermöglichung/Förderung von qualifizierter 
Teilzeitarbeit wird nur soweit eingegangen, als dazu im Nationalen Aktionsplan für Be-
schäftigung besonders relevante bzw. direkte Maßnahmen (z.B. zum Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen) angeführt sind.37  

An Hand vorhandener Evaluierungen des Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung wer-
den dann jene Maßnahmen, die als förderlich identifiziert werden können, einer entspre-
chenden Einschätzung betreffend ihre Wirkungsweise unterzogen und, sofern dies mög-
lich ist, auf ihre konkrete Umsetzung hin untersucht. Die Frage der Wirkungsweise wird 
dabei in erster Linie auf qualitativer Ebene beantwortet, denn eine quantitative Beant-
wortung erfolgt auch in den vorhandenen Evaluierungen des Nationalen Aktionsplanes für 
Beschäftigung nur für einzelne Maßnahmen. Darüber hinaus muss – mit den Worten der 
Evaluator/innen – angemerkt werden, dass sich die Evaluierung mitunter als sehr schwie-
rig erwies, da einzelne Maßnahmen entweder sehr allgemein formuliert sind und kaum 
quantitative Ziele beinhalten oder im Verantwortungsbereich der Betriebe liegen und 
kaum bindend sind (WIFO/IHS 1999, 67; Leitner/Wroblewski 2000, 6). Umsetzung oder 
auch Wirkungsweise einzelner Maßnahmen (z.B. der Solidaritätsprämienmodelle) fehlen 
daher in den Evaluationsberichten und können somit auch im Folgenden nicht näher be-
schrieben werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung des österreichischen Nationalen Aktionsplanes für Be-
schäftigung und seiner Evaluierungen dienen der Weiterentwicklung des Aktionsplanes 
bzw. als Basis für die Formulierung von politischen Handlungsansätzen und -optionen zur 
Förderung von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ in Österreich. 

 

7.1. Der Nationale Aktionsplan für Beschäftigung - Ös-
terreich 

Im „Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung – Österreich“ 1998 wird Teilzeitarbeit 
mehrfach erwähnt. So heißt es im Kapitel: „Gemeinsame Positionen der Sozialpartner 
zum Nationalen Aktionsplan“ und gleichlautend unter Säule III (Förderung der Anpas-

                                          

37  Auf eine detaillierte Darstellung all jener Maßnahmen, die sich implizit als förderlich für die Entwicklung von 
„qualifizierter“ Teilzeitarbeit erweisen könnten, muss hier verzichtet werden. 
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sungsfähigkeit von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen), Leitlinie 13 (Sozialpart-
nervereinbarung zur Modernisierung der Arbeitsorganisation): 

„’Teilzeitarbeit’: die Sozialpartner werden ihre Bemühungen verstärken, Teilzeit-
arbeit für Arbeitnehmer wie -geber attraktiver zu gestalten, was nicht nur positi-
ve Beschäftigungseffekte haben kann, sondern v.a. positive Auswirkungen auf 
die Erwerbsquote“ (BMAGS/ BMWA/BMUK 1998, 14 und 36). 

Leitlinie 14 (Reform der Arbeitsverträge) führt als geplante Maßnahme an: „Teilzeitarbeit 
auch für qualifizierte Tätigkeiten und im öffentlichen Sektor zu unterstützen“ (BMAGS/ 
BMWA/BMUK 1998, 37). Weiter wird die Förderung von Teilzeitarbeit – insbesondere 
auch im öffentlichen Dienst – unter Säule IV (Chancengleichheit), Leitlinie 16 (Verringe-
rung des Gefälles in der Arbeitslosigkeit, Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen und 
Reduktion der Arbeitsmarktsegregation) als Instrument zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie angeführt. Leitlinie 18 (Erleichterung der Rückkehr ins Arbeitsleben) 
betont hingegen die Bedeutung von Teilzeitkarenz und stellt eine flexiblere Gestaltung 
der Meldefristen in Aussicht (BMAGS/BMwA/BMUK 1998, 40f). Im Kapitel: „Gemeinsame 
Positionen der Sozialpartner zum Nationalen Aktionsplan“ und unter Säule III (Förderung 
der Anpassungsfähigkeit von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen), Leitlinie 13 
(Sozialpartnervereinbarung zur Modernisierung der Arbeitsorganisation) werden auch die 
Schaffung kollektivvertraglicher Rahmenbedingungen für und die Realisierung von Solida-
ritätsprämienmodellen38 durch Betriebsvereinbarungen in Aussicht gestellt (BMAGS/ 
BMwA/BMUK 1998, 14 und 36). 

Im Sinne förderlicher Rahmenbedingungen für „qualifizierte“ Teilzeitarbeit liegt der 
Schwerpunkt auf einem Ausbau von qualitativ hochwertigen und leistbaren Kinderbetreu-
ungseinrichtungen: Sowohl im Kapitel: „Gemeinsame Positionen der Sozialpartner zum 
Nationalen Aktionsplan“ als auch unter Säule IV (Chancengleichheit) wird auf den be-
deutsamen Zusammenhang zwischen Kinderbetreuungseinrichtungen und der Entwick-
lung der Frauenerwerbstätigkeit hingewiesen. In Leitlinie 17 (Bereitstellung von Versor-
gungseinrichtungen) heißt es, dass in Österreich 139.500 Kinderbetreuungsplätze fehlen 
und „zudem die Kosten – wenngleich nach Einrichtung und Bundesland unterschiedlich – 
häufig zu hoch sind, um eine Beschäftigungsaufnahme (besonders im Fall von Teilzeitar-
beit) zu ermöglichen“ (BMAGS/BMwA/BMUK 1998, 40). Als Maßnahme wird daher der 
Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und der qualitative Ausbau des Instruments 
der Kinderbetreuungsbeihilfe angeführt. Weiter wird in Leitlinie 18 (Erleichterung der 
Rückkehr in das Arbeitsleben) ein „Organisations- und Personalplanungsberatungsange-
bot für Betriebe, die Wiedereinsteiger/innen aufnehmen oder die Personen mit betreu-
ungsbedingter Reduzierung der Arbeitszeit (weiter)einstellen“, als Maßnahme angeführt 
(BMAGS/BMwA/BMUK 1998, 39 und 41). 

Im „Umsetzungsbericht 1999 zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung – Österreich“ 
wird unter Säule I (Verbesserung der Vermittelbarkeit), Leitlinie 6 (Lebensbegleitende 
Weiterbildung) betont, dass das Solidaritätsprämienmodell auf den öffentlichen Dienst 
ausgedehnt und eine Verfahrensvereinfachung erreicht werden soll (BMAGS/BMwA 1999, 
17). Unter Säule IV (Chancengleichheit von Frauen und Männern), Leitlinie 21 (Versor-

                                          

38  Solidaritätsprämienmodelle wurden erstmals 1998 gesetzlich geregelt und fördern über die Subventionierung 
von Arbeitszeitreduzierungen einzelner Beschäftigter die Einstellung von arbeitslos gemeldeten „Ersatzar-
beitskräften“. 
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gungseinrichtungen, Elternkarenz und familienfreundliche Arbeitszeiten) ist bereits von 
„qualifizierter“ Teilzeitarbeit die Rede: 

„Ein Ansatzpunkt zur Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit ist die Forcierung 
qualifizierter Teilzeitarbeit für Frauen und Männer, weshalb über rechtliche und 
organisatorische Möglichkeiten von Teilzeitarbeit im Bundesdienst umfassende 
Informationen von der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Ver-
braucherschutz und dem Staatssekretär für Finanzen erstellt wurden. Aufgrund 
des Ministerratsbeschlusses vom 16.6.1998 ist eine erleichterte Aufnahme von 
Ersatzkräften für Teilzeitbeschäftigung im Bundesdienst vorgesehen“ (BMAGS/ 
BMWA 1999, 37). 

Im Hinblick auf die förderlichen Rahmenbedingungen wird auch hier die Bedeutung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen – insbesondere zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit 
– betont und eine weitere „Verbesserung der institutionellen Betreuungsmöglichkeiten“ in 
Aussicht gestellt (BMAGS/BMwA 1999, 37). 

Der „Umsetzungsbericht 2000 zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung – Öster-
reich“ betont mehrfach, dass die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit vor allem in Form 
von Teilzeitbeschäftigung erfolgt (BMWA 2000, 2 und 22). Unter Säule III (Förderung der 
Anpassungsfähigkeit von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen), Leitlinie 15 (Sozi-
alpartnervereinbarungen zur Modernisierung der Arbeitsorganisation) wird darauf verwie-
sen, dass im Zusammenhang mit dem Solidaritätsprämienmodell 1999 im Jahresdurch-
schnitt 122 Personen ihre Arbeitszeit reduziert haben (BMWA 2000, 19). Von der Forcie-
rung der Teilzeitarbeit im öffentlichen Sektor ist abermals in Leitlinie 16 (Reform der Ar-
beitsverträge) die Rede: der für Beamt/innen bereits bestehende Rechtsanspruch auf 
Herabsetzung der Wochenarbeitszeit auf die Hälfte bis zum Schuleintritt des Kindes wur-
de durch eine entsprechende Gesetzesreform im Jahr 1999 auch auf Vertragsbedienstete 
ausgedehnt (BMWA 2000, 20). Weiter wird unter Säule IV (Chancengleichheit von Frauen 
und Männern), Leitlinie 20 (Versorgungseinrichtungen, Elternkarenz und familienfreundli-
che Arbeitszeiten) die Möglichkeit der flexiblen Inanspruchnahme von Teilzeitkarenz an-
geführt und im Rahmen der gesondert aufgelisteten „Neuen Initiativen des NAP 2000“ 
u.a. eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme von 
Teilzeit und Teilzeitkarenzgeld sowie ein „weiterer Ausbau von Kinderbetreuungseinrich-
tungen, insbesondere für Kleinkinder“ in Aussicht gestellt (BMWA 2000, 28). Das „Maß-
nahmenpaket für ältere Arbeitnehmer/innen“ – auch Teil der „Neuen Initiativen des NAP 
2000“ – sieht u.a. Maßnahmen zur Förderung der Altersteilzeit und Solidaritätsprämien-
modelle vor. 

Der „Umsetzungsbericht 2001 zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung – Öster-
reich“ legt im Hinblick auf die Frage der Teilzeitarbeit einen Schwerpunkt auf „Altersteil-
zeit“. Sowohl im „Allgemeinen Teil“, als auch unter Säule I (Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit), Leitlinie 3 (Aktives Altern) und Säule III (Förderung der Anpassungsfä-
higkeit von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen), Leitlinie 13 (Sozialpartnerver-
einbarungen zur Modernisierung der Arbeitsorganisation) werden Maßnahmen zu deren 
Förderung angeführt (BMWA 2001, 5, 9f und 22). Betreffend Teilzeitarbeit wird hingegen 
unter Säule IV (Chancengleichheit von Frauen und Männern), Leitlinie 17 (Abbau der ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede am Arbeitsmarkt) nur erwähnt, dass die Zunahme der 
Frauenerwerbstätigkeit vielfach auf das Konto der Teilzeitbeschäftigung ging (BMWA 
2001, 25). Leitlinie 18 (Vereinbarkeit von Beruf und Familie) stellt fest, dass bei der In-
anspruchnahme der Elternkarenz der Anteil der Väter bei 2% stagniert, jedoch bei den 
Bezieher/innen von Teilzeitkarenzgeld auf 9,7% gestiegen ist (BMWA 2001, 27). In die-
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sem Bericht ist auch erstmals von der „Qualität der Arbeit“ die Rede. Diese wird aller-
dings nur unter Säule III (Entwicklung des Unternehmergeistes), Leitlinie 8 (Reduzierung 
der Verwaltungskosten für die Unternehmen) im Zusammenhang mit der Förderung der 
Mitsprachemöglichkeiten der Arbeitnehmer/innen angeführt (BMWA 2001, 18). Bezogen 
auf die Frage der Kinderbetreuung wird unter Säule IV (Chancengleichheit von Frauen 
und Männern), Leitlinie 18 (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) darauf verwiesen, dass 
ein allfälliger Ausbau von Betreuungseinrichtungen in den Kompetenzbereich der Länder 
und Gemeinden fällt (BMWA 2001, 26f). 

Der „Umsetzungsbericht 2002 zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung – Öster-
reich“ behandelt einerseits die Teilzeitarbeit bzw. Altersteilzeit und befasst sich anderer-
seits – entsprechend den „Beschäftigungspolitischen Leitlinien 2002“ (vgl. dazu: Kapitel 
3.1.3 in diesem Bericht) – auch mit der Frage der „Qualität der Arbeit“. In Abschnitt B 
(Antworten auf die Empfehlungen) wird betreffend die Empfehlung 2 (Geschlechtsspezifi-
sche Diskrepanzen und Kinderbetreuungseinrichtungen) darauf verwiesen, dass der ge-
schlechtsspezifische Einkommensunterschied u.a. auf die Ausübung von Teilzeitarbeit 
nach einer familienbedingten Unterbrechung zurückzuführen ist. Weiter wird die Beauf-
tragung der hier vorliegenden Studie zur „Auslotung der Potentiale qualifizierter Teilzeit-
arbeit für Frauen und Männer und zur Ausarbeitung diesbezüglicher politischer Hand-
lungsoptionen“ angeführt (BMWA 2002, 17). Unter Säule IV (Chancengleichheit), Leitlinie 
18 (Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben) wird abermals der starke Anstieg von 
Väter-Teilzeitkarenz positiv erwähnt und darauf verwiesen, dass „hinsichtlich der Attrak-
tivität von Teilzeitarbeit auch für Arbeitskräfte in gehobenen Positionen die Qualität die-
ser Stellen (Arbeitszeit, Entlohnung u.a.) maßgeblich sein wird“ (BMWA 2002, 60). Wei-
ters wurde mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes einerseits die Möglichkeit ge-
schaffen, während der Karenz für höchstens 13 Wochen pro Kalenderjahr eine Beschäfti-
gung über der Geringfügigkeitsgrenze auszuüben. Andererseits wurde mit der Umstellung 
das Teilzeitkarenzgeld abgeschafft und durch eine Regelung ersetzt, die es erlaubt, ne-
ben dem Bezug des Kinderbetreuungsgeldes jährlich 14.600 € brutto zu verdienen 
(BMWA 2002, 60). Maßnahmen zur Förderung von Altersteilzeit bzw. entsprechende Ver-
einbarungen in Kollektivverträgen werden unter Säule I (Beschäftigungsfähigkeit), Leitli-
nie 3 (Aktives Altern) und Säule III (Anpassungsfähigkeit), Leitlinie 13 (Modernisierung 
der Arbeitsorganisation: Initiativen der Sozialpartner) erwähnt (BMWA 2002, 31 und 51). 
Der Frage der „Arbeitsplatzqualität“ wird explizit im Rahmen des Querschnittziels B (Nati-
onaler Ansatz zur Steigerung der Erwerbsquoten und zur Verbesserung der Qualität von 
Arbeit) Aufmerksamkeit geschenkt. Hier werden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen 
angeführt bzw. wird auf die entsprechenden Ausführungen in den jeweiligen Leitlinien 
verwiesen. Es zeigt sich, dass es sich dabei einerseits um Maßnahmen handelt, die sich 
auf den „Arbeitsmarktkontext“ bzw. förderliche Rahmenbedingungen beziehen, wie etwa 
den „Arbeitnehmer/innenschutz“ (BMWA 2002, 11) und die „Gleichstellung der Ge-
schlechter“. Im Hinblick auf letzteres werden Maßnahmen zum Abbau des geschlechts-
spezifischen Einkommensunterschiedes und der Segregation angeführt, darunter ein For-
schungsprojekt zur „Diskriminierungsfreien Arbeitsbewertung und Arbeitsorganisation“ 
(BMWA 2002, 13ff und 58ff). Andererseits konzentrieren sich die angeführten Maßnah-
men auf den Bereich der „Aus- und Weiterbildung“ bzw. des „lebenslangen Lernens“, wie 
etwa die Einführung eines „Bildungsfreibetrages“ bzw. einer Bildungsprämie (BMWA 
2002, 10 und 50) und die Bildungskarenz (BMWA 2002, 10 und 53). Betreffend die „Qua-
lität der Arbeit“ heißt es insbesondere unter Säule I (Beschäftigungsfähigkeit), Leitlinie 7 
(Diskriminierung und soziale Integration), dass im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
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EQUAL in Österreich sechs Themen realisiert werden. Dazu zählt u.a.: die „Stärkung der 
Sozialwirtschaft (des Dritten Sektors), insbesondere der Dienstleistungen im Interesse 
der Allgemeinheit, wobei der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Qualität der Arbeits-
plätze zu legen ist“ (BMWA 2002, 41). Unter Säule III (Anpassungsfähigkeit), Leitlinie 15 
(Unterstützung der Anpassungsfähigkeit in Unternehmen als eine Komponente des le-
benslangen Lernens) wird darauf verwiesen, dass das Modell der Bildungskarenz mittel-
bar zur „Qualität der Arbeit, insbesondere für Frauen“ beiträgt (BMWA 2002, 53). 

 

7.2. Evaluierungen des Nationalen Aktionsplanes für 
Beschäftigung – Österreich 

Im Hinblick auf die Frage der „Teilzeitarbeit“ bzw. die „Qualität des Arbeitsplatzes“ konn-
ten im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung 1998 bzw. im Umsetzungsbericht 1999 
folgende „förderliche“ Maßnahmen identifiziert werden: die Unterstützung der (qualifizier-
ten) Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst, eine Flexibilisierung bei der Teilzeitkarenz, ein 
Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Kinderbetreuungsbeihilfe, die Förde-
rung von Solidaritätsprämienmodellen – auch im öffentlichen Dienst – sowie die Beratung 
von Betrieben, die Personen mit betreuungsbedingter Reduzierung der Arbeitszeit ein-
stellen. 

Ulrike Pastner (1998, 7) merkt in ihrer geschlechtssensiblen Analyse des NAP 1998 an, 
dass die Förderung der Teilzeitbeschäftigung sehr wohl einen positiven Effekt – insbeson-
dere für die Erwerbsbeteiligung von Frauen – haben kann, sofern die Rückkehr auf einen 
Vollzeitarbeitsplatz gewährleistet ist, Männer auch Teilzeitarbeit wählen und die „Qualität 
der Teilzeitarbeit“ (etwa das Einkommen) entsprechend hoch ist. Die Einführung flexibler 
Meldefristen bei der Teilzeitkarenz und die Beratung von Betrieben, die Personen mit be-
treuungsbedingter Reduzierung der Arbeitszeit einstellen, kann laut Pastner (1998, 9) u. 
a. die diskriminierende Wirkung von Berufsunterbrechungen mindern und sich grund-
sätzlich positiv auf die Arbeitsmarktposition von Frauen (mit Kindern) auswirken. Der in 
Aussicht gestellte weitere Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und Verbesserun-
gen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuungsbeihilfe werden ebenfalls positiv her-
vorgehoben, jedoch hält Pastner (1998, 8) auch fest, dass höhere finanzielle Mittel und 
mehr Unterstützung notwendig sind. 

Die begleitende Evaluierung der Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes für Beschäfti-
gung im Jahr 1999 (WIFO/IHS 1999, 2000) gibt nur wenige Auskünfte über die im Natio-
nalen Aktionsplan für Beschäftigung 1998 bzw. Umsetzungsbericht 1999 identifizierten 
„förderlichen“ Maßnahmen. Grundsätzlich wird Teilzeitarbeit aber unter dem Gesichts-
punkt der Arbeitsmarktentwicklung problematisiert, denn die Zunahme der (Frauen-)Be-
schäftigung erfolgte in Österreich in den Jahren 1998/1999 vor allem über Teilzeitstellen 
im Dienstleistungsbereich (WIFO/IHS 1999, 22f und 55f; WIFO/IHS 2000, 18f und 80): 
“Teilzeitarbeit wird vor allem in weniger qualifizierten Bereichen angeboten und wird oft 
zum Ausschließungsgrund von beruflicher Weiterbildung und Aufstiegschancen“ (WIFO/ 
IHS 1999, 80). Da die Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor durchaus von 
sehr unterschiedlicher Qualität sein können, wird in der Studie eine genauere Analyse 
dieser neuen Arbeitsplätze empfohlen (WIFO/IHS 1999, 152). Auch im Zusammenhang 
mit der Zunahme der Frauenbeschäftigung wird gefordert, dass es für eine „Bewertung 
der Maßnahmen des NAP und seiner Weiterentwicklung“ notwendig wäre, darauf zu ach-
ten, „wieweit es sich bei den zusätzlichen Arbeitsplätzen um existenzsichernde, der Qua-
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lifikation entsprechende, stabile Arbeitsplätze mit Aufstiegschancen handelt“ (WIFO/IHS 
1999, 82). Bezogen auf die Frage der „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ wird Teilzeit-
arbeit als notwendige und von Frauen gesuchte Beschäftigungsform identifiziert (WIFO/ 
IHS 1999, 72 und 88). Andrea Leitner und Angela Wroblewski (2000, 12) kommen in ih-
rem Evaluationsbericht ebenfalls zum Schluss, dass zur Messung der Arbeitsplatzqualität 
– darunter verstehen sie etwa das Arbeitslosigkeitsrisiko, das Einkommen, Aufstiegs-
möglichkeiten und das Beschäftigungsausmaß – verstärkt qualitative Indikatoren wie et-
wa Berufsstabilität, Qualifikationsniveau der Tätigkeit, Arbeitszeit oder Einkommen Be-
rücksichtigung finden müssen. Sie stellen aber gleichzeitig fest, dass dies in Österreich 
aufgrund der Datenlage eine spezielle Herausforderung darstellt. Dem Evaluationsbericht 
von WIFO/IHS (1999, 67) ist weiter zu entnehmen, dass die Umsetzung von Organisati-
ons- und Personalplanungsangeboten für Betriebe, die Wiedereinsteigerinnen und Perso-
nen mit betreuungsbedingter Reduzierung der Arbeitszeit aufnehmen, in Abhängigkeit 
von der Strukturfondsreform 2000 verschoben wurde. Im Hinblick auf den Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen stellen Leitner und Wroblewski (2000, 65ff) fest, dass der 
Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen einerseits ein wichtiges Beschäftigungsseg-
ment für Frauen darstellt und Kinderbetreuungseinrichtungen andererseits als Vorausset-
zung für eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen unabdingbar sind. Durch die zu-
sätzlich zur Verfügung gestellten Budgetmittel konnten 1998 knapp 19.000 neue Betreu-
ungsplätze geschafft werden, wobei 84% dieser Plätze in Kindergärten, 9% in Kinderkrip-
pen und 5% in Kindergruppen sind. „Mit der Neuschaffung von 18.800 Betreuungsplätzen 
dürften bundesweit ca. 2.400 neue Beschäftigungsverhältnisse geschaffen worden sein. 
(...) Gleichzeitig dürfte das Arbeitsangebot dadurch um ca. 5.300 Frauen, die ihre Kinder 
in Betreuungseinrichtungen unterbringen konnten, gestiegen sein. Kurzfristig ist also ein 
Beschäftigungseffekt von 12,5% bis 28%, d.h. zwischen 2.400 und 5.300 zusätzliche Be-
schäftigte, zu erwarten (Leitner/Wroblewski 2000, 75). Leitner und Wroblewski (2000, 
78) halten auch fest, dass die verstärkte Förderung von Betreuungsplätzen im Rahmen 
des Nationalen Aktionsplanes in die richtige Richtung weist, angesichts des enormen Be-
darfs aber nur ein geringer Teil des Defizits damit ausgeglichen werden konnte. Betref-
fend die Kinderbetreuungsbeihilfe zeigt sich, dass von 1997 auf 1998 die Zahl der Förder-
fälle um 13,6% auf 12.800 Personen gesunken ist, wobei die Ausgaben in geringem 
Ausmaß reduziert wurden (-0,8%). Diesbezüglich wird angemerkt: „Die sinkende Zahl 
der Förderfälle erscheint angesichts der zunehmenden Zahl von arbeitslosen Frauen mit 
Mobilitätseinschränkungen problematisch“ (Leitner/Wroblewski 2000, 77).  

Im Umsetzungsbericht 2000 und 2001 werden neben der Unterstützung der Teilzeitarbeit 
im öffentlichen Sektor – sowohl für Beamt/innen als auch Vertragsbedienstete – weitere 
gesetzliche Verbesserungen betreffend die Inanspruchnahme von Teilzeit und Teilzeitka-
renz, ein weiterer Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere für Kleinkin-
der (Umsetzungsbericht 2000), die geplante Einführung des Kinderbetreuungsgeldes 
(Umsetzungsbericht 2001) sowie Maßnahmen zur Förderung der Altersteilzeit (Arbeits-
zeitmodelle, Altersteilzeitbeihilfen etc.) und von Solidaritätsprämienmodellen angeführt.  

Pastner (2000, 12) kommt betreffend der „Förderung von Teilzeit und Teilzeitkarenz“ 
zum Schluss, dass es sich dabei um eine defensive Maßnahme zur Vereinbarung von Er-
werbstätigkeit und Familienarbeit handelt und Teilzeitarbeit darüber hinaus in Österreich 
vielfach das „Ende der Erwerbskarriere“ bedeutet (Pastner 2000, 12). Im Hinblick auf 
einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen im Jahr 1999 um ca. 10.200 
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Plätze hält sie fest, dass dies angesichts des enormen Mangels noch immer viel zu wenig 
ist (Pastner 2000, 18).  

Die sehr umfassenden Evaluierungen der Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes für 
Beschäftigung durch „Synthesis Forschung“ beziehen sich zwar auf den Zeitraum von 
1998 bis 2002. Die neuen Maßnahmen des Umsetzungsberichtes 2002 zum Nationalen 
Aktionsplan für Beschäftigung konnten jedoch noch keine Berücksichtigung finden. Bezo-
gen auf die Frage der Förderung von Teilzeitarbeit stellt Synthesis Forschung unter ande-
rem fest, dass mögliche Gefahren – wie etwa die Öffnung der Einkommensschere – „auch 
durch entsprechende Rahmenbedingungen und qualitative Standards, Rückkehrmöglich-
keiten zur Vollzeitarbeit und Maßnahmen zur besseren Verteilung von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern verhindert werden müssen“ (Synthesis For-
schung 2002, 41). Im Zusammenhang mit den im Nationalen Aktionsplan für Beschäfti-
gung 1998 und den Umsetzungsberichten 1999 bis 2001 identifizierten „förderlichen“ 
Maßnahmen kommt Synthesis Forschung auf nachfolgende Umsetzungs- und Wirkungs-
ergebnisse: 

 Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Bundesdienst – bei einer relativ weit gefassten 
Definition von Teilzeitarbeit (jede Arbeitszeit unter 40 Stunden) – betrug 1998 11,2% 
der Beschäftigten (Frauen 24,2%, Männer 3,9%). 1999 stieg dieser Anteil – bei ei-
nem annähernd gleichbleibenden Verhältnis zwischen Frauen und Männern – auf 
12,1% an (Synthesis Forschung 2002, 34). 

 Die zunehmende Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen im Rahmen der Arbeitszeitfle-
xibilisierung kommt vor allem Frauen zugute. Dies gilt insbesondere für Wirtschafts-
zweige, in denen das Arbeitsvolumen (aufgrund des Strukturwandels) abnimmt, die 
Zahl der Arbeitsplätze aber auf dem gleichen Niveau bleibt (Synthesis Forschung 
2002c, 8f; Synthesis Forschung 2002d, 5). Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die 
Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zunehmen und Männer 
selbst auf Teilzeitarbeitsplätzen ein Einkommen erzielen, das über dem von vollzeit-
beschäftigten Frauen liegt (Synthesis Forschung 2002d, 11). 

 Zur Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen haben wesentlich die zusätzlichen 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten beigetragen. Die Zahl der betreuten Kinder erhöhte 
sich von rund 224.000 (1997) auf rund 230.000 (2000). Das entspricht einem Zu-
wachs von knapp 3% (Synthesis Forschung 2002d, 23).39 

 Als quantitativ noch wichtiger als die Ausweitung des Betreuungsangebotes hat sich 
die finanzielle Förderung der Inanspruchnahme solcher Betreuungsplätze erwiesen. 
Im Jahr 1999 wurde rund 15.600 Frauen eine Kinderbetreuungsbeihilfe gewährleistet 
(Synthesis Forschung 2002d, 23). 

 Vom Anspruch auf Altersteilzeitgeld (für Frauen ab 50 und Männer ab 55 Jahren) 
machten bis zum Jahr 2001 9.250 Personen Gebrauch (Synthesis Forschung 2002a, 
9). 

 Im Bereich der Dienstleistungen kann zwischen 1995 und 2000 ein bedeutender Zu-
wachs an Arbeitsplätzen im Bereich „Gesundheit“ verzeichnet werden. „Dieser Bereich 

                                          

39 Der Umsetzungsbericht 2001 kommt hier jedoch zu einem anderen Ergebnis: Demnach wurden durch die 
temporäre Finanzierungsaktion des Bundes österreichweit rund 32.200 zusätzliche Betreuungsplätze geschaf-
fen, insbesondere auch in Betriebskindergärten (BMWA 2001, 27). 
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zeichnet sich durch außerordentlich hohe Anteile von hochqualifizierten Tätigkeitsfel-
dern und von Frauen unter den Beschäftigten aus“ (Synthesis Forschung 2002b, 20). 
Weiter wird eine anhaltende Zunahme des Frauenanteils im öffentlichen Dienst kon- 
statiert: „Dies hängt mit dem differenzierten Teilzeitangebot und den geringeren Ein-
kommensunterschieden zwischen Frauen und Männern in der öffentlichen Verwaltung 
zusammen“ (Synthesis Forschung 2002b, 20). 

 Im Falle des Kinderbetreuungsgeldes wird davon ausgegangen, dass die Erwerbsnei-
gung (im Rahmen des zugelassenen Beschäftigungsvolumens) von Frauen mit Klein-
kindern steigen wird (Synthesis Forschung 2002a, 43). 

Ingrid Mairhuber (2001, 7) betont in ihrer geschlechtssensiblen Analyse des Umsetzungs-
berichtes 2001, dass die in Aussicht gestellte Abschaffung des Teilzeitkarenzgeldes – im 
Zuge der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes – einerseits im Widerspruch zu den po-
sitiven Analysen in den vorangegangenen Umsetzungsberichten steht. Andererseits wird 
es dann vor allem für „bessere verdienende“ Eltern schwieriger, die Arbeitszeit zu redu-
zieren und gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld in Anspruch zu nehmen, und somit wird 
sich auch die Bereitschaft der Männer verringern, ihren Anteil der Versorgungsarbeit zu 
übernehmen. 

Die im Umsetzungsbericht 2002 genannten förderlichen Maßnahmen sind betreffend Teil-
zeitarbeit Kollektivvertragsvereinbarungen zur Förderung der Altersteilzeit, betreffend die 
„Qualität der Arbeit“ im Hinblick auf die Erwerbsarbeit selbst ein Bildungsfreibetrag bzw. 
eine Bildungsprämie sowie die Bildungskarenz. Weitere förderliche Maßnahmen beziehen 
sich hingegen auf den Arbeitsmarktkontext, nämlich die Arbeitnehmer/innenschutzreform 
und Maßnahmen zum Abbau geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede und die 
Segregation.  

Die genannten Maßnahmen, vor allem jene, die sich auf den Arbeitsmarktkontext be-
ziehen, werden betreffend eine Erhaltung und Verbesserung der „Arbeitsplatzqualität“ 
erst langfristig Wirkung zeigen. Evaluierungen zum Umsetzungsbericht 2002 liegen der-
zeit noch nicht vor. Betreffend die bereits 1998 eingeführte Bildungskarenz stellt Synthe-
sis Forschung (2002a, 46) fest, dass sich im Jahr 2000 8.510 Personen in Bildungskarenz 
befanden und mehr als 90% davon Frauen waren. Über die Qualität der Bildungskarenz 
bzw. deren Auswirkungen gibt es keine Auskünfte. 

Die im Zusammenhang mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes geschaffene 
Möglichkeit, während der - im Arbeitsrecht geregelten - Karenz für die Zeit von 13 Wo-
chen im Kalenderjahr über der Geringfügigkeitsgrenze dazuverdienen zu können, scheint 
bezogen auf die Fragestellung des vorliegenden Forschungsprojektes (nämlich das Poten-
tial „qualifizierter“ Teilzeitarbeit) - vor allem aufgrund der kurzen Zeitspanne (13 Wochen 
im Kalenderjahr) - wenig relevant.  

Die Abschaffung des Teilzeitkarenzgeldes ist – wie bereits betreffend Umsetzungsbericht 
2001 festgehalten – gerade vor dem Hintergrund bedauerlich, dass dieses in zunehmen-
dem Maße von Vätern bezogen wurde und auch Frauen in guten Einkommenspositionen 
Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung vereinbaren konnten. Die Möglichkeit, bis zu 14.600 € 
brutto im Jahr durch Erwerbsarbeit zu verdienen und gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld 
zu erhalten, könnte einerseits die Zahl der Teilzeitbeschäftigten tatsächlich erhöhen; zu 
welchem Anteil es sich dabei, angesichts der Einkommensgrenze, um qualifizierte Teil-
zeitarbeit handelt, wäre empirisch zu prüfen. 
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7.3. Zwischenresümee 

In Österreich ist bereits im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung des Jahres 1998 die 
Rede von „Teilzeitarbeit für qualifizierte Tätigkeiten“, und im Umsetzungsbericht 1999 
wird im Zusammenhang mit der angestrebten Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit ex-
plizit der Begriff „qualifizierte“ Teilzeitarbeit verwendet. Darüber hinaus gilt Teilzeitarbeit 
als Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Versorgungsarbeit. Im 
Umsetzungsbericht 2000 wird Teilzeitarbeit vor allem im Hinblick auf die Zunahme der 
Frauenerwerbstätigkeit thematisiert, und der Umsetzungsbericht 2001 legt einen Schwer-
punkt auf die sogenannte „Altersteilzeit“. Der Umsetzungsbericht 2002 greift - entspre-
chend der Entwicklung der Diskussion auf EU-Ebene – auch die Thematik der „Qualität 
der Arbeit“ bzw. die „Arbeitsplatzqualität“ auf. 

Weiter lassen sich im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung bzw. in den Umsetzungs-
berichten eine Reihe von förderlichen Maßnahmen identifizieren, wobei sich das Schwer-
gewicht im Laufe der Jahre verlagert hat, manche Maßnahmen verschwinden, und andere 
sind hinzukommen. Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede betreffend tatsächli-
che Umsetzung bzw. Informationen über die Umsetzung und auch bezogen auf die zu 
erwartende Wirkungsweise von Maßnahmen. In den ersten Jahren - 1998 bis 2000 - wird 
beispielsweise die Förderung bzw. Unterstützung von qualifizierter Teilzeitarbeit im öf-
fentlichen Dienst betont und auch die gesetzliche Erleichterung der Inanspruchnahme 
von Teilzeitkarenz angeführt. Beide Maßnahmenbereiche erscheinen sinnvoll und zielfüh-
rend, jedoch ist auf der Grundlage der Umsetzungsberichte selbst und der vorhandenen 
Evaluierungen eine Einschätzung der Auswirkungen schwer möglich. Eine Maßnahme, die 
für die Förderung von qualifizierter Teilzeitarbeit überaus wichtig erscheint, stellt die an-
gekündigte Schaffung eines Organisations- und Personalplanungsangebotes für Betriebe 
dar, die Wiedereinsteigerinnen und Personen mit betreuungsbedingter Reduzierung der 
Arbeitszeit aufnehmen. Dem begleitenden Evaluierungsbericht ist zu entnehmen, dass die 
Umsetzung im Zusammenhang mit der Strukturfondsreform 2000 verschoben wurde.  

Wichtig im Zusammenhang mit der Förderung von Teilzeitarbeit ist auch die Position der 
Sozialpartner, die im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung im Jahre 1998 verstärkte 
Bemühungen zur Attraktivierung von Teilzeitarbeit sowohl für Arbeitgeber/innen als auch 
Arbeitnehmer/innen in Aussicht gestellt haben, über die Umsetzung von Maßnahmen ist 
in den nachfolgenden Umsetzungsberichten jedoch wenig zu erfahren. Aus unserer Sicht 
wäre es von großer Bedeutung, wenn die Sozialpartner konkrete Maßnahmen im Bereich 
der Kollektivverträge und auf Branchenebene setzten, um die Förderung von „qualifizier-
ter“ Teilzeitarbeit sicherzustellen. Der Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommens-
ungleichheit stellt hier wohl die größte Herausforderung dar.  

Im Sinne förderlicher Rahmenbedingungen für qualifizierte Teilzeitarbeit liegt der 
Schwerpunkt in den Jahren 1998 und 1999 auf einem Ausbau von qualitativ hochwerti-
gen und leistbaren Kinderbetreuungseinrichtungen, und auch im Jahr 2000 wird ein wei-
terer Ausbau, insbesondere für Kleinkinder in Aussicht gestellt. Obwohl den Kinderbe-
treuungseinrichtungen auf EU-Ebene bzw. in den beschäftigungspolitischen Leitlinien im 
Laufe der Jahre ein immer größerer Stellenwert zukommt, wird in den Umsetzungsbe-
richten 2001 und 2002 diesbezüglich nur darauf verwiesen, dass ein allfälliger Ausbau 
nicht in den Kompetenzbereich des Bundes fällt. Der Umsetzungsbericht 2001 legt auch 
bezogen auf die förderlichen Maßnahmen einen Schwerpunkt auf die Förderung von Al-
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tersteilzeit. Der Umsetzungsbericht 2002 betont – im Hinblick auf die Frage der Förde-
rung der „Arbeitsplatzqualität“ – u. a. Maßnahmen im Bereich der „Aus- und Weiterbil-
dung“ bzw. des „lebenslangen Lernens“ und weist mehrfach auf die erwarteten positiven 
Wirkungen im Zusammenhang mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes hin. Hin-
sichtlich der Auswirkung des Kinderbetreuungsgeldes sind die Ergebnisse entsprechender 
empirischer Studien abzuwarten; derzeit kann nur festgehalten werden, dass die Ab-
schaffung des Teilkarenzgeldes für Männer und Frauen in guten Einkommenspositionen 
eine Vereinbarung von Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung erschwert.  

Grundsätzlich muss hier noch einmal angeführt werden, dass sich die Frage der Umset-
zung und Wirkungsweise der als förderlich identifizierten Maßnahmen nur sehr schwer 
beantworten lässt, denn die Maßnahmen sind sehr allgemein formuliert, und es gibt we-
nig quantitative Ziele. Darüber hinaus enthalten sowohl die Umsetzungsberichte selbst 
als auch die vorhandenen Evaluierungen nur sehr wenige Angaben über die tatsächliche 
Umsetzung oder Wirkungsweise einzelner Maßnahmen. Konkrete Zahlen beziehen sich 
nur auf den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (1998-2000), die Kinderbetreu-
ungsbeihilfe, Maßnahmen der „Aus- und Weiterbildung“ sowie die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeitgeld. Die vorhandenen Evaluierungen enthalten zwar auch Angaben über die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, insbesondere die Zunahme von Teilzeitarbeitsplätzen im 
öffentlichen Dienst und im Bereich der Dienstleistungen. Die Einschätzung der Qualität 
der Arbeitsplätze ist aber sehr unterschiedlich: die begleitenden Evaluierungen des  
WIFO/IHS gehen für die Jahre 1998/1999 von der Zunahme von „Teilzeitarbeit in wenig 
qualifizierten Bereichen aus“. Synthesis kommt hingegen zum Ergebnis, dass im Bereiche 
„Gesundheit“ zwischen 1995 und 2000 ein hoher Zuwachs an Arbeitsplätzen zu verzeich-
nen ist und sich dieser Bereich durch einen „außerordentlich hohen Anteil von hochquali-
fizierten Tätigkeitsfeldern auszeichnet“. 

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass für eine bessere Einschätzung 
der tatsächlichen Umsetzung und Wirkungsweise der förderlichen Maßnahmen für die 
Umsetzungsberichte zum Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung sowohl präzisere An-
gaben über die tatsächlich gesetzten Maßnahmen als auch genauere Auskünfte über die 
„Qualität der Arbeitsplätze“, insbesondere der Teilzeitarbeitsplätze, die etwa im Bereich 
des Dienstleistungssektors in Österreich entstanden sind, empfohlen werden. 
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8. Internationale Beispiele für „qualifizier-
te Teilzeitarbeit“ 

Der internationale Vergleich von Teilzeitbeschäftigung ist eine weitere Methode, um 
das Potential von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ in Österreich zu bestimmen. Der Ver-
gleich von Teilzeitarbeit in verschiedenen EU-Ländern soll einerseits zeigen, welche 
Bereiche mit tendenziell höheren Anteilen von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ in Öster-
reich unterentwickelt sind, andererseits soll durch den Vergleich festgestellt wer-
den, welche Rahmenbedingungen für die Ausdehnung „qualifizierter Teilzeitarbeit“ 
nützlich sind. Unter Rahmenbedingungen verstehen wir in diesem Fall sowohl histo-
risch gewachsene wohlfahrtsstaatliche Systeme, als auch konkrete gesetzliche und 
sozialpartnerschaftliche Maßnahmen zur Förderung „qualifizierter Teilzeitarbeit“. 
Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass es einen Unterschied macht, ob Frauen in 
Schweden in gesicherten Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst vorübergehend 
in Teilzeit wechseln, oder ob sie in Großbritannien aufgrund mangelnder und teurer 
Kinderbetreuungsplätze gezwungen sind, einen prekären und schlecht bezahlten 
Teilzeitjob im Handel anzunehmen. Durch den internationalen Vergleich ergeben 
sich sowohl Rückschlüsse für das Potential, als auch die Handlungsoptionen zur 
Förderung „qualifizierter Teilzeitarbeit“, die in den folgenden Kapiteln dargestellt 
werden.  

Das Problem ist freilich, dass es sich bei „qualifizierter Teilzeitarbeit“ nicht um ein 
eindeutig definiertes und damit statistisch erfassbares Phänomen handelt – erst 
recht nicht, wenn die Messungen international vergleichbar sein sollten. Deshalb 
müssen wir uns im Folgenden mit dem Vergleich von Indikatoren begnügen, die auf 
die Existenz von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ hinweisen. Zu diesen – begründeten – 
Indikatoren zählen die durchschnittliche Länge von Teilzeitarbeit, die Verteilung von 
Teilzeitbeschäftigung nach Wirtschaftssektoren und nach Berufen sowie das durch-
schnittliche Teilzeiteinkommen im Vergleich zum durchschnittlichen Vollzeiteinkom-
men. Die nationalen Befunde, die wir aus dem Vergleich der oben genannten Indi-
katoren erhalten, werden dann aus der Literatur bekannten Wohlfahrtsstaats- und 
Dienstleistungsmodellen gegenüberstellt, um den Zusammenhang zwischen staat-
lichen Rahmenbedingungen und dem Ausmaß von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ auf-
zuzeigen. Colette Fagan et al. kommen in einem Vergleich von Teilzeitarbeit in den 
Niederlanden, Deutschland und Großbritannien zum Schluss, dass „die Art der Re-
gulierung, die nationalen Arbeitszeitdebatten und die daraus abgeleiteten politi-
schen Maßnahmen einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der Teilzeitarbeit und 
deren Entwicklung gehabt haben“ (Fagan et al. 1999, 59). Die Auswahl der be-
schriebenen Länder ergibt sich dabei sowohl aus dem Anteil von Teilzeitbeschäfti-
gung an der Gesamtbeschäftigung (die ausgewählten Länder verfügen alle über 
einen besonders hohen Teilzeitanteil), als auch aus den Indikatoren und ihrem Mo-
dellcharakter für Wohlfahrtsstaats- und Dienstleistungsmodelle. Dieser Abschnitt 
wird dann mit einer Darstellung konkreter staatlicher und sozialpartnerschaftlicher 
Maßnahmen zur Förderung „qualifizierter Teilzeitarbeit“ abgeschlossen.  
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8.1. Teilzeitbeschäftigung im europäischen Ver-
gleich 

Teilzeitarbeit ist ein sehr heterogenes Phänomen, wie die unterschiedlichen Definiti-
onen von Teilzeitbeschäftigung in den EU-Mitgliedsländern belegen. Die Problematik 
rührt unter anderem daher, dass die Kategorie Teilzeit erst einmal nur eine Abwei-
chung von der Vollzeitnorm ausdrückt, die als solche sehr unterschiedliche Formen 
annehmen kann. Trotzdem weist Teilzeitarbeit in der EU auch eine Reihe von ge-
meinsamen Merkmalen auf. An aller erster Stelle steht die Tatsache, dass Teilzeit-
beschäftigung zum größten Teil Frauenbeschäftigung ist: Im EU-Durchschnitt wird 
fast 80 Prozent der Teilzeitarbeit von Frauen geleistet (OECD 2001, 224). Zweitens 
konzentriert sich Teilzeitbeschäftigung im Dienstleistungsbereich – europaweit ar-
beiten 86 Prozent der weiblichen und 74 Prozent der männlichen Teilzeitbeschäftig-
ten im Dienstleistungssektor - und dort wiederum primär in den distributiven und 
sozialen Dienstleistungen (vgl. Smith et al. 1998, 38f; Fagan et al. 1999; Anxo/ 
Fagan 2001). Damit zusammenhängend: Teilzeitbeschäftigung ist in den wenig und 
mittel qualifizierten Berufsgruppen und hier insbesondere in den Kategorien Han-
dels- und Dienstleistungsarbeiter/innen, un- und angelernte Hilfskräfte und Büro-
angestellte überrepräsentiert. Als Folge verdienen Teilzeitarbeiter/innen im OECD-
Durchschnitt nur 75 Prozent des Stundenlohnes von Vollzeitbeschäftigten (OECD 
1999, 24) 
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Tabelle 46: Anteil von Teilzeitbeschäftigung an Gesamtbeschäftigung nach Ländern und Geschlecht 2000 (Angaben in %) 

 

 Männer TZ-
Quote* 

Frauen TZ-
Quote** 

TZ-Quote ins-
gesamt*** 

Frauenbeschäfti-
gungsquote**** 

Als Vollzeit-
äquivalent***** 

Dienstleistungs-
quote****** 

Niederlande 19,2 70,5 41,1 63,7 40,1 76,7 
Großbritannien 9,1 64,6 25 64,6 49,7 73,2 
Schweden 10,6 36 22,6 71 60,2 73,2 
Dänemark 10,2 34,1 21,3 71,6 62,2 75,6 
Belgien 5,8 40,5 20,8 51,5 46,6 74,3 
Deutschland 5 37,9 19,4 57,9 46,1 68,1 
Frankreich 5,4 31 16,9 55,3 48,7 72,1 
Irland 6,9 30,1 16,4 54 45,2 63,9 
Österreich 4,1 32,2 16,3 59,4 51 - 
 Finnland 8 17 12,3 64,6 60,5 65,9 
Portugal 6,2 16,3 10,8 60,3 57,1 58 
Italien 3,7 16,5 8,4 39,6 36,7 65,5 
Spanien 2,8 16,9 8 40,3 36,6 63,5 
Griechenland 2,4 8,9 4,3 52 40 58,0 
EU-15 6,2 33,3 17,7 54 45,3 68,8 

 
* Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der männlichen Gesamtbeschäftigung. 
** Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der weiblichen Gesamtbeschäftigung. 
*** Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung. 
**** Anteil der Beschäftigung in der weiblichen Bevölkerung (15-64) bzw. Frauenbeschäftigungsquote.  
***** Anteil der Beschäftigung in der weiblichen Bevölkerung (15-64) bzw. Frauenbeschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten. 
****** Anteil der Dienstleistungen an der Gesamtbeschäftigung. 
Daten stammen von der AKE – Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaft. Demnach beruht die Unterscheidung zwischen Teilzeit- und Voll-
zeitbeschäftigung auf der Selbstzuordnung der Befragten und/oder einer Normalarbeitszeit von 1 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeitbeschäftigung gilt 
eine Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Woche 
 
Quelle: Europäische Kommission – Beschäftigung in Europa 2001 
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Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Teilzeitbeschäftigung in den EU-Mitglied-
staaten fällt zuerst das unterschiedliche Ausmaß von Teilzeitbeschäftigung auf: Die 
Bandbreite reicht von rund vier Prozent der Gesamtbeschäftigung in Griechenland 
bis zu mehr als 40 Prozent in den Niederlanden (im EU-Durchschnitt sind es fast 18 
Prozent). Generell kann festgestellt werden, dass Teilzeitarbeit in Nordeuropa wei-
ter verbreitet ist als in Südeuropa, wo der Teilzeitanteil weniger als 12 Prozent der 
Gesamtbeschäftigung ausmacht. Dies hängt mit zwei Faktoren zusammen: Erstens 
ist in diesen Ländern der Dienstleistungssektor in der Regel kleiner als in Nordeuro-
pa, und zweitens verfügen diese Länder mit Ausnahme von Portugal über eine un-
terdurchschnittliche Frauenbeschäftigungsquote. Wie gesagt, ist Teilzeitbeschäfti-
gung zum größten Teil Frauenbeschäftigung und konzentriert sich im Dienstlei-
stungssektor. 

Unterschiede gibt es auch in der historischen Entwicklung von Teilzeitarbeit. Wäh-
rend sich Teilzeitbeschäftigung in den skandinavischen und angelsächsischen Län-
dern schon relativ früh, d.h. in den 1960er und 70er Jahren ausbreitete, verzeich-
neten die meisten Länder auf dem europäischen Kontinent erst in den 1980er und 
90er Jahren massive Zuwachsraten von Teilzeitarbeit. Mit anderen Worten: Wäh-
rend Teilzeitbeschäftigung in Schweden und in Großbritannien in Zeiten eines öko-
nomischen Booms und zunehmender Arbeitskräfteknappheit wuchs, nahm sie im 
Rest Europas vor dem Hintergrund einer langwierigen ökonomischen Krise, hoher 
Arbeitslosigkeit und eines ausgedehnten Deregulierungs- und Flexibilisierungspro-
zesses zu (OECD 1998, 161).  

Tabelle 47: Historische Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung als Anteil 
der Gesamtbeschäftigung (Angaben in %): 

 1979 1983 1990 1993 1996 
Belgien 6 8,1 10,9 12,8 14 
Dänemark 22,7 23,8 23,3 23,3 21,5 
Deutschland 11,4 12,6 15,2 15,1 - 
Finnland 6,6 7,7 7,2 8,6 7,9 
Frankreich 8,1 9,6 11,9 13,7 16 
GB 16,4 19 21,7 23,4 22,2 
Griechenland - 6,5 4,1 4,3 - 
Italien 5,3 4,6 4,9 5,4 6,6 
Niederlande 16,6 21,2 31,7 35 36,5 
Norwegen 27,3 29,6 26,5 27,1 26,6 
Österreich 7,6 8,4 8,9 10,1 12,6 
Portugal 7,8 - 5,9 7,4 8,7 
Schweden 23,6 24,8 23,3 24,9 23,6 
Spanien - - 4,9 6,6 7,7 

 
Quelle: OECD 1998:161. Als Teilzeit wird von der OECD eine wöchentliche Arbeitszeit von weniger 

als 30 Stunden definiert. Vollzeit ist demnach eine Arbeitszeit von mindestens 30 Wo-
chenstunden. 
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Tabelle 48: Anteil von Teilzeitarbeit nach wöchentlichen Stunden (Anga-
ben in %): 

 1-10 11-20 1-20 21-24 25-30 31+ 21+ 
Schweden 12,7 25,7 38,4 8,2 34,7 18,7 61,6 
Griechenland 7,5 38 45,5 12,9 25,3 16,3 54,5 
Finnland 19,2 27 46,2 5 40,4 8,3 53,7 
Italien 6,8 44 50,8 12,4 14,8 21,9 49,1 
Frankreich 10 41,6 51,6 9,4 21,9 17,1 48,4 
Österreich 11,9 41,2 53,1 4,4 25,3 17,2 46,9 
Dänemark 29,2 25,7 54,9 5,8 27,6 11,7 45,1 
Portugal 15,6 42,8 58,4 8,1 21,2 12,3 41,6 
Belgien 5,3 57,5 62,8 10,8 18 8,3 37,1 
Niederlande 29,8 33,2 63 8,6 9,7 18,7 37 
Deutschland 17,6 45,7 63,3 8,4 24 4,3 36,7 
Großbritannien 24,2 40,6 64,8 12 16,8 6,3 35,1 
Irland 17,5 54,6 72,1 10,6 10,6 6,7 27,6 
Spanien 19,8 54 73,8 8,8 16,8 0,6 26,2 
EU-15 18,9 41,2 60,1 9,6 20 10,3 39,9 

 
Quelle: Eurostat AKE - Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaft 1996. Die Unter-

scheidung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung beruht auf der Selbstzuordnung 
der Befragten und/oder einer Normalarbeitszeit von 1 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeit-
beschäftigung gilt eine Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Woche (neuere 
Arbeitskräfteerhebungen weisen nur noch eine durchschnittliche Länge der Teilzeitarbeit 
nach Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen auf).  

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die durchschnittliche Länge von Teilzeit-
arbeit (siehe Tabelle 48). In diesem Vergleich sticht Schweden durch besonders 
häufige lange durchschnittliche Teilzeit mit mehr als 25 Stunden und in vielen Fäl-
len mehr als 30 Stunden pro Woche heraus. Vergleichsweise lange Teilzeiten gibt es 
auch in Griechenland, Finnland und Italien - wo der Anteil an Teilzeitbeschäftigung 
insgesamt aber eher gering ist -, sowie in Frankreich, Österreich und Dänemark. 
Kurze Teilzeiten von 20 Stunden pro Woche und weniger sind besonders ausgeprägt 
in Spanien, Irland, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die 
Niederlande und Großbritannien verfügen darüber hinaus über die höchsten Anteile 
von Beschäftigten mit sehr kurzen Teilzeiten von weniger als zehn Stunden pro Wo-
che. 
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Tabelle 49: Verteilung von Teilzeitbeschäftigung nach Wirtschaftssektoren (Angaben in %): 

 Dänemark Deutsch-
land 

Groß-
britannien

Frankreich Italien Niederlan-
de 

Österreich Schweden Spanien 

Landwirtschaft 1 1 1 1 6 2 1 1 2 
Industrie 10 16 7 9 19 10 14 9 9 
Handel 17 21 25 14 15 18 26 13 14 
Hotel- u. Gastgewerbe 5 5 9 5 6 6 7 4 10 
Transport u. Nachrichtenübermittlung 5 4 3 4 3 5 4 4 3 
Kredit- und Versicherungsgewerbe 2 3 3 3 3 3 4 2 1 
Grundstück u. Wohnungswesen 8 9 7 10 10 9 10 8 13 
Öffentliche Verwaltung 3 7 4 11 10 5 5 3 3 
Erziehung u. Unterricht 8 10 13 10 7 9 7 10 11 
Gesundheit u. Sozialwesen 33 16 20 18 7 27 15 41 5 
Erbringung sonstiger öffentlicher und persönli-
cher. Dienstleistungen 

7 7 7 7 8 5 6 5 7 

Private Haushalte - 2 1 10 6 1 2 - 22 
 
Quelle: Eurostat Erhebung über Arbeitskräfte 1999. Zusammengestellt von Mark Smith UMIST, Manchester. Daten stammen von der AKE – Arbeitskräfteerhebung 

der Europäischen Gemeinschaft. Demnach beruht die Unterscheidung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung auf der Selbstzuordnung der Befragten 
und/oder einer Normalarbeitszeit von über 0 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeitbeschäftigung gilt eine Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Wo-
che. Die Wirtschaftsektoren basieren auf der europaweiten Systematik von Wirtschaftsklassen der NACE-Codes. Unterscheidungen nach NACE-Codes betref-
fen die Tätigkeitsfelder, nicht aber die Rechtsform von den in den jeweiligen Wirtschaftsklassen tätigen Organisationen.  
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Wie bereits ausgeführt, konzentriert sich Teilzeitbeschäftigung genauso wie Frauen-
beschäftigung im Dienstleistungssektor und hier insbesondere in den distributiven 
und sozialen Dienstleistungen (vgl. Fagan et al. 1995, 160f). Dies gilt für alle Län-
der und ist Ausdruck der geschlechtspezifischen Segmentierung des Arbeitsmarktes 
bzw. der Feminisierung von Dienstleistungen (vgl. Armstrong 1996; Jenson 1996; 
Maruani 2000; Angeloff 2000). Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede in der 
Verteilung von Teilzeitbeschäftigung in den EU-Mitgliedsländern. In Schweden kon-
zentrieren sich 59 Prozent der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung und öffentlicher Dienstleistungen (bestehend aus öffentlicher Verwaltung, 
Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht, sowie sonstigen öffent-
lichen und persönlichen Dienstleistungen – also L, M, N, O laut der europaweiten 
Systematik von Wirtschaftsklassen, den NACE-Codes)40, gefolgt von Dänemark mit 
51 Prozent und den Niederlanden mit 46 Prozent. Im Vergleich finden sich in Öster-
reich in diesem Bereich nur 33 Prozent der Teilzeitbeschäftigten (siehe Tabelle 49). 
In Schweden geht die Konzentration von Teilzeitbeschäftigung in Bereich der öffent-
lichen Verwaltung und öffentlicher Dienstleistungen mit einer gleichartigen Konzen-
tration von Frauenbeschäftigung einher: 60 Prozent der Beschäftigen im öffentlich-
en Sektor (gemeint sind wieder Beschäftigte in den Wirtschaftsklassen L, M, N, O) 
sind Frauen, und davon arbeiten wiederum 63 Prozent Teilzeit (vgl. Anxo/Fagan 
2001, 95). Im Bereich der öffentlichen Verwaltung und Dienstleistungen konzen-
triert sich Teilzeitarbeit in Schweden vor allem in den Bereichen Erziehung und Bil-
dung (M) sowie Gesundheit und Soziales (N), wo knapp mehr als die Hälfte der ge-
samten Teilzeitbeschäftigung zu finden ist. In Dänemark sind es immerhin noch 41 
Prozent und in den Niederlanden 36 Prozent. In Österreich sind es dagegen nur 22 
Prozent (siehe Tabelle 49). Frankreich und Italien wiederum stechen mit elf bzw. 
zehn Prozent der gesamten Teilzeitbeschäftigung als Länder mit einem vergleichs-
weise hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigung in der öffentlichen Verwaltung (L) her-
aus (ebenda). Aufgrund des hohen Anteiles von öffentlichen oder öffentlich kontrol-
lierten Anbieter/innen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, die in der Regel 
für stabile Beschäftigungsverhältnisse und relativ günstige Arbeitsbedingungen sor-
gen, gehen wir davon aus, dass es sich bei Teilzeitarbeit im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung und öffentlicher Dienstleistungen tendenziell eher um „qualifizierte Teil-
zeitarbeit“ in dem von uns weiter vorne vorgestellten Sinne handelt. Ebenfalls ten-
denziell hochwertigere Teilzeitarbeit weil vergleichsweise gut entlohnt findet sich in 
der Industrie (D), die in Österreich 14 Prozent zur Teilzeitbeschäftigung beisteuert. 
Österreich liegt damit hinter Italien mit 19 Prozent und Deutschland mit 16 Prozent 
zurück (ebenda). 

Umgekehrt weisen Spanien mit 44 Prozent und Österreich und Großbritannien mit 
jeweils 35 Prozent der gesamten Teilzeitbeschäftigung die höchsten Konzentratio-
nen von Teilzeitarbeit im Bereich Handel, Hotel- und Gastgewerbe und haushalts-
bezogene Dienstleistungen auf (G, H, P). Während aber Spanien mit 22 Prozent der 
gesamten Teilzeitbeschäftigung einen besonders hohen Anteil von Teilzeitbeschäfti-
gung in den haushaltsbezogenen Dienstleistungen aufweist (P), zeichnen sich Ös-
terreich mit 26 und Großbritannien mit 25 Prozent durch außergewöhnlich hohe 

                                          

40 Die Rechtsform der anbietenden Organisation ist in der Klassifikation nicht berücksichtigt. 



INTERNATIONALE BEISPIELE FÜR  
„QUALIFIZIERTE TEILZEITARBEIT“ | KAPITEL 8 

104 
 

Konzentrationen von Teilzeitarbeit im Handel aus (G; siehe ebenda). Im Handel 
dient Teilzeitarbeit vor allem dazu, „Spitzenzeiten“ untertags und - soweit liberale 
Ladenöffnungszeiten das zulassen - zusätzliche Öffnungszeiten am Abend und am 
Wochenende abzudecken (vgl. Bosch 1995; Fagan et al. 1995; OECD 1998, 160;  
Florence/Lehndorff 2002). Deshalb handelt es sich bei Teilzeitarbeit im Handel in 
vielen Fällen um sehr kurze Teilzeiten bzw. um geringfügige Beschäftigungen mit 
vergleichsweise schlechter Bezahlung, „unsozialen“ Arbeitszeiten, wenig Beschäf-
tigungssicherheit, mit wenig Weiterbildungs- und Aufstiegschancen und mit 
schlechten Arbeitsbedingungen – also um tendenziell eher „wenig qualifizierte“ Teil-
zeitarbeit (vgl. ebenda).  
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Tabelle 50: Verteilung von Teilzeitbeschäftigten nach Berufen 

Berufsgruppe Qualifikati-
onsniveau 
nach 
ISCO-88 

Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Italien Niederlande Österreich Spanien Schweden Großbritannien 

  Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Total 
% 

Frauen 
% 

Führungskräfte - 1,3 0 1,6 1,3 3,5 1,6 2,4 2,2 1,3 5,4 5,2 4,8 3,7 3,0 2,4 2,2 1,2 - 5,3 4,9 

Wissenschafter/ innen 4 6,6 6,1 10,2 8,8 14,6 14,3 7,9 6,8 8,9 8,6 15,6 14,6 6,7 5,8 11,2 9,7 11,3 10,1 11,8 11,3 

Techniker/innen 3 20,2 21,8 21,0 22,1 12,8 12,7 14,7 14,9 14,8 14,5 17,9 19,4 16,5 16,1 8,8 7,4 16,3 16,1 7,3 7,3 

Bürokräfte, Angestellte 2 13,8 15,8 18,5 20,1 9,0 11,6 21,0 24,0 17,5 20,8 15,2 17,9 20,5 23,0 8,8 9,5 12,9 15,3 21,4 24,0 

Dienstleistungsarb., 
Verkäufer/ innen 

2 31,1 35,6 22,0 24,0 26,4 34,4 24,3 26,8 20,0 23,4 20,2 23,0 22,4 24,5 23,8 25,3 35,8 42,5 34,4 36,1 

Fachkräfte in der Land-
wirtschaft 

2 1,5 0,7 1,2 0,9 8,3 4,8 4,0 2,9 4,2 2,9 2,0 1,3 5,4 3,9 5,0 3,4 4,2 1,6 0,6 0,2 

Handwerker/innen u. 
verw. Berufe 

2 1,2 0,7 3,4 2,5 4,2 1,6 3,9 0,7 9,0 5,9 2,6 1,1 4,3 3,0 3,7 2,5 3,3 - 2,2 1,2 

Maschinenbed., Mon-
tierer/innen 

2 1,5 1,1 2,8 1,9 3,8 - 3,6 0,7 3,7 3,0 2,8 1,3 2,6 1,7 2,8 1,5 4,9 2,4 2,5 1,5 

Hilfsarbeitskräfte 1 22,6 17,8 17,3 17,0 17,4 18,5 18,2 18,9 20,6 20,0 13,7 11,3 17,8 18,7 33,6 38,8 10,2 10,2 14,3 13,4 

Ohne Angaben - 0 0 2,0 1,5 0 0 0  0 0 4,9 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alle in Teilzeit N x1000  589 444 7.059 6.033 288 189 3.954 3.255 1.851 1.338 3.424 2.376 625 535 1.183 925 920 694 6.888 5.518 

 
Quelle: Eurostat, Europäische Sozialstatistik (2001, 136). Prozentwerte beruhen auf eigenen Berechnungen. Daten stammen von der AKE – Arbeitskräfteerhebung 

der Europäischen Gemeinschaft. Demnach beruht die Unterscheidung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung auf der Selbstzuordnung der Befragten 
und/oder einer Normalarbeitszeit von über 0 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeitbeschäftigung gilt eine Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Wo-
che. Berufe sind nach der internationalen Berufsgruppen-Systematik der ISCO-88 kodiert. 
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Im Hinblick auf die Verteilung von Teilzeitbeschäftigung nach Berufsgruppen stellt sich 
ein etwas anderes Bild dar. Eine generelle Schwierigkeit besteht darin, das Qualifikations-
niveau der verschiedenen Berufsgruppen zu bestimmen. Die internationale Berufsgrup-
pensystematik ISCO-88 lässt diesbezüglich in einer Skala von eins bis vier nur folgende 
Unterscheidungen zu: Führungskräfte (mit einem unbestimmten, aber sehr hohen Quali-
fikationsniveau), Wissenschafter/innen (Qualifikationsniveau 4), Techniker/innen (3), 
Bürokräfte und kaufmännische Angestellte (2), Dienstleistungsberufe (2), Fachkräfte in 
der Landwirtschaft (2), Handwerker/innen und verwandte Berufe (2), Maschinenbedie-
ner/innen und Montierer/innen (2), sowie Hilfsarbeitskräfte (1). Deshalb ist ein Vergleich 
der Konzentration von Teilzeitarbeit in Berufen mit verschiedenen Qualifikationsniveaus 
nur zwischen Führungskräften, Wissenschafter/innen, Techniker/innen, Hilfsarbeitskräf-
ten und den restlichen Berufen sinnvoll (während bspw. ein Vergleich zwischen Bürokräf-
ten und Dienstleistungsberufen aufgrund des gleichen Qualifikationsniveaus wenig aus-
sagekräftig wäre). Auffällig ist dennoch, dass die weniger qualifizierten Berufsgruppen 
(Qualifikationsniveau 2 und 1) in allen Ländern den Löwenanteil zur Teilzeitbeschäftigung 
beisteuern – was ein Hinweis auf die allgemein schlechteren Qualifikationen von Teilzeit-
arbeitnehmer/innen darstellt. Auffällig ist außerdem, dass im Bereich der höher qualifi-
zierten Berufsgruppen (Qualifikationsniveau 3, 4 und Führungskräfte) der Anteil von teil-
zeitbeschäftigten Männern jenen der teilzeitbeschäftigten Frauen übersteigt, während es 
in den restlichen Berufsgruppen genau umgekehrt ist. Im Bereich der wenig qualifizierten 
Berufsgruppen sind die Anteile an den teilzeitbeschäftigten Frauen durchwegs höher als 
jene bei teilzeitbeschäftigten Männern. 

Im Vergleich zwischen den einzelnen Ländern stechen die Niederlande heraus, wo 38,7 
Prozent der Teilzeitbeschäftigten im Bereich Führungskräfte, Wissenschafter/innen und 
Techniker/innen arbeiten, in Deutschland sind es immerhin noch 32,8 Prozent und in 
Schweden 28,8 Prozent. In Österreich vereint der Bereich der am höchsten qualifizierten 
Berufe 26,9 Prozent der Teilzeitbeschäftigung. Österreich liegt damit knapp hinter 
Schweden, aber vor Großbritannien mit einem Anteil von 24,4 Prozent (siehe Tabelle 50). 
Im Bereich der Führungskräfte stechen Großbritannien und die Niederlande mit einer 
Konzentration von 5,3 Prozent bzw. 5,2 Prozent der Teilzeitbeschäftigung heraus – in 
Österreich ist der Anteil immerhin noch 3,7 Prozent. Im Bereich der Wissenschafter/innen 
führen die Niederlande mit 15,6 Prozent, gefolgt von Finnland mit 14,6 Prozent. Im Ver-
gleich dazu steigt Österreich mit 6,7 Prozent eher schlecht aus (ebenda). Umgekehrt 
führt Spanien mit einem Anteil von 33,6 Prozent der Teilzeitbeschäftigung in der am we-
nigsten qualifizierten Berufsgruppe der Hilfsarbeitskräfte (Qualifikationsniveau 1), gefolgt 
von Dänemark mit 22,6 Prozent und Italien mit 20,6 Prozent. Im Bereich der Hilfsarbeits-
kräfte liegt Österreich mit einem Teilzeitanteil von 17,8 Prozent ebenfalls im europäi-
schen Spitzenfeld (ebenda). 



INTERNATIONALE BEISPIELE FÜR  
„QUALIFIZIERTE TEILZEITARBEIT“ | KAPITEL 8 

107 
 

Tabelle 51: Durchschnittliche Teilzeiteinkommen von Frauen als Prozentsatz 
von Vollzeiteinkommen von Männern (umgerechnet in Stunden) 

 TZ Frauen/VZ 
Männer * % 

TZ Männer/VZ 
Männer** % 

TZ Frauen/VZ 
Frauen** % 

TZ/VZ – Inge-
samt** % 

Schweden 76,48 88,7 92,3 87,2 
Griechenland 75,82 79,6 108,8 86,6 
Portugal 73,33 80,8 113 90 
Belgien 72,7 74,7 86,8 78,4 
Italien 69,49 83,1 103 87,4 
Finnland 69,32 76,5 90,2 82,6 
Deutschland 68,36 78,4 87,5 82,5 
Österreich 67,34 - - - 
Dänemark 65,44 74,2 76,4 74,2 
Niederlande 61,8 69,8 93,1 73,2 
Spanien 56,45 66,4 84 67,8 
Frankreich 52,29 73,2 81,7 73 
Großbritannien 44,7 54,2 69,9 58 

 
* Frauen-Teilzeiteinkommen verglichen mit Männer-Vollzeiteinkommen (ohne Überstunden).  
Quelle: European Structure of Earnings Survey 1995. Zitiert in: Barry et al. 2002:88.  

**Männer-Teilzeiteinkommen verglichen mit Männer-Vollzeiteinkommen; Frauen-Teilzeitein-
kommen verglichen mit Frauen-Vollzeiteinkommen; und Teilzeiteinkommen verglichen mit 
Vollzeiteinkommen.  
Quelle: OECD 1999. 

Als Folge der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes und der Marginali-
sierung von Teilzeitbeschäftigung und der damit verbundenen Konzentration von Teilzeit-
beschäftigung in bestimmten Wirtschaftssektoren und Berufsgruppen wird Teilzeitarbeit 
generell schlechter entlohnt als Vollzeitarbeit (vgl. Fagan et al. 1995, 164-168 und 1999, 
63). Im Hinblick auf das Verhältnis von durchschnittlichen Teilzeit(stunden)einkommen 
zu durchschnittlichen Vollzeit(stunden)einkommen und insbesondere von weiblichen Teil-
zeiteinkommen zu männlichen Vollzeiteinkommen ergeben sich aber beträchtliche Unter-
schiede zwischen den EU-Mitgliedsländern. So verdienen Frauen in Teilzeitbeschäftigung 
in Schweden im Durchschnitt rund 76 Prozent der männlichen Vollzeitstundeneinkom-
men, in Deutschland 68 Prozent, in Österreich 67 Prozent und in den Niederlanden 62 
Prozent. In Großbritannien verdienen weibliche Teilzeitbeschäftigte mit rund 45 Prozent 
im Durchschnitt nicht einmal die Hälfte ihrer Vollzeit arbeitenden männlichen Kollegen 
(Barry et al. 2002, 88).  

Die Kluft zwischen Teilzeit- und Vollzeiteinkommen ist ein Hinweis für die mangelnde 
Qualität von Teilzeitjobs. Allerdings muss im Falle der Einkommen eingeschränkt werden, 
dass Einkommen nicht nur von Qualifikation sondern auch vom gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrad, vom länderspezifischen System der industriellen Beziehungen und nicht 
zuletzt von Mindestlohn- und Gleichstellungsvereinbarungen der Sozialpartner bzw. ent-
sprechenden Gesetzen abhängen. Großbritannien mit seiner besonders liberalen Form 
des Kapitalismus zeichnet sich in dieser Hinsicht durch einen niedrigen gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad, dezentralisierte und partikularisierte Verhandlungsstrukturen 
sowie bis 1999 fehlende Mindestlohnstandards aus, wodurch ausgeprägte Lohndisparitä-
ten gefördert werden (vgl. Fagan/Rubery 1997, 220f; Fagan et al. 1999, 63). In den kor-
poratistischen Systemen Deutschland, Niederlande und Schweden sind Lohnunterschiede 
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zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen dagegen weniger stark ausgeprägt. Im 
Schweden kommen mehr als zwei Jahrzehnte staatlicher Gleichbehandlungspolitik hinzu, 
die unter anderem dazu geführt hat, dass die Erwerbsquoten für Frauen und Männer heu-
te nahezu gleich hoch sind (vgl. Anxo 2002). 

 

8.1.1. „Qualifizierte Teilzeitarbeit“ im europäischen Vergleich 

Aus dem Vergleich der oben dargestellten Indikatoren, die auf die Existenz von „qualifi-
zierter Teilzeitarbeit“ hinweisen, ergibt sich folgendes Bild: Schweden weist in drei der 
vier vorher dargestellten Indikatoren die besten Werte auf, was den Schluss nahe legt, 
dass „qualifizierte Teilzeitarbeit“ in Schweden tendenziell besonders stark ausgeprägt ist. 
Die Niederlande führen in Bezug auf die Verteilung von Teilzeitbeschäftigung nach Be-
rufsgruppen, während Großbritannien durchwegs schlechte Werte aufweist (vgl. Fagan et 
al. 1999). 

Abbildung 3: Vergleich von Indikatoren für „qualifizierte Teilzeitarbeit“  

 Durchschnittliche 
Länge der Teilzeit 

Verteilung nach 
Wirtschaftssektoren 

Verteilung nach 
Berufsgruppen 

Verhältnis zwischen 
Vollzeit- und Teil-
zeiteinkommen 

Schweden ++ ++ - ++ 
Niederlande - + ++ + 
Deutschland + - - + 
Österreich + - - + 
Großbritannien - - - - 

 

Dabei handelt es sich um einen sehr groben Vergleich, der mit einer Reihe von Vorbehal-
ten behaftet ist. Allerdings wird die Einschätzung, dass der schwedische Wohlfahrtsstaat 
der Schaffung qualifizierter Teilzeitarbeit besonders förderlich ist, in der Literatur durch-
wegs bestätigt (vgl. die Sammelbände Rubery/Smith/Fagan 1999; O’Reilly/Fagan 1998; 
Klein 1997; Blossfeld/Hakim 1997). Im folgenden Abschnitt werden die oben dargestell-
ten Ergebnisse in Bezug auf die Indikatoren für qualifizierte Teilzeitarbeit Wohlfahrts-
staats- und Dienstleistungsmodellen gegenübergestellt, um auf diese Weise Erklärungs-
ansätze für länderspezifische Unterschiede zu finden. 

 

8.1.2. Teilzeitmodelle 

In einem Vergleich von Teilzeitarbeit in verschiedenen europäischen Ländern und den 
USA greifen Hans-Peter Blossfeld und Catherine Hakim (1997) die von Gosta Esping-An-
derson (1990) entwickelten Wohlfahrtstaatsmodelle auf und verwenden sie in modifizier-
ter Form zur Entwicklung von Teilzeitmodellen. Weil insbesondere Frauen in Teilzeitarbeit 
beschäftigt sind, spiegeln Teilzeitmodelle immer auch die nationale Form der Institutiona-
lisierung von Geschlechterverhältnissen wieder und damit die spezifische Art der Er-
werbstätigkeit oder Nicht-Erwerbstätigkeit und daraus resultierende Abhängigkeitsver-
hältnisse zwischen den Ehepartner/innen. In diesem Sinn sollen die unten ausgeführten 
Teilzeitmodelle auch der feministischen Kritik an Esping-Andersons Wohlfahrtsstaatsmo-
dellen Rechnung tragen (vgl. bspw. Lewis 1992; Lewis/Ostner 1994; Pfau-Effinger 
1998a). 
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Das sozialdemokratische Teilzeitmodell 

Die Ausweitung von Teilzeitarbeit im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsmodell, das 
für die skandinavischen Ländern charakteristisch ist, basiert primär auf einer Strategie 
der Egalität bzw. der Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern (vgl. Blossfeld/Ha-
kim 1997, 12f; Theobald 1999). Ziel ist die Auflösung des Alleinernährer-Modells und die 
gleichberechtigte Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. Seit den 1970er Jahren 
wurden durch eine Reihe von arbeits- und sozialrechtlichen Reformen die Erwerbstätig-
keit von Frauen gefördert und gleichzeitig mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates und 
insbesondere der sozialen Dienstleistungen aktiv Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 
geschaffen. Als Folge verfügen Schweden und Dänemark heute europaweit über die 
höchsten Frauenbeschäftigungsquoten (in beiden Fällen mehr als 70 Prozent). Die Stei-
gerung der Frauenbeschäftigung diente allerdings nicht nur egalitären Zwecken, sondern 
wurde auch zur Deckung der steigenden Arbeitskräftenachfrage forciert. In anderen Län-
dern wurde diese Nachfrage stärker durch Arbeitsimmigrant/innen befriedigt (vgl. Jöns-
son 2002, 177; Theobald 1999, 52).  

Im Gegensatz zu liberalen und konservativen Wohlfahrtstaatsmodellen arbeiten Frauen in 
Schweden im Regelfall Vollzeit. Umgerechnet in Vollzeitbeschäftigung ist der Vorsprung in 
der Frauenbeschäftigung in Schweden noch deutlicher: In diesem Fall macht der Anteil 
beschäftigter Frauen an der weiblichen Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren 
60,2 Prozent aus, während er im EU-Durchschnitt nur 45,3 Prozent beträgt (vgl. Euro-
päische Kommission 2001). Im allgemeinen stellt in den skandinavischen Ländern Teil-
zeitarbeit ein Übergangsphänomen dar, das es Arbeitnehmer/innen ermöglicht, in be-
stimmten Phasen ihrer Erwerbsbiographie ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren. In vielen 
Fällen handelt es sich dabei um Frauen, die nach der Karenz (Elternurlaub) im Rahmen 
einer Teilzeitbeschäftigung in die Erwerbstätigkeit zurückkehren. Mit dem Älterwerden 
des Kindes bzw. der Kinder verlängern sie ihre Teilzeit bis zur Wiederaufnahme einer 
Vollzeittätigkeit (vgl. Daune-Richard 1998, 221; Anxo 2002, 5). Aus diesem Grund sind 
für Schweden lange Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse zwischen 25 und 30 und mehr als 
30 Stunden keine Besonderheit. Allerdings muss eingeschränkt werden, dass die Bemü-
hungen um eine Gleichstellung der Geschlechter im schwedischen Modell auch an ihre 
Grenzen stießen. So konzentriert sich Frauen- und Teilzeitbeschäftigung auf wenige Wirt-
schaftsbereiche wie die angesprochenen sozialen Dienste, während Männer nach wie vor 
selten in Karenz gehen oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie Teilzeit arbeiten 
(vlg. Gönas 2001,11; Jönsson 2002,179f).  

 

Das liberale Teilzeitmodell 

In liberalen Wohlfahrtsstaaten wie Großbritannien erfolgt die Integration von Frauen in 
den Arbeitsmarkt hauptsächlich im Rahmen des freien Spieles der Marktkräfte (Bloss-
feld/Hakim 1997:13). Durch das freie Spiel der Marktkräfte werden aber bestehende Un-
gleichheiten in der Regel noch verstärkt. Wie Fagan et al (1999) feststellen, „[das] Verei-
nigte Königreich hat eines der am wenigsten regulierten Beschäftigungssysteme in der 
EU. Der hohe Anteil der Teilzeitarbeit an der Gesamtbeschäftigung ist hier eher auf die 
personalpolitischen Strategien der Arbeitgeber als auf politische Reformen, die zum Ziel 
gehabt hätten, die Gleichstellung oder die Umverteilung der Arbeit zu fördern, zurückzu-
führen“ (vgl. auch Fagan et al. 1995 und Rubery/Fagan 1997). Als Folge verzeichneten 
liberale Wohlfahrtsstaaten zwar eine relativ frühe Zunahme an Teilzeitbeschäftigung und 
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verfügen über überdurchschnittliche Frauenbeschäftigungsquoten, aber Teilzeitarbeit ist 
hier primär das Ergebnis unternehmerischer Flexibilisierungs- und Kosteneinsparungs-
strategien, was zur Folge hat, dass in Großbritannien kurze Teilzeiten von weniger als 21 
Stunden und weniger als elf Stunden vorherrschen. Dabei sind es vor allem Frauen, die 
kurze Teilzeiten in den klassischen Niedriglohnbereichen wie dem Handel und den per-
sönlichen Diensten arbeiten, während ein großer Teil der Männer lange Arbeitszeiten von 
mehr als 45 Stunden in der Woche aufweist (vgl. Crompton 1998, 165). Diskriminierung 
drückt sich auch in einer ausgesprochenen Ungleichheit der Einkommen aus: Im Durch-
schnitt verdienen teilzeitarbeitende Frauen in Großbritannien pro Arbeitsstunde weniger 
als die Hälfte von vollzeitbeschäftigten Männern (vgl. Barry et al. 2002, 88). Geringe Ka-
renzansprüche und fehlende Mindeststandards verschärfen die Situation - erst 1999 wur-
de von der neuen Labour-Regierung in Großbritannien ein nationaler Mindestlohn einge-
führt, der dann auch insbesondere den Teilzeitbeschäftigten zugute kam (vgl. Coates 
2000, 474). Dazu kommt ein Wegfall der Sozialversicherungspflicht bei geringfügiger Be-
schäftigung und ein Mangel an erschwinglichen Kinderbetreuungsplätzen (vgl. Fagan et 
al. 1999, 66). Um Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung vereinbaren zu können, sind 
Mütter vielfach gezwungen, einen unterqualifizierten und schlecht bezahlten Teilzeitjob 
mit beschränkten Aufstiegsmöglichkeiten anzunehmen (vgl. Fagan 2000, 55). 

 

Das konservative Teilzeitmodell 

Konservative Wohlfahrtsstaaten zeichnen sich gegenüber den beiden erstgenannten Mo-
dellen durch eine vergleichsweise geringe Frauenbeschäftigungsquote aus. Generell ist in 
konservativen Wohlfahrtsstaaten noch weit stärker das traditionelle Alleinernährer-Modell 
präsent; vielfach gilt noch immer die gesellschaftliche Norm, dass Mütter keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgehen und sich vorwiegend um Haushalt und Kinder kümmern (vgl. Bloss-
feld/Hakim 1997, 14; Killman/Klein 1997, Pfau-Effinger 1998b). Im Gegensatz zu Schwe-
den, wo bereits 1971 die Individualbesteuerung eingeführt wurde, waren in diesen Län-
dern Einkommenssteuersysteme lange Zeit so ausgerichtet, dass eine Familie mit einem 
Alleinernährer oder mit einem Vollzeit arbeitenden Partner und einer Teilzeit arbeitenden 
Partnerin begünstigt werden. Die Begünstigungen reichten von der Gewährung steuer-
licher Entlastungen für Alleinverdiener/innen Haushalte bis zu einer gemeinsamen Haus-
haltsbesteuerung. Obwohl (u.a. mit der Ausnahme von Deutschland) in den meisten Län-
dern die Steuersysteme in dieser Hinsicht in der Zwischenzeit reformiert wurden, kommt 
es in vielen Ländern noch immer zu Benachteiligungen (vgl. Dingeldey 2002). Gleichzei-
tig typisch ist ein großer Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen speziell für Kinder 
unter drei Jahren, und in den Schulen fehlt in der Regel die Nachmittagsbetreuung. In 
Deutschland lag bspw. die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren 1998 unter 
drei Prozent, und weniger als fünf Prozent der Schulen waren Ganztagsschulen (vgl. Sell 
2002, 9; Ludwig/Schlegvogt 2002, 139f). In den Niederlanden ist die Versorgung mit 
Ganztagesbetreuungseinrichtungen nicht viel besser: Nur 7,5 Prozent der Kinder unter 
fünf Jahren besuchen einen Kindergarten, und nur ein Prozent der Schulkinder zwischen 
dem fünften und zwölften Lebensjahr erhalten eine Nachmittagsbetreuung (Mairhuber 
2001: 15; siehe auch Burg/Passchier 1999; Fagan et al. 1999; Pfau-Effinger 1998; und 
Platenga 1996). Im Vergleich zu den sozialdemokratischen und liberalen Systemen hat 
Teilzeitbeschäftigung in den Ländern mit konservativen Wohlfahrtsstaatsmodellen ver-
gleichsweise spät, nämlich in den 1980er und 90er Jahren, zugenommen. Die Expansion 
erfolgte auf dem Hintergrund fortdauernder Arbeitslosigkeit und war Teil einer allgemei-
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nen Flexibilisierungs- und Deregulierungswelle. Tatsächlich handelt es sich in einer Reihe 
von Ländern bei der Mehrheit der seit 1980 neu geschaffenen Arbeitsplätze um Teilzeit-
arbeitsplätze (vgl. Fagan et al. 1999, 60). Ähnlich wie in den liberalen Wohlfahrtsstaaten 
kommt es auch hier zu einer Konzentration von Teilzeitbeschäftigung in den distributiven 
Dienstleistungen (für die Niederlande gilt das in der Zwischenzeit nur noch mit Abstri-
chen) und zu einer signifikanten Ungleichheit in den Einkommen.  

 

Das südeuropäische Teilzeitmodell 

Ein viertes Teilzeitmodell, das in Esping-Anderson’s Typologisierung nicht vorgesehen ist, 
identifizieren Blossfeld und Hakim (1997) mit Frankreich. Das französische Beispiel kann 
aber mit Abstrichen auf ganz Südeuropa ausgeweitet werden. Diese Länder verfügen 
über eine unterdurchschnittliche Teilzeitquote (in Frankreich war dies bis Anfang der 
1990er Jahre der Fall). Generell herrscht die Norm, dass Frauen, sofern sie arbeiten, dies 
eher im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung tun. Folglich gibt es einen geringen Anteil 
von Frauenteilzeitbeschäftigung in diesen Ländern (im südeuropäischen Durchschnitt 
18,1 Prozent verglichen zum gesamteuropäischen Durchschnitt von 33,3 Prozent – vgl. 
Europäische Kommission 2001). Während aber in Italien, Spanien und Griechenland die 
geringe Beschäftigung von Frauen in Teilzeit mit einer insgesamt unterdurchschnittlichen 
Frauenbeschäftigungsquote verbunden ist – Frauen arbeiten in diesen Ländern bis zur 
Geburt ihres ersten Kindes Vollzeit und scheiden dann oft dauerhaft aus der bezahlten 
Erwerbstätigkeit aus - , weisen Frankreich und Portugal eine durchschnittliche bis über-
durchschnittliche Frauenbeschäftigungsquote auf. D.h. dass in diesen beiden Ländern ein 
hoher Anteil von Frauen Vollzeit beschäftigt sind. In Frankreich hängt die Vollzeitnorm 
mit der Existenz eines gut ausgebauten Netzes von öffentlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen und Ganztagsschulen zusammen (vgl. Maruani 2000; Gauvin/Silvera 1997), wäh-
rend in Portugal unter anderem ein allgemein sehr niedriges Lohnniveau dafür verant-
wortlich gemacht wird, was dazu führt, dass beide Partner/innen im Haushalt Vollzeit ar-
beiten müssen, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen (vgl. Ruivo et al. 1998). 

 

8.1.3. Dienstleistungsmodelle 

Wie bereits angemerkt, wuchs Teilzeitbeschäftigung in den letzten drei Jahrzehnten 
gleichzeitig mit der Zunahme von Frauenbeschäftigung und der Expansion des Dienstlei-
stungssektors (vgl. Anxo/Fagan 2001). Dabei entstand eine Art positiver Kreislauf: Durch 
die zunehmende Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt erhöhte sich die Nachfrage 
nach Dienstleistungen, die früher von Frauen unentgeltlich in der Familie als Haus- und 
Kinderbetreuungsarbeit erbracht wurden. Das wiederum schuf zusätzliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen. „Wenn Frauen auf den Arbeitsmarkt gehen, werden 
Dienstleistungen, die zuvor zu Hause unentgeltlich bereit gestellt wurden (z.B. Kinderer-
ziehung, Pflege, Kochen und Putzen) auf dem Markt nachgefragt. Der Schlüssel zur Ent-
wicklung sozialer Dienstleistungen liegt also in der Transformation von unbezahlter in be-
zahlte Arbeit, im Outsourcing von Haushaltstätigkeiten“ (Bosch/Wagner 2000, 98; vgl. 
auch Wagner 2002). Die höchsten Zuwachsraten innerhalb des Dienstleistungssektors 
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verbuchten in den letzten Jahren die unternehmensnahen und sozialen Dienstleistungen 
(vg. Storrie 2001).41  

Tabelle 52: Der Anteil von Beschäftigten in Dienstleistungen an der Gesamtbe-
völkerung 

 Däne-
mark 

Deutschl
and 

Großbritan-
nien 

Frank-
reich 

Nieder-
lande 

Italien Öster-
reich 

Finnland Schwe-
den 

EU 

Dienstleistungen 
Insgesamt 

55,2 38,4 50,8 41,9 50,0 31,8 44,6 41,9 49,73 39,9

Distributive Dienst-
leistungen 

16,7 12,1 15,6 12,1 15,7 11,4 15,7 12,2 13,6 12,8

Persönliche Dienst-
leistungen 

4,6 4,3 6,6 5,0 4,4 4,4 6,4 4,0 4,1 5,1

Unternehmensbez. 
Dienstleistungen 

9,0 6,7 10,5 7,2 10,2 4,7 7,4 7,3 8,5 6,9

Soziale Dienstleis-
tungen 

24,9 15,3 18,1 17,6 19,8 11,3 15,2 18,4 23,5 15,1

Öffentliche Verwal-
tung 

4,72 5,2 4,2 5,7 4,9 4,0 4,6 3,4 3,7 4,6

Erziehung u. Unter-
richt 

5,65 3,4 5,4 4,7 4,6 3,9 4,2 4,7 5,2 4,2

Gesundheit u. 
Soziales 

13,53 5,9 7,8 6,4 9,6 3,0 5,6 9,1 13,5 5,8

Andere soz. Dienst-
leistungen 

1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 0,3 0,8 1,1 1,o 0,6

 
Quelle: AKE Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaft 1998. Zusammengestellt von Donald 

Storrie (siehe Storrie 2001). Weil es sich hier um Vergleiche zwischen Beschäftigungszahlen und 
der Gesamtbevölkerung handelt, sind die Prozentsätze niedriger als der üblicherweise ausgewie-
sene Anteil von Dienstleistungsbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung. Dienstleistungen de-
finiert nach der europaweiten Systematik von Wirtschaftsklassen – den sogenannten NACE-Co-
des. Unterscheidungen nach NACE-Codes betreffen die Tätigkeitsfelder, nicht aber die Rechts-
form von den in den jeweiligen Klassifikationen tätigen Organisationen. D.h. die jeweiligen Felder 
können sowohl private als auch öffentliche Anbieter beinhalten.  

Soziale Dienstleistungen sind in den skandinavischen Ländern am weitesten entwickelt. 
Gleichzeitig werden soziale Dienstleistungen in Schweden und Dänemark in der Regel von 
öffentlichen Organisationen angeboten und mit öffentlichen Geldern subventioniert. Auf 
diese Weise ist es möglich, die Preise für Kinderbetreuung niedrig zu halten und dadurch 
für Frauen einen Anreiz zur Erwerbstätigkeit zu schaffen, während den Beschäftigten in-
nerhalb der sozialen Dienste trotzdem ein hohes Maß an Beschäftigungssicherheit und ein 
relativ hohes Einkommen und Aufstiegschancen geboten werden – Kriterien, die wir wei-
ter vorne als Merkmale für „qualifizierte Teilzeitarbeit“ identifiziert haben. Daraus schlie-
ßen wir, dass gerade in den sozialen Diensten ein hohes Maß an „qualifizierter Teilzeitar-
beit“ existiert.  

Das skandinavische Modell der öffentlichen Dienstleistungen kann vom privaten oder 
marktgeleiteten Dienstleistungsmodell unterschieden werden, das vor allem in angel-
sächsischen Ländern dominiert (vgl. Anxo/Fagan 2001; Rubery 1998). Wie in den skan-
dinavischen Ländern hat die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen zu einer gleichzei-
tigen Ausdehnung des Dienstleistungssektors geführt. Während aber in den skandinavi-
schen Ländern Frauenerwerbstätigkeit durch einen Ausbau der sozialen Dienstleistungen 
getragen wurde, kam es in Großbritannien in erster Linie zu einer massiven Zunahme der 
distributiven Dienstleistungen (ebenda; vgl. auch Esping-Anderson 1990). Seit den 

                                          

41 Zu den unternehmensnahen Dienstleistungen gehören unter anderem Finanz- und Versicherungsdienstlei-
stungen, Grundstück- und Wohnungswesen und Reinigungsdienste. 
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1980er Jahren wurden zudem bestehende Leistungen privatisiert und/oder einem erhöh-
ten Marktdruck ausgesetzt. Durch das Fehlen öffentlicher Subventionen und durch die 
Profitorientierung ist Kinderbetreuung in Großbritannien vergleichsweise teuer, und die 
Arbeitsbedingungen sind vergleichsweise schlecht (ebenda; vgl. auch Daune-Richard 
998). 

Ein drittes Modell stellt das Haushaltsdienstleistungsmodell dar. Diese Gruppe, zu der 
unter anderem Deutschland gehört, zeichnet sich durch eine im Vergleich zu den skandi-
navischen und angelsächsischen Ländern niedrigere Frauenerwerbsquote und eine niedri-
gere Dienstleistungsquote aus. Soziale Dienstleistungen werden in diesen Ländern noch 
immer von Frauen im Rahmen von unbezahlter Hausarbeit und Kinderbetreuung wahrge-
nommen. Damit zusammenhängend gibt es einen eklatanten Mangel an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, und in vielen Schulen fehlt die Nachmittagsbetreuung (vgl. Anxo/Fa-
gan 2001). In Deutschland wird die Unterentwicklung des Dienstleistungssektors als 
Dienstleistungslücke bezeichnet (vgl. Bosch/Wagner 2002). Gemessen am Beschäfti-
gungspotential, bezieht sich diese Lücke vor allem auf den vergleichsweise geringeren 
Anteil an sozialen Dienstleistungen (vgl. Lehndorff 2002). Irmgard Theobald (1999) be-
tont in diesem Zusammenhang, dass durch den geringen Anteil von sozialen Dienstleis-
tungen nicht nur Arbeitsplätze fehlen, sondern vor allem Jobs für Arbeitnehmer/innen mit 
mittleren Qualifikationen. „Während höherqualifizierte Frauen in beiden Ländern 
[Deutschland und Schweden] vielfältige Erwerbsmöglichkeiten... vorfinden, werden in 
Schweden darüber hinaus im großen Umfang Frauen mit einfacheren und mittleren Quali-
fikationen vor allem in der Kinderbetreuung, Altenpflege und im Krankenhaus beschäf-
tigt“ (ebenda, 17). Wie das schwedische Beispiel zeigt, handelt es sich bei diesen Jobs, 
sofern sie von öffentlichen Dienstleister/innen angeboten werden bzw. strengen öffentli-
chen Regulierungen unterworfen sind, um ein beträchtliches Potential von „qualifizierter 
Teilzeitarbeit“. Dies ist umso wichtiger, als viele Arbeitsmarktexpert/innen voraussagen, 
dass der Bereich der sozialen Dienstleistungen und speziell der Bereich Gesundheits- und 
Altenbetreuung in Zukunft weiter wachsen wird (vgl. Bademer et al. 1998). 
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Tabelle 53: Konzentration von Frauenbeschäftigung nach Dienstleistungsmo-
dellen  

 Frauenbeschäfti-
gungsquote % 

Frauenbeschäfti-
gung im Dienstleis-

tungssektor % 

Frauenbeschäfti-
gung in öffentlichen 
Dienstleistungen % 

Frauenbeschäftigung in 
nicht- öffentlichen Dienst-

leistungen % 

Öffentliches Dienstlei-
stungsmodell 

    

Schweden 68 86 60 26 
Dänemark 67 83 54 29 
Finnland 58 80 50 30 
Marktgeleitetes Dienst-
leistungsmodell 

    

Großbritannien 62 85 44 41 
Haushaltsdienstlei-
stungsmodell 

    

Belgien 46 85 53 32 
Griechenland 39 62 43 19 
Frankreich 52 82 46 36 
Niederlande 55 88 45 43 
Irland 43 80 43 37 
Italien 36 72 43 29 
Deutschland (W) 55 78 40 38 
Portugal 54 65 40 25 
Spanien 32 80 39 41 
Österreich 59 76 36 40 
EU-15 50 80 44 36 

 
Quelle: AKE Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaften 1996. Zusammengestellt von Anxo 

und Fagan (2001). Als öffentliche Dienstleistungen gelten öffentliche Verwaltung, Verteidigung 
und Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Er-
bringung von öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen (NACE Kategorien L, M, N, und O). 
Die restlichen Dienstleistungen gelten als nicht-öffentliche (private) Dienstleistungen. Generell 
wird bei NACE-Codes nach Tätigkeitsfeldern differenziert, nicht aber nach der Rechtsform des 
Anbieters. D.h. die Klassifikationen können sowohl private als auch öffentliche Anbieter beinhal-
ten.  

Wie in Deutschland liegt auch in Österreich der Anteil der Beschäftigung im Dienstlei-
stungssektor deutlich hinter den skandinavischen und angelsächsischen Ländern. Wäh-
rend Österreich aber in bezug auf die distributiven Dienstleistungen (Handel, Transport, 
Verkehr und Kommunikation) klar über dem EU-Durchschnitt liegt, hinkt Österreich in 
Bezug auf öffentliche Verwaltung und Dienstleistungen und hier insbesondere im Bezug 
auf die sozialen Dienstleistungen deutlich hinter skandinavischen Ländern aber auch hin-
ter Großbritannien und den Niederlanden her. Damit zusammenhängend liegt auch der 
Anteil der Frauenbeschäftigung in den distributiven Dienstleistungen über dem EU-
Durchschnitt, während der Frauenanteil in der öffentlichen Verwaltung und den öffentli-
chen Dienstleistungen (öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, Er-
ziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Erbringung von öffentli-
chen und persönlichen Dienstleistungen) unter dem EU-Durchschnitt liegt (vgl. Eurostat 
2001, 134f).  
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Tabelle 54: Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung in 
Teilen des öffentlichen Sektors (Angaben in %) 

 Däne-
mark 

Deutsch-
land 

Frank-
reich 

Groß-
britan-
nien 

Italien Nieder-
lande 

Öster-
reich 

Schwe-
den 

Spanien 

Öffentliche Ver-
waltung 

14,9 13,1 18,9 14,5 4,3 23,6 10,8 12,5 2,6 

Gesundheit- und 
Sozialwesen 

39,9 27,9 27,5 43,7 7,1 66,0 25,5 46,6 8,3 

 
Quelle: AKE-Arbeitskräfteerhebung 1997 zitiert in Pillinger 2000. Daten zur öffentlichen Verwaltung 

müssen mit Vorsicht behandelt werden, weil sie auf unterschiedlichen nationalen Erhebungsme-
thoden beruhen. Die Unterscheidung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung beruht auf der 
Selbstzuordnung der Befragten und/oder einer Normalarbeitszeit von über 0 bis 35 Wochenstun-
den. 

 

8.2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Förde-
rung „qualifizierter Teilzeitarbeit“ 

Nach der einschlägigen Literatur zur Teilzeitbeschäftigung ist das Hauptproblem von Teil-
zeitarbeit die damit verbundene Marginalisierung (vgl. z.B. O’Reilly/Fagan 1998; Fagan et 
al. 1999; Fagan 2000). Die Schaffung von qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung 
hängt deshalb in erster Linie von der Schaffung von entsprechenden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ab, die Teilzeitarbeit nicht länger oder zumindest weniger stark 
marginalisieren. Colette Fagan et al. (1999) stellen in bezug auf Marginalisierung und die 
damit verbundene geschlechtspezifische Segmentierung des Arbeitsmarktes fest, dass 
das Kernproblem der Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung die Qualität von Teilzeitarbeit 
darstellt. „Bleibt Teilzeitarbeit eine marginalisierte Beschäftigungsform, und damit der 
vollzeitigen Beschäftigung nachgeordnet, wird die Zunahme der Teilzeitarbeit die Ge-
schlechtersegregation noch verstärken. Sollte sie sich jedoch zu einer qualitativ gleich-
wertigen Alternative zur Vollzeitbeschäftigung entwickeln, wird sie dazu beitragen, die 
Ungleichheit der Geschlechter zu verringern“ (ebenda, 58). Der Staat bzw. die Sozial-
partner haben eine Reihe von Möglichkeiten, Teilzeitbeschäftigung zu entmarginalisieren. 
Dazu gehört die arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung von Teilzeitbeschäftigung; die 
proportionale Anpassung der Einkommen von Teilzeitbeschäftigten und Vollzeitbeschäf-
tigten sowie die ausdrückliche Berücksichtung von Teilzeitbeschäftigten in staatlich sub-
ventionierten Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu gehört aber auch der Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen und der Ausbau von sozialen Dienstleistungen und nicht zuletzt 
ein Recht auf Teilzeitarbeit verbunden mit einem Recht, in eine Vollzeitbeschäftigung zu-
rückkehren.  

Konkret gibt es in Europa zwei dominante Strategien zur Entmarginalisierung von Teil-
zeitbeschäftigung. Auf der einen Seite steht das schwedische Modell, in dem Teilzeitarbeit 
im Sinne eines Lebensarbeitszeitkonzeptes primär eine Phase in der persönlichen Er-
werbsbiographie darstellt. Ziel einer solchen Strategie ist es, „die Unterschiede in den 
Arbeitsbedingungen zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten zu verringern und somit 
eine bessere Grundlage für einen reibungslosen Übergang zwischen Voll- und Teilzeitar-
beit über das gesamte Leben hinweg zu schaffen“ (Fagan 2000, 48; vgl. auch Fagan et 
al. 1995, 168ff; O’Reilly 1996 und 2002; Pillinger 2000, 47). Bislang wird diese Möglich-
keit vor allem von Frauen in Anspruch genommen, die nach der Karenz in Form einer 
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Teilzeitbeschäftigung in die Erwerbsarbeit zurückkehren und dann ihre Teilzeitbeschäfti-
gung sukzessive ausweiten, bis sie mit einem bestimmten Alter des Kindes eine Vollzeit-
beschäftigung erreichen. Teilzeitbeschäftigung konzentriert sich deshalb in jenen Wirt-
schaftsbereichen, die einen besonders hohen Frauenanteil aufweisen. Im Falle von 
Schweden sind das die sozialen Dienste. Die Segmentierung von Teilzeitarbeit kann also 
nur dann durchbrochen werden, wenn Männer weit mehr als bisher Kinderbetreuungs-
pflichten wahrnehmen. 

Eine zweite Entmarginalisierungsstrategie besteht in der Diversifizierung des Teilzeitan-
gebotes (ebenda, 55). Länder wie die Niederlande, seit kurzem aber auch Deutschland, 
versuchen durch eine generelle Ausweitung des Teilzeitangebotes Männer und höher qua-
lifizierte Arbeitnehmer/innen dazu zu bewegen, Teilzeit zu arbeiten. Mit einer Teilzeitquo-
te von 41 Prozent aller Beschäftigten und immerhin 19,2 Prozent der beschäftigten Män-
ner kann in den Niederlanden kaum mehr von einer Vollzeitnorm ausgegangen werden.  

Darüber hinaus werden wir im folgenden Abschnitt auf weitere im Zusammenhang mit 
qualitativ hochwertiger Teilzeitarbeit relevante Maßnahmen eingehen. Dazu gehören die 
Einführung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes in Deutschland und der 35-Stunden-
Woche in Frankreich sowie die Förderung von Teilzeitbeschäftigung in Kollektivverträgen. 

 

8.2.1. Das schwedische Modell 

Wie bereits angesprochen, wird Teilzeitarbeit in Schweden hauptsächlich als Möglichkeit 
verstanden, in bestimmten Phasen der Erwerbsbiographie die Erwerbstätigkeit zu redu-
zieren. In der Praxis handelt es sich dabei vor allem um Frauen, die nach der Karenz im 
Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren. Teilzeit-
beschäftigung ist demnach ein Mittel, um im Sinne einer Gleichstellung zwischen den Ge-
schlechtern die Erwerbtätigkeit von Frauen zu fördern. In diesem Sinn muss die Förde-
rung von Teilzeitbeschäftigung im Rahmen einer ganzen Palette von arbeits- und sozial-
rechtlichen Maßnahmen gesehen werden, mit der es der schwedischen Regierung in den 
letzten drei Jahrzehnten gelungen ist, die Frauenbeschäftigungsquote beträchtlich zu er-
höhen.  
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Tabelle 55: Entwicklung von Teilzeit und Frauenbeschäftigung in den 1990er 
Jahren in Schweden: 

 Männer TZ-
Quote % 

Frauen TZ-
Quote % 

TZ-Quote ins-
gesamt % 

Frauenbeschäfti-
gungsquote %* 

Frauenbeschäfti-
gungsquote als Voll-
zeitäquivalent %** 

1991 7,3 42,8 24,2 77,8 - 
1992 8,1 43,1 24,8 74,9 - 
1995 9 43,0 25,2 69,6 60,8 
1996 9,1 41,9 24,6 68,7 57,8 
1997 9,2 41,4 24,4 67,7 56,7 
1998 9,1 40,5 23,8 68,2 56,4 
1999 9,8 39,3 23,7 69,7 58,5 
 2000 10,6 36,0 22,6 71,0 60,2 

 
* Frauenbeschäftigung in Prozent der weiblichen Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren. 
 ** Teilzeitstunden umgerechnet in Vollzeitäquivalente. Daten stammen von der AKE – Ar-
beitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaft. Demnach beruht die Unterscheidung 
zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung auf der Selbstzuordnung der Befragten und/oder 
einer Normalarbeitszeit von 0 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeitbeschäftigung gilt eine 
Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Woche.  
 
Quelle: Europäische Kommission – Beschäftigung in Europa 2001 

Unter anderem gehören dazu folgende Punkte:  

 Bereits 1971 wurde in Schweden die Individualbesteuerung eingeführt. Demnach wird 
jedes Einkommen in einem gemeinsamen Haushalt getrennt versteuert. Gemeinsam 
mit einer stark progressiven Einkommensteuer war der Effekt, dass Familien mit zwei 
mittleren Einkommen gegenüber Familien mit einem einzigen hohen Einkommen 
steuerlich begünstigt wurden. Durch den Rückgang der Steuerprogression seit den 
1990er Jahre wurde diese Begünstigung zum Teil wieder rückgängig gemacht (vgl. 
Theobald 1999, 52f; Jönsson 2002,177), trotzdem wird Frauenerwerbstätigkeit zu-
mindest nicht durch eine gemeinsame Haushaltsbesteuerung oder durch Steuerab-
setzbeträge für Alleinverdiener/innen benachteiligt (vgl. Dingeldey 2001).  

 1974 erfolgte dann die Abschaffung des Mutterschaftsurlaubes und die Einführung 
eines bezahlten Elternurlaubes, der ursprünglich sechs Monate dauerte und in den 
letzten Jahrzehnten schrittweise auf 16 Monate ausgedehnt wurde. Der Elternurlaub 
kann sowohl als Voll- und Teilzeitfreistellung in Anspruch genommen werden (Jönsson 
2002:178). Anspruchsberechtigt sind sowohl Mütter als auch Väter. Um einen speziel-
len Anreiz für jenen/jene Partner/in mit dem höheren Einkommen zu schaffen, den 
bezahlten Elternurlaub in Anspruch zu nehmen, ist der Hauptteil der Leistungen aus 
der Elternurlaubsversicherung einkommensabhängig (vgl. Theobald 1999, 53f). In 
den ersten 13 Monaten beträgt die Leistung 80 Prozent des Gehaltes, während die 
restlichen drei Monate in Form einer allgemeinen Pauschale vergütet werden. Obwohl 
der Anteil von Männern, die einen Elternurlaub beanspruchen, seit 1974 von 2,8 Pro-
zent auf 36,2 Prozent gestiegen ist, ist der Anteil der von den Vätern beanspruchten 
Elternurlaubstage aufgrund der kürzeren Perioden, die Väter in Elternurlaub gehen, 
nach wie vor eher gering42. 1999 betrug bspw. die durchschnittliche Dauer des von 

                                          

42 1991 entfielen bspw. acht Prozent der in Anspruch genommenen Elternurlaubstage auf Männer (Theobald 
1999, 52). 
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Vätern beanspruchten Elternurlaubes nicht mehr als 27 Tage. Ingesamt haben im 
Jahr 2000 Väter nur zwölf Prozent der ihnen zustehenden Elternurlaubstage tatsäch-
lich in Anspruch genommen – im Vergleich zu neun Prozent im Jahr 1995 (vgl. Gonäs 
2001, 11; Jönsson 2002, 177f). Als Reaktion auf die ungleiche Verteilung der Eltern-
urlaube wurde 1995 ein Monat des 16monatigen Elternurlaubes speziell für Väter re-
serviert. Der „Vatermonat“ verfällt, wenn er nicht vom Vater in Anspruch genommen 
wird.  

Tabelle 56: Inanspruchnahme von Elternurlauben in Schweden (2000): 

Anzahl der 
Personen 

Davon Frauen in 
% 

Davon Männer in 
% 

Anzahl der Tage Von Frauen be-
ansprucht in % 

Von Männern 
beansprucht in % 

442.000 62,3 37,7 35.661.000 87,6 12,4 
 
Quelle: Riksförsärkingsverket 2001. Zusammengestellt von Platenga/Koopmans 2001. 

Nach der Inanspruchnahme des Elternurlaubes kehrt etwa die Hälfte der Mütter in 
Form einer Teilzeittätigkeit an ihren Arbeitsplatz zurück (vgl. Jönsson 2002, 181; 
Daune-Richard 1998, 221; Anxo 2002, 5). Seit 1979 haben Eltern bis zum 12. Le-
bensjahr des Kindes das Recht, ihre Arbeitszeit auf bis sechs Stunden pro Tag zu ver-
kürzen (es gibt aber kein allgemeines Recht auf Teilzeitarbeit wie in den Niederlanden 
und in der BRD). Dieses Recht ist mit einer Arbeitsplatzgarantie verbunden (vgl. The-
obald 1999, 53). Wie im Falle des Elternurlaubes wird diese Möglichkeit hauptsächlich 
von Frauen in Anspruch genommen: 1991 arbeitete rund die Hälfte der Frauen mit 
Kindern unter sechs Jahren Teilzeit, aber nur vier Prozent der Männer. Hildegard The-
obald kommt zum Schluss, dass für viele Frauen der Wechsel in eine Teilzeitbeschäf-
tigung die jahrelange Unterbrechung der Erwerbskarriere zur Betreuung von Vor-
schulkindern ersetzt hat (ebenda; vgl. auch Jönsson 2002, 179).  

 Die Expansion der Frauenbeschäftigung in den 1980er und 90er Jahren wurde zu ei-
nem wesentlichen Teil vom Ausbau des schwedischen Wohlfahrtsstaats getragen. 
Frauen fanden vor allem in den öffentlichen Dienstleistungen Beschäftigung – 60 Pro-
zent der Arbeitnehmer/innen im öffentlichen Sektor sind Frauen – und viele davon 
arbeiten Teilzeit. Insgesamt steuert der öffentliche Sektor 60 Prozent zur gesamten 
Teilzeitbeschäftigung bei. Obwohl Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor in der 
Regel vergleichsweise günstig sind, hatte diese Entwicklung aber auch eine ausge-
sprochene Konzentration von Frauen- und Teilzeitbeschäftigung in einigen wenigen 
Wirtschaftsbereichen und hier insbesondere im Bereich der sozialen Dienstleistungen 
zur Folge. 

 Ein weiterer zentraler Punkt ist der Ausbau von öffentlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen. Auch in dieser Hinsicht verzeichnete Schweden enorme Fortschritte: Während 
1970 nur für zehn Prozent der ein- bis sechsjährigen sowie für drei Prozent aller sie-
ben- bis zwölfjährigen ein Platz in der kommunalen Kinderbetreuung zur Verfügung 
stand, erhöhte sich dieser Anteil bis Anfang der 1990er Jahre auf 58 Prozent der ein- 
bis sechsjährigen Kinder sowie 29 Prozent der sieben- bis zwölfjährigen (vgl. Theo-
bald 1999, 54). Seit 1995 sind die Gemeinden verpflichtet, für ein- bis zwölfjährige 
Kinder von berufstätigen und studierenden Eltern sowie für bedürftige Kinder öffentli-
che Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen (Jönsson 2002, 178). 
Als Folge des Ausbaus der öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen hat sich seit 
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1975 die Zahl der öffentlichen Betreuungsplätze insgesamt verzehnfacht. Ende der 
1990er Jahre nahmen 76 Prozent der Kinder zwischen ein und fünf Jahren einen öf-
fentlichen Betreuungsplatz in Anspruch. Seit 2002 haben auch die Kinder von Arbeits-
losen und von Eltern im Elternurlaub einen Anspruch auf mindestens drei Stunden 
Kinderbetreuung pro Tag (ebenda). 

 

8.2.2. Das niederländische Modell 

Im Gegensatz zu Schweden, wo auf dem Hintergrund einer boomenden Wirtschaft und 
eines Arbeitskräftemangels in den 1970er Jahren Teilzeit forciert wurde, um Frauen in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, erfolgte in den Niederlanden die Expansion von Teilzeit-
beschäftigung in den 1980er und 90er Jahren vor dem Hintergrund einer andauernden 
Wirtschaftskrise und stellte in erster Linie ein Instrument dar, um die Arbeitslosigkeit zu 
senken (vgl. Fagan et al. 1995, 153). Mit der Ausweitung der Teilzeitarbeit hat die Frau-
enbeschäftigungsquote von 22 Prozent Anfang der 1980er Jahre auf knapp 66 Prozent im 
Jahr 2000 zugenommen (ebenda). Die Ausweitung von Frauen- und Teilzeitbeschäftigung 
war Teil einer gesamtwirtschaftlichen Strategie, in der Gewerkschaften einen hohen Be-
schäftigungsstand gegen ein hohes Maß an Flexibilisierung und Lohnzurückhaltung ein-
tauschten. Dieser Kurs wurde im Waasenaar Abkommen von 1982 festgelegt (vgl. Visser/ 
Hemerijk 1998; Van Paridon 1999; Delsen 2000). Durch Flexibilisierung und Lohnzurück-
haltung erhöhte sich aber auch der Druck auf Frauen, durch Erwerbstätigkeit zum Famili-
eneinkommen beizutragen (vgl. Mairhuber 2001:15). Aufgrund spezifischer gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen – dazu gehörte ein für konservative Wohlfahrtsstaaten typi-
sches starkes Alleinernährer-Modell und das Fehlen von Kinderbetreuungseinrichtungen – 
war es nur für wenige Frauen möglich, dies im Rahmen einer Vollbeschäftigung zu tun. 
„Daher waren die Frauen, die in den 1970er und 80er Jahren auf den Arbeitsmarkt 
drängten, praktisch gezwungen, eine Kompromisslösung zu wählen: sie begannen Teilzeit 
zu arbeiten“ (van der Burg/Passchier 2000, 80). Aus diesem Zwang heraus kam es zu 
einer Konzentration von Frauen- und Teilzeitbeschäftigung in den privaten Dienstleistun-
gen, in der Mehrheit in prekären, wenig qualifizierten und schlecht bezahlten Jobs ohne 
Aufstiegsmöglichkeiten. „Viele Frauen arbeiteten entsprechend der Nachfrage (kapazi-
tätsorientierte Arbeitszeiten) und hatten überhaupt keine Sicherheit, arbeiteten zuhause 
oder waren scheinselbständig“ (ebenda; vgl. auch Van Paridon 1999, 208). Die Folge war 
eine starke Marginalisierung von Teilzeitarbeit, die bis Anfang der 1990er Jahre von der 
niederländischen Gewerkschaftsbewegung, die sich vehement gegen eine Ausweitung der 
Teilzeitbeschäftigung aussprach, implizit mitgetragen wurde (vgl. auch Platenga 1997, 
157f und Fagan et al. 1999). Anfang der 1990er Jahre kam es aber nicht zuletzt aufgrund 
des Druckes von Frauen innerhalb des Gewerkschaftsbundes zu einem Umdenken im FNV 
(vgl. van den Burg/Passchier 2000).43  

Seither wird eine Strategie verfolgt, in der durch die Ausweitung und Diversifizierung von 
Teilzeitarbeit Teilzeitbeschäftigung entmarginalisiert wird (vgl. Fagan et al. 1995, 153). 
Die Förderung von Teilzeitarbeit erfolgte auf zwei Ebenen: Erstens durch die arbeits- und 
sozialrechtliche Gleichstellung von Voll- und Teilzeitarbeit; und zweitens dadurch, dass 
mit einem Recht auf Teilzeitarbeit auch Männer und höher qualifizierte Arbeitnehmer/in-

                                          
43 Der niederländische Gewerkschaftsbund Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) entstand 1975 aus einem 

Zusammenschluss sozialdemokratischer und katholischer Gewerkschaften.  
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nen dazu gebracht werden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. In Bezug auf die arbeits- und 
sozialrechtliche Gleichstellung wurde 1993 die Mindestlohnregelung auf die geringfügig 
Beschäftigten – das sind Beschäftigte, die weniger als 13 Stunden pro Woche arbeiten – 
ausgeweitet. Der Mindestlohn wird proportional zu den geleisteten Arbeitsstunden ge-
währt (vgl. Mairhuber 2001, 17f). Gleichzeitig mit der Mindestlohnregelung kamen ge-
ringfügig Beschäftigte auch in den Genuss des gesetzlichen Mindesturlaubs von 20 Er-
werbstagen pro Jahr (ebenda). Generell leisten Teilzeitbeschäftigte seit Mitte der 1990er 
Jahre der Höhe ihres Einkommens entsprechende Beiträge für die Kranken-, Arbeitslo-
sen-, Krankengeld- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung und erwerben ihren Beiträgen 
entsprechende Leistungsansprüche (ebenda; vgl. auch Fagan et al. 1999:64). Dasselbe 
gilt auch für die Betriebspensionen, aus denen Teilzeitbeschäftigte unter einer bestimm-
ten Anzahl von Wochenstunden bis 1994 ausgeschlossen waren. 1996 erfolgte ein weite-
rer wichtiger Schritt in der Angleichung zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung, in-
dem allgemeine Bestimmungen des Arbeitsrechtes, inklusive das Recht auf Gleichbe-
handlung im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und die Verlängerung und Beendigung 
des Arbeitsvertrages, auf Teilzeitbeschäftigte ausgeweitet wurden. „Damit gewährt das 
Gesetz Teilzeitkräften ausdrücklich das Recht auf Gleichbehandlung in bestimmten in die 
Kompetenz der Kollektivvertragsparteien fallenden Verhandlungsbereichen wie z.B. Löh-
ne, Urlaubsentgelt und Urlaubsansprüche, Überstundenzuschläge sowie Weiterbildung“ 
(Mairhuber 2001, 18; vgl. auch Platenga/Dur 1998, 609).  

Unabhängig vom Gesetzgeber wurden vom Gewerkschaftsbund und in weiterer Folge von 
den Sozialpartnern Absichtserklärungen zur Besserstellung und Förderung von Teilzeitbe-
schäftigung verabschiedet. So wurde auf dem FNV-Kongress 1993 beschlossen, dass Ar-
beitnehmer/innen vermehrt die Möglichkeit haben sollen, die Arbeitszeiten ihren Bedürf-
nissen anzupassen, ohne dass ihnen dadurch negative Konsequenzen hinsichtlich ihrer 
Rechte erwachsen. Darüber hinaus sollte es Vollzeitbeschäftigten ermöglicht werden, ihre 
Arbeitszeit zu verkürzen, und Teilzeitbeschäftigten, ihre Arbeitszeit zu verlängern (eben-
da, 19f). Im selben Jahr kam es zu einer Empfehlung der Stiftung für Arbeit, dem höchs-
ten sozialpartnerschaftlichen Gremium in den Niederlanden, Teilzeitarbeit prinzipiell in 
allen Branchen und Hierarchieebenen zu ermöglichen. Die Kollektivverträge sollten Ver-
einbarungen beinhalten, die sicherstellen, dass Arbeitgeber/innen auf die Wünsche der 
Beschäftigten eingehen und nach Möglichkeit ihrem Wunsch nach Verkürzung oder Ver-
längerung der Arbeitszeit entsprechen (ebenda; vgl. auch Pillinger 2000, 46f). Trotzdem 
kam die Regierung in einer Evaluierung der Kollektivverträge zum Schluss, dass in der 
Mehrheit der Fälle die Empfehlungen der Stiftung nicht adäquat befolgt wurden (ebenda). 
Eine ältere Studie aus 1995 zeigt ebenfalls, dass die Umsetzung des kollektivvertraglich 
verbrieften Rechtes auf Teilzeitarbeit in der Praxis mit einigen Schwierigkeiten verbunden 
war (vgl. De Lange 1998, 131f).  

Nicht zuletzt wegen dieser Schwierigkeiten entwickelte sich eine Diskussion, ob ein Recht 
auf Teilzeit nicht zusätzlich gesetzlich abgesichert werden sollte (vgl. van den Toren 
2001, 273). Die „Grüne-Linkspartei“ brachte 1997 einen entsprechenden Gesetzentwurf 
im Parlament ein, der ein Recht auf Verkürzung der Arbeitszeit um 20 Prozent vorsah 
(vgl. Mairhuber 2001:22f). Der FNV stand der Initiative ablehnend gegenüber, weil seiner 
Ansicht nach die Reduzierung um 20 Prozent zu gering war und kein Recht auf Rückkehr 
in eine Vollzeittätigkeit vorgesehen war. Obwohl der Gesetzesvorschlag die Mehrheit im 
Parlament erhielt, scheiterte er am Veto des Senates, wo insbesondere die Christdemo-
krat/innen kritisierten, dass dieses Recht in Kleinbetrieben nicht realisierbar wäre (eben-
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da; vgl. auch Platenga/Dur 1998:609). Ein zweiter Versuch der „Grüne-Linkspartei“ mit 
einem modifizierten Gesetzesvorschlag, der sowohl ein Recht auf Verkürzung als auch 
Verlängerung ohne Angaben über die Größenordnung beinhaltete, scheiterte im Frühjahr 
1998 neuerlich am Widerstand der Christdemokrat/innen. Nach den Neuwahlen im Herbst 
1998 brachte überraschenderweise die neue Koalitionsregierung (bestehend aus der Ar-
beiterpartei, der Liberalen Partei und der Demokratischen Partei) einen eigenen Geset-
zesvorschlag ein, der im folgenden Herbst als „Arbeitszeitanpassungsgesetz“ beide Kam-
mern des Parlamentes passierte. Das Gesetz beinhaltet sowohl ein Recht auf Verkürzung 
als auch auf Ausweitung der Arbeitszeit. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Das 
Gesetz gilt nur für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten, und wenn für einen be-
stimmten Sektor das Recht auf Teilzeit kollektivvertraglich verankert ist, hat die kollek-
tivvertragliche Reglung Vorrang vor der gesetzlichen Regelung (vgl. Mairhuber 2001:23).  

Nach dem neuen Gesetz, das mit 1. 7. 2000 in Kraft trat, muss der Antrag auf Verkür-
zung oder Verlängerung der Arbeitszeit von dem/der betreffenden Mitarbeiter/in vier Mo-
nate im voraus in schriftlicher Form eingebracht werden. Dieser Antrag muss klarstellen, 
welche Arbeitszeit sich der/die Arbeitnehmer/in wünscht und ab welchem Zeitpunkt die 
Änderung wirksam werden soll. Die Arbeitgeber/innen sind verpflichtet, mit dem/der An-
tragsteller/in über die Veränderungswünsche zu verhandeln und können diese nur ableh-
nen, sofern wichtige Unternehmensinteressen dagegen sprechen. Als Ablehnungsgründe 
gelten im Falle einer gewünschten Arbeitszeitverkürzung unter anderem der Mangel an 
zusätzlichem Personal, Sicherheits- und Gesundheitsgründe sowie Schwierigkeiten in der 
Arbeitsplanung. Im Falle einer Rückkehr in eine Vollzeittätigkeit kann das Unternehmen 
unter anderem eine mangelnde Auftragslage geltend machen. In beiden Fällen hat die 
Ablehnung des Antrages schriftlich zu erfolgen und muss die Gründe enthalten (ebenda). 

Tabelle 57: Entwicklung von Teilzeit und Frauenbeschäftigung in den 1990er 
Jahren in den Niederlanden: 

 Männer TZ-
Quote % 

Frauen TZ-
Quote % 

TZ-Quote ins-
gesamt % 

Frauenbeschäfti-
gungsquote %* 

Frauenbeschäfti-
gungsquote als Voll-
zeitäquivalent %** 

1991 15,6 60,9 33,1 48,9 31,6 
1992 15,4 64,0 34,6 51,1 33,3 
1995 16,8 67,6 37,5 53,6 33,8 
1996 17,0 68,3 38,1 55,3 34,5 
1997 17,3 67,9 38,2 57,4 36,6 
1998 18,0 68,1 39,0 59,5 38,3 
1999 18,1 69,0 39,8 61,7 40,0 
 2000 19,2 70,5 41,1 63,7 40,1 

 

* Frauenbeschäftigung in Prozent der weiblichen Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren. 
** Teilzeitstunden umgerechnet in Vollzeitäquivalente. Daten stammen von der AKE – Ar-
beitskräfteerhebung der Europäischen Gemeinschaft. Demnach beruht die Unterscheidung 
zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung auf der Selbstzuordnung der Befragten und/oder 
einer Normalarbeitszeit von 1 bis 35 Wochenstunden. Als Vollzeitbeschäftigung gilt eine 
Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden pro Woche.  
 
Quelle: Europäische Kommission – Beschäftigung in Europa 2001 

Als Folge der Ausweitung von Teilzeitarbeit verfügen die Niederlande heute mit 41,1 Pro-
zent über den höchsten Anteil von Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung in 
der OECD (Europäische Kommission 2001; OECD 2001). Gleichzeitig besitzen die Nieder-
lande mit 19,2 Prozent den höchsten Anteil von teilzeitbeschäftigten Männern in Europa 
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(ebenda) und mit 38,7 Prozent den höchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten in den drei 
höchsten beruflichen Kategorien Führungskräfte, Wissenschafter/innen und Techniker/in-
nen. Andererseits hat die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung nur bedingt zu einer ver-
besserten Gleichstellung der Geschlechter geführt. Trotz des hohen Anteiles an Männer-
teilzeit, haben die Niederlande mit 70,5 Prozent auch den höchsten Anteil an Frauen, die 
Teilzeit arbeiten, und die Mehrheit arbeitet kurze Teilzeiten von weniger als 21 Stunden 
pro Woche. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis stellt das Resultat eher eine Modi-
fikation als eine Ablösung des Alleinernährer-Modells dar. Das Alleinernährer-Modell ist zu 
einem „1,5-Verdiener/innen“-Modell geworden (vgl. Mairhuber 2001, 29). In 58 Prozent 
der niederländischen Doppelverdiener/innen-Haushalte arbeitet der Mann Vollzeit und die 
Frau Teilzeit. In Deutschland und Großbritannien sind es immerhin noch 40 Prozent (vgl. 
Franco/Winqvist 2002, 3).  
 

8.2.3. Das deutsche Teilzeit- und Befristungsgesetz 

Nachdem Beamte im öffentlichen Dienst mit Kinderbetreuungspflichten bereits seit Ende 
der 1960er Jahren die Möglichkeit hatten, Teilzeit zu arbeiten (vgl. Heinemann 2002, 
152), wurde in Deutschland per 1. Jänner 2002 mit dem Gesetz für Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge – kurz „Teilzeit- und Befristungsgesetz“ (TzBfG) – ein allge-
meines Recht auf Teilzeitbeschäftigung eingeführt. Das Gesetz räumt jedem/jeder Ar-
beitnehmer/in in einem Betrieb mit mehr als 15 Mitarbeiter/innen und einem mehr als 
sechs Monate dauernden Arbeitsverhältnis das Recht ein, eine Verkürzung seiner/ihrer 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu verlangen. Ein derartiges Anliegen muss inklusive 
dem Umfang der gewünschten Verringerung mindestens drei Monate vor einem mögli-
chen Start der Änderung dem/der Arbeitgeber/in bekannt gegeben werden. Der/die Ar-
beitgeber/in ist per Gesetz gezwungen, mit dem/der Arbeitnehmer/in über die gewünsch-
te Verringerung der Arbeitszeit zu sprechen und dabei zu einer Vereinbarung zu gelan-
gen, sofern der Änderung keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. „Ein betrieblicher 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, 
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unver-
hältnismäßige Kosten verursacht“. Die Entscheidung des Arbeitgebers oder der Arbeitge-
berin ist dem/der Arbeitnehmer/in spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn 
der Veränderung schriftlich bekannt zu geben. Erfolgt keine Verständigung, verringert 
sich die Stundenzahl automatisch im gewünschten Ausmaß. In jedem Fall kann der/die 
Arbeitnehmer/in frühestens in zwei Jahren neuerlich eine Verringerung der Arbeitszeit 
beantragen. Darüber hinaus sieht das Gesetz auch eine Pflicht der Arbeitgeber/innen vor, 
geeignete Stellen im Betrieb als Vollzeitstellen auszuschreiben und insbesondere jene 
Arbeitnehmer/innen, die einen Wunsch zur Veränderung ihrer Arbeitszeit zum Ausdruck 
gebracht haben, über aktuelle Stellenpläne zu informieren. Gleichzeitig haben die Arbeit-
geber/innen die Pflicht, Arbeitnehmer/innen in Teilzeit, die ihre Arbeitszeit verlängern 
wollen, bei der Besetzung von Vollzeitstellen zu bevorzugen. 

Eine Reihe von Expert/innen haben darauf hingewiesen, dass der Begriff „betriebliche 
Gründe“ eine Auslegungssache ist und Konflikte daher vorprogrammiert sind (vgl. Bauer 
2001). Im Gesetz selber ist vorgesehen, dass die Sozialpartner/innen über solche Gründe 
verhandeln und im Rahmen der Tarifverträge genauere Definitionen einführen. Von Ge-
werkschaftsseite wurde darüber hinaus bemängelt, dass Arbeitnehmer/innen in Betrieben 
mit weniger als 15 Arbeitnehmer/innen vom Anspruch ausgeschlossen sind. Laut dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sind das immerhin 6,7 Millionen Beschäftigte  
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(Eironline 11/2000). Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
stand dem Gesetz prinzipiell ablehnend gegenüber (ebenda).  

Eine wesentliche Intention des Gesetzes war es, Teilzeitarbeit zu entmarginalisieren und 
vor allem auch Männer zu motivieren, ihre Arbeitszeit zu verringern. In Deutschland sind 
84 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen (Möhler/Munz 2002). Wie in anderen Ländern 
konzentriert sich Teilzeitbeschäftigung in wenig qualifizierten Beschäftigungsverhältnis-
sen und im Dienstleistungssektor. Im Sinne einer Entmarginalisierung stellt das Gesetz 
auch eine Maßnahme zur Förderung von qualitativ hochwertiger Teilzeitarbeit dar. Ob das 
Gesetz tatsächlich qualifizierte Teilzeitarbeit schaffen wird, wird sich aber erst zeigen 
müssen. Die deutsche Regierung hat das Institut für Wirtschaftsforschung e.V. in Mün-
chen (IFO) beauftragt, eine Evaluierung des Teilzeitgesetzes durchzuführen. Der Endbe-
richt wird für Herbst 2003 erwartet.44 Im Oktober 2002 wurde eine Befragung des Insti-
tutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) veröffentlicht, der zu Folge bis Herbst 
2002 insgesamt rund 85.000 Personen in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten einen 
Antrag auf Arbeitszeitverkürzung gestellt haben (vgl. Magvas/Spitznagel 2002a und b). 
Darunter waren 66.000 Frauen (78 Prozent). In der Regel haben die Betriebe diesen An-
trägen auch entsprochen: In Westdeutschland zu 92 Prozent und in Ostdeutschland zu 96 
Prozent. Die Ablehnungsrate lag im Westen bei 3,5 Prozent und im Osten bei 1,4 Prozent 
(der verbleibende Rest entfällt auf Anträge, die noch in der Schwebe sind). Die relativ 
wenigen Ablehnungen konzentrieren sich auf kleinere Betriebe. In der Befragung kam 
auch zum Ausdruck, dass das Gesetz relativ gut bekannt ist und im Westen 29 Prozent 
und im Osten 14 Prozent der betroffenen Beschäftigten an einer Möglichkeit, ihre Arbeits-
zeit zu verkürzen, interessiert sind. Die Autor/innen der Studie kommen zum Schluss, 
dass das Gesetz bisher „sehr reibungsarm, einvernehmlich und partnerschaftlich umge-
setzt wurde“ (ebenda). 

Unabhängig von den konkreten Ergebnissen, sind sich die Experten/innen einig, dass ei-
ne Strategie zur Entmarginalisierung von Teilzeitbeschäftigung nur dann Erfolg haben 
kann, wenn gleichzeitig die Kinderbetreuung und ganztägige Schulbetreuung massiv aus-
gebaut werden. Wie bereits angemerkt, gibt es in Deutschland trotz des Rechtes auf ei-
nen Kindergartenplatz für Kinder zwischen drei und sechs Jahren schwerwiegende Mängel 
in Bezug auf ein flächendeckendes Betreuungsangebot. „Zu den konstitutiven Vorausset-
zungen für Frauen, „qualifizierte Teilzeitarbeit“ zu leisten, gehört neben der stärkeren 
Beteiligung der Männer auch eine Verbesserung der institutionellen Kinderbetreuung. 
Hier ist insbesondere daran zu denken, dass die Aufnahme beispielsweise einer 2/3-Stelle 
die verlässliche ‚Über-Mittag-Betreuung’ von Kindern voraussetzt. Dies ist eine Voraus-
setzung, die gegenwärtig nicht flächendeckend gegeben ist und deshalb die Wirkung des 
TzBfG empfindlich einschränken dürfte“ (Bauer 2001, 511).  

 

8.2.4. Teilzeit und die französische 35-Stunden-Woche 

Bis zu den 1990er Jahren lag der Teilzeitanteil in Frankreich deutlich hinter den nordeu-
ropäischen und angelsächsischen Ländern zurück. Wie bereits angemerkt, wurden Frauen 
in Frankreich, die wie in anderen Ländern seit den 1960er Jahren vermehrt auf den Ar-
beitsmarkt kamen, traditionell im Rahmen einer Vollzeittätigkeit in den Arbeitsmarkt in-

                                          
44 Kontaktperson: Sonja Munz, IFO (www.ifo.de bzw. munz@ifo.de). 
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tegriert. Dies war möglich, weil Frankreich über ein vergleichsweise gut ausgebautes Kin-
derbetreuungsnetz und viele Ganztagsschulen verfügt (vgl. Maruani 1997 und 2000; 
Gauvin/Silvera 1997). Angesichts steigender Arbeitslosigkeit, die Anfang der 1990er Jah-
re die 10-Prozent-Grenze überschritt, suchte die Regierung nach Möglichkeiten, die Ar-
beitslosigkeit zu begrenzen. Als eine besonders vielversprechende Maßnahme wurde 
1992 die Förderung von Teilzeitarbeit eingeführt und 1993 im Rahmen des sogenannten 
Fünfjahresgesetzes ausgeweitet. Diese Förderungen sahen vor, dass die Arbeitgeberbei-
träge für Teilzeitbeschäftigte (die seit der Arbeitszeitreform von 1982 per Arbeitsstunde 
abgerechnet werden) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit zwischen 16 und 32 Stunden 
auf 70 Prozent des regulären Satzes heruntergesetzt wurden. Durch die Senkung der Ar-
beitgeberbeiträge wurde es für Unternehmen attraktiver, Teilzeitbeschäftigte einzustel-
len. Die Teilzeitquote stieg ab 1992 innerhalb von fünf Jahren von 13,1 Prozent auf 17 
Prozent an (Europäische Kommission 2001). Freilich wurden aufgrund des finanziellen 
Anreizes vor allem in den niedrigqualifizierten Bereichen und jenen Sparten, wo die Lohn-
kosten einen besonderen Kostenfaktor darstellen, wie Handel und Reinigungsdienste, 
Teilzeitstellen geschaffen (vgl. Cette 1999 und Angelhoff 2000). Als Ergebnis der undiffe-
renzierten Förderung verfügt Frankreich heute über einen besonders hohen Anteil von 
„nicht gewünschter Teilzeit“ (sogenannte temps partiel constraint oder subi). 44 Prozent 
der Teilzeitbeschäftigten in Frankreich gaben 1996 an, in eine Vollzeitbeschäftigung zu 
wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten (Boulin et al. 2002; Cette 1999). Die 
steigende Arbeitslosigkeit war mit der Förderung von Teilzeitarbeit und dem Wachstum 
anderer atypischer Beschäftigungsverhältnisse freilich nicht in den Griff zu bekommen. 
1997 ging die Regierung deshalb dazu über, eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit 
ins Auge zu fassen.  

Mit der Einführung der gesetzlichen 35 Stunden Woche im Jahr 2000 (für Betriebe mit 20 
oder mehr Beschäftigten) und 2002 (für Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten) und 
den neuen Teilzeitregelungen im 2. Aubry-Gesetz wurden die staatlichen Förderungen für 
Teilzeitarbeit für neue Teilzeitbeschäftigte wieder abgeschafft (für alte Teilzeitbeschäf-
tigte gilt der verminderte Arbeitgeberbeitragssatz weiter). Viele Teilzeitbeschäftigte ha-
ben die allgemeine Arbeitszeitverkürzung genutzt, um ihre Arbeitszeit auszuweiten. Die 
Teilzeitquote erreichte 1998 einen Höchststand von 17,3 Prozent und ist seither leicht 
gefallen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Prozentsatz von unge-
wünschter Teilzeit seither deutlich gesunken ist (vgl. Ulrich 2001). In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig zu sehen, dass eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochen-
stunden oder weniger durchaus eine Alternative zur Förderung qualitativ hochwertiger 
Teilzeitarbeit darstellt.  

Außerdem wurde mit dem 2. Aubry-Gesetz die Definition von Teilzeitarbeit in Frankreich 
an die Europäische Definition angepasst – Teilzeitarbeit ist nicht mehr eine Arbeitszeit, 
die weniger als 80 Prozent der Vollarbeitszeit ausmacht, sondern jede Arbeitszeit, die 
weniger als 35 Stunden pro Woche ausmacht. Darüber hinaus wurde für Eltern mit Kin-
derbetreuungspflichten ein beschränkter Rechtsanspruch eingeräumt, für eine bestimmte 
Zeit ihre Arbeitszeit zu verringern. Gleichzeitig haben Teilzeitbeschäftigte ein Recht, eine 
Änderung ihrer Stundenregelungen abzulehnen, wenn diese mit ihren Familienpflichten 
nicht vereinbar sind (Flecker et al. 2000). Im Gegensatz dazu haben Arbeitnehmer/innen 
im öffentlichen Dienst seit 1982 ein generelles Recht, Teilzeit zu arbeiten, wovon viele 
auch Gebrauch gemacht haben (vgl. Parmentier 1997). Mit elf Prozent der gesamten 
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Teilzeitbeschäftigung weist Frankreich die höchste Konzentration von Teilzeitbeschäfti-
gung in der öffentlichen Verwaltung in Europa auf.  

 

8.2.5. Teilzeit als Thema von Kollektivverträgen 

Der Verabschiedung der EU Richtlinie zu Teilzeitarbeit (97/81/EG) war ein Abkommen der 
Sozialpartner vorausgegangen, wonach die Vertreter/innen des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes (EGB), der Union der Europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbände 
(UNICE), sowie des Europäischen Zentrums von Unternehmen mit öffentlicher Beteili-
gung und Unternehmen von generellem ökonomischen Interesse (CEEP) gleichlautend 
mit der späteren Richtlinie vereinbarten, dass die Beseitigung der Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten sichergestellt und die Förderung von Teilzeitarbeit auf freiwilliger 
Basis vorangetrieben werden sollte (vgl. Dürmeier 1999). Wie bereits beschrieben, ist die 
Gleichstellung und Förderung von Teilzeitbeschäftigung seit 1993 eine zentrale Forderung 
des niederländischen Gewerkschaftsbundes FVN. Im selben Jahr erfolgte eine Empfeh-
lung der niederländischen Sozialpartner, Teilzeitarbeit prinzipiell auf alle Branchen und 
Hierarchieebenen auszudehnen. Die Kollektivverträge sollten Vereinbarungen beinhalten, 
die sicherstellen, dass Arbeitgeber/innen auf die Wünsche der Beschäftigten eingehen 
und nach Möglichkeit ihrem Wunsch nach Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit 
entsprechen. 1999 enthielten bereits 64 Prozent der untersuchten Kollektivverträge ein 
Recht auf Teilzeitbeschäftigung (vgl. van den Toren 2000, 315f). Neben den Niederlan-
den wurde das Recht auf Teilzeitbeschäftigung im Rahmen von Branchenkollektivverträ-
gen auch in Belgien, Dänemark (für rund 40 Prozent der LO Mitglieder)45 und Deutsch-
land (unter anderem in den Bereichen Chemie, Druck, Metall und Papier, sowie den Ban-
ken und Versicherungen, im öffentlichen Dienst und bei den Deutschen Bundesbahnen) 
eingeführt. In Italien haben Arbeitnehmer/innen im Metallsektor das Recht, aus familiä-
ren Gründen Teilzeit zu arbeiten (vgl. Serroyen et al. 1999, 61; Bispinck 2001, 168; Ei-
ronline 2001). Wie das niederländische Arbeitszeitanpassungsgesetz stellt auch das deut-
sche TzBfG eine Reaktion des Gesetzgebers darauf dar, dass auf der Kollektivvertrags-
ebene der Forderung nach dem Recht auf Verkürzung und Ausweitung von Arbeitszeit 
nicht ausreichend Rechnung getragen wurde (vgl. van Toren 2001, 273; Holland 1999). 

 

8.3. Zwischenresümee 

Der internationale Vergleich von qualifizierter Teilzeitarbeit hat folgende für die Studie 
wesentliche Ergebnisse gebracht: Aufgrund der Uneindeutigkeit des Begriffes der qualifi-
zierten Teilzeitarbeit und aufgrund der Einschränkungen, die uns die Vergleichbarkeit von 
internationalen Daten setzt, mussten wir uns mit Indikatoren für die Existenz von quali-
fizierter Teilzeitarbeit behelfen. Diese Indikatoren sind die durchschnittliche Länge von 
Teilzeitarbeit, die Verteilung nach Wirtschaftssektoren und nach Berufsgruppen und das 
Verhältnis von Teilzeitlöhnen zu Vollzeitlöhnen. Für Österreich zeigt der Vergleich einen 
Mangel an Teilzeitbeschäftigung im Bereich der öffentlichen Verwaltung und öffentlichen 
Dienstleistungen und hier insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, während die 
Konzentration von Teilzeitbeschäftigung im Handel zu den höchsten in Europa gehört. In 
bezug auf Berufsgruppen gibt es einen Mangel an Teilzeitbeschäftigung im Bereich der 

                                          
45 Landsorganisationen i Danmark (Dänischer Gewerkschaftsbund).  
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Wissenschafter/innen und eine Überrepräsentation im Bereich der Hilfskräfte. Insgesamt 
kamen wir aufgrund des Vergleiches zum Schluss, dass qualifizierte Teilzeitarbeit in Eu-
ropa am weitesten in Schweden entwickelt ist. Während drei von vier Indikatoren in den 
Niederlanden ebenfalls vergleichsweise günstig ausfallen – vor allem der Indikator Vertei-
lung nach Berufsgruppen –, schneidet Großbritannien überall schlecht ab. Im Anschluss 
haben wir die Ergebnisse dieses Vergleiches mit aus der Literatur bekannten Teilzeit- und 
Dienstleistungsmodellen konfrontiert und auf dieser Basis nach Rahmenbedingungen zur 
Förderung qualitativ hochwertiger Teilzeitarbeit gesucht. Dabei wurde klar, dass es in 
Europa zwei dominante Strategien zur Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit gibt: Ent-
marginalisierung von Teilzeitarbeit durch eine Erleichterung des Überganges zwischen 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung (im Sinne eines Lebensarbeitskonzeptes) und Diversi-
fizierung von Teilzeitbeschäftigung im Sinne einer Ausweitung von Teilzeitarbeit in jene 
Bereiche, in denen es bisher kaum Teilzeit gab – bspw. für höher qualifizierte Berufe. In 
jedem Fall wurde auch klar, dass die Förderung von qualifizierter Teilzeitarbeit ganz we-
sentlich von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Dazu gehören im schwedi-
schen Fall bspw. eine allgemeine Politik zur Geschlechtergleichstellung, der Ausbau der 
sozialen Dienste sowie Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit zwischen Beruf und 
der Betreuung von Vorschul- und Schulkindern (wie z.B. eine ausreichende Versorgung 
mit Kinderbetreuungseinrichtungen, günstige Karenzregelungen und ein zeitlich be-
schränktes Recht auf Teilzeitarbeit). In den Niederlanden zählen dazu die arbeits- und 
sozialrechtliche Gleichstellung von Voll- und Teilzeitarbeit sowie die Einführung eines all-
gemeinen Rechtes auf Teilzeitarbeit. 
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9. Potential für qualifizierte Teilzeitarbeit 

Eines der Ziele der vorliegenden Untersuchung besteht darin, eine Einschätzung über das 
Potential an qualifizierter Teilzeitarbeit für den österreichischen Arbeitsmarkt vorzuneh-
men. In der Befragung der Arbeitnehmer/innen wurde versucht, die Bereitschaft für Teil-
zeitarbeit generell abzutesten und darüber hinaus über die Abfrage der notwendigen 
Rahmenbedingungen nötige Mindeststandards für Teilzeitbeschäftigung festzulegen. In 
der Befragung der Arbeitgeber/innen ging es darum, abzuklären, wie hoch das Potential 
für qualifizierte Teilzeitbeschäftigung im jeweiligen Unternehmen ist. Für jene Unterneh-
men, die derzeit keine Teilzeitbeschäftigung aufweisen, wurde untersucht, ob in Zukunft 
Teilzeitarbeit möglich wäre und unter welchen Bedingungen. Durch den internationalen 
Vergleich von Teilzeitbeschäftigung sollte festgestellt werden, in welchen Bereichen mit 
„qualifizierter Teilzeitarbeit“ Österreich vergleichsweise gut abschneidet und wo Öster-
reich gegenüber den am weitesten fortgeschrittenen europäischen Ländern eher zurück-
liegt. 

 

9.1. Bereitschaft von Arbeitnehmer/innen für Teilzeit-
arbeit  

Um eine Aussage über das Potential der Teilzeitarbeit aus Sicht der Arbeitnehmer/innen 
machen zu können, wurden all jene, die zum Befragungszeitpunkt keiner Teilzeitbeschäf-
tigung nachgingen, im Rahmen der Interviews befragt, ob Teilzeitarbeit für sie in Zukunft 
eine Option wäre. Hier zeigt sich ein geschlechtsspezifisches Antwortverhalten. 37% der 
Frauen und 14% der Männer antworten „ja sicher“. Bei Männern ist mit 41% die häufig-
ste Antwort „sicher nicht“. Demnach ist für 52% der Frauen Teilzeitarbeit in Zukunft prin-
zipiell vorstellbar, während dies bei Männern zu 32% der Fall ist.  

Tabelle 58: Teilzeit in Zukunft vorstellbar ? 

Gesamt 
Frauen Männer  

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 22 4,9% 13 2,3% 35 3,5% 
ja, sicher 167 37,1% 80 14,4% 247 24,6% 
eher schon 67 14,9% 97 17,5% 164 16,3% 
eher nicht 83 18,4% 137 24,7% 220 21,9% 
sicher nicht 111 24,7% 228 41,1% 339 33,7% 

Gesamt 450 100,0% 555 100,0% 1005 100,0% 
 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1005 (Gesamtheit der Befragten ohne Teilzeitbe-

schäftigte) 

Wird das Antwortverhalten getrennt nach den Gruppen Vollzeitbeschäftigte, Arbeitslose, 
Karenzgeld-/Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen, freie Dienstnehmer/innen und gering-
fügig Beschäftigte analysiert, zeigen sich etwas differenziertere Ergebnisse.46 

                                          

46 Die Gruppen „Berufseinsteiger/innen“ und „im Haushalt Tätige“ wurden aufgrund der geringen Fallzahlen 
nicht getrennt ausgewertet. 
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Tabelle 59: Teilzeitarbeit als zukünftige Option vorstellbar 

Frauen  Männer Gesamt 
 

ja sicher eher schon ja sicher eher schon ja sicher eher schon 

Vollzeitbeschäftigte 25,3% 16,6% 11,8% 15,7% 16,5% 15,9% 
Arbeitslose 40,3% 16,1% 26,2% 29,5% 33,3% 22,8% 
Karenzgeld- und Kindergeld-
Bezieherinnen 66,7% 11,1% ----- ----- ---- ---- 

Freie Dienstnehmer/innen und 
Geringfügig Beschäftigte 58,6% 17,2% 45,5% 36,4% 55,0% 22,5% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 951      

In der Gruppe der Vollzeitbeschäftigten finden sich – so wie in der Gesamtauswertung 
– deutlich mehr Frauen als Männer, für die Teilzeitarbeit eine Option darstellt. 42% der 
Frauen und 27% der Männer können sich den Wechsel in eine Teilzeitbeschäftigung – 
zumindest unter gewissen Umständen – vorstellen. Auch nach den Angaben der Arbeits-
kräfteerhebung 2001 kann sich ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Vollzeitbeschäftigten 
vorstellen, weniger Wochenstunden als gegenwärtig zu arbeiten. Bei einer wöchentlichen 
Normalarbeitszeit zwischen 35 und 40 Stunden trifft dies bei beiden Geschlechtern auf 
ca. 15% der unselbständig Beschäftigten zu. Mit darüber hinaus zunehmender üblicher 
Arbeitszeit steigen die entsprechenden Werte weiter an (vgl. Arbeitskräfteerhebung 
2001). 

Bei Arbeitslosen ist nach unserer Befragung der Anteil jener, denen Teilzeit vorstellbar 
erscheint – wieder mit einer deutlich geschlechtsspezifischen Ausprägung – wesentlich 
höher als bei Vollzeitbeschäftigten. Für 40% der Frauen und 26% der Männer ist Teilzeit 
„sicher“ eine Option. Für immerhin über 54% der befragten Arbeitslosen ist eine Teilzeit-
beschäftigung derzeit (eher) keine Option. In der Arbeitskräfteerhebung 2001 gaben 
57% der Befragten an, ausschließlich eine Vollzeitbeschäftigung anzustreben. Bei Män-
nern trifft dies auf fast 76% zu, bei Frauen auf knapp 35%. Eine explizite Präferenz für 
Teilzeitarbeit weisen nur 2,4% der arbeitslosen Männer, jedoch 32% der arbeitslosen 
Frauen auf. Die abweichenden Ergebnisse lassen sich durch die unterschiedliche Frage-
stellung erklären: Während es bei der Arbeitskräfteerhebung um die aktuell stattfindende 
Arbeitssuche geht, zielt die Fragestellung in vorliegender Studie auf eine prinzipielle Be-
reitschaft für Teilzeitarbeit ab. Eine Ablehnung von Teilzeitarbeit lässt sich auch darauf 
zurückführen, dass Teilzeitarbeit unter den derzeit angebotenen Bedingungen – vor allem 
für Männer – nicht vorstellbar ist. Auf eben diese Bedingungen wird in den nachfolgenden 
Ausführungen noch eingegangen. 

Folgender Tabelle ist zu entnehmen, dass für 20% der männlichen und fast 63% der 
weiblichen Arbeitslosen Teilzeitarbeit zumindest eine Option darstellt (Prozentangaben 
setzen sich aus dem Zusammenziehen der Kategorien „Vollzeit, auch Teilzeit möglich“, 
Teilzeit, auch Vollzeit möglich“ und „Nur Teilzeit“ zusammen). 
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Tabelle 60: Arbeitslose: Angestrebte Tätigkeit nach Zeitausmaß, Alter und Ge-
schlecht 

Alter, Geschlecht Arbeitslose ¹)  Welche Tätigkeit wird angestrebt? 

  Selbständige 
Tätigkeit 

Unselbständige Tätigkeit   

   Nur Vollzeit Vollzeit, auch 
Teilzeit möglich

Teilzeit, auch 
Vollzeit möglich 

Nur Teilzeit

 in 1.000 in % (Zeilensumme = 100%)    

Männer   

15 - 19 Jahre 6,3 - 75,6 15,1 0,8 8,5 
20 - 24 Jahre 10,3 - 76,6 22,2 1,2 - 
25 - 29 Jahre 9,1 2,8 70,0 22,6 - 4,6 
30 - 39 Jahre 23,9 4,9 79,5 12,7 1,7 1,2 
40 - 49 Jahre 16,2 9,4 80,4 7,5 1,3 1,4 
50 - 54 Jahre 8,2 1,0 73,8 21,3 1,8 2,1 
55 - 59 Jahre 8,1 2,7 68,4 20,0 5,2 3,8 
60 - 64 Jahre 2,0 - 57,5 37,4 - 5,1 
Zusammen 84,3 3,9 75,9 16,2 1,6 2,4 
Frauen       
15 - 19 Jahre 5,9 - 62,3 21,4 6,9 9,4 
20 - 24 Jahre 7,2 2,6 47,1 13,3 3,3 33,7 
25 - 29 Jahre 8,5 3,9 36,3 26,4 18,5 14,9 
30 - 39 Jahre 19,4 3,2 28,8 20,3 4,6 43,1 
40 - 49 Jahre 15,7 4,3 26,3 23,0 8,9 37,5 
50 - 54 Jahre 8,3 1,6 29,5 23,8 14,6 30,6 
55 - 59 Jahre 4,1 - 39,7 24,5 11,3 24,5 
60 - 64 Jahre 0,3 - - 70,8 - 29,2 
Zusammen 69,8 2,8 34,5 21,8 8,8 32,0 
Insgesamt       
15 - 19 Jahre 12,2 - 69,2 18,2 3,7 9,0 
20 - 24 Jahre 17,5 1,1 64,4 18,6 2,1 13,9 
25 - 29 Jahre 17,5 3,4 53,7 24,5 8,9 9,6 
30 - 39 Jahre 43,3 4,2 56,8 16,1 3,0 20,0 
40 - 49 Jahre 31,9 6,9 53,8 15,1 5,1 19,2 
50 - 54 Jahre 16,6 1,3 51,5 22,5 8,3 16,4 
55 - 59 Jahre 12,2 1,8 58,8 21,5 7,2 10,7 
60 - 64 Jahre 2,4 - 49,4 42,1 - 8,5 
Insgesamt 154,1 3,4 57,2 18,8 4,9 15,8 

Arbeitslose lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). - ¹) Ohne Personen in Anstalten u. Gemeinschaftsunterkünften. 
 
Quelle: Statistik Austria: Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen. 

Wenig überraschend ist der hohe Anteil an Zustimmung zu Teilzeitbeschäftigung bei den 
Karenzgeld- und Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen, da Teilzeitbeschäftigung die 
vorherrschende Strategie zur Ermöglichung des Wiedereinstiegs ins Berufsleben nach der 
Karenz darstellt. 
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Von den Personen, die zum Befragungszeitpunkt als freie Dienstnehmer/innen oder 
geringfügig Beschäftigte tätig waren, kann sich ein sehr hoher Prozentsatz in Zukunft 
eine Teilzeitbeschäftigung vorstellen, was zusätzlich zu den schon genannten Argumen-
ten auf die Einkommenssituation und den günstigeren arbeits- und sozialrechtlichen Sta-
tus dieser Arbeitsform zurückzuführen ist. 

Nach Altersgruppen getrennt ausgewertet, ist die Bereitschaft zu Teilzeitarbeit bei 
Frauen zwischen 30 und 39 Jahren am höchsten (50% „ja sicher“), mit 40 bis 49 Jahren 
auch noch recht hoch (36%), ab 50 Jahren besteht die geringste Bereitschaft. Die hohe 
Bereitschaft zu Teilzeitarbeit in der Gruppe der 30- bis 39-jährigen Frauen spiegelt die 
tatsächliche Verbreitung der Teilzeitarbeit in dieser Altersgruppe wieder, in welcher Teil-
zeitbeschäftigung aufgrund „familiärer Gründe“ besonders hoch ist. Dies entspricht auch 
der Tatsache, dass von arbeitslosen Frauen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren beson-
ders häufig ausschließlich eine Teilzeitbeschäftigung gesucht wird (vgl. auch Arbeitskräf-
teerhebung 2001, Tabelle 60). 

Bei Männern verhält es sich anders: Die höchste Bereitschaft besteht bei den befragten 
Männern in der Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren (22% „ja sicher“), am geringsten ist 
sie in der Altersgruppe 40 bis 49 (11% „ja sicher“). 

Der Arbeitskräfteerhebung 2001 ist zu entnehmen, dass sich arbeitslose Männer – ge-
messen an ihrem Alter – offensichtlich am ehesten am Anfang und am Ende der Berufs-
biographie vorstellen können, auch teilzeitbeschäftigt zu sein. Für Frauen trifft dies hin-
gegen am häufigsten in der Mitte des „erwerbsfähigen Alters“ zu.  

Bei Männern ist tendenziell beobachtbar, dass die Bereitschaft zu Teilzeit mit der Kin-
deranzahl sinkt, während es sich bei Frauen genau umgekehrt verhält. Männer ohne 
Kinder weisen eine deutlich höhere Bereitschaft zu Teilzeit auf als Männer mit Kindern. 
So beträgt beispielsweise der Anteil der vollzeitbeschäftigten Männer mit Kindern, die 
sich Teilzeit vorstellen können 17,5% und jener ohne Kinder 27,3%. Frauen mit Kindern 
können es sich hingegen eher vorstellen, Teilzeit zu arbeiten, als jene ohne Kinder. Was 
hier deutlich zum Ausdruck kommt, sind die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
Rollenzuschreibungen und Gepflogenheiten in der Verteilung von Produktions- und Re-
produktionsarbeit (vgl. z.B. Pfau-Effinger 1998). 

Ebenfalls einen Einfluss auf die Bereitschaft zur Teilzeitarbeit hat der Bildungsab-
schluss. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern zeigt sich tendenziell eine höhere Be-
reitschaft bei höherem Ausbildungsniveau. Bei Frauen besteht die höchste Bereitschaft 
bei jenen mit dem Abschluss einer Berufsbildenden Höheren Schule, dicht gefolgt von 
Hochschulabschluss, Kolleg oder Fachhochschule und Allgemeinbildenden Höheren Schu-
le. Die geringsten Anteile bestehen bei jenen mit Lehrabschluss, Abschluss einer Mittleren 
Schule und Pflichtschulabschluss. Bei den befragten Männern besteht die höchste Bereit-
schaft bei jenen mit AHS-Abschluss, gefolgt von Hochschule, Kolleg oder Fachhochschule, 
Mittlere Schule, Lehre und zuletzt Pflichtschulabschluss. 

Entsprechend dem Bildungsabschluss verhält es sich mit der Auswertung nach dem 
Merkmal berufliche Position. Tendenziell kann festgestellt werden: Je höher die ange-
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gebene berufliche Tätigkeit, desto höher die Bereitschaft für eine Teilzeitbeschäftigung47. 
Von den Frauen zeigten jene die größte Zustimmung zu einer Option Teilzeit, die zum 
Befragungszeitpunkt einer „höheren Tätigkeit“ nachgingen (47% antworteten „ja, si-
cher“), Frauen mit „mittlerer Tätigkeit“ und „hochqualifizierter und führender Tätigkeit“ 
fanden an einer zukünftigen Teilzeitarbeit auch noch hohes Interesse (mit jeweils etwa 
36%). Bei jenen, die einer angelernten Tätigkeit oder einer Hilfstätigkeit nachgingen, war 
die Bereitschaft vergleichsweise am geringsten (mit jeweils etwa 28% Zustimmung). 

Bei Männer besteht ein linearer Verlauf der Höhe der Bereitschaft zu einer Teilzeitbe-
schäftigung: Am höchsten ist diese bei hochqualifizierter und führender Tätigkeit, gefolgt 
von höherer Tätigkeit, am geringsten bei mittlerer Tätigkeit, angelernter Tätigkeit und 
Hilfstätigkeit.  

Der Zusammenhang der Bereitschaft zu Teilzeitbeschäftigung und der beruflichen Positi-
on ist auch unter dem Aspekt der finanziellen Rahmenbedingungen zu betrachten: Für 
Personen mit geringem Qualifikationsniveau in niedriger beruflicher Position wird die Op-
tion Teilzeit aufgrund der zu erwartenden finanziellen Einbußen in geringerem Ausmaß in 
Frage kommen. 

 

Motive für möglichen Umstieg auf Teilzeitarbeit  

Was sind nun die Motive für die Option der Teilzeitarbeit? Bei den Antworten zeigen sich 
unterschiedliche Motive von Männern und Frauen. Bei Frauen steht eindeutig der Aspekt 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Vordergrund (jede zweite Frau nennt dieses 
Motiv).  

Die häufigsten Antworten bei Frauen: 

 „Mehr Zeit für Kinder und Familie.“ 

 „Wegen der Kinder.“ 

 „Leichterer Einstieg ins Berufsleben.“ 

 „Leichterer Wiedereinstieg nach der Karenz.“ 

Von den Antworten der Männer sind lediglich knapp 9% dem Komplex „Familie“ zuzuord-
nen. Diese unterschiedliche Prioritätensetzung zeigt sich auch darin, dass bei Männern 
der Aspekt der Freizeit als Motiv für Teilzeitarbeit an erster Stelle steht. „Mehr Freizeit“ 
zu haben, wäre für 30% der befragten Männer ein Grund, in eine Teilzeitbeschäftigung zu 
wechseln, während nur 15% der Frauen dieses Motiv nennen.  

                                          
47 Die Auswahlmöglichkeit der berufliche Position wurde im Fragebogen folgendermaßen vorgegeben: 

Hilfstätigkeit: keine Anlernzeit oder Anlernzeit bis zu einer Woche; Bau- oder Fabrikshilfsarbeiterin, Bedie-
ner/in, Heizer/in, Mitfahrer/in, Portier/in, Telefonist/in etc. 

angelernte Tätigkeit: Anlernzeit 1 Woche bis 3 Monate; Maschinenarbeiter/in, Montierer/in, Kraftfahrer/in, 
Tankwart/in, Ladner/in, Hausgehilf/in, Briefträger/in, angelernte Verkäufer/in etc. 

mittlere Tätigkeit und Facharbeitertätigkeit: Lehrabschluss als Mindestvoraussetzung, einfache/r Buchhal-
ter/in, qualifizierte/r Sekretär/in, gelernte Verkäufer/in, Verkaufsleiter/in, Diplomkrankenpfleger/in, Kindergärt-
ner/in, Polizeibeamte/r, Schalterbeamte/r etc. 

höhere Tätigkeit: Kreditberater/in, Programmierer/in, Sachbearbeiter/in, Referent/in, Medizinisch technische 
Assistent/in, Schadensreferent/in einer Versicherung etc. 

hochqualifizierte Tätigkeit und führende Tätigkeit: Abteilungsleiter/in, Amtsleiter/in, Systemanalytiker/in, 
Chefingenieur/in, Referent/in mit Hochschulbildung, Universitätslehrer/in, Ärztin/Arzt etc. 
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Generell „mehr Flexibilität“ zu haben, wäre für 5% der Frauen und 6% der Männer der 
Vorteil eines Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses.  

Bei den Motiven für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung ist bei Arbeitslosen das 
primäre Ziel, wieder arbeiten zu können, während die Gründe Zeit für Familie und Frei-
zeit in ähnlich geschlechtsspezifischer Ausprägung vorhanden sind wie beim Gesamt-Er-
gebnis. 

 

Motive gegen einen möglichen Umstieg auf Teilzeitarbeit 

Von jenen Befragten, für die eine Teilzeitbeschäftigung in Zukunft eher oder sicher nicht 
in Frage kommt, spielte die Frage des Einkommens eindeutig die größte Rolle für ihr Ant-
wortverhalten. „Zu wenig Einkommen“ wurde von 44% der weiblichen und 60% der 
männlichen Befragten als Grund für ihre Entscheidung angegeben (Gesamt: 53%).  

Speziell bei den Männern spielen außerdem die beruflichen Rahmenbedingungen eine 
Rolle: 8,7% meinten, dass Teilzeit in ihrem Job oder in der Branche nicht üblich oder in 
ihrer Firma nicht erwünscht sei. In diese Richtung kann auch die Antwort „einfach nicht 
vorstellbar“ interpretiert werden, die immerhin von 3% der Männer genannt wird.  

Speziell für ältere Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen, ist die Pensionsvorsor-
ge (Alterssicherung) ein Argument gegen die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung, d.h., 
dass sie noch höhere Versicherungsbeiträge ansammeln wollen bzw. müssen. Für 11% 
der Frauen und 2,5% der Männer ist das Alter und die bevorstehende Pensionierung ein 
Argument gegen Teilzeitarbeit. 

Aber auch die Zufriedenheit mit der derzeitigen Beschäftigungssituation kann ein Argu-
ment gegen Teilzeit sein: „Ich arbeite gerne, will keine Teilzeit“ wird von 11% der Frauen 
und 7% der Männer genannt. 

 

Insgesamt zeigt sich, dass aus Sicht der Arbeitnehmer/innen ein großes Potential für 
Teilzeitbeschäftigung besteht. Dabei ist in erster Linie auffällig, dass die Bereitschaft für 
Teilzeitarbeit bei Frauen wesentlich höher als bei Männern ist, was in erster Linie auf das 
Motiv der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurückzuführen ist. Besonders hoch ist die 
Bereitschaft zur Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung außerdem bei arbeitslosen Perso-
nen, bei Karenzgeld- und Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen, bei freien Dienstnehmer/ 
innen und geringfügig Beschäftigten. Aber auch ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Voll-
zeitbeschäftigten kann sich vorstellen, weniger Wochenstunden als gegenwärtig zu arbei-
ten. Dies trifft interessanterweise insbesondere für Frauen wie Männer im hochquali-
fizierten Bereich bzw. in hohen berufshierarchischen Positionen zu. 

 

9.2. Potential für qualifizierte Teilzeitbeschäftigung 
aus Sicht der Betriebe 

Wie die bisherigen Auswertungen bereits belegt haben, wird Teilzeit überwiegend in Tä-
tigkeitsfeldern angeboten, die von Hilfsarbeit bis mittlere Tätigkeitsbereiche reichen. Ins-
besondere die befragten Unternehmensvertreter/innen äußerten sich hinsichtlich der Um-
setzbarkeit von Teilzeit in qualifizierten Tätigkeitsbereichen eher skeptisch. Dies spiegelt 
sich auch bei der Frage nach Möglichkeiten, mehr qualifizierte Beschäftigte in Teilzeit an-
zustellen, wider: Etwa 15% der befragten Unternehmen, die bereits Teilzeitbe-
schäftigung anbieten, wollten sich dazu nicht äußern und beinahe die Hälfte (48,7%) 
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sieht dafür keine Möglichkeiten. Im Vergleich dazu sehen eindeutig weniger (37%) die 
Möglichkeit, dass in Zukunft in ihrem Unternehmen mehr Personen in Leitungspositionen 
und/oder höherqualifizierten Positionen teilzeitbeschäftigt werden. 

Tabelle 61: Möglichkeit zu mehr qualifizierter Teilzeitbeschäftigung im Unter-
nehmen (nach Betriebsgröße) 

 keine Angabe ja nein 

 Fälle Anteil Fälle Anteil Fälle Anteil 

1-10 (Kleinunternehmen) 7 23,3% 8 26,7% 15 50,0% 

11-50 (Mittelunternehmen klein) 2 9,5% 8 38,1% 11 52,4% 

51-100 (Mittelunternehmen groß) 2 11,1% 5 27,8% 11 61,1% 

über 101 (Großunternehmen) 6 12,0% 23 46,0% 21 42,0% 

Gesamt 17 14,3% 44 37,0% 58 48,7% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 119 (Unternehmen mit TZB) 

Die Auswertung nach Betriebsgröße belegt, dass am ehesten Großunternehmen sowie 
Unternehmen mit einer Beschäftigtenanzahl von 11 bis 50 Mitarbeiter/innen bereit sind, 
mehr Personen in qualifizierter Teilzeit zu beschäftigen. Der Großteil der Antworten zu 
möglichen Voraussetzungen, die zu einer höheren Quote von qualifizierter Teilzeitbe-
schäftigung im Unternehmen beitragen, läßt sich grob in folgende Punkte gliedern: 

 Entsprechende Auftragslage und Arbeitsauslastung, 

 Interesse seitens der beschäftigten Arbeitnehmer/innen sowie 

 Förderungen (z.B. finanzielle Förderungen, Senkung der Lohnnebenkosten, entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit....). 

Darüber hinaus gaben einige Unternehmen an, dass die Einführung von Teilzeitbeschäfti-
gung mit unternehmensinternen Umstrukturierungen sowie mit erhöhtem Kommunikati-
ons- und Koordinationsaufwand verbunden ist, um Mängel im Informationsfluss zu ver-
meiden und einen weitgehend reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.  

Manche jener Unternehmen, die bereits qualifizierte Teilzeitarbeit anbieten, sehen dies-
bezüglich keinen weiteren Handlungsbedarf, und nur wenige nannten auch alternative 
Arbeitszeitmodelle, wie Arbeitszeitflexibilisierung, Jobsharing oder Telearbeit als interes-
sante Möglichkeiten. 

Bereits diese kurze Aufzählung zeigt, dass Unternehmen hier eigentlich weniger Ansatz-
punkte bei sich selbst sehen, sondern dass das bisher fehlende Angebot eher mit man-
gelndem Interesse der Arbeitnehmer/innen oder auch unvorteilhafter Auftragslage be-
gründet wird. Nur ein einziges Unternehmen sah in qualifizierter Teilzeitbeschäftigung 
auch die Möglichkeit, Mitarbeiter/innen zu entlasten und somit auch zu einer höheren Ar-
beitszufriedenheit beizutragen. Entsprechende Bewusstseinsarbeit erscheint hier uner-
lässlich. 

Ganz ähnlich gestaltet sich dieses Bild bei jenen Unternehmen, die von vornherein Teil-
zeitbeschäftigung von qualifizierten Personen ausschließen. Viele sehen einfach keinen 
Bedarf dafür, oder seitens der Unternehmensleitung wird qualifizierte Teilzeit dezidiert 
abgelehnt und daher auch nicht umgesetzt („Der Betrieb würde darunter leiden!“). Dar-
über hinaus werden folgende Umsetzungshindernisse genannt: 

 Arbeitsablauf im Unternehmen, 
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 Kund/innen-Kontakt, 

 zu geringe Betriebsgröße, 

 Probleme hinsichtlich Erreichbarkeit, Informationsfluss und/oder Kommunikation bei 
Teilzeitbeschäftigten,  

 teilweise fehlendes Interesse der qualifizierten Arbeitnehmer/innen.  

Insgesamt zeigt sich, dass viele Unternehmer/innen – insbesondere in der Führungsebe-
ne – keine Einsatzmöglichkeiten für qualifizierte Teilzeit sehen und sie Führungspositio-
nen nach wie vor mit „uneingeschränkter Anwesenheit“ verbinden.  

Von jenen Unternehmensvertreter/innen, die bisher noch keine Teilzeitbeschäf-
tigung anbieten, sieht rund ein Fünftel auch in Zukunft keine Möglichkeit für Teilzeitbe-
schäftigung. Begründet wird dies dahingehend, dass einfach keine Notwendigkeit dafür 
besteht bzw. im Unternehmen nur Vollzeitstellen angeboten werden. 

Ein sehr geringer Anteil von 6% (2 Nennungen) hat bereits konkrete Pläne für die Einfüh-
rung von Teilzeitbeschäftigung im Unternehmen. Dies betrifft zum einen ein Unterneh-
men, in dem eine Person nach der Karenz wieder in das Unternehmen eintritt, und zum 
anderen ein Unternehmen, das zusätzliche Unterstützung für den Bürobereich benötigt. 

Tabelle 62: Teilzeitbeschäftigung im Unternehmen in Zukunft vorstellbar  

 Fälle Anteile 

keine Angabe 1 3,0% 

ja – ist geplant 2 6,1% 

ja – prinzipiell schon, aber noch keine 
konkreten Pläne in diese Richtung 

22 66,7% 

nein 8 24,2% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 33 (Befragte Unternehmen 

ohne TZB) 

Für mehr als zwei Drittel dieser befragten Unternehmensvertreter/innen ist Teilzeitbe-
schäftigung prinzipiell vorstellbar, allerdings bestehen im Unternehmen noch keine kon-
kreten diesbezüglichen Pläne. Auch hier gehen die Vorstellungen hinsichtlich einer mögli-
chen Umsetzung relativ weit auseinander: Einige der Befragten beschränken eine mögli-
che Teilzeitbeschäftigung auf bestimmte Tätigkeitsfelder, z.B. Sekretariat, Telefonmarke-
ting, Berater/innen, Verkaufsaktivitäten, etc. Andere sehen dies als Möglichkeit des Wie-
dereinstiegs nach der Karenzzeit. Für manche ist Teilzeitbeschäftigung auch mit dem 
Grad der Auslastung verbunden – hier teilen sich allerdings die Meinungen: Einerseits 
wird diese Möglichkeit als Einsparungsmaßnahme gesehen, andererseits als Möglichkeit, 
bei höherer Auslastung weitere Mitarbeiter/innen in einem Teilzeitbeschäftigungsverhält-
nis aufzunehmen. Von öffentlichen Einrichtungen werden auch rechtliche Einschränkun-
gen angesprochen, etwa dass Planstellen nur von einer Person besetzt werden dürfen 
und nicht von zwei Teilzeitbeschäftigten. Manche Unternehmen meinten, dass sie bei 
entsprechendem Interesse bzw. Nachfrage seitens der Mitarbeiter/innen auf jeden Fall 
Teilzeitbeschäftigung anbieten würden. Interessant erscheint auch eine Antwort aus der 
Betriebsbefragung, wonach Teilzeitbeschäftigung angeboten werden muss, wenn man 
das vorhandene Potential am Arbeitsmarkt ausschöpfen und somit auch Frauen verstärkt 
ansprechen will. 
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9.3. Gewünschte Rahmenbedingungen für die Option 
Teilzeitarbeit 

Teilzeitbeschäftigung wird von Seiten der Politik wie auch der Wissenschaft häufig als 
mögliches Instrument zur Erhöhung der Beschäftigung und zur Senkung der Arbeitslosig-
keit thematisiert. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob und inwiefern Teilzeitbeschäfti-
gung den Vorstellungen von Vollzeitbeschäftigten und Arbeitsuchenden entspricht. Ent-
scheidend dafür ist, unter welchen Rahmenbedingungen Teilzeitarbeit stattfindet. Bei der 
Abschätzung eines möglichen Potentials von qualifizierter Teilzeitarbeit ist die Abgren-
zung zu prekären Beschäftigungsverhältnissen von enormer Bedeutung, um bei der Ziel-
setzung einer quantitativen Erhöhung der Beschäftigung nicht die qualitative Bewertung 
der Arbeitsbedingungen außer Acht zu lassen. 

Um Mindeststandards für diese Arbeitsbedingungen aus Sicht der Arbeitnehmer/innen zu 
ermitteln, wurden jene Personen, die zum Befragungszeitpunkt oder in den fünf Jahren 
davor keiner Teilzeitbeschäftigung nachgingen, nach den Voraussetzungen befragt, unter 
denen sie sich für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden würden.  

Bei der gewünschten Mindestarbeitszeit für eine mögliche Teilzeitbeschäftigung über-
wiegt eindeutig das Stundenausmaß von 20 Stunden pro Woche. Fast 44% der Männer 
und 51% der Frauen äußerten diesen Wunsch. Ein gewünschtes Mindeststundenausmaß 
von unter 20 Stunden gaben nur 12,8% der Frauen und 7,6% der Männer an. Relativ 
häufig genannt wurden abseits der 20 Stunden auch 25 Stunden (Frauen: 12,7%, Män-
ner: 12,8%) und 30 Stunden (Frauen: 9,8%, Männer: 15,2%). 

Abbildung 4: Gewünschte Mindestwochenstunden für Teilzeit 
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Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 966      
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Tabelle 63: Mindest-Wochenstunden für Teilzeit  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

k.A. 43 10,3% 94 17,2% 137 14,2% 
bis 10 4 0,9% 5 1,0% 9 0,9% 
10 15 3,6% 17 3,1% 32 3,3% 
12 2 0,5% 2 0,4% 4 0,4% 
13 2 0,5%   2 0,2% 
14 2 0,5% 1 0,2% 3 0,3% 
15 27 6,5% 14 2,6% 41 4,3% 
16 1 0,2% 1 0,2% 2 0,2% 
17   1 0,2% 1 0,1% 
18 2 0,5% 1 0,2% 3 0,3% 
20 213 51,0% 237 43,5% 450 46,7% 
22 2 0,5% 2 0,4% 4 0,4% 
24 2 0,5% 1 0,2% 3 0,3% 
25 53 12,7% 70 12,8% 123 12,8% 
26   1 0,2% 1 0,1% 
27 1 0,2%   1 0,1% 
28 4 1,0% 2 0,4% 6 0,6% 
30 41 9,8% 83 15,2% 124 12,9% 

Stunden 

31+ 4 0,9% 13 2,4% 17 1,7% 
Gesamt 418 100,0% 545 100,0% 963 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Befragt nach dem maximal gewünschten Stundenausmaß einer Teilzeitbeschäftigung, 
nannten sowohl Frauen (40%) als auch Männer (36%) am häufigsten 30 Stunden pro 
Woche. 20 Stunden wurde von 11,4% der Frauen und 7% der Männer genannt. Für 35 
Stunden sprachen sich 4% der Frauen und Männer knapp 9% der Männer aus.  

Tabelle 64: Maximal-Wochenstunden für Teilzeit  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

k.A. 66 15,7% 115 21,1% 181 18,8% 
bis 15 4 0,9% 1 0,2% 4 0,5% 
15 4 1,0% 4 0,7% 8 0,8% 
20 48 11,4% 38 7,0% 86 8,9% 
22 4 1,0% 3 0,6% 7 0,7% 
23   1 0,2% 1 0,1% 
24 1 0,2% 2 0,4% 3 0,3% 
25 77 18,3% 72 13,2% 149 15,4% 
26 2 0,5%   2 0,2% 
28 3 0,7% 4 0,7% 7 0,7% 
30 168 40,0% 195 35,8% 363 37,6% 
31 1 0,2% 3 0,6% 4 0,4% 
32 1 0,2% 6 1,1% 7 0,7% 
33 1 0,2% 1 0,2% 2 0,2% 
34 6 1,4% 9 1,7% 15 1,6% 
35 17 4,0% 47 8,6% 64 6,6% 
37 1 0,2%   1 0,1% 
38   5 0,9% 5 0,5% 
39 1 0,2% 1 0,2% 2 0,2% 
40 13 3,1% 33 6,1% 46 4,8% 

Stunden 

40+ 2 0,5% 5 1,0% 7 0,7% 
Gesamt 420 100,0% 545 100,0% 965 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Diesen Ergebnissen zufolge liegt die präferierte Arbeitszeit der Arbeitnehmer/innen für 
eine mögliche Teilzeitarbeit sowohl bei Frauen als auch Männern in den meisten Fällen 
zwischen 20 und 30 Stunden. 
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Wird dieses Ergebnis mit der Befragung der Unternehmen verglichen, zeigen sich keine 
nennenswerten Abweichungen. Rund die Hälfte der Unternehmen, die bisher keine Teil-
zeit anbieten, nennen als Mindest-Wochenstundenanzahl 20 Stunden. Die Maximal-Wo-
chenstundenanzahl wird überwiegend zwischen 25 und 30 Stunden angegeben. 

Wichtig für die Frage der Option Teilzeitarbeit ist allerdings nicht nur das Stundenaus-
maß, sondern auch die zeitliche Lagerung der Arbeit. Hierbei zeigt sich bei den Be-
fragten eine klare Präferenz für den Vormittag. Geprägt durch den Aspekt der familiären 
Betreuungspflichten ist diese Präferenz bei Frauen in stärkerem Ausmaß vorhanden als 
bei Männern. So würden fast 51% der Frauen gerne am Vormittag arbeiten, bei Männern 
beträgt dieser Anteil knapp 31%. Dementsprechend spielt der Aspekt der Flexibilität bei 
Männern eine größere Rolle als bei Frauen. Etwa 20% der Männer können sich vorstellen, 
flexibel an Wochentagen und 15% flexibel über die ganze Woche verteilt zu arbeiten. A-
bends, nachts oder am Wochenende zu arbeiten ist nur für ganz wenige Frauen und Män-
ner eine Option. 

Tabelle 65: Bevorzugte Arbeitszeitlagerung aus Sicht der Arbeitnehmer/innen  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 38 9,2% 87 16,3% 125 13,2% 
vormittags 208 50,6% 164 30,7% 372 39,3% 
nachmittags 7 1,7% 11 2,1% 18 1,9% 
abends 3 0,7% 7 1,3% 10 1,1% 
nachts   7 1,3% 7 0,7% 
tageweise an Wochentagen 42 10,2% 68 12,7% 110 11,6% 
flexibel an Wochentagen 76 18,5% 109 20,4% 185 19,6% 
flexibel über die Woche verteilt 36 8,8% 80 15,0% 116 12,3% 

LAGE 

am Wochenende 1 0,2% 2 0,4% 3 0,3% 
Gesamt 411 100,0% 535 100,0% 946 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 946      

Aus Sicht der Arbeitgeber/innen (befragte Unternehmen ohne Teilzeitbeschäftigung) be-
steht der Wunsch nach flexiblem Einsatz der Arbeitskräfte, wie auch die Frage nach den 
Vorteilen von Teilzeitarbeit ergeben hat. So sind nur 24% der Unternehmen für Teilzeit-
arbeit am Vormittag. 31% präferieren flexible Arbeitszeiten an den Wochentagen und 
10% flexible Arbeitszeit über die ganze Woche verteilt.  

Tabelle 66: Bevorzugte zeitliche Lagerung der Teilzeit aus Sicht der Arbeitge-
ber/innen 

 Fälle Anteile 

vormittags 7 24,1% 
nachmittags 3 10,3% 
abends 0 0,0% 
nachts 0 0,0% 
tageweise am Wochentagen 4 13,8% 
flexibel an Wochentagen 9 31,0% 
flexibel über die Woche verteilt 3 10,3% 
am Wochenende 1 3,4% 
keine Angabe 2 6,9% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 29 (Befragte Unternehmen 

ohne TZB) 
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Ein wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen eine Teilzeitbeschäftigung 
sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Wie schon ausgeführt wurde, ist die ge-
ringe Bezahlung eines der Hauptargumente gegen Teilzeitbeschäftigung. Zur Erinnerung: 
„Zu wenig Einkommen“ wurde von 44% der weiblichen und 60% der männlichen Befrag-
ten als Begründung für die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung angegeben (gesamt: 
53%). Deshalb interessierten uns die Vorstellungen der Befragten zu einem nötigen Min-
dest-Nettogehalt als Voraussetzung für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung.  

Die häufigsten Angaben sind zwischen 1000 und 1199 € einzuordnen – rund 23% der Be-
fragten nannten einen Betrag in diesem Bereich. Wird die gesamte Verteilung getrennt 
nach Männern und Frauen betrachtet, so zeigt sich eine geschlechtsspezifische Lohnsche-
re. So nannten etwa rund 34% der Frauen einen Betrag zwischen 400 und 799 €. Die 
Gehaltsvorstellungen der Männer waren deutlich höher. Immerhin 27% nannten ein Net-
to-Monatsgehalt von über 1200 €.  

Im Vergleich mit der tatsächlichen Einkommenssituation von teilzeitbeschäftigten Män-
nern und Frauen kommen eindeutige Parallelen zum Vorschein, da die niedrigeren Ge-
haltsvorstellungen der Frauen sich mit den real existierenden Gehaltsunterschieden      
decken. Den Daten des ECHP zufolge erzielt der überwiegende Anteil der Teilzeitbeschäf-
tigten monatliche Nettoerwerbseinkommen von maximal bis zu 727 €. Nur 12% der teil-
zeitbeschäftigten Frauen verdienen mehr als 1090 € monatlich netto, während der Anteil 
der Männer immerhin 44% beträgt.  

Tabelle 67: Mindest-Nettogehalt für Teilzeitbeschäftigung  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe  94 22,4%  116 21,2%  210 21,7% 
150 bis 399 €  5 1,2%  5 0,9%  10 1,0% 
400 bis 599 €  52 12,4%  29 5,3%  81 8,4% 
600 bis 799 €  91 21,7%  56 10,3%  147 15,2% 
800 bis 999 €  43 10,2%  64 11,7%  107 11,1% 
1000 bis 1199 €  94 22,4%  127 23,3%  221 22,9% 
1200 bis 1399 €  18 4,3%  41 7,5%  59 6,1% 
1400 bis 1599 €  14 3,3%  63 11,5%  77 8,0% 
1600 bis 1799 €  1 0,2%  5 0,9%  6 0,6% 
1800 bis 1999 €  3 0,7%  13 2,4%  16 1,7% 
2000 bis 2199 €  2 0,5%  12 2,2%  14 1,4% 
2200 bis 2399 €     2 0,4%  2 0,2% 

 

2400 € und mehr  3 0,7%  13 2,4%  16 1,7% 
Gesamt  420 100,0%  546 100,0%  966 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 966      

Abgesehen von den Arbeitszeitpräferenzen und der finanziellen Grundlage sind für die 
Qualitätsmerkmale von Teilzeitarbeit noch andere Kriterien von Bedeutung. Im Rahmen 
der Befragung der Arbeitnehmer/innen wurden Qualifikationsniveau, Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Aufstiegschancen, Möglichkeit zu sozialen Kontakten am Arbeitsplatz sowie ein 
Rückkehrrecht auf Vollzeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Aufnahme einer Teilzeitbe-
schäftigung abgefragt. 
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Tabelle 68: Rahmenbedingungen für Teilzeitbeschäftigung 

Frauen  Männer Gesamt 
 sehr  

wichtig 
eher 

wichtig 
sehr  

wichtig 
eher  

wichtig 
sehr  

wichtig 
eher  

wichtig 

Weiterbildungsmöglichkeiten 64,8% 19,8% 62,5% 22,1% 63,5% 21,1% 
Rückkehrrecht auf Vollzeit 60,7% 17,8% 62,2% 21,1% 61,6% 19,7% 
Möglichkeit zu sozialen Kon-
takten am Arbeitsplatz  64,0% 21,2% 53,7% 23,4% 58,2% 22,4% 

Tätigkeit soll dem Qualifikati-
onsniveau entsprechen  61,2% 18,3% 54,9% 20,9% 57,7% 19,7% 

Aufstiegschancen 43,1% 25,1% 46,8% 26,3% 45,2% 25,8% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 949      

Die größte Bedeutung wird von den Befragten der Frage der Weiterbildungsmöglichkeiten 
zugemessen. Fast 64% der Befragten stufen diese Rahmenbedingung als sehr wichtig 
ein. Aber auch das Rückkehrrecht in Vollzeit, die Möglichkeit zu sozialen Kontakten am 
Arbeitsplatz und das Qualifikationsniveau erhalten eine hohe Wertung.  

Erstaunlich wenig Bedeutung wird der Frage der Aufstiegschancen zugemessen. Einem 
vergleichsweise geringen Anteil an Frauen (43%) und Männern (47%) ist diese Rahmen-
bedingung sehr wichtig. 27% der Frauen und 21% der Männer ist dieser Aspekt unwich-
tig. 

 

9.3.1. Förderung von Teilzeitarbeit  

Einer der politischen Handlungsansätze zur Förderung und Absicherung der Teilzeitbe-
schäftigung, der in anderen Ländern bereits zur Anwendung kommt, ist das Recht auf 
Teilzeitarbeit (siehe Kapitel 8 „Internationale Beispiele für Qualifizierte Teilzeit“). Im 
Rahmen der vorliegenden Studie wurde auch die Einstellung zu einem Recht auf Teilzeit 
abgefragt. Die Frage „Sollte es Ihrer Meinung nach ein Recht auf Teilzeitbeschäftigung 
geben?“ konnte mit vorgegebenen Antwortkategorien beantwortet werden. 

Tabelle 69: Recht auf Teilzeit 

Gesamt 
Frauen Männer Zustimmung zu folgenden  

Aussagen: 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

Recht auf Teilzeit für jeden 437 72,3% 384 65,2% 821 68,8% 

Recht auf Teilzeit für Eltern mit Kindern 
unter 6 Jahren 

28 4,6% 23 3,9% 51 4,3% 

Recht auf Teilzeit für Eltern mit Kindern 
unter 12 Jahren 

39 6,5% 33 5,6% 72 6,0% 

Recht auf Teilzeit für besondere Lebensla-
gen 

75 12,4% 83 14,1% 158 13,2% 

Recht auf Teilzeit nicht notwendig 28 4,6% 59 10,0% 87 7,3% 
 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193  

Die überwiegende Mehrzahl der Befragten (69%) sprach sich für ein generelles Recht auf 
Teilzeit aus, wobei die Zustimmung der Frauen jene der Männer etwas übersteigt. Ein 
Recht auf Teilzeit für Eltern mit Kindern unter 6 bzw. unter 12 Jahren fand geringe Zu-
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stimmung, während einem Recht auf Teilzeit für besondere Lebenslagen immerhin 13% 
etwas abgewinnen konnten. Lediglich etwas mehr als 7% der Befragten sprachen sich 
gegen ein Recht auf Teilzeit aus, wobei der Anteil der Männer doppelt so hoch ist wie je-
ner der Frauen. 

Wie auch die internationale Erfahrung bestätigt, ist es wichtig, das Recht auf Teilzeit mit 
einem Rückkehrrecht zu einem Vollzeitarbeitsplatz zu verbinden. 

Von den befragten Betriebe gaben 61% einem Recht von Teilzeitbeschäftigten auf Wech-
sel in eine Vollzeitbeschäftigung ihre Zustimmung, 34% sprachen sich dagegen aus (5% 
keine Angabe). Bei den Betrieben mit Teilzeitbeschäftigten war die Zustimmung etwas 
geringer (60% ja, 35% nein, 5% k.A.) als bei den Betrieben ohne Teilzeitbeschäftigung 
(66% ja, 31% nein, 3% k.A.). 

Rund die Hälfte der befragten Unternehmensvertreter/innen sprach sich für steuerliche 
Anreize zur Förderung von Teilzeitbeschäftigung und alternativer Arbeitszeitmodelle aus. 
Aber nicht nur die finanziellen Aspekte fanden Zustimmung. Seitens der Betriebe beste-
hen offensichtlich auch ein erheblicher Informationsbedarf zu den Vorteilen von qualifi-
zierter Teilzeitbeschäftigung sowie ein Bedarf an konkreter Beratung zur Entwicklung in-
novativer Arbeitszeitmodelle. 

Tabelle 70: Interesse für Schaffung von Anreizen für Unternehmen48 

 Fälle Anteile 
steuerliche Anreize 75 50,0% 
finanzielle Förderung für alternative Arbeitszeitmodelle 67 44,7% 
mehr Information und Beratung über die Vorteile 58 38,7% 
Beratung zur Entwicklung innovativer Arbeitszeitmodelle 53 35,3% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 150 

Um zu etwas konkreteren Vorstellungen der Unternehmensvertreter/innen bezüglich der 
steuerlichen Anreize und finanziellen Förderungen zu gelangen, wurden in einer offenen 
Fragestellung Vorschläge eingeholt. 

An Vorschlägen für steuerliche Anreize wurden genannt: „Senkung der Dienstgeberbei-
träge und der Lohnnebenkosten“, „Förder-Modelle wie Altersteilzeit“, „Ähnliches Instru-
ment wie Lehrlingsfreibetrag“, „Begünstigung für Arbeitgeber bei der Einstellung von 
Teilzeitkräften“, „Bonusmodelle (wie Bonus-Malus für Ältere)“, „Finanzielle Förderung - 
zwei Teilzeitarbeitskräfte sollen nicht mehr Kosten verursachen als eine Vollzeitarbeits-
kraft“. 

Die Vorschläge für Formen finanzieller Förderung umfassten „Ähnliche Modelle wie Al-
tersteilzeit“, „Förderungen im Sozialbereich“, „Förderungen beim Aufbau der Infrastruk-
tur“, „Förderung bei Lohnkosten (insbesondere für ältere Arbeitnehmer/innen, da zu teu-
er)“, „Förderung bei Qualifizierung“, „Förderung der Teilzeitkarenz“, „Modell ähnlich der 
Ausgleichstaxe bei Behinderten“. 

                                          

48 Frage: „Welche Anreize für Unternehmen sollten geschaffen werden, um qualifizierte Teilzeitarbeit (in Lei-
tungspositionen und höher qualifizierten Positionen) zu ermöglichen?“ mit vorgegebenen Antwortkategorien. 
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9.4. Förderung des Männeranteils an Teilzeitbeschäf-
tigung 

Wie auch schon in Kapitel 6.3 ausgeführt, wurde innerhalb der Erhebung auch ein beson-
deres Augenmerk auf Männer in Teilzeitbeschäftigung gelegt. Während Kapitel 6.3 nähe-
re Ausführungen zur Situation von Männern in Teilzeit enthält, setzt sich dieses Kapitel 
mit der Frage nach Möglichkeiten der Förderung von Männern in Teilzeit auseinander – 
eine Fragestellung, die gerade hinsichtlich der Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit sowie 
unter dem Blickwinkel des Abbaus des geschlechtsspezifischen Ungleichgewichts bedeut-
sam ist.  

Vor dem Hintergrund der geringen Teilzeitquote von Männern stellt sich die Frage, wie 
seitens der Arbeitnehmer/innen und Unternehmen eine mögliche Förderung von Teilzeit 
für Männer eingeschätzt wird. 

Die Befragung der Arbeitnehmer/innen kommt zu den Ergebnis, dass beachtliche 70% 
der Befragten der Meinung sind, dass Teilzeitarbeit für Männer mehr gefördert werden 
sollte, wobei der Anteil der Frauen mit 72% etwas höher liegt als der Anteil der Männer 
(68%). 

Tabelle 71: Sollte Teilzeit für Männer mehr gefördert werden?  

Gesamt 
Frauen Männer  

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 28 4,6% 35 6,0% 63 5,3% 
ja 432 71,5% 398 67,7% 830 69,6% 
nein 144 23,8% 155 26,4% 299 25,1% 

Gesamt 604 100,0% 588 100,0% 1192 100,0% 
 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1192      

In einer offenen Fragestellung wurde den Ursachen für die Zustimmung oder Ablehnung 
einer Förderung der Männer-Teilzeit nachgegangen. 

Von den Argumenten, die dafür sprechen, geht die überwiegende Mehrheit in Richtung 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit: 50% der Frauen und 42% der Männer ant-
worten in diesem Sinne. Dieser Argumentation zufolge spricht für eine Erhöhung des An-
teils der Männer in Teilzeitbeschäftigung ein Zugewinn für Frauen, da dadurch eine ge-
rechtere Verteilung der Betreuungsaufgaben und damit eine Umverteilung der Erwerbs-
möglichkeit zu den Frauen zustande kommt. Folgende Antworten wurden zu diesem 
Thema genannt: 

 „Eine andere Rollenverteilung ist wünschenswert.“ 

 „Auch Frauen haben ein Recht auf Karriere.“ 

 „Um eine Beteiligung des Mannes an der Erziehung zu erreichen.“ 

 „Für mehr Chancengleichheit (am Arbeitsplatz).“ 

 „Für die Gleichberechtigung der Frauen.“ 

 „Männer sollen auch Verantwortung übernehmen.“ 

 „Zur Entlastung der Frauen“. 

 „Bewusstseinsbildung.“ 

 „Um das Karrieredenken der Männer abzuschwächen.“ 
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 „Gesellschaftspolitischer Fortschritt.“ 

Die restlichen Antworten verteilen sich auf arbeitsmarktpolitische Argumente („Mehr Ar-
beitsplätze werden geschaffen.“), Familienfreundlichkeit („Männer sollen auch Zeit für 
Familie haben.“) und Aussagen, in denen die Vorteile für Männer betont werden („Gleich-
berechtigung des Mannes.“). 

Von jenen, die sich gegen eine Förderung der Männer-Teilzeit ausgesprochen haben, ar-
gumentiert die Mehrheit im Sinne der traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenvertei-
lung. „Familie ist eher Frauensache“ wird von 30% der Frauen und 17% der Männer, die 
sich gegen eine Förderung der Teilzeitbeschäftigung für Männer aussprechen, als Be-
gründung genannt. In diese Richtung geht auch die Aussage „der Mann soll arbeiten“, die 
immerhin von 4% der Frauen und 9% der Männer geteilt wird. 

27% der Frauen und 47% der Männer, die gegen eine Förderung der Männer-Teilzeit 
sind, sehen „keinen Bedarf für eine Förderung“ oder meinen, dass „wer Teilzeit machen 
will, das ohnehin machen kann“ und deshalb eine „Förderung nicht notwendig oder sinn-
voll“ ist. 

Von den in der Befragung vorgegebenen Möglichkeiten zur Förderung der Teilzeitbeschäf-
tigung von Männern fand die Schaffung besserer Rahmenbedingungen die meiste Zu-
stimmung. Dieses Ergebnis geht konform mit den Befragungsergebnissen zum Potential 
für Teilzeitbeschäftigung. Da Teilzeitbeschäftigung mit finanziellen Einbußen und Nachtei-
len in der beruflichen Laufbahn verbunden ist, wird für die Erhöhung des Männeranteils 
die Beseitigung eben dieser negativen Begleiterscheinung auch aus Sicht der Befragten 
als evidente Voraussetzung gesehen. Darüber hinaus sprachen sich die befragten Frauen 
und Männer auch für Anreize sowie für Beratungsangebote für Arbeitgeber/innen und 
Arbeitnehmer/innen aus. Die geringste Wirksamkeit zur Förderung der Teilzeitquote von 
Männern wurde der Öffentlichkeitsarbeit zugesprochen.  

Tabelle 72: Möglichkeit zur Förderung der Teilzeitquote von Männern 

Gesamt 
Frauen Männer 

  

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Werbespots) 266 44,0% 223 37,9% 489 41,0% 

mehr Anreize für Unternehmen geben, Teilzeit für 
Männer anzubieten 

332 55,0% 314 53,3% 646 54,1% 

Beratungsangebote für interessierte Arbeitnehmer 
und Unternehmen 

362 60,0% 302 51,3% 628 52,6% 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen (Entloh-
nung, Aufgabengebiete), damit sich mehr Männer 
für Teilzeit entscheiden 

347 57,5% 340 57,7% 687 57,6% 

mehr Anreize für Männer, Teilzeitarbeit in Anspruch 
zu nehmen 

317 52,5% 273 46,3% 590 49,5% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002; N= 1193      

Von den befragten Arbeitgeber/innen sprechen sich rund 49% für eine Förderung der 
Teilzeitbeschäftigung von Männern aus. Hier wird offensichtlich etwas weniger Bedarf ge-
sehen als aus Sicht der Arbeitnehmer/innen. 
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Tabelle 73: Förderung von Teilzeitbeschäftigung für Männer 

 Fälle Anteile 
keine Angabe 14 9,3% 
ja 74 49,3% 
nein 62 41,3% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit-Betriebsbefragung“; 2002; N= 150 

Zur Unterstützung dieser Förderung von Männer-Teilzeit wird von 62% der befragten Be-
triebe ein Beratungsangebot für interessierte Arbeitnehmer und Unternehmen ge-
wünscht. Auch hier kommt zum Ausdruck, dass eine höhere Umsetzung von Teilzeitbe-
schäftigung von Männern teilweise am Informationsmangel scheitert und durch gezielte 
Beratungs- und Informationstätigkeit zumindest gewisse Barrieren überwunden werden 
könnten. 
 

9.5. Potentialanalyse aus internationalem Vergleich 

Aus dem internationalen Vergleich von Teilzeitbeschäftigung in Europa kann für Öster-
reich ein Potential für bestimmte Bereiche abgeleitet werden, wo tendenziell qualitativ 
hochwertige Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden könnten.  

 Öffentliche Dienstleistungen und hier insbesondere Dienstleistungen im Bereich des 
Sozial- und Gesundheitswesens.  

 Höher qualifizierte Berufsgruppen und hier insbesondere die Gruppe der Wissenschaf-
ter/innen.  

In Österreich steuert das Sozial- und Gesundheitswesen nur 15 Prozent zur gesamten 
Teilzeitbeschäftigung bei, während in Schweden im selben Bereich 41 Prozent der gesam-
ten Teilzeitbeschäftigung zu finden sind. Wissenschafter/innen machen in Österreich nur 
6,7 Prozent der gesamten Teilzeitbeschäftigung aus, während sich in den Niederlanden in 
derselben Berufsgruppe 15,6 Prozent der gesamten Teilzeitbeschäftigung konzentriert.  
 

9.6. Zwischenresümee  

Trotz der Nachteile bzw. Hemmnisse, die einer qualitativ hochwertigen Teilzeitbeschäfti-
gung entgegenstehen, zeigt die Frage nach dem Potential von Teilzeit, dass seitens 
der Arbeitnehmer/innen eine erstaunlich hohe prinzipielle Bereitschaft zur Teilzeit be-
steht. Über 40% der derzeit vollzeitbeschäftigten Frauen und knapp 30% der vollzeitbe-
schäftigten Männer können sich Teilzeitarbeit als eine zukünftige Option vorstellen. Bei 
den Arbeitsuchenden ist sogar für rund 60% der Befragten Teilzeit eine Option (wenn 
auch bei Arbeitsuchenden andere Motive – vor allem überhaupt Arbeit zu bekommen – 
eine Rolle spielen). 

Dabei zeigt sich ein starker Einfluss der Höhe des Bildungsabschlusses sowie der berufli-
chen Position auf die Bereitschaft zur Teilzeitarbeit: Sowohl bei Frauen als auch bei Män-
nern zeigt sich tendenziell eine höhere Bereitschaft bei höherem Ausbildungsniveau sowie 
höherer beruflicher Tätigkeit. Ein Faktum, welches insbesondere unter dem Forschungs-
schwerpunkt „qualifizierte Teilzeitbeschäftigung“ von großem Interesse ist. Für ein gene-
relles Recht auf Teilzeit sprach sich die überwiegende Mehrzahl der Befragten (fast 70%) 
aus. 

Allerdings stehen dieser Bereitschaft der Beschäftigten die Anliegen der Unternehmen 
entgegen. Auch diese wurden nach dem Potential für Teilzeitbeschäftigung befragt, und 
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hier zeigte sich, dass sich die befragten Unternehmensvertreter/innen hinsichtlich der 
Umsetzbarkeit von Teilzeit in qualifizierten Tätigkeitsbereichen eher skeptisch äußerten. 
„Prinzipiell“ ist Teilzeitbeschäftigung bzw. deren Ausweitung zwar für einen Großteil der 
Befragten vorstellbar, aber nur unter bestimmten Bedingungen (Auftragslage, Nachfrage 
der Beschäftigten) und eher nicht im höher oder hochqualifizierten Bereich. Geringe Be-
triebsgröße, Kund/innen-Kontakt, mehr Abstimmungserfordernisse, um den Informati-
onsfluss und/oder die Kommunikation bei Teilzeitbeschäftigten sicherzustellen, werden 
hier genannt. Teilweise wird auch fehlendes Interesse der qualifizierten Arbeitnehmer/in-
nen, insbesondere der Männer, angeführt.  

Die Rahmenbedingungen für qualifizierte Teilzeitbeschäftigung werden dement-
sprechend auch von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen unterschiedlich definiert. 
Insgesamt kommt klar zum Ausdruck, dass bezüglich der Wochenstundenzahl eine Be-
schäftigung unter 20 Wochenstunden von den wenigsten als attraktiv angesehen wird 
(auch von den derzeit Teilzeitbeschäftigten zeigt sich, dass diese ihr Stundenkontingent 
eher erhöhen wollen). Bei der Arbeitzeitlage präferiert ein Großteil der (potentiell) Be-
schäftigten Vormittagsarbeit, seitens der Arbeitgeber/innen ist eine Erhöhung der Flexibi-
lität ein größeres Anliegen. Die Einkommenssituation ist aus Sicht der Arbeitnehmenden 
dominierendes Argument gegen die Aufnahme einer Teilzeitarbeit. Es ist daher von zen-
traler Bedeutung, Einkommensdiskriminierungen von Teilzeitbeschäftigten (insbesondere 
betreffend Überstundenabgeltung) aufzuheben, vor allem Teilzeitbeschäftigungsverhält-
nisse mit relativ langen Wochenstundenarbeitszeiten zu forcieren und auf diesem Weg 
die finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Problematik niedrigerer Ein-
kommen wird empirisch bisher insbesondere auch dadurch virulent, dass sich Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse in Österreich der Tendenz nach auf Branchen und Tätigkeitsbe-
reiche mit vergleichsweise geringen Einkommen konzentrieren. Ein wesentlicher Ansatz-
punkt ist in diesem Zusammenhang – insbesondere mit Blick auf die Situation von Frau-
en – eine verstärkt solidarische Lohn- und Einkommenspolitik. Weiters kommt seitens 
der Arbeitnehmer/innen deutlich zum Ausdruck, dass Weiterbildung zentraler Bestandteil 
des Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses sein soll, damit dieses als Option angenommen 
werden kann.  

Die Befragungsergebnisse führen weiters deutlich vor Augen, dass ein Ansatzpunkt zur 
Attraktivierung der qualifizierten Teilzeit für Unternehmen bei Organisations- und 
Einstellungsfragen liegt. Auch die Arbeitgeber/innen selbst sehen – neben steuerlichen 
Anreizen zur Förderung von Teilzeitbeschäftigung sowie finanzieller Förderung für alter-
native Arbeitszeitmodelle – einen erheblichen Bedarf an Informationen zu den Vorteilen 
von Teilzeitbeschäftigung sowie an konkreter Beratung zur Entwicklung innovativer Ar-
beits(teil)zeitmodelle. 

Obwohl oder weil Teilzeitbeschäftigung als Vereinbarkeitsstrategie größtenteils den Frau-
en zugeschrieben wird, sind 70% der Befragten der Meinung, dass Teilzeitarbeit für Män-
ner mehr gefördert werden sollte. Dabei wird der Schaffung besserer Rahmenbedingun-
gen als Voraussetzung die größte Bedeutung zugemessen. Abgesehen davon kam durch 
die empirische Erhebung zum Ausdruck, dass ein großer Bedarf an Beratung und Infor-
mation für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen (vor allem Männer) besteht.  

Aus dem internationalen Vergleich ergibt sich ein Potential für tendenziell qualitativ 
hochwertigere Teilzeitarbeit im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen und in der Berufs-
gruppe der Wissenschafter/innen. 
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10. Handlungsansätze und –optionen 

10.1. Einführende Bemerkungen  

Eine Zielsetzung der vorliegenden Studie ist es – auf Basis einer umfassenden Literatur- 
und Dokumentenrecherche sowie einer repräsentativen empirischen Erhebung – den Be-
griff „qualifizierte“ Teilzeitarbeit zu konkretisieren und im Hinblick auf verschiedene be-
schäftigungs-, gleichstellungs- und gesellschaftspolitische Zielsetzungen hin zu untersu-
chen sowie entsprechende Handlungsoptionen zu entwickeln.  

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die derzeit dominierenden Formen von Teilzeitar-
beit mit negativen Folgen, insbesondere für Frauen, verbunden sind. Daher geht es im 
Rahmen dieses Forschungsprojektes darum, Merkmale und Rahmenbedingungen für 
„qualifizierte“ Teilzeitarbeit zu formulieren sowie politische Handlungsansätze und  
-optionen zu identifizieren, um qualifizierte Teilzeitbeschäftigung zu fördern bzw. diese 
Beschäftigungsform qualitativ aufzuwerten.  

Bevor auf die konkreten Handlungsoptionen eingegangen wird, sollen noch einmal die 
wesentlichen Eckpunkte der Begriffsbestimmung „qualifizierter“ Teilzeitarbeit 
zusammenfassend dargestellt werden, wobei zwischen Merkmalen, die sich direkt auf den 
Teilzeitarbeitsplatz selbst beziehen, und notwendigen Rahmenbedingungen zur Ermögli-
chung und Förderung „qualifizierter“ Teilzeitarbeit unterschieden wird:  

 Als Merkmale zur Bestimmung von „qualifizierter“ Teilzeit wurden folgende Punkte 
als besonders relevant identifiziert: „Qualifizierte“ Teilzeitarbeit als  

 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,  

 welches den Bedürfnissen der Arbeitnehmer/innen entspricht und hinsichtlich der 
Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit „selbstbestimmt“ ist,  

 außerdem berufliche Aus- und Weiterbildung,   

 Weiterentwicklung bzw. Aufstiegsmöglichkeit,  

 ein individuell existenzsicherndes Erwerbseinkommen,  

 sowie die Einbindung in den formellen/informellen betrieblichen Informationsfluss 
sicherstellt und 

 eine dem Qualifikationsniveau entsprechende Tätigkeit umfasst. 

 Als Rahmenbedingungen zur Ermöglichung und Förderung „qualifizierter“ Teilzeit-
arbeit können ebenfalls einige zentrale Punkte herausgestrichen werden. Diese sind: 

 ein ausreichendes Angebot an leistbaren und bedarfsgerechten Kinderbetreuungs-
plätzen, 

 die geschlechtergerechte Verteilung von unbezahlter Versorgungsarbeit, 

 ein ausgebauter öffentlicher Sektor, 

 eine individuell existenzsichernde soziale Absicherung  

 das Recht auf Rückkehr zu Vollzeitarbeit sowie das Recht auf Teilzeitarbeit, 

 Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede und 

 eine betriebliche Mitbestimmungsstruktur und Interessenvertretung im Sinne der 
Teilzeitbeschäftigten. 
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Diese breite Definition des Begriffs wird als wesentlich erachtet, um sicherzustellen, dass 
bestehende nachteilige Auswirkungen, die sich durch Teilzeitbeschäftigung ergeben, nicht 
reproduziert werden. 

Auf Basis dieses Begriffs bzw. der verschiedenen Erhebungsschritte wurden seitens des 
Forschungsteams verschiedene Handlungsoptionen entwickelt. Leitend für die Erarbei-
tung dieser Ansätze sind dabei folgende Zielsetzungen:  

 Einerseits sollen bestehende Teilzeitarbeitsplätze eine Aufwertung erfahren. Hier geht 
es also um die Frage, wie bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse so gestaltet werden 
können, dass sie die „Qualitätsmerkmale“ erfüllen und somit von „qualifizierten“ Teil-
zeitarbeitsplätzen die Rede sein kann.  

 Andererseits geht es um die Förderung und Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen, die 
den Qualitätsmerkmalen entsprechen, d.h. in Beschäftigungssegmenten, in denen es 
bisher kaum Teilzeitarbeit gibt. Dabei handelt es sich insbesondere um qualitativ 
hochwertige Beschäftigungs- und Tätigkeitsbereiche, inklusive  Führungstätigkeiten, 
die bisher nahezu ausschließlich in Vollzeit bzw. von Männern in Vollzeit wahrgenom-
men werden. 

 

Als langfristige Zielsetzung soll Teilzeitarbeit Teil eines „Lebensarbeitszeitkonzepts“ 
sein, das einerseits eine kontinuierliche Partizipation am Erwerbsarbeitsmarkt bzw. im 
sozialen Sicherungssystem garantieren und andererseits eine Anpassung der individuel-
len Arbeitszeit an die speziellen Erfordernisse/Bedürfnisse des jeweiligen Lebensabschnit-
tes ermöglichen soll. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer/innen in bestimmten Lebens-
phasen bzw. Situationen – wie etwa Kinderbetreuung und Weiterbildung – ihre individuel-
le Arbeitszeit reduzieren können, ohne dadurch Nachteile betreffend ihrer beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten in Kauf nehmen zu müssen, und sich gleichzeitig die finanziel-
len Einschränkungen betreffend Erwerbs- und Transfereinkommen in Grenzen halten. 
Damit wären wesentliche Bedingungen für eine tatsächliche Entmarginalisierung von Teil-
zeitarbeit gegeben und - wie sich in der internationalen Recherche gezeigt hat - auch die 
Voraussetzung für die Förderung und Entstehung qualifizierter Teilzeitarbeitsplätze. 

Insgesamt ist aber zu betonen, dass die Schaffung und Förderung von Teilzeitarbeits- 
plätzen kein Ersatz für eine weitere Verkürzung der Vollzeitarbeit sein soll, denn in einer 
langfristigen Perspektive sollte der Abstand zwischen „atypischer Teilzeitarbeit“ und „nor-
maler Vollzeitarbeit“ durch eine Vielfalt von Arbeitszeitarrangements verringert werden 
und somit eine neue durchschnittliche Arbeitswoche zwischen ca. 28 und 32 
Stunden49 entstehen. Hierzu wäre es wichtig, wenn verstärkt Überlegungen angestellt 
werden, wie Regelungen der sozialen Sicherheit, des Steuersystems und der Einkom-
menspolitik gestaltet werden sollten, damit auf Basis dieser durchschnittlichen Arbeits-
woche ein individuell existenzsicherndes Erwerbs- und Transfereinkommen und die 
Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet werden kann. 

Die im Folgenden angeführten Handlungsoptionen beziehen sich betreffend ihrer Umset-
zung sowohl auf die politisch-administrative Ebene – mit Schwerpunkt Bundesebene 
bzw. zuständige Bundesministerien – als auch auf die Ebene der Sozialpartner/innen. 
Sie wurden auch vor dem Hintergrund einer möglichen Weiterentwicklung des Nationalen 
Aktionsplans für Beschäftigung formuliert.  

                                          

49 Dies würde auch den Arbeitszeitpräferenzen der Arbeitnehmer/innen entsprechen. 
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Im Zusammenhang mit der Umsetzung von politischen Handlungsoptionen treten u.a. 
folgende Fragestellungen auf: Wie können die relevanten Akteur/innen für die Zielgruppe 
Unternehmen und/oder Beschäftigte bzw. Arbeitsuchende qualifizierte Teilzeitarbeit  
attraktiveren? Wie können diese die Rahmenbedingungen so gestalten, dass qualifizierte 
Teilzeitarbeit angeboten und nachgefragt wird (ohne dabei jedoch unqualifizierte Teilzeit-
arbeit zu fördern) sowie bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse aufgewertet werden? Die 
Handlungsoptionen wurden aus einer fokussierten Zusammenschau der verschiedenen 
Berichtsteile und unter Berücksichtigung der Workshopergebnisse erarbeitet, insgesamt 
wurden acht Handlungsfelder als besonders relevant identifiziert. Diese acht 
Handlungsfelder betreffen unterschiedliche Themenbereiche und sind von der Umsetzung 
und Reichweite auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Sie beziehen sich einerseits 
auf die bereits erwähnten Merkmale der qualifizierten Teilzeitarbeit selbst und anderer-
seits auf die Rahmenbedingungen zur Förderung und Entwicklung qualifizierter Teilzeit-
arbeit. Umfassende Ansätze, die als strukturell-langfristig anzusehen sind, wurden eben-
so aufgenommen wie Optionen, die von ihrer Umsetzung und ihrem Wirkungsgrad als 
eher punktuell-kurzfristige Maßnahmen bezeichnet werden können. Die meisten der be-
schriebenen Handlungsoptionen beinhalten aber beide Dimensionen: einerseits kurzfristi-
ge Maßnahmen, andererseits längerfristige Ansätze. 

 

10.2. Konkrete Handlungsoptionen  

Ausbau qualifizierter Teilzeit im öffentlichen Sektor 

Der internationale Vergleich zeigt, dass insbesondere der öffentliche Sektor ein hohes 
Potential zur Förderung qualifizierter Teilzeitbeschäftigung aufweist. Eher kurzfristig an-
gelegte betriebswirtschaftliche Orientierungsmuster, welche wenigstens oberflächlich ge-
gen die Etablierung qualifizierter Teilzeitarbeit sprechen könnten, kommen dort weniger 
zum Tragen als in der Privatwirtschaft. Dabei legen internationale Beispiele nahe, dass 
qualifizierte Teilzeitarbeit und Effizienzkriterien der Arbeitsorganisation im öffentlichen 
Sektor durchaus vereinbar sind. Dem öffentlichen Sektor könnte in diesem Sinne auch 
eine gewisse Vorreiterrolle zukommen. Daher ist eine „Wiederaufnahme“ bzw. Vertiefung 
der im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung (1999/2000) angeführten Initiative zur 
Förderung und Schaffung von qualifizierter Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst empfeh-
lenswert. Darüber hinaus wäre eine vertiefende Analyse des Potentials im öffentlichen 
Dienst sowie eine Analyse jener Möglichkeiten, Vorgehensweisen und Regelungen not-
wendig, die sich als förderlich für die Schaffung von qualitativ hochwertigen Teilzeitar-
beitsplätzen und die tatsächliche Nutzung des Potentials erweisen. 

Qualifizierte Teilzeitarbeit sollte im öffentlichen Sektor erstens im Rahmen von Neu- oder 
Umbesetzungen bestehender Arbeitsplätze gezielt gefördert werden. Dazu bedarf es ei-
ner expliziten Thematisierung und Diskussion dieser Fragestellung. Zudem sollten Bud-
get- und Personalplanungsgrundlagen daraufhin überprüft werden, ob sie sich förderlich 
oder hemmend auf die Schaffung von qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen auswirken, bei-
spielsweise kann die Ersetzung des Konzepts der „Planstellen“ durch ein Konzept der 
„Plan-Stundenzahlen“ überlegenswert sein. 

Darüber hinaus ist evident, dass schon allein wegen der bekannten demographischen 
Verschiebungen im Bereich sozialer Dienste mittelfristig ein beträchtlicher zusätzlicher 
Bedarf an Arbeitskräften gegeben ist, was zur gezielten Schaffung und Förderung qualifi-
zierter Teilzeitarbeit genutzt werden sollte. Organisatorisch kann dem zusätzlichen Bedarf 
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im Rahmen der öffentlichen Institutionen oder im Rahmen nicht-staatlicher Organisatio-
nen entsprochen werden. In beiden Fällen bedarf es zur Umsetzung einer solchen Strate-
gie entsprechender Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Im Fall einer Leistungserbrin-
gung durch nicht-staatliche Organisationen, insbesondere im Krankenpflege- und Ge-
sundheitsbereich, ist durch eine entsprechende Ausgestaltung der jeweiligen Dienstlei-
stungs- und Förderverträge sicherzustellen, dass tatsächlich qualitativ hochwertige Ar-
beitsplätze bzw. Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden. 

 

Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Sicherstellung der 
Nachmittagsbetreuung für Schüler/innen 

Der Ausbau von qualitativ hochwertigen, leistbaren und flexiblen Kinderbetreuungsein-
richtungen (für alle Altersgruppen) sowie die Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung 
von Schüler/innen stellen – wie bereits mehrfach im vorliegenden Bericht angemerkt – 
eine grundlegende Voraussetzung für die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit dar. Ent-
sprechende Maßnahmen werden daher u. a. auch in der europäischen Beschäftigungs-
strategie von den einzelnen Mitgliedstaaten eingefordert. Darüber hinaus sind adäquate 
Kinderbetreuungseinrichtungen aber auch für die Förderung und Ermöglichung „qualifi-
zierter“ Teilzeitarbeit von besonderer Bedeutung. Es zeigt sich nämlich, dass Teilzeitar-
beit nicht nur als „Halbtagsarbeit am Vormittag“ stattfindet, sondern sich die Arbeitszeit 
immer häufiger entweder über die Woche verteilt oder etwa auch auf den Nachmittag 
fällt. „Qualifizierte“ Teilzeitarbeit, mit der u. a. ein existenzsicherndes Einkommen erzielt 
werden soll, wird daher betreffend Dauer eine eher längere und betreffend die Lage mit-
unter eine unregelmäßige Struktur aufweisen und bedarf daher einer entsprechenden 
Unterstützung durch adäquate Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einer Nachmittags-
betreuung für Schüler/innen. Die Forschungsergebnisse zeigen auch, wo aus Sicht der 
betroffenen Eltern der größte Handlungsbedarf besteht: Neben der fehlenden Bedarfsge-
rechtigkeit der Öffnungszeiten ist auch der Mangel an Nachmittagsbetreuung und Einrich-
tungen für Kinder unter drei Jahren besonders kritisiert worden. Für Teilzeitbeschäftigte 
ist insbesondere die Leistbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Bedarfs-
gerechtigkeit der Öffnungszeiten besonders wichtig, denn derzeit sind die Betreuungsein-
richtungen entweder auf Vollzeitbeschäftigte ausgerichtet und damit für Teilzeitbeschäf-
tigte schwer leistbar, oder die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen sind so ge-
staltet, dass sie selbst für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung kein ausreichendes 
Betreuungsangebot darstellen. 

Literaturhinweis: 

„Kinderbetreuung: Ganztags für Alle? Differenzierte Arbeitszeiten erfordern flexible Angebote“  

Karin Esch/Sybille Stöbe-Blossey (2002) ITA-Report 2002/9 

Download unter: http://iat.info.iatge.de/iat-report/2002/report2002-09.pdf 

Die Autor/innen gehen im Rahmen des Forschungsprojektes der Frage nach, wie die Arbeitszeiten von Müttern 
aussehen und welcher Betreuungsbedarf sich daraus ergibt. Sie kommen dabei zum Schluss, dass sich die Ar-
beitszeiten immer mehr ausdifferenzieren, insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten eine Betreuungslücke besteht 
und daher der Ausbau von bedarfsgerechten Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig ist. 
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Einführung eines Rechtes auf Teilzeitarbeit und Rückkehr in eine Voll-
zeitbeschäftigung 

In den Niederlanden und Deutschland existiert bereits ein gesetzliches Recht auf Teilzeit-
arbeit in Betrieben mit mehr als zehn bzw. 15 Beschäftigten. In den Niederlanden gibt es 
darüber hinaus auch ein Recht auf Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung. In beiden Fäl-
len ist der Wechsel von Vollzeitarbeit in Teilzeitarbeit nur dann möglich, wenn einem sol-
chen keine schwerwiegenden betrieblichen Interessen entgegen stehen. Ziel der beiden 
Gesetze ist es, die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen für höher qualifizierte Arbeitneh-
mer/innen zu fördern und einen Anreiz für Männer zu schaffen, ihre Arbeitszeit zu ver-
kürzen, um sich mehr um Kinderbetreuung und Hausarbeit zu kümmern. Inwieweit Män-
ner und/oder höher qualifizierte Arbeitnehmer/innen tatsächlich vom Recht auf Teilzeit-
arbeit Gebrauch machen, werden erst die langfristigen Analysen zeigen. Trotzdem ist be-
reits jetzt klar, dass allein die Einführung des Rechtes auf Teilzeitarbeit und die damit 
verbundenen Pflichten, wie die Ausschreibung von geeigneten Stellen als Teilzeitstellen 
bzw. die Information über Personalpläne, in den Betrieben eine intensive Diskussion über 
Teilzeitarbeit losgetreten hat. Die Sensibilisierung für das Thema Teilzeitarbeit stellt ei-
nen wichtigen Beitrag für die Förderung und Entwicklung qualitativ hochwertiger Teilzeit-
arbeit dar. 

 
Literaturhinweis: 
Das deutsche Teilzeit- und Befristungsgesetz TzBfG:  http://www.admin.uni-
oldenburg.de/DEZ1/Abt1.1/JunProf/TzBfG.html  
 
Informationen  zum TzBfG: www.teilzeit-info.de 
 
Informationen zum Projekt „Evaluierung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes“: 
www.ifo.de bzw. direkt bei der Projektleiterin Sonja Munz: munz@ifo.de  
 
Untersuchung des IAB zu den Auswirkungen des Teilzeitgesetzes 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung des Bundesamtes für Arbeit 
Download unter: http://www.iab.de/ftproot/kb2302.pdf 

 

Initiativen, um den Anteil der Männer in qualifizierter Teilzeitarbeit zu 
erhöhen  

Teilzeitarbeit wird nach wie vor in der überwiegenden Mehrzahl von Frauen ausgeübt. Die 
Erhöhung des Männeranteils an Teilzeitarbeit ist daher auch als Lösung von gleichstel-
lungs- und beschäftigungspolitischen Problemlagen zu sehen. Qualifizierte Teilzeitarbeit 
kann in diesem Zusammenhang als eine Strategie zur individuellen Umverteilung des Ar-
beitsvolumens, und zwar der bezahlten Erwerbsarbeit sowie der unbezahlten Versor-
gungsarbeit, gesehen werden. Getragen ist dieses Konzept zudem von der Vorstellung, 
dass eine Erhöhung des Männeranteils auch zu einer generellen Aufwertung der Teilzeit-
beschäftigung beitragen kann.  

Eine Barriere der individuellen Arbeitszeitverkürzung von Männern sind die gesellschaft-
lich vorherrschenden Vorstellungen und Erwartungen betreffend die Aufteilung von Er-
werbs- und Versorgungsarbeit. Während Männer gegenüber ihrem privaten und betriebli-
chen Umfeld in einen Erklärungsnotstand kommen, wird dem Wunsch einer Frau (speziell 
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mit Betreuungspflichten) viel eher Verständnis entgegen gebracht. Bei Frauen wird davon 
ausgegangen, dass sie ihren „familiären Verpflichtungen“ nachkommen müssen. Männern 
wird hingegen die Rolle des „Familienerhalters“ zuteil, was sich u. a. in den geschlechts-
spezifischen Einkommensunterschieden widerspiegelt. Dies bestätigt sich auch in der 
empirischen Erhebung: Teilzeitbeschäftigung wird vor allem von und für Frauen als gän-
gige individuelle Vereinbarkeitsstrategie gesehen, während bei Männern der Zugewinn an 
Freizeit oder Zeit für Weiterbildung im Vordergrund steht. Darüber hinaus werden von 
der Mehrheit der Männer die finanziellen Einbußen, die sich aus einer Teilzeitbeschäfti-
gung ergeben, als Argument angeführt. Trotz dieser bestehenden Barrieren können sich 
immerhin 32% der befragten Männer – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen – 
Teilzeitarbeit in Zukunft vorstellen. Bei den derzeit Vollzeitbeschäftigten beträgt dieser 
Anteil etwa 27%.  

Um dieses Potential für Teilzeitbeschäftigung von Männern zu nutzen, ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt ein Beratungsangebot für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen. Über 
öffentliche sowie betriebliche Kampagnen und konkrete Beratungsangebote könnte auf 
der einen Seite eine stärkere Bereitschaft für eine Erhöhung des Männeranteils an Teil-
zeitarbeit geschaffen und andererseits konkrete Hilfe bei der Umsetzung für die Schaf-
fung von Teilzeitarbeitsplätzen in der betrieblichen Struktur angeboten werden. 

 

Literaturhinweis: 

www.work-changes-gender.org 

Dieses Forschungsprojekt wird von der Männerberatung Graz (www.maennerberatung.at) durchgeführt. Im 
Rahmen dieses Forschungsprojektes wird ein Schwerpunkt auf die Bedeutung von Brüchen im individuellen Er-
werbsverlauf von Männern z.B. in Perioden von Teilzeitarbeit, Zeitarbeit etc. gelegt. Ziel ist es, in den beteilig-
ten Ländern das Spannungsfeld von neuen Arbeitsformen, individueller Lebensgestaltung von Männern und den 
Geschlechterbeziehungen zu analysieren. 

 

Förderung eines individuell existenzsichernden Erwerbs- und Transfer-
einkommens 

Ein individuell existenzsicherndes Erwerbs- und Transfereinkommen stellt ein wesentli-
ches Merkmal qualifizierter Teilzeitarbeit dar. Daher sind grundsätzlich Maßnahmen zu 
vermeiden, die nicht-existenzsichernde Teilzeitarbeit fördern. Das heißt, öffentliche Zu-
schüsse oder die Streichung von Sozialversicherungsbeiträgen sollten nicht zur Schaffung 
von Teilzeitbeschäftigung mit sehr kurzer Stundenanzahl oder niedrigem Erwerbsein-
kommen verwendet werden. Dies sollte auch bei der möglichen Etablierung von Modellen 
Beachtung finden, welche Teilzeitbeschäftigung – etwa durch Einschleifregelungen bei 
Zuverdienstgrenzen in der Arbeitslosenversicherung – attraktivieren. Vielmehr liegt es 
nahe, die Sozialversicherungspflicht auch auf geringfügig Beschäftigte auszudehnen, um 
damit einerseits den Arbeitgeber/innen keinen finanziellen Anreiz zur Schaffung nicht-
existenzsichernder Teilzeitbeschäftigung zu bieten und indirekt Teilzeitarbeit mit höherer 
Stundenanzahl zu fördern. Andererseits wird dadurch auch die eigenständige soziale Si-
cherung der „Teilzeitbeschäftigten mit geringer Stundenanzahl“ verbessert. Im Bereich 
der Arbeitslosenversicherung könnte durch die Einführung von Sockelleistungen bzw. ei-
nes Mindestarbeitslosengeldes die Existenzsicherung gewährleistet werden, bzw. könnten 
entsprechende geeignete Möglichkeiten untersucht werden. Betreffend das Kinderbetreu-
ungsgeld muss die gegenwärtige Zuverdienstgrenze – auch im Hinblick auf die Inan-
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spruchnahme von Teilzeitkarenz - kritisch geprüft werden. Die derzeit vorliegenden pu-
blizierten Daten lassen noch kein endgültiges Urteil zu, doch ist zu vermuten, dass die 
Zuverdienstgrenze in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung Anreizstrukturen zu qualifizier-
ter Teilzeitbeschäftigung von Frauen in guten Einkommenspositionen und insbesondere 
von Männern bei gleichzeitiger Kinderbetreuung zuwiderläuft.  

Neben der Vermeidung von geringfügiger Beschäftigung bzw. der indirekten Förderung 
von Teilzeitarbeit mit höherer Stundenanzahl ist – für die Sicherstellung bzw. Förderung 
eines individuell existenzsichernden Erwerbs- und Transfereinkommens – die Frage der 
Höhe des Erwebseinkommens bzw. die Höhe des Stundenlohnes wichtig. Der ge-
schlechtsspezifische Einkommensunterschied, der in Österreich sehr groß ist, wird vor-
dergründig oft auf die höhere Teilzeitquote von Frauen zurückzugeführt, aber selbst ein 
arbeitszeitbereinigter Vergleich zeigt, dass Frauen viel weniger als Männer verdienen. Ein 
möglicher Handlungsansatz ist in diesem Bereich die Einführung eines gesetzlich oder 
kollektivvertraglich-branchenübergreifend festgelegten Mindeststundenlohnes. Der inter-
nationale Vergleich zeigt- beispielsweise in den Niederlanden -, dass ein Mindest-
stundenlohn sowohl die geschlechtsspezifischen als auch die branchenspezifischen Ein-
kommensunterschiede verringern kann. Darüber hinaus sollte die Nicht-Diskriminierung 
von Teilzeitbeschäftigten in Entgeltfragen, wie auch in den anderen Aspekten (z.B. Wei-
terbildung, Aufstieg), auch vermehrt explizit zum Gegenstand betrieblicher Interessen-
vertretungs- und Aushandlungsprozesse werden.  

Damit Teilzeitarbeit Teil eines „Lebensarbeitszeitkonzeptes“ werden kann, müssten Le-
bensphasen, in denen die Arbeitszeit reduziert wird, eine entsprechende Berücksichti-
gung in den einzelnen sozialen Sicherungssystemen erhalten. In der Pensionsversiche-
rung könnten dies beispielsweise entsprechende Zuschläge zur Bemessungsgrundlage für 
die Zeiten der Arbeitszeitreduzierung sein. Entsprechend dem Grund der Arbeitszeitredu-
zierung käme der Arbeitslosenversicherung oder einer Elternversicherung die Aufgabe 
einer Existenzsicherung während der Arbeitszeitreduzierung zu. Das heißt, die Arbeitslo-
sen- oder eine Elternversicherung sollte, ähnlich wie dies mit dem Teilzeitkarenzgeld be-
reits der Fall war, einen Einkommensersatz leisten, der sich allerdings im Unterschied 
zum Karenzgeld an der Höhe des Einkommensverlustes orientiert, also (mit Mindest-
grenze) einkommensabhängig ist . 

 

Unterstützung bei der Arbeitsorganisation 

Der  Einführung von Teilzeitbeschäftigung bzw. der Erhöhung des Teilzeitkräfteanteils in 
höher qualifizierten Beschäftigungssegmenten wird seitens der Arbeitgeber/innen häufig 
mit dem Argument begegnet, dass damit unternehmensinterne Umstrukturierungen so-
wie erhöhter Kommunikations- und Koordinationsaufwand verbunden sind. Der geringe 
Anteil von Teilzeitarbeit bei Führungskräften wird seitens der Betriebe insbesondere mit 
den klassischen Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Führungskräfte und ihrer Vorbild-
funktion begründet.  

Um diesen betriebsinternen Hindernissen zu begegnen, sollte – ähnlich wie bereits im 
Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung 1998 angeführt – ein auf diese Anforderungen 
zugeschnittenes Beratungs-, Organisations- und Informationskonzept mit folgenden In-
halten angeboten werden: 

 Konkrete Instrumente für die Entwicklung und Förderung innovativer Teilzeitmodelle 
(z.B. Jobsharing) 
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 Vor- und Nachteile für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen 

 Einführung und rechtliche Aspekte von Teilzeitarbeit 

 Teilzeitarbeit in Führungspositionen 

 Teilzeitarbeit für Männer 

 Verbesserung der Arbeitsorganisation (z.B. Sicherstellung des Informationsflusses) 

 Förderung von Teilzeitarbeit  innerhalb der Organisationsentwicklung. 

Literaturhinweis: 

"Chance Teilzeitarbeit - Argumente und Materialien für Verantwortliche"  

Baillod, Jürg (Hrsg.), Mit Beiträgen von Jürg Baillod, Adrian Blum, Susanne Erdös, Marianne Schär Moser und 
Martin Stamatiadis 
Erschienen im vdf Hochschulverlag, Zürich, 2002. 

Die Publikation unterstützt verantwortliche Personen darin, Teilzeitarbeit in einer sowohl für die Unternehmun-
gen als auch für die Beteiligten attraktiven Form anzubieten. Sie bietet viele Hintergrundinformationen und 
Argumente, aber vor allem auch konkrete Instrumente für die Einführung und die Weiterentwicklung innovati-
ver Teilzeitmodelle. Sie zeigt, inwiefern Teilzeitarbeit auch für Männer eine attraktive Arbeitszeitform darstellt 
und auch auf dieser Ebene einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern leisten kann. Schließlich 
wird aufgezeigt, wo die Möglichkeiten und Grenzen von Teilzeitarbeit im Führungsbereich liegen. Die beigelegte 
CD-ROM mit ihren Folien, Checklisten, Rollenspielen usw. stellt eine Grundlage für die konkrete Personalarbeit, 
für Informationsveranstaltungen und Schulungen dar. 

 

Förderung „selbstbestimmter“ Arbeitszeiten  

Wie aus vorliegender empirischer Erhebung ersichtlich, aber auch aus der umfassenden 
Literatur zum Thema erkennbar, wird mit Teilzeitarbeit seitens der Arbeitnehmer/innen 
der Wunsch verbunden, durch die kürzeren Arbeitszeiten das Berufsleben besser mit an-
deren Bereichen (Familie, Weiterbildung etc.) verbinden zu können. Das heißt, mit kürze-
ren Arbeitszeiten wird der Wunsch nach mehr Arbeitszeitautonomie verbunden. Seitens 
der Arbeitgeber/innen wird Teilzeitarbeit oft mit einem mehr an Flexibilität verbunden, 
das heißt mit dem Wunsch der Arbeitgeber/innen, die Mitarbeiter/innen flexibler einzu-
setzen. Aus den zwei unterschiedlichen Blickwinkeln können sich unterschiedliche An-
sprüche ergeben. Um sicherzustellen, dass die Teilzeitarbeit – sowohl was die Lage als 
auch die Dauer und die Verteilung betrifft – den Wünschen der Arbeitnehmer/innen ent-
spricht und nicht als Vehikel zur Arbeitszeitflexibilisierung eingesetzt wird, sind verschie-
dene Vorkehrungen zu treffen: 

 Der Aspekt der Aushandlung der Arbeitszeiten sollte im Rahmen der betrieblichen Mit-
bestimmungsmöglichkeit und Interessenaushandlung stärker betont werden. Hierfür 
ist zentral, dass die Anliegen und Bedürfnisse der Teilzeitbeschäftigten stärker von 
den Vertreter/innen der Arbeitnehmer/innen aufgenommen und berücksichtigt wer-
den, sowohl auf betrieblicher als auch sozialpartnerschaftlicher Ebene. 

 Vereinbarungen zur Teilzeitarbeit sowie eine entsprechende Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer/innen bei der konkreten Ausgestaltung von Teilzeitarbeit sollten innerhalb 
von Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträgen Thema sein.  

 Zur Sicherung der Einhaltung der Länge und Lage von Arbeitszeitmodellen wäre es 
wichtig, gesetzliche Rahmenbedingungen zu überlegen, wie beispielsweise eine adä-
quate Abgeltung der Überstunden – ähnlich wie bei Vollzeitkräften. 
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Sicherstellung betrieblicher Qualifizierung und Aufstiegschancen 

Die durchgeführte empirische Erhebung zeigte, dass für (potentiell) Teilzeitbeschäftigte 
die Sicherung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, aber auch die Aufstiegschancen 
eine wesentliche Kategorie der Beurteilung ihrer jeweiligen Arbeitssituation darstellen. 
Wenn die These stimmt, dass Teilzeitbeschäftigte auf Grund betriebswirtschaftlicher Or-
ganisationslogiken im privatwirtschaftlichen Bereich eher den Randbelegschaften zuge-
rechnet werden (und die empirischen Daten zur berufshierarchischen Positionierung deu-
ten in diese Richtung), existiert hier ein besonderer Förderbedarf. 

Mögliche Ansatzpunkte sind hier sowohl die betriebliche als auch die überbetriebliche E-
bene. Der Aspekt der betrieblichen Aus- und Weiterbildung sowie Aufstiegschancen für 
Teilzeitbeschäftigte sollte im Rahmen betrieblicher Mitbestimmung und Interessensak-
kordierung stärker betont und thematisiert werden. Die diesbezügliche Förderung von 
Teilzeitbeschäftigten (etwa durch Zielvorgaben) könnte explizit in den Zielkatalog be-
trieblicher Arbeitnehmer/innenvertretungen aufgenommen und im Rahmen von Betriebs-
vereinbarungen festgeschrieben werden. Der öffentliche Sektor könnte hier Vorbildfunk-
tion haben. 

Andere Maßnahmen können auf gesamtstaatlicher Ebene bzw. im Rahmen der öffentli-
chen Arbeitsmarktpolitik gesetzt werden. Mögliche Ansatzpunkte sind hier gezielte öffent-
lich (ko-)finanzierte arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitische Förderprogramme für 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen. 

 

Ausgewählte Links und Initiativen zum Thema Teilzeitarbeit 

www.qualifizierte-teilzeitarbeit.de 
Diese Homepage ist eine Informations- und Kommunikationsstelle für qualifizierte und hochqualifizierte Teilzeit-
arbeit. Zu finden sind darauf insbesondere Berichte aus der Beratungspraxis, eine Literaturdokumentation und 
ein Archiv. 

www.teilzeit-info.de  
Diese Homepage des deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMA) bietet Informationen 
rund um Teilzeitarbeit (Literaturangaben, Links, Downloads, Beispiele von Teilzeitarbeitenden usw.). 

www.best-zeit.de  

Eine Informations- und Beratungskampagne zur Verbreitung neuer Arbeitszeitmodelle in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in Nordrhein-Westfalen 

www.teilzeitprojekt-bern.ch  
Das Projekt SCHATZ – SCHaffung von Anreizen für TeilZeitarbeit 

Dieses Schweizer Projekt will Anreize zur Förderung von Teilzeitarbeit sowie neue Teilzeitarbeitsplätze schaffen. 
Unternehmensleitungen von Betrieben, Führungskräften und Mitarbeitenden soll aufgezeigt werden, wie sie 
Teilzeitarbeit fördern können. Bestehende fortschrittliche Personalgrundlagen sollen mit Hilfe von Leitfaden und 
Materialien in die Realität umgesetzt werden. Ziel ist es, die beteiligten und weitere Betriebe zu sensibilisieren 
und zur Schaffung von zusätzlichen Teilzeitstellen anzuregen - insbesondere auf Führungsebene und in den 
traditionell männerdominierten, z.B. handwerklich-technischen Bereichen. Das Projekt SCHATZ wird durch das 
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) im Rahmen der Finanzhilfen nach Gleich-
stellungsgesetz finanziert.  
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11. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Untersuchung behandelt das Untersuchungsfeld „qualifizierter Teilzeitbe-
schäftigung“ bzw. „qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung“ in umfassender Form.  

Wesentliche Forschungsziele des vorliegenden Berichtes sind eine Begriffsbestimmung 
qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung, eine Analyse des diesbezüglichen Status 
Quo in Österreich und anderen Ländern sowie die Benennung von Voraussetzungen und 
Handlungsoptionen, die dazu beitragen können, das ungenutzte Potential qualitativ 
hochwertiger Teilzeitbeschäftigung in Österreich auszuschöpfen bzw. dieses Potential 
weiter zu erhöhen (vgl. Kapitel 1). 

In methodischer Hinsicht (vgl. Kapitel 2) stützt sich die Untersuchung erstens auf eine 
Analyse einschlägiger politischer Optionen, Strategien und Maßnahmen auf EU-Ebene, 
welche in den Diskurs zu qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung einführt und eine 
erste Benennung wesentlicher Qualitätskriterien von Teilzeitbeschäftigung erlaubt. Zwei-
tens liegen zu Teilzeitbeschäftigung im allgemeinen wie auch zu qualitativ hochwertiger 
Teilzeitbeschäftigung unterschiedliche abstrahierende theoriegeleitete Befunde vor. Eine 
Reflexion dieser Befunde erlaubt eine generelle Einschätzung der Umsetzbarkeit und Pro-
bleme der Forcierung qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung. Der empirische Teil 
der Untersuchung stützt sich auf unterschiedliche Methoden und verfolgt mehrere Ziele. 
Einerseits wird sowohl der Status Quo qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung in 
Österreich einer detaillierten Untersuchung unterworfen, andererseits nach Zukunftsper-
spektiven, Potentialen und förderlichen Rahmenbedingungen gefragt. Neben einer Se-
kundärauswertung einschlägiger statistischer Daten fließt in diesen Teil insbesondere ei-
ne im Rahmen der Untersuchung durchgeführte umfassende Arbeitnehmer/innen- und 
Arbeitgeber/innenbefragung ein. Zudem wird als weiteres Untersuchungsinstrument der 
internationale Vergleich herangezogen. Er erfüllt hier sozusagen die Funktion eines Qua-
si-Experiments, das zeigen kann, unter welchen Rahmenbedingungen welche Entwicklun-
gen zu erwarten sind bzw. welche Strukturen und Maßnahmen günstige Wirkungen für 
eine zunehmende Verbreitung qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung zeitigen. Auf 
Basis der genannten Untersuchungsschritte werden schließlich Maßnahmen benannt, die 
für eine Forcierung qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung förderlich erscheinen. 

 

Die Debatte um qualitativ hochwertige Teilzeitbeschäftigung auf EU-
Ebene und der Begriff qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung  

Für eine Annäherung an den Begriff der qualifizierten bzw. qualitativ hochwertigen Teil-
zeitbeschäftigung wurde in einem ersten Schritt die einschlägige Debatte auf EU-Ebene 
näher analysiert (vgl. Kapitel 3). Dabei ist evident, dass Teilzeitbeschäftigung (auch) auf 
europäischer Ebene grundsätzlich vor dem Hintergrund divergierender (und zum Teil 
konfligierender) Zielkategorien diskutiert wird. Insgesamt wird nunmehr weder qualitati-
ven (qualitativ hochwertige Beschäftigung) noch quantitativen (möglichst hoher Beschäf-
tigungsstand) Zielen eindeutig Priorität eingeräumt. Vielmehr wird versucht, beide Ziele 
gleichzeitig zu verfolgen, wobei in den letzten Jahren eindeutig auch Ziele der Qualitäts-
sicherung an Bedeutung gewonnen haben. 

Die „Qualität der Teilzeitarbeit“ wird erstmals 1997 innerhalb der sogenannten Teilzeit-
richtlinie erwähnt. Implizit werden dabei der „Zugang zu qualifizierten und leitenden Stel-
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lungen“, die „berufliche Bildung“ sowie „berufliches Fortkommen“ als Qualitätsmerkmale 
angeführt. Im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie war dann beim Euro-
päischen Rat in Lissabon im Frühjahr 2000 – im Zusammenhang mit der neuen strategi-
schen Zielsetzung – die Rede von „besseren Arbeitsplätzen“. In der „Europäischen Sozi-
alagenda“ wurden einzelne Merkmale der Arbeitsplatzqualität angeführt, die sich sowohl 
auf die Erwerbsarbeit selbst als auch auf den Arbeitsmarktkontext (wie etwa Gleichstel-
lung von Frauen und Männern) beziehen. Ende 2001 billigte der Rat in Laeken „Indikato-
ren für die Qualität der Arbeitsplätze“. Diese Indikatoren dienen der Bewertung und Be-
obachtung der Entwicklung der Arbeitsplatzqualität in den Mitgliedsländern. Trotz kriti-
scher Betrachtungen sollte u.a. der Anteil der „unfreiwilligen“ Teilzeitarbeit als Indikator 
für die Frage von „Flexibilität und Sicherheit“ herangezogen werden. 

Entsprechend der Entwicklung auf Ratsebene war in den beschäftigungspolitischen Leitli-
nien 2001 neben der Quantität erstmals auch von der „Qualität der Beschäftigung“ die 
Rede. Im Jahr 2002 nimmt die „Qualität des Arbeitsplatzes“ dann eine herausragende 
Stellung ein, und es werden eine Reihe von Qualitätsmerkmalen angeführt, die sich so-
wohl auf die Erwerbsarbeit selbst als auch auf den Arbeitsmarktkontext beziehen. 

Diesen Bedeutungsgewinn der „Qualitätsfrage“ spiegeln auch die „Gemeinsamen Be-
schäftigungsberichte (1998-2001) und die Berichte „Beschäftigung in Europa“ (1998-
2001) wieder. Im Bericht „Beschäftigung in Europa“ von 2001 wird der explizite Versuch 
unternommen, den Begriff „Arbeitsplatzqualität“ zu fassen. „Arbeitsplatzqualität“ wird 
dabei als „relativer“ Begriff zur Kennzeichnung der Beziehung zwischen Arbeitsplatz und 
Erwerbstätigen verstanden. Er beinhaltet objektive Merkmale des Arbeitsplatzes, die  
Übereinstimmungen zwischen Qualifikation der Arbeitnehmer/innen und den Arbeitsan-
forderungen sowie subjektive Bewertungen der Arbeitsplatzmerkmale. Die in diesem Zu-
sammenhang angeführten Merkmale der „Arbeitsplatzqualität“ stellen 
einerseits eine systematische Zusammenfassung jener Merkmale dar, die bereits in ande-
ren Schlüsseldokumenten Erwähnung fanden und gehen – mit Ausnahme jener Merkma-
le, die sich auf den „Arbeitsmarktkontext“ beziehen – auch darüber hinaus. Aus der Viel-
zahl der Merkmale zur Bestimmung der „Arbeitsplatzqualität“ werden drei besonders her-
vorgehoben: Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbildungs- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten sowie 
Einkommenssicherheit. Der subjektiven „Arbeitsplatzzufriedenheit“ wird ebenfalls eine 
bedeutende Rolle zugewiesen, wobei die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sowohl 
diese als auch die objektiven Merkmale der „Arbeitsplatzqualität“ auf „unfreiwillig“ Teil-
zeitbeschäftigte wenig bzw. kaum zutreffen. Der Bericht „Beschäftigung in Europa“ von 
2002 kommt zu ähnlichen Ergebnissen, hebt aber zudem vor allem die Synergie zwischen 
„Quantität und Qualität der Beschäftigung“ hervor. 

Die in der vorliegenden Untersuchung gewählten wesentlichen Eckpunkte der Begriffsbe-
stimmung „qualifizierter“ bzw. „qualitativ hochwertiger“ Teilzeitarbeit (vgl. Kapitel 4) re-
flektieren zum einen die dargestellte Diskussion auf EU-Ebene. Darüber hinaus fließen 
hier jedoch auch Ergebnisse von im Rahmen des Projektes abgehaltenen Workshops, Re-
sultate der durchgeführten Arbeitnehmer/innen- und Arbeitgeber/innenbefragung sowie 
Ergebnisse unserer internationalen Vergleichsstudien ein. Wir unterscheiden zwischen 
Merkmalen, die sich direkt auf den Teilzeitarbeitsplatz selbst beziehen und notwendigen 
Rahmenbedingungen zur Ermöglichung und Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit: 

 Als Merkmale zur Bestimmung von qualifizierter Teilzeit wurden folgende Punkte als 
besonders relevant identifiziert: Qualifizierte Teilzeitarbeit als  

 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,  
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 welches den Bedürfnissen der Arbeitnehmer/innen entspricht und hinsichtlich der 
Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit „selbstbestimmt“ ist,  

 außerdem berufliche Aus- und Weiterbildung,  

 berufliche Weiterentwicklung bzw. Aufstiegsmöglichkeit,  

 ein individuell existenzsicherndes Erwerbseinkommen,  

 sowie die Einbindung in den formellen/informellen betrieblichen Informationsfluss 
sicherstellt und 

 eine dem Qualifikationsniveau entsprechende Tätigkeit umfasst. 

 Als Rahmenbedingungen zur Ermöglichung und Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit 
können ebenfalls einige zentrale Punkte herausgestrichen werden. Diese sind: 

 ein ausreichendes Angebot an leistbaren und bedarfsgerechten Kinderbetreuungs-
plätzen, 

 die geschlechtergerechte Verteilung von unbezahlter Versorgungsarbeit, 

 ein ausgebauter öffentlicher Sektor, 

 eine individuell existenzsichernde soziale Absicherung,  

 das Recht auf Rückkehr zu Vollzeitarbeit sowie das Recht auf Teilzeitarbeit, 

 Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede und 

 eine betriebliche Mitbestimmungsstruktur und Interessenvertretung im Sinne der 
Teilzeitbeschäftigten. 

Diese breite Definition des Begriffs wird als wesentlich erachtet, um sicherzustellen, dass 
bestehende nachteilige Auswirkungen, die sich durch Teilzeitbeschäftigung ergeben, nicht 
reproduziert werden. Auf wesentliche Punkte der hier genannten Rahmenbedingungen 
wird unten noch näher eingegangen. 

 

Abstrahierende Befunde zu (qualitativ hochwertiger) Teilzeitbeschäfti-
gung 

Teilzeitbeschäftigung wird in der einschlägigen Literatur aus unterschiedlichen Perspekti-
ven analysiert (vgl. Kapitel 5). Je nach Blickwinkel wird Teilzeitbeschäftigung dabei 
grundsätzlich eher positiv oder eher negativ bewertet. Ob die Forcierung von Teilzeitbe-
schäftigung gesellschaftspolitisch wünschenswert ist oder nicht, ist keineswegs unum-
stritten. Aber auch betreffend beschäftigungspolitische Implikationen sind unterschiedli-
che Schlussfolgerungen möglich. Besonders interessant sind im gegenständlichen Zu-
sammenhang segmentationstheoretisch inspirierte Überlegungen, die Aussagen über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Forcierung qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung 
treffen. 

Der geschlechterspezifische Blickwinkel begreift Teilzeitbeschäftigung – je nach tatsächli-
cher Verbreitung und Verteilung – als Ausdruck einer strukturell ungleichen Verteilung 
von Produktions- und Reproduktionsarbeit. Die Auswirkungen von Teilzeitbeschäftigung 
für Frauen sind ambivalent. Einerseits erlaubt sie unter Umständen die Kombination von 
Reproduktions- und Produktionsarbeit und kann damit die Arbeitsmarktintegration von 
Frauen fördern. Andererseits wird konstatiert, dass Teilzeitbeschäftigung vor dem Hinter-
grund einer geschlechterspezifisch höchst ungleichen Verteilung dieser Beschäftigungs-
form die überproportionale Erbringung von Reproduktionsarbeiten durch Frauen struktu-
rell perpetuiert und geschlechtsspezifische Spaltungstendenzen am Arbeitsmarkt verfe-
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stigt werden. Aus einem beschäftigungspolitischen Blickwinkel kann Teilzeitbeschäftigung 
– im Sinne einer individuellen Arbeitszeitverkürzung – zur gesamtgesellschaftlichen Um-
verteilung des Arbeitsvolumens beitragen. Allerdings ist zu bedenken, dass eine Forcie-
rung von Teilzeitbeschäftigung durch damit einhergehende Produktivitätssteigerungen 
das Gesamtarbeitsvolumen, wenn alle anderen wesentlichen Einflussfaktoren konstant 
bleiben, theoretisch auch vermindern kann. Schon aus diesem Grund ist Teilzeitbeschäf-
tigung kein beschäftigungspolitisches „Allheilmittel“. Die Frage, inwiefern die zunehmen-
de Verbreitung von Teilzeitarbeit primär auf betriebswirtschaftliche Flexibilisierungsstra-
tegien oder auf Bedürfnisse der Zeitautonomie und –souveränität auf Arbeitnehmer/in-
nenseite zurückgeht, ist in der einschlägigen Literatur strittig. Die empirischen Ergebnis-
se unserer Befragung zeigen, dass beide Faktoren eine gewisse Rolle spielen. Zugleich ist 
evident, dass arbeitnehmer/innenseitigen Motiven unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen gegenwärtig die vergleichsweise größere Bedeutung zukommt. 

Eine Adaption segmentationstheoretischer Ansätze erlaubt ein strukturiertes Verständnis 
der wesentlichen Rahmenbedingungen einer Forcierung qualifizierter Teilzeitbeschäfti-
gung. Diese Überlegungen setzen primär an betriebswirtschaftlichen Überlegungen an 
und beziehen sich somit primär auf den marktlich vermittelten Sektor. Insgesamt kann 
festgehalten werden, dass es aus diesem Blickwinkel gute Argumente dafür gibt, dass die 
Forcierung von Teilzeitbeschäftigung und die gleichzeitige Forcierung von qualifizierter 
Beschäftigung – je nach Sektor des Arbeitsmarktes – in einem gewissen Sinn konfligie-
rende Zielsetzungen sind. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sind aus diesem Blickwinkel 
eher an den Rändern betrieblicher Arbeitsmärkte angesiedelt und weisen strukturell eine 
vergleichsweise niedrige Arbeitsplatzsicherheit, geringe betriebliche Aufstiegschancen 
sowie (auch arbeitszeitbereinigt) vergleichsweise niedrige Einkommen auf. Das bedeutet, 
wie internationale Erfahrungen zeigen, nicht, dass sich Teilzeitbeschäftigung und qualita-
tiv hochwertige Erwerbsarbeit wechselseitig ausschließen. Allerdings kann gerade im 
marktorientierten Bereich der Wirtschaft gelten, dass die Forcierung qualifizierter Teil-
zeitbeschäftigung besonders günstiger einschlägiger Rahmenbedingungen und Regulative 
bedarf. Unsere Befragung hat dabei gezeigt, dass Arbeitgeber/innen primär deshalb we-
nig Teilzeitbeschäftigung in berufshierarchisch hohen Segmenten anbieten, weil sie Pro-
bleme mit der Arbeitsorganisation befürchten. Von geringerer Bedeutung scheinen Motive 
der Kostenrationalität betrieblicher Humankapitalinvestitionen zu sein. Die Ergebnisse der 
Unternehmer/innenbefragung widersprechen in diesem Punkt segmentationstheoreti-
schen Annahmen, für die die Rentabilität betrieblicher Humankapitalinvestitionen (und 
ergo deren möglichst umfassende zeitliche Nutzung im Rahmen einer Vollzeitbeschäfti-
gung) der zentrale Erklärungsfaktor für die Unterrepräsentation von Teilzeitbeschäftigten 
auf berufshierarchisch hoch angesiedelten Arbeitsplätzen ist. 

 

Der Status Quo qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung in Öster-
reich 

Die oben angesprochenen Befunde und Thesen sind genereller und abstrahierender Na-
tur. Die vorliegende Untersuchung stellt ihnen eine detaillierte Erhebung und Analyse 
betreffend Teilzeitbeschäftigung im allgemeinen sowie von qualitativ hochwertiger Teil-
zeitbeschäftigung im besonderen gegenüber (vgl. Kapitel 6).  

Dass Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse auch in Österreich immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, wird durch sämtliche arbeitsmarktrelevante Statistiken bestätigt. Die Zahl der 
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insgesamt teilzeitbeschäftigten Personen stieg in den letzten 20 Jahren (nach dem Le-
bensunterhaltskonzept) von gut 170.000 im Jahr 1974 auf zuletzt über 500.000. Die 
Teilzeitquote bei Frauen stieg von 14,6% auf knapp 30%, bei Männern von 0,9% auf 3%.  

Neben quantitativen Aspekten stehen aber insbesondere qualitative Aspekte im Fokus der 
vorliegenden Untersuchung. Eine erste Eingrenzung des Begriffs der „qualifizierten Teil-
zeit“ wurde auf Basis der vorangegangenen Dokumentenanalyse vorgenommen und 
durch die im Rahmen der Studie durchgeführte empirische Erhebung bzw. die zusätzliche 
Heranziehung anderer Studien und sekundärstatistischer Daten auf Teilzeitbeschäftigung 
in Österreich umgelegt. 

Aus der Analyse verschiedener zentraler Dimensionen (Motivstrukturen der Teilzeitbe-
schäftigten, konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeit, berufshierarchische Positionierung, 
lukrierbare Einkommen, arbeits- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen sowie Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie) können folgende Schlussfolge-
rungen gezogen werden:  

 Aspekte, die auf die Qualität von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen abzielen, können 
teilweise durch bestehende Erhebungen abgedeckt werden, bei einigen Dimensionen 
ist aber eine zusätzliche (wie sie in dieser Studie vorgenommen wurde) Erfassung 
zielführend, um tatsächlich ein umfassendes Bild der Qualität von (Teilzeit-)Beschäf-
tigungsverhältnissen zu erhalten. Prinzipiell ist der Begriff der „qualifizierten Teilzeit“ 
aber operationalisierbar. 

 Bezogen auf die Situation der derzeit Teilzeitbeschäftigten zeigt sich, dass – vor allem 
aus Sicht der Arbeitnehmer/innen – noch weiterer großer Handlungsbedarf besteht, 
wenn es darum geht, dass in Österreich Teilzeitbeschäftigung wirklich mit hoher Ar-
beitsplatzqualität verbunden sein soll. Zur Bewältigung von außerberuflichen Anforde-
rungen – Familie, Kinder, Weiterbildung – wird die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäfti-
gung zwar durchaus positiv eingeschätzt. Der nähere Blick auf die Situation der Teil-
zeitbeschäftigten zeigt aber, dass sie dafür Nachteile in Kauf nehmen müssen bzw. 
Teilzeit zumeist nur bis zu mittleren berufshierarchischen Positionen angeboten wird. 
Lediglich 20% der befragten Teilzeitbeschäftigten arbeiten in höheren oder hochquali-
fizierten/führenden Tätigkeiten (bei deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschie-
den: 45% der befragten Männer versus 15% der befragten Frauen), gegenüber 35% 
der befragten Vollzeitbeschäftigten. Vor allem die weiblichen Vollzeitbeschäftigten ha-
ben mit 31% der Nennungen bei höheren oder hochqualifizierten/führenden Tätigkei-
ten eine deutlich bessere Position inne als ihre teilzeitbeschäftigten Kolleginnen. Ins-
gesamt sind Arbeitsplätze mit niedrigen berufshierarchischen Positionierungen bei 
Teilzeitbeschäftigten weit überrepräsentiert, obwohl das formale Bildungsniveau von 
Teilzeitbeschäftigten in etwa jenem der Vollzeitbeschäftigten entspricht. Zudem ste-
hen der besseren Vereinbarkeit mit außerberuflichen Anforderungen, die eine Zeitein-
teilung nach den Wünschen der Arbeitnehmer/innen notwendig machen, die Ansprü-
che der Unternehmen nach mehr Flexibilität und Einsatz der Arbeitskräfte nach be-
trieblichen Anforderungen entgegen.  

Insbesondere die derzeitige finanzielle Situation eines Großteils der Teilzeitbeschäftig-
ten – auch im Hinblick auf die weitere soziale Absicherung während Arbeitslosigkeit 
oder der Pension – steht im Widerspruch zu einem qualitativ hochwertigen Beschäfti-
gungsverhältnis; ein aus geschlechtsspezifischer Sicht besonders kritischer Befund. 
Dabei ist diese ungünstige finanzielle Situation nach Daten der Verdienststrukturer-
hebung in den meisten Fällen nicht dadurch geschuldet, dass die Bruttostundenver-
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dienste generell niedriger wären als bei Vollzeitbeschäftigten. Vielmehr führen Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnisse mit kurzen wöchentlichen Arbeitszeiten zusammen mit 
der in Österreich (insbesondere in geschlechtspezifischer Hinsicht) grundsätzlich rela-
tiv starken Einkommensdifferenzierung insbesondere bei teilzeitbeschäftigten Frauen 
zu zum Teil sehr niedrigen Erwerbseinkommen. Diese werden in den unterschied-
lichen Systemen sozialer Sicherung reproduziert bzw. nur ansatzweise modifiziert 
(insbesondere in der Pensionsversicherung durch die Ausgleichszulage, beschränkte 
Durchrechnungszeiträume und die Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten). 

Andere zentrale Dimensionen, wie beispielsweise die Frage der Aufstiegschancen Teil-
zeitbeschäftigter, werden ebenfalls kritisch eingeschätzt: 70% der teilzeitbeschäftig-
ten Frauen und 60% der teilzeitbeschäftigten Männer sehen am jetzigen Arbeitsplatz 
keine Aufstiegschancen. 

Bezogen auf den Arbeitsplatz bzw. die Art der Beschäftigung im Unternehmen zeigt sich 
auch, dass (vor allem aus Sicht der Arbeitgeber/innen) für qualifizierte Teilzeit Hindernis-
se bestehen: mit höherwertigen Tätigkeiten verknüpfte Anforderungen – breites Tätig-
keitsspektrum, betriebliche Informationsschnittstelle, Führungs- und Leitungskompetenz 
etc. – werden oft mit möglichst langer zeitlicher Anwesenheit gleichgesetzt, die im Rah-
men von Teilzeitarbeit nicht möglich ist. Aus geschlechtsspezifischer Perspektive kommt 
hier noch hinzu, dass diese Ansprüche noch stärker an Männer gestellt werden bzw. für 
diese Arbeitszeitreduzierung als noch unüblicher angesehen wird. Interessanter Weise 
wird in diesem Zusammenhang – anders als einschlägige theoretisch hergeleitete Befun-
de erwarten lassen (vgl. Kapitel 5) – weniger auf Kostenrationalitäten betreffend Human-
kapitalinvestitionen rekurriert, sondern auf generelle Fragen der betrieblichen Arbeitsor-
ganisation. 

 

Qualitativ hochwertige Teilzeitbeschäftigung und ihre Berücksichtigung 
im Österreichischen Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung (NAP) 

Die oben kurz zusammengefasste Analyse zum Status Quo qualitativ hochwertiger Teil-
zeitbeschäftigung in Österreich zeigt neben prinzipiellen Chancen qualifizierter Teilzeitbe-
schäftigung eine Reihe von tatsächlichen Defiziten und Problemen. Ob und inwiefern 
staatliche Politik bisher darauf reagiert hat, wurde im Hinblick auf den Nationalen Akti-
onsplan für Beschäftigung untersucht (vgl. Kapitel 7). 

Bereits im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung des Jahres 1998 ist die Rede von 
„Teilzeitarbeit für qualifizierte Tätigkeiten“, und im Umsetzungsbericht 1999 wird im Zu-
sammenhang mit der angestrebten Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit explizit der Be-
griff qualifizierte Teilzeitarbeit verwendet. Darüber hinaus gilt Teilzeitarbeit als Instru-
ment zur besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Versorgungsarbeit. Im Umset-
zungsbericht 2000 wird Teilzeitarbeit vor allem im Hinblick auf die Zunahme der Frauen-
erwerbstätigkeit thematisiert, und der Umsetzungsbericht 2001 legt einen Schwerpunkt 
auf die sogenannte „Altersteilzeit“. Der Umsetzungsbericht 2002 greift  – entsprechend 
der Entwicklung der Diskussion auf EU-Ebene – auch die Thematik der „Qualität der Ar-
beit“ bzw. die „Arbeitsplatzqualität“ auf. 

Es lassen sich im Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung bzw. in den Umsetzungsbe-
richten eine Reihe von förderlichen Maßnahmen identifizieren, wobei sich das Schwerge-
wicht im Laufe der Jahre verlagert hat, manche Maßnahmen verschwinden und andere 
sind hinzukommen. Wesentliche Punkte sind etwa die Förderung bzw. Unterstützung von 
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qualifizierter Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst, die angekündigte Schaffung eines Or-
ganisations- und Personalplanungsangebotes für Betriebe, die Wiedereinsteigerinnen und 
Personen mit betreuungsbedingter Reduzierung der Arbeitszeit aufnehmen, die Ankündi-
gung der Sozialpartner, verstärkte Bemühungen zur Attraktivierung von Teilzeitarbeit zu 
setzen, ein Ausbau von qualitativ hochwertigen und leistbaren Kinderbetreuungseinrich-
tungen etc. (vgl. Kapitel 7). Allerdings existiert eine Ungleichgewichtigkeit betreffend der 
Nennung zukünftig geplanter Maßnahmen einerseits, und Informationen über die tatsäch-
liche Umsetzung bzw. die (zu erwartende) Wirkungsweise von Maßnahmen andererseits. 
Dies betrifft Maßnahmen, die direkt auf die Arbeitsplatzqualität wirken ebenso wie solche, 
die förderliche Rahmenbedingungen sicherstellen sollen. Es lässt sich hier also in wesent-
lichen Punkten eine erhebliche Diskrepanz zwischen angekündigten Maßnahmen und de-
ren Umsetzung bzw. auch der Berichterstattung über die Wirkungsweise gegebenenfalls 
tatsächlich umgesetzter Maßnahmen ausmachen. 

Insgesamt lässt sich somit die Frage der Umsetzung und Wirkungsweise der als förderlich 
identifizierten Maßnahmen nur sehr schwer beantworten. Zusammenfassend werden zur 
besseren Einschätzung der tatsächlichen Umsetzung und Wirkungsweise der förderlichen 
Maßnahmen genauere Angaben über die gesetzten Maßnahmen und die „Qualität der Ar-
beitsplätze“, insbesondere der Teilzeitarbeitsplätze, die etwa im Bereich des Dienstlei-
stungssektors in Österreich entstanden sind, empfohlen. 

 

Qualitativ hochwertige Teilzeitbeschäftigung und förderliche Rahmenbe-
dingungen im internationalen Vergleich 

Der internationale Vergleich (Kapitel 8) wird in der vorliegenden Untersuchung nicht nur 
aus Gründen des allgemeinen inhaltlichen Interesses herangezogen. Vielmehr kann er im 
Sinne einer Aufarbeitung „guter“ bzw. auch „schlechter Praxis“ Hinweise darauf liefern, 
welche Rahmenbedingungen für die Ausweitung qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäfti-
gung förderlich sind bzw. welche Potentiale diesbezüglich in hochentwickelten westlichen 
Ländern grundsätzlich existieren. 

Auf Grund der Einschränkungen, die uns die Vergleichbarkeit von internationalen Daten 
setzt, mussten wir uns für die Abschätzung der Existenz von „qualifizierter Teilzeitarbeit“ 
mit Hilfsindikatoren behelfen. Diese Indikatoren sind die durchschnittliche Länge von Teil-
zeitarbeit, die Verteilung nach Wirtschaftssektoren und nach Berufsgruppen sowie das 
Verhältnis von Teilzeitlöhnen zu Vollzeitlöhnen. Für Österreich zeigt der Vergleich einen 
Mangel an Teilzeitbeschäftigung im Bereich der öffentlichen Verwaltung und öffentlichen 
Dienstleistungen und hier insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, während die 
Konzentration von Teilzeitbeschäftigung im Handel zu den höchsten in Europa gehört. In 
Bezug auf Berufsgruppen gibt es einen Mangel an Teilzeitbeschäftigung im Bereich der 
Wissenschafter/innen und eine Überrepräsentation im Bereich der Hilfskräfte. Ingesamt 
kamen wir aufgrund des Vergleiches zum Schluss, dass „qualifizierte Teilzeitarbeit“ in 
Europa am weitesten in Schweden entwickelt ist. Während drei von vier Indikatoren in 
den Niederlanden ebenfalls vergleichsweise günstig ausfallen – vor allem der Indikator 
Verteilung nach Berufsgruppen –, schneidet Großbritannien überall schlecht ab. Im An-
schluss haben wir die Ergebnisse dieses Vergleiches mit aus der Literatur bekannten Teil-
zeit- und Dienstleistungsmodellen konfrontiert und auf dieser Basis nach Rahmenbedin-
gungen zur Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit gesucht. Dabei wurde klar, dass es in 
Europa zwei dominante Strategien zur Förderung qualifizierter Teilzeitarbeit gibt: Ent-
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marginalisierung von Teilzeitarbeit durch eine Erleichterung des Überganges zwischen 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung (im Sinne eines Lebensarbeitszeitkonzeptes) und Di-
versifizierung von Teilzeitbeschäftigung im Sinne einer Ausweitung von Teilzeitarbeit auf 
jene Bereiche, in denen es bisher kaum Teilzeit gab – bspw. höher qualifizierte Berufe. In 
jedem Fall wurde auch klar, dass die Förderung von qualifizierter Teilzeitarbeit ganz we-
sentlich von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Dazu gehören im schwedi-
schen Fall beispielsweise eine allgemeine Politik zur Geschlechtergleichstellung, der Aus-
bau der sozialen Dienste sowie Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit zwischen 
Beruf und der Betreuung von Vorschul- und Schulkindern (wie z.B. eine ausreichende 
Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen, günstige Karenzregelungen und ein zeit-
lich beschränktes Recht auf Teilzeitarbeit). In den Niederlanden zählen dazu die arbeits- 
und sozialrechtliche Gleichstellung von Voll- und Teilzeitarbeit sowie die Einführung eines 
allgemeinen Rechtes auf Teilzeitarbeit.  

 

Potentiale qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung in Österreich 
und politische Handlungsoptionen 

Die Untersuchung schließt mit der Frage nach den Potentialen qualitativ hochwertiger 
Teilzeitbeschäftigung in Österreich (Kapitel 9) sowie mit Steuerungsstrategien zur ver-
stärkten Nutzung dieser Potentiale (Kapitel 10). In beide Punkte fließen die Ergebnisse 
der vorherigen Untersuchungsschritte mit ein. 

Trotz der strukturellen Probleme bzw. Hemmnisse, die einer qualitativ hochwertigen Teil-
zeitbeschäftigung entgegenstehen, zeigt die Frage nach dem Potential von Teilzeit (vgl. 
Kapitel 9), dass es– wie die von uns durchgeführte Befragung zu Tage brachte – seitens 
der Arbeitnehmer/innen eine erstaunlich hohe prinzipielle Bereitschaft zu Teilzeitbeschäf-
tigung gibt. Es können sich über 40% der derzeit vollzeitbeschäftigten Frauen und knapp 
30% der vollzeitbeschäftigten Männer Teilzeitarbeit als eine zukünftige Option vorstellen. 
Bei den Arbeitsuchenden ist sogar für rund 60% der Befragten Teilzeit eine mögliche Op-
tion (wenn auch bei Arbeitsuchenden das Motiv, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden, 
im Vordergrund steht). 

Für die Bereitschaft, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, ist die Höhe des Bildungs-
abschlusses sowie der beruflichen Positionierung wesentlich: Sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern zeigt sich tendenziell eine höhere Bereitschaft bei höherem Ausbildungsni-
veau sowie bei höherer beruflicher Tätigkeit. Ein Faktum, welches insbesondere unter 
dem Forschungsschwerpunkt „qualifizierte Teilzeitbeschäftigung“ von großem Interesse 
ist, sich bisher jedoch noch wenig in der tatsächlichen Struktur der Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnisse in Österreich spiegelt. Für ein generelles Recht auf Teilzeit sprach sich 
die überwiegende Mehrzahl der Befragten (fast 70%) aus. 

Allerdings stehen dieser Bereitschaft der Beschäftigten in unterschiedlichen Punkten die 
Anliegen der Unternehmen entgegen. Auch diese wurden nach dem Potential für Teilzeit-
beschäftigung befragt, und hier zeigte sich, dass sich die befragten Unternehmensvertre-
ter/innen hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Teilzeit in qualifizierten Tätigkeitsbereichen 
eher skeptisch äußerten. „Prinzipiell“ ist Teilzeitbeschäftigung bzw. deren Ausweitung 
zwar für einen Großteil der Befragten vorstellbar, aber nur unter bestimmten Bedingun-
gen (Auftragslage, Nachfrage der Beschäftigten) und eher nicht im höher oder hochquali-
fizierten Bereich. Geringe Betriebsgröße, Probleme bei der Optimierung von Kund/innen-
Kontakten und mehr Abstimmungserfordernisse, um den Informationsfluss und/oder die 
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Kommunikation bei Teilzeitbeschäftigten sicherzustellen, werden hier als Hinderungs-
gründe genannt. Teilweise wird auch fehlendes Interesse der qualifizierten Arbeitneh-
mer/innen, insbesondere der Männer, angeführt.  

Die förderlichen Rahmenbedingungen für qualifizierte Teilzeitbeschäftigung werden dem-
entsprechend auch von Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen unterschiedlich defi-
niert. Insgesamt kommt klar zum Ausdruck, dass bezüglich der Wochenstundenzahl eine 
Beschäftigung unter 20 Wochenstunden von den wenigsten als attraktiv angesehen wird 
(auch von den derzeit Teilzeitbeschäftigten zeigt sich, dass diese ihr Stundenkontingent 
eher erhöhen wollen). Bei der Arbeitzeitlage präferiert ein Großteil der (potentiell) Be-
schäftigten Vormittagsarbeit, seitens der Arbeitgeber/innen ist eine Erhöhung der Flexibi-
lität ein größeres Anliegen. Die Einkommenssituation ist aus Sicht der Arbeitnehmenden 
dominierendes Argument gegen die Aufnahme einer Teilzeitarbeit. Es ist daher von zen-
traler Bedeutung, mögliche Einkommensdiskriminierungen von Teilzeitbeschäftigten (ins-
besondere betreffend Überstundenabgeltung) aufzuheben, vor allem Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnisse mit relativ langen Wochenarbeitszeiten zu forcieren und auf diesem 
Weg die finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Problematik niedrigerer 
Einkommen wird empirisch bisher insbesondere auch dadurch virulent, dass sich Teilzeit-
beschäftigungsverhältnisse in Österreich der Tendenz nach auf Branchen und Tätigkeits-
bereiche mit vergleichsweise geringen Einkommen konzentrieren. Ein wesentlicher An-
satzpunkt ist in diesem Zusammenhang – insbesondere mit Blick auf die Situation von 
Frauen – eine verstärkt solidarische Lohn- und Einkommenspolitik. Weiters kommt sei-
tens der Arbeitnehmer/innen deutlich zum Ausdruck, dass Weiterbildung zentraler Be-
standteil des Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses sein soll, damit dieses als Option ange-
nommen werden kann.  

Die Befragungsergebnisse führen weiters deutlich vor Augen, dass ein Ansatzpunkt zur 
Attraktivierung der qualifizierten Teilzeit für Unternehmen bei Organisations- und Einstel-
lungsfragen liegt. Auch die Arbeitgeber/innen selbst sehen – neben steuerlichen Anreizen 
zur Förderung von Teilzeitbeschäftigung sowie finanzieller Förderung für alternative Ar-
beitszeitmodelle – einen erheblichen Bedarf an Informationen zu den Vorteilen von Teil-
zeitbeschäftigung sowie an konkreter Beratung zur Entwicklung innovativer Arbeits(teil)-
zeitmodelle. 

Obwohl oder weil Teilzeitbeschäftigung als Vereinbarkeitsstrategie größtenteils den Frau-
en zugeschrieben wird, sind 70% der Befragten der Meinung, dass Teilzeitarbeit für Män-
ner mehr gefördert werden sollte. Dabei wird der Schaffung besserer Rahmenbedingun-
gen als Voraussetzung die größte Bedeutung zugemessen. Abgesehen davon kam durch 
die empirische Erhebung zum Ausdruck, dass ein großer Bedarf an Beratung und Infor-
mation für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen (vor allem Männer) besteht.  

Nicht nur die grundsätzliche Bereitschaft auf Arbeitnehmer/innenseite, hinkünftig u. U. 
einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, deutet (vorausgesetzt eine gleichzeitige Lösung 
von Arbeitsorganisationsfragen, welche mit qualifizierter Teilzeitbeschäftigung auf Arbeit-
geber/innenseite u. U. einhergehen) für Österreich in Richtung bisher nicht ausgeschöpf-
ter Potentiale qualitativ hochwertiger Teilzeitbeschäftigung. Ähnliches ist, wie oben aus-
geführt, auch aus dem internationalen Vergleich ablesbar (insbesondere mit Blick auf 
Schweden, aber auch die Niederlande).  

Zur Nutzung dieses Potentials bedarf es jedoch einer Reihe von politischen Steuerungs-
maßnahmen (vgl. Kapitel 10). Als wesentlich wurden dabei vor dem Hintergrund der Be-
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fragung von Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen sowie der einschlägigen interna-
tionalen Erfahrungen Maßnahmen in folgenden Bereichen identifiziert: 

 Ausbau qualitativ hochwertiger Teilzeitarbeit im öffentlichen Sektor 

 Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Sicherstellung der Nachmittags-
betreuung von Schüler/innen 

 Einführung eines Rechtes auf Teilzeit und die Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung 
(gekoppelt an gewisse Voraussetzungen) 

 Initiativen zur Erhöhung des Anteils der Männer in Teilzeitbeschäftigung, 

 Förderung individuell existenzsichernder Erwerbs- und Transfereinkommen, 

 Unterstützung der Betriebe betreffend sich aus Teilzeitbeschäftigung ergebender ar-
beitsorganisatorischer Probleme, 

 Förderung „selbstgewählter“ Arbeitszeiten, 

 Sicherung betrieblicher Qualifizierung und Aufstiegschancen. 
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13. Anhang 

13.1. Anhang zu Kapitel 2 – Zusammensetzung der 
Stichprobe „(Potentielle) Arbeitnehmer/in-
nen“ 

Tabelle 74: Auswahl der Orte pro Bundesland 

Bundesland Ausgewählte Orte nach Einwohner/innenzahl 
Niederösterreich 
(Quote: 230) 

St.Pölten (49.272)50, Amstetten (22.620), Neunkirchen (11.058), Mistel-
bach (10.647), Horn (6.433), Scheibbs (4.341), Allentsteig (2.160) 

Steiermark  
(Quote: 184) 

Graz (226.892), Leoben (25.883), Bruck a.d. Mur (13.493), Voitsberg 
(10.100), Deutschlandsberg (7.967), Liezen (6.943), Murau (2.344), Ma-
riazell (1.731), Rohrmoos (1.409) 

Burgenland  
(Quote: 36) 

Eisenstadt (11.394), Mattersburg (6.272), Güssing (3.919), Oberpullen-
dorf (2.798), Kemeten (1.540) 

Oberösterreich 
(Quote: 186) 

Linz (186.266), Wels (56.515), Steyr (39.459), Vöcklabruck (11.717), 
Ried im Innkreis (11.434), Bad Ischl (14.135), Mattighofen (5.094), 
Kirchdorf a.d. Krems (4.104), Rohrbach (2.356), Roßleithen (1.836), 
Schönau i. Mühlkreis (1.827), Maria Schmolln (1.271) 

Tirol  
(Quote: 86) 

Innsbruck (113.826), Kufstein (15.401), Lienz (12.156), Landeck (7.359), 
Reutte (5.702), Mayrhofen i. Zillertal (3.761), Matrei am Brenner (1.001) 

Kärnten 
(Quote: 74) 

Klagenfurt (90.257), Villach (57.746), Spittal/Drau (16.084), Hermagor 
(7.270), Malta (2.192), Obervellach (2.550) 

Salzburg  
(Quote: 64) 

Salzburg (144.817), Hallein (18.444), Zell a. See (9.669), St. Johann i. 
Pongau (10.282), Mittersill (5.596), Lofer (1.956) 

Vorarlberg  
(Quote: 40) 

Dornbirn (42.337), Bregenz (26.853), Bludenz  (13.745), Götzis (10.092), 
Hörbranz 6.164), Hittisau (1.802) 

Tabelle 75: Alter der befragten Personen 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 2 0,3% 1 0,2% 3 0,3% 
bis  20 Jahre 3 0,5% 10 1,7% 13 1,1% 
20 bis 29 Jahre 150 24,8% 177 30,1% 327 27,4% 
30 bis 39 Jahre 237 39,2% 196 33,3% 433 36,3% 
40 bis 49 Jahre 144 23,8% 129 21,9% 273 22,9% 
50 bis 59 Jahre 62 10,3% 69 11,7% 131 11,0% 

 

60 Jahre und älter 6 1,0% 7 1,2% 13 1,1% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „QualifizierteTeilzeit“;2002, N= 1193 

                                          

50 Einwohner/innen 
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Tabelle 76: Höchste abgeschlossene Ausbildung der befragten Personen 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 2 0,4% 4 0,7% 6 0,5% 
keine abgeschlos-
sene Ausbildung 6 1,0% 1 0,2% 7 0,6% 

Pflichtschule 47 7,8% 39 6,6% 86 7,2% 
Lehre 180 29,8% 255 43,3% 435 36,5% 
Mittlere Schule 97 16,1% 44 7,5% 141 11,8% 
Sonstige Höhere 
Schule (BHS) 73 12,1% 70 11,9% 143 12,0% 

Allgemeinbildende 
Höhere Schule 91 15,1% 71 12,1% 162 13,6% 

 

Hochschule, Kolleg, 
Fachhochschule 108 17,9% 105 17,8% 213 17,9% 

Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 
 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Die Verteilung nach Branchen sowie nach Art der Tätigkeit spiegelt das typische Bild 
des geteilten Arbeitsmarktes wider: Von den befragten Personen waren rund 43% 
der Frauen und 35% der Männer im Dienstleistungssektor tätig sowie 18% der 
Frauen und 13% der Männer im Handel. Darüber hinaus waren wesentlich mehr 
Männer (23,6%) als Frauen (8,9%) in der Industrie beschäftigt. Demgegenüber ist 
im Bereich des öffentlichen Dienstes das Verhältnis von Frauen (17,5%) und Män-
nern (16,3%) relativ ausgeglichen.  

Tabelle 77: Tätigkeit der befragten Personen nach Branchen 

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 61 10,1% 31 5,3% 92 7,7% 
Handel 111 18,4% 78 13,2% 189 15,8% 
Dienstleistung 258 42,7% 206 35,0% 464 38,9% 
Industrie 54 8,9% 139 23,6% 193 16,2% 
verarbeitendes Gewerbe 11 1,8% 36 6,1% 47 3,9% 
öffentlicher Dienst 106 17,5% 96 16,3% 202 16,9% 

BRANCHE 

noch nicht berufstätig 3 0,5% 3 0,5% 6 0,5% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Bei der Frage nach der Art der Tätigkeit ist von beiden Geschlechtern der höchste 
Anteil bei mittleren Tätigkeiten zu finden (Frauen: 39,2%, Männer: 35,1%). Inge-
samt zeigt sich aber, dass Männer häufiger in höheren und hochqualifizierten Tätig-
keiten vertreten sind als Frauen. 

Tabelle 78: Art der Tätigkeit  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 56 9,3% 42 7,1% 98 8,2% 
Hilfstätigkeit 40 6,6% 20 3,4% 60 5,0% 
angelernte Tätigkeit 125 20,7% 123 20,9% 248 20,8% 
mittlere Tätigkeit 237 39,2% 207 35,1% 444 37,2% 
höhere Tätigkeit 99 16,4% 127 21,6% 226 18,9% 

 

hochqualifizierte und führende Tätigkeit 47 7,8% 70 11,9% 117 9,8% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 
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Interessant sind auch die Auswertungsergebnisse zum Einkommen der befragten 
Personen. Die Tabelle 79 belegt den bestehenden Gender Gap beim Einkommen 
sehr deutlich: So verdienen etwa 31% der befragten Männer zwischen 1.500 und 
2.180, € aber nur 13% der befragten Frauen. Auch bei Einkommen über 2.180 € 
sind Männer (11,5%) deutlich häufiger vertreten als Frauen (3,5%). Demgegenüber 
befinden sich wesentlich mehr Frauen als Männer in der Einkommenskategorie un-
ter 720 € sowie bei mittleren Einkommen (720 bis 1.450 €). 

Tabelle 79: Einkommensgruppe  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 60 9,9% 60 10,2% 120 10,1% 
kein eigenes Einkommen 47 7,8% 13 2,2% 60 5,0% 
unter 720 € 108 17,9% 42 7,1% 150 12,6% 
720 bis 1.450 € 290 48,0% 224 38,0% 514 43,1% 
1.500 bis 2.180 € 78 12,9% 182 30,9% 260 21,8% 

 

über  2.180 € 21 3,5% 68 11,5% 89 7,5% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Diese Ergebnisse wirken sich natürlich dementsprechend auf den eigenen Anteil am 
gesamten Haushaltseinkommen aus, wie die nachstehende Tabelle belegt: 

Tabelle 80: Anteil am gesamten Haushaltseinkommen  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 74 12,3% 59 10,0% 133 11,1% 
nichts 48 7,9% 12 2,0% 60 5,0% 
ca. ein Viertel 87 14,4% 21 3,6% 108 9,1% 
ca. ein Drittel 68 11,3% 15 2,5% 83 7,0% 
ca. die Hälfte 150 24,8% 126 21,4% 276 23,1% 
ca. drei Viertel 26 4,3% 122 20,7% 148 12,4% 

 

alles 151 25,0% 234 39,7% 385 32,3% 
Gesamt 604 100,0% 589 100,0% 1193 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 81: Quote Arbeitnehmer/innen Österreich (gesamt) 

Frauen Männer 
 

SOLL IST SOLL IST 

unselbstständig Erwerbstätige Vollzeit 242 254 416 468 

unselbstständig Erwerbstätige Teilzeit 135 154 40 34 

Freie Dienstnehmer/innen 19 10 19 7 

Geringfügig Beschäftigte 19 19 19 4 

Vorgemerkte Arbeitslose 67 62 61 61 

Berufseinsteiger/innen 19 6 40 11 

Elternkarenz/Bildungskarenz 
/Kindergeldbezieher/innen 67 63 5 3 

im Haushalt tätig 32 36   1 

SUMME 600 604 600 589 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 
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13.2. Anhang zu Kapitel 4  

Arbeitsplatzqualität – Kriterien auf Basis von EU 
Schlüsseldokumenten 

a) Objektive Merkmale der Erwerbsarbeit  

 Art des Arbeitsvertrags/Arbeitsplatzsicherheit 

 Arbeitsstunden/Arbeitsorganisation/Arbeitszeit  

 Beruflicher Status/Entscheidungs- und Kontrollspielraum/Arbeitsinhalte 

 Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie berufliche Weiterentwicklung

 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 Produktivität und Bezahlung 

b) Qualifikationsniveau und den Fähigkeiten entsprechende Beschäfti-
gung 

c) Subjektive Merkmale der Erwerbsarbeit 

 Zufriedenheit mit dem Haupterwerbsstatus 

 Allgemeine Arbeitsplatzzufriedenheit 

 Zufriedenheit mit den objektiven Merkmalen 

d) Arbeitsmarktkontext 

 Gleichstellung der Geschlechter 

 Arbeitsschutz 

 Flexibilität und Sicherheit/Sozialleistungen 

 Eingliederung und Zugang zum Arbeitsmarkt 

 Arbeitsorganisation und Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 

 sozialer Dialog und Arbeitnehmerinnenbeteiligung 

 Diversifizierung und Nichtdiskriminierung 

 Gesamtarbeitsleistung und Produktivität 
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13.3. Anhang zu Kapitel 6 

Tabelle 82: Motive für Teilzeitbeschäftigung auf Seite der Erwerbstätigen; 
LFK 

Alter,  
Geschlecht 

Teilzeit- be-
schäftigte ¹) 
insgesamt 

Warum Teilzeitarbeit?     

  Schul- oder 
Berufsaus-
bildung, -
fortbildung 

Krankheit Keine Voll-
zeittätigkeit 
gefunden 

Betreuung 
von Kindern 
oder Erwach-
senen 

Andere 
familiäre 
Gründe 

Will keine 
Vollzeittä-
tigkeit 

Sonstiges 

 In 1.000 in % (Zeilensumme = 100%)     

Männer     

15 - 19 Jahre 2,5 51,8 - 29,0 3,5 - 4,0 11,7 
20 - 24 Jahre 9,4 60,1 2,2 21,3 - 5,7 7,9 2,9 
25 - 29 Jahre 9,5 57,4 - 8,5 8,4 5,3 6,2 14,3 
30 - 39 Jahre 24,6 11,5 8,1 25,7 15,3 8,3 16,2 14,9 
40 - 49 Jahre 15,3 6,2 4,1 11,9 22,6 6,9 19,9 28,3 
50 - 54 Jahre 6,0 5,7 2,2 28,2 3,2 5,7 23,0 31,9 
55 - 59 Jahre 6,3 - - 14,3 7,1 3,8 31,8 42,9 
60 - 64 Jahre 5,7 - 3,2 10,6 6,0 10,8 18,9 50,6 
65 oder mehr 
Jahre 

9,6 1,6 - 4,5 2,5 6,8 37,0 47,7 

Zusammen 88,9 18,8 3,5 17,2 10,5 6,7 18,6 24,7 
Frauen         

15 - 19 Jahre 6,3 30,3 - 42,4 5,6 0,8 14,9 6,1 
20 - 24 Jahre 28,3 31,7 0,9 16,4 24,6 8,3 6,5 11,6 
25 - 29 Jahre 61,2 9,1 0,5 10,4 51,3 13,1 8,1 7,6 
30 - 39 Jahre 214,6 1,6 0,6 6,6 64,2 13,1 9,2 4,7 
40 - 49 Jahre 148,9 0,5 1,5 9,7 33,8 21,5 22,8 10,2 
50 - 54 Jahre 48,8 0,4 1,6 14,8 16,2 21,2 31,6 14,3 
55 - 59 Jahre 24,6 - 2,3 9,6 14,0 19,4 37,8 16,9 
60 - 64 Jahre 7,3 - 1,5 7,8 18,6 14,7 28,9 28,6 
65 oder mehr 
Jahre 

8,6 - 3,3 8,2 12,3 10,5 26,3 39,4 

Zusammen 548,7 3,8 1,1 9,7 43,8 16,0 16,5 9,1 
Insgesamt         

15 - 19 Jahre 8,8 36,4 - 38,6 5,0 0,6 11,8 7,6 
20 - 24 Jahre 37,7 38,8 1,2 17,6 18,4 7,7 6,8 9,5 
25 - 29 Jahre 70,7 15,5 0,4 10,1 45,5 12,1 7,9 8,5 
30 - 39 Jahre 239,2 2,6 1,4 8,5 59,2 12,6 10,0 5,7 
40 - 49 Jahre 164,2 1,0 1,7 9,9 32,8 20,1 22,6 11,9 
50 - 54 Jahre 54,8 1,0 1,6 16,3 14,8 19,5 30,6 16,3 
55 - 59 Jahre 30,9 - 1,9 10,6 12,6 16,2 36,6 22,2 
60 - 64 Jahre 13,0 - 2,2 9,0 13,0 13,0 24,5 38,2 
65 oder mehr 
Jahre 

18,2 0,8 1,6 6,2 7,1 8,5 32,0 43,8 

Insgesamt 637,5 5,9 1,4 10,7 39,2 14,7 16,8 11,3 

         
Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). - ¹) Ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünf-
ten; inkl. KarenzurlauberInnen, ohne Präsenz-/Zivildiener. – Selbstzuordnung als Teilzeitbeschäftigte und/oder 0 bis 35 
Wochenstunden Normalarbeitszeit angegeben.  
 
Quelle: Statistik Austria Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 83: Unselbständig Erwerbstätige, die längere Arbeitszeit wün-
schen, nach Normalarbeitszeit, Geschlecht und Art der ge-
wünschten Tätigkeit; 2001; LFK 

Normal-
arbeitszeit, 
Geschlecht 

Unselb-
ständig 
Erwerbs-
tätige ¹) 

Längere Arbeitszeit gewünscht?    

  Ja  davon:    
    durch Neben-

tätigkeit 
in neuer 
Tätigkeit 

in gegen-
wärtiger 
Tätigkeit 

Tätigkeit 
egal 

        

 in 1.000 In 1.000 in %     

Männer        

 1 - 11 Stunden 10,3 2,1 20,6 2,0 5,5 10,2 2,8 
12 - 24    " 22,4 5,3 23,6 2,1 7,8 12,8 0,9 
25 - 35    " 28,6 7,1 24,7 0,2 7,5 15,7 1,4 
36 - 40    " 1.572,6 69,0 4,4 0,8 0,5 2,4 0,8 
Zusammen ²) 1.767,0 88,8 5,0 0,8 0,7 2,8 0,8 
Frauen        

 1 - 11 Stunden 49,0 15,2 30,9 1,1 11,4 15,2 3,2 
12 - 24    " 250,2 48,1 19,2 0,6 5,9 11,8 0,9 
25 - 35    " 193,4 39,3 20,3 0,3 5,8 13,5 0,8 
36 - 40    " 892,7 65,1 7,3 0,7 1,3 4,3 1,0 
Zusammen  ²) 1.433,6 171,2 11,9 0,6 3,1 7,3 1,0 
Insgesamt        

  1 - 11 Stunden 59,3 17,3 29,1 1,3 10,4 14,3 3,1 
12 - 24    " 272,6 53,4 19,6 0,8 6,0 11,9 0,9 
25 - 35    " 222,0 46,4 20,9 0,3 6,0 13,8 0,9 
36 - 40    " 2.465,3 134,1 5,4 0,7 0,8 3,1 0,9 
Insgesamt  ²) 3.200,5 260,0 8,1 0,7 1,8 4,8 0,9 

        

Insgesamt (in 
1.000) 

3.200,5 260,0 260,0 21,9 56,8 153,0 28,2 

Männer (in 
1.000) 

1.767,0 88,8 88,8 13,2 12,8 49,1 13,8 

Frauen (in 1.000) 1.433,6 171,2 171,2 8,8 44,1 103,9 14,5 

   
1) Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). - ¹) Ohne Personen in Anstalten und Gemein-
schaftsunterkünften.  
²) Inkl. 41 oder mehr Stunden;  
 
Quelle: Statistik Austria: Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 84: Unselbständig Erwerbstätige, die kürzere Arbeitszeit wün-
schen, nach Normalarbeitszeit und Geschlecht 

Normalarbeitszeit, 
Geschlecht 

Unselbständig Er-
werbstätige ¹) 

Kürzere Arbeitszeit gewünscht? ²) 

  Ja  
 in 1.000 in 1.000 in % 

Männer    
 1 - 11 Stunden 10,3 1,1 10,4 
12 - 24    " 22,4 3,1 14,0 
25 - 35    " 28,6 1,5 5,1 
36 - 40    " 1.572,6 241,2 15,3 
41 - 59   " 99,9 18,3 18,3 
60 und mehr Stunden 33,1 7,4 22,4 
Zusammen 1.767,0 272,6 15,4 
Frauen    
 1 - 11 Stunden 49,0 2,6 5,4 
12 - 24    " 250,2 19,6 7,9 
25 - 35    " 193,4 17,2 8,9 
36 - 40    " 892,7 141,4 15,8 
41 - 59   " 38,0 7,0 18,4 
60 und mehr Stunden 10,3 3,3 31,8 
Zusammen  1.433,6 191,1 13,3 
Insgesamt     
  1 - 11 Stunden 59,3 3,7 6,3 
12 - 24    " 272,6 22,8 8,4 
25 - 35    " 222,0 18,6 8,4 
36 - 40    " 2.465,3 382,6 15,5 
41 - 59   " 137,9 25,2 18,3 
60 und mehr Stunden 43,5 10,7 24,6 
Insgesamt   3.200,5 463,7 14,5 

    

Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). 
¹) Ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünften. 
²) trotz Einkommensverlust. 
 
Quelle: Statistik Austria: Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 85: Warum sind wenige Männer in Teilzeitbeschäftigung? 

Gesamt Frauen Männer 
  

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

Teilzeitbeschäftigung ist Erleichterung zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie und daher für 
Frauen wichtiger 

498 82,5% 465 78,9% 963 80,7% 

Teilzeitbeschäftigung für Männer wird von Be-
trieben nicht angeboten 325 53,8% 310 52,6% 635 53,2% 

Männer wollen keine Teilzeitbeschäftigung, weil 
sie dann schlechtere Karrierechancen hätten 465 77,0% 380 64,5% 845 70,8% 

Männer nehmen aufgrund der schlechteren Ent-
lohnung keine Teilzeitbeschäftigung an 477 79,0% 452 76,7% 929 77,8% 

Familie hätte mit Teilzeitbeschäftigung des 
Mannes zuwenig Einkommen 483 80,0% 437 74,2% 920 77,1% 

Teilzeit für Männer ist einfach nicht üblich 463 76,7% 380 64,5% 843 70,7% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Box: Kurzbeschreibung der Stichprobe zur Teilzeitbeschäftigung 

Von den befragten Unternehmen bieten 79% (also 118 Unternehmen) Teilzeitbeschäftigung an, in 75% 
sind Frauen in Teilzeit und in immerhin 36% auch Männer in Teilzeit beschäftigt.  

Dabei zeigt sich, dass vor allem Kleinunternehmen (bis zu 10 MitarbeiterInnen) wesentlich seltener Teil-
zeit anbieten: in vorliegender Stichprobe nur 58% der Kleinunternehmen gegenüber 75% der Mittelun-
ternehmen bzw. über 90% bei Großunternehmen (über 100 Beschäftigte).  

Die Befragung der Arbeitnehmer/innen ergibt eine etwas niedrigere Einschätzung bezüglich der Teilzeit-
möglichkeit: 68% gaben an, dass bei ihren jetzigen bzw. vorherigen Arbeitgeber/innen Teilzeitbeschäfti-
gung möglich war. Dass es im Betrieb Männer in Teilzeitbeschäftigung gibt/gegeben hat, wurde von 21% 
der Befragten angeführt; Angaben also, die deutlich unter jenen der Unternehmen liegen (insgesamt 
aber doch sehr hoch sind). 

Die in der Befragung interviewten Teilzeitbeschäftigten lassen sich nach einigen zentralen Merkmalen 
folgendermaßen beschreiben: Insgesamt wurden 188 derzeit teilzeitbeschäftigte Personen – davon 154 
Frauen und 34 Männer – befragt. Unter Berücksichtigung der kleineren Fallzahlen bei den teilzeitbeschäf-
tigten Männerm, zeigt sich folgendes Bild der interviewten Teilzeitbeschäftigten: 

Bezüglich des Alters fallen bei den interviewten Männern besonders viele in die Altersgruppe der 26- bis 
35-Jährigen, die teilzeitbeschäftigten Frauen sind gleichmäßiger über alle Altersgruppen verteilt, mit 
einem Schwerpunkt auf 30- bis 40-Jährige.  

Bei der höchsten abgeschlossenen Ausbildung zeigen sich zwischen den weiblichen und männlichen Teil-
zeitbeschäftigten sehr große Unterschiede. Bei den Frauen dominieren mit einem Anteil von 35% jene, 
die eine Lehre abgeschlossen haben, bei den Männern mit einem Anteil von 30% jene, die eine Hoch-
schule absolviert haben. Insgesamt ist das Ausbildungsniveau der teilzeitbeschäftigten Männer höher als 
jenes der Frauen und – wie unten gezeigt wird – ist die Motivlage für die Teilzeitbeschäftigung auch eine 
andere. 

Die Aufteilung nach Branchen zeigt, dass ein Großteil der befragten Teilzeitbeschäftigten im Dienstleis-
tungssektor und im Handel beschäftigt ist: rund 75% der Frauen und über 65% der Männer. Aber auch 
der öffentliche Dienst stellt für beide Geschlechter eine wichtige Teilzeitbranche dar (Frauen rund 15%, 
Männer rund 10%), teilzeitbeschäftigte Männern finden sich auch im Bereich Industrie (rund 15%). 
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13.4. Anhang zu Kapitel 9 

Tabelle 86: Teilzeit in Zukunft vorstellbar (Vollzeitbeschäftigte) 

Gesamt Frauen Männer  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 2 0,8% 3 0,6% 5 0,7% 
ja, sicher 64 25,3% 55 11,8% 119 16,6% 
eher schon 42 16,6% 73 15,7% 115 16,0% 
eher nicht 62 24,5% 121 26,0% 183 25,5% 

 

sicher nicht 83 32,8% 214 45,9% 297 41,3% 
Gesamt 253 100,0% 466 100,0% 719 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 87: Teilzeit in Zukunft vorstellbar (Arbeitslose) 

Gesamt Frauen Männer  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 6 9,7% 6 9,8% 12 9,7% 
ja, sicher 25 40,3% 16 26,2% 41 33,3% 
eher schon 10 16,1% 18 29,5% 28 22,8% 
eher nicht 9 14,5% 10 16,4% 19 15,4% 

 

sicher nicht 12 19,4% 11 18,0% 12 9,7% 
Gesamt 253 100,0% 466 100,0% 719 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 88: Gewährleistete Beschäftigungsdauer für Teilzeit  

Gesamt Frauen Männer  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 52 12,6% 93 17,3% 145 15,3% 
auch befristetes Beschäftigungsverhältnis 140 34,0% 163 30,3% 303 31,9%  
nur unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 220 53,4% 282 52,4% 502 52,8% 

Gesamt 412 100,0% 538 100,0% 950 100,0% 
 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 89: Tätigkeit soll Qualifikationsniveau entsprechen  

Gesamt Frauen Männer  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 11 2,7% 29 5,4% 40 4,2% 
sehr wichtig 251 61,2% 295 54,9% 546 57,7% 
eher wichtig 75 18,3% 112 20,9% 187 19,7% 
eher unwichtig 54 13,2% 81 15,1% 135 14,3% 

 

sehr unwichtig 19 4,6% 20 3,7% 39 4,1% 
Gesamt 410 100,0% 537 100,0% 947 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 
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Tabelle 90: Weiterbildungsmöglichkeiten  

Gesamt Frauen Männer  
 

Fälle Anteil Fälle Anteil 
Fälle Anteil 

keine Angabe 14 3,4% 29 5,4% 43 4,5% 
sehr wichtig 265 64,8% 336 62,5% 601 63,5% 
eher wichtig 81 19,8% 119 22,1% 200 21,1% 
eher unwichtig 35 8,6% 41 7,6% 76 8,0% 

 

sehr unwichtig 14 3,4% 13 2,4% 27 2,9% 
Gesamt 409 100,0% 538 100,0% 947 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 91: Aufstiegschancen  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 20 4,9% 33 6,1% 53 5,6% 
sehr wichtig 177 43,1% 252 46,8% 429 45,2% 
eher wichtig 103 25,1% 142 26,3% 245 25,8% 
eher unwichtig 90 21,9% 90 16,7% 180 18,9% 

 

sehr unwichtig 21 5,1% 22 4,1% 43 4,5% 
Gesamt 411 100,0% 539 100,0% 950 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 92: Möglichkeit zu sozialen Kontakten am Arbeitsplatz  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 12 2,9% 24 4,5% 36 3,8% 
sehr wichtig 263 64,0% 289 53,7% 552 58,2% 
eher wichtig 87 21,2% 126 23,4% 213 22,4% 
eher unwichtig 37 9,0% 84 15,6% 121 12,8% 

 

sehr unwichtig 12 2,9% 15 2,8% 27 2,8% 
Gesamt 411 100,0% 538 100,0% 949 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 

Tabelle 93: Rückkehrrecht auf Vollzeit  

Gesamt 
Frauen Männer  

 
Fälle Anteil Fälle Anteil 

Fälle Anteil 

keine Angabe 32 7,8% 54 10,1% 86 9,1% 
sehr wichtig 249 60,7% 333 62,2% 582 61,6% 
eher wichtig 73 17,8% 113 21,1% 186 19,7% 
eher unwichtig 38 9,3% 31 5,8% 69 7,3% 

 

sehr unwichtig 18 4,4% 4 0,7% 22 2,3% 
Gesamt 410 100,0% 535 100,0% 945 100,0% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 
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Tabelle 94: Welche Möglichkeiten zur Förderung von Männern in Teilzeit 
für Sie sinnvoll? 

 Fälle Anteile 
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Werbespots... 56 37,3% 
mehr Anreize für Unternehmen 72 48,0% 
Beratungsangebote für interessierte Arbeitnehmer und Unter-
nehmen 93 62,0% 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen 71 47,3% 
Laufbahnchancen trotz Teilzeit gewährleisten 83 55,3% 
mehr Anreize für Männer-Teilzeitkarenz 66 44,0% 
keine Angabe 28 18,7% 

 
Quelle: L&R Datafile „Qualifizierte Teilzeit“; 2002, N= 1193 
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